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V o r r e d e .

D e r  sehr gefühlte Mangel eines Baches wie das 

vorliegende, auf welchen ich in meinem Wirkungs

kreise täglich zuriickgeführt wurde, bestimmte mich 

zur Sammlung derjenigen Materialien, welche sich hier 

in zweckdienlicher Ordnung auszugsweise zusammen

gestellt finden. —  Es sind zwar unter ähnlichen Titeln 

einzelne Werke erschienen, welche einen unverkenn

baren Fleiss der Bearbeiter bekunden; sie enthalten 

indess entweder nur mangelhafte, zum Theile unver

bürgte Notizen oder aher sogenannte Meilenzeiger oder 

Routen. Die Unzweckmässigkeit der letzteren steht 

mit der zur Bearbeitung erforderlichen Ausdauer in' 

keinem Verhältnisse, insbesondere, wenn sie sich auf
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mehrere Staaten eťstrecken. —  Nur in einzelnen "we

nigen Ländern, als : in England, Frankreich, Hannover, 

Meldenburg und einigen andern sind die Ortsentfer- 

nnngen geometrisch vermessen oder wenigstens defini

t if  festgestellt. In Preussen widmet man dieser Ange

legenheit jetzt ebenfalls die grösste Aufmerksamkeit 

und Tliätigkeit; dahingegen beruhen die Entfernungsbe

atimmungen in andern Staaten grossentheils noch auf 

Angaben nach Maasgabe der zum Zuzücklegen der ein

zelnen Distancen erforderlichen Zeit und sind nach 

Umstanden der Veränderung unterworfen. Durch diese 

Veränderungen werden dergleichen Meilenzeiger in kur

zer Zeit unbrauchbar. Wäre dieser Uebelstand aber auch 

nicht vorhanden, so erfüllen sie ihren Zweck in so fern 

höchst mangelhaft, als sie insbesondere dem Reisenden 

keinen Ueberblick gewähren, dem eine Karte unter allen 

Umständen lieber seyn muss. Hierzu kommt nun noch 

das höchst lästige und ermüdende Hin- und Zurück

weisen auf früher verzeichnete Routen, welches nur

i
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zu bald den. Umvillen des Lesers erregt Solche Meilen

zeiger sind daher nur dann mit Nutzen zu gebrauchen, 

wenn sie jährlich erneuert, für den einzelnen Staat 

offiziel erscheinen, v ie  z. B. der É ta t général des 

postes de France. Wie vollkommen ein solches Buch 

aber auch seyn mag; es wird nie eine für den glei

chen Zweck bestimmte richtige Post-Karte ersetzen. 

Es dürfte daher Ыег der rechte Ort seyn, die reap. 

Besitzer dieses Werkes auf die vorzüglicheren Posţ- 

und Reise-Karten aufmerksam zu machen; alst Picipiet 

Carte d'Espagne et de Portugal, Paris iQist. Tar

dieu Carte des Routes de Poste de Francé^ Paris 

lß23; oder aber Brité Carte de France 4 B h  Paris ; 

Post- und Reise-Karte von Italien vom &. K. General- 

Staabe, M ailand lQio. Peter Post-Karte von Oester

reich. Pieper Karte von Hannover 1R23. Nene Poat- 

Karte von Polen, Warschau lßaa. Neue Post-Karte 

von Baiern I823. Reymann Karte von Russland, W age 

Charta o f  wer Swea och Gotha Ricken, Sto çJJıolm.



Die vorhandenen Post-Karten von Deutschland 

und von Preussen sind so fehlerhaft, dass sie zu 

ihrem eigentlichen Zwecke gar nicht mehr zu benut

zen sind. Mit Vergnügen (heile ich daher am Schlüsse 

dieses Buches ein Probeblättchen von einer im Verlage 

des hiesigen Magazins für Kunst, Geographie und Mu

sik erscheinenden grossen Post- und Reise-Karte mit, 

welche jedes Werk ähnlicher Art weit hinter sich zu

rücklassen dürfte. Diese Karte verdient um so mehr 

Beachtung, als sie in doppelten Platten gearbeitet wird, 

von denen die eine nur die auf das Postwesen Bezug 

habenden Zeichen enthält, welche auf solche Weise 

mit geringer Mühe abgeändert werden kőim en;—  ein« 

neue Idee unsers genialen Künstlers Paulus Sch m id t. 

Einen ganz besondern Werth erhält diese Karte aber 

durch die der Verlagshandlung zu Gebote stehenden 

offiziellen Materialien, welche sie den liberalen Gesin

nungen der obersten Postbehörde dankt. Nur Ein Ue- 

belstand ist mit dem Unternehmen verbunden, nämlich
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der, dass ез einen zu grossen Kostenaufwand erfordert, 

als dass der Preis so gestellt werden könnte, dass der 

minder Begüterte sie sich, ohne ein Opfer zu bringen, 

anzuschaffen im Stande wäre. Mit Rücksicht hierauf 

haben die Verleger sich bereitwillig finden lassen, eine 

zweite, kleinere Post-Karte von Preussen und beträcht

lichen Theilen der angrenzenden Staaten, einzig lür 

das Bedürihiss der Postbeamten berechnet, herauszu

geben. Auch von dieser tiieile ich ein Probeblättchen 

mit und kann nur den Wunsch aussprechen, dass das 

verdienstliche Unternehmen der Verleger die Unter

stützung finden möge, auf die sie sich einen gerechten 

Anspruch erwerben.

Schon habe ich so viel von andern Dingen, aber 

noch nichts über mein Buch gesagt; jedoch nur, weil 

dasselbe ohne Karten seinen Zweck nur theilweise 

erfüllt. Ich bm überzeugt, dass die Nachrichten, wel

che ich im I. Abschnitte über das Posli'uhrwesen mil

theile, nicht nur von jedem Postbeamten, sondern auch
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von jedem Gebildeten nicht ohne alles interesse wer

den gelesen, dass sie manche irrige Vorstellung berich

tigen, dass überhaupt das ganze Werk nicht ohne 

Nutzen werde verbraucht werden. Ja, ich wage zu 

glauben, dass aus der vielseitigen Beleuchtung eines 

und desselben Gegenstandes manche Verbesserung ein

zelner Einrichtungen hervorgehen könne.

Es würde mich nur freuen, wenn die Gemein

nützigkeit meines kleinen Werkes anerkannt würde. 

Allen Dank dafür muss ich aber auf die hochgeachte

ten Behörden und Beamten des Inlandes und der übri

gen Staaten zurückweisen, welche meine Arbeit mit 

so gütiger Bereitwilligkeit unterstützten. Ich kann nur 

um Nachsicht bitten, wenn aller Vorsicht ungeachtet 

sich dennoch ein Felder eingeschlichen haben, und 

wenn hier und da ein Mangel hervorblicken sollte, 

und würde es mit dem grössten Danke erkennen, wenn 

man mich freundlichst davon überfuhren und mich 

fernerhin durch geneigte Mittheilung neuer Einrich-
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tungen u. s. Vf. in den Stand setzen möchte, mein 

Werk einet in einer vollkommneren Gestalt herauszu

geben. .‘ -'lb , '

Der zweite und dritte Abschnitt ist hauptsächlich 

nur fůr Preussen geschrieben. Ich hoffe, das Liquidi- 

ren der Reisekosten sowohl, als auch die Revision der 

diesialligen Rechnungen dadurch erleichtert zu sehen, 

und empfehle zu dem Ende S te in s  grösseres geogra

phisch- statistisches Zeitungs- Post- und Komtoir-Le- 

xicon und M ü tze ls  topographisches Wörterbuch als 

vorzügliche Hülfsmittel.

Berlin, im July 1O&3. - 1 %
■ ■ ■ " a , Ъ ; , о*
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Neue Einrichtungen und Veränderungen
wahrend des Druckes.

t) Zwischen L e i p z i g  und D r e s d e n  ist ein Eitwagen İn Gang 
gebracht. Die Person zahlt für die ganze Tour =r 12.J Meilen 
4 Rthlr. iS gGr. oder p. Meile g gGr. und hat 20 Pfd. frei.

2) Seit dem ад. Juli 1825 geht ein Eilwagen zwischen W i e n  
und P r a g ,  Die Person zahlt für die ganze Tour 17PI. C. M. 
und 10 Xr. Einschreibegebühr, hat 20 Pfd. frei und die Er- 
laubnifs, sich 30 Pfd. auf dem dem Eilwagen folgenden Bran- 

cardwagen nachkommen zu lassen. Die ganze Tour =  4af 
Meilen wird in 39 Stunden zurückgelegt.

3) Die Königl. Preufs. Schnellpost zwischen Ber l i n  und C u e s -  
t r i n  0. O. wird vom 1. Sept. 1823 аЪ bis L a n d s b e r g  a. W. 
erweitert.

41 Veränderungen der Extrapost -Pferde -Taxen : *)
B a i e r n .....................statt 1 Fl. ia  Xr. jetzt 1 Fl. »5 Xr.

in Augsburg etc. und ira
Rheinkreise . , statt x - ao - - I - 30 -

D ä n e m a r k  . . . .  statt 16 fsl. - ao fsl.

*) Fernere Veränderungen dieser Axt werden au* den öiient- 
licben Blättern zu ersehen seyn.
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Neue Einrichtungen und Veränderungen
während des Druckes.

t) Zwischen L e i p z i g  und D r e s d e n  ist ein Eilwagen in Gang 
gebracht. Die Person zahlt für die ganze Tour =  12  ̂Meilen 
4 Rthlr. 16 gGr. oder p. Meile g gGr. und hat 20 Pfd. frei.

2) Seit dem 29. Juli 1823 geht ein Eilwagen zwischen W i e n  
und P ra g , Die Person zahlt für die ganze Tour 17 Fl. C.M. 
und 10 Xr. Einschreibegebühr, hat 20 Pfd. frei und die Er
laubnis, sich 30 Pfd. auf dem dem Eilwagen folgenden Bran- 
cardwagen nachkommen zu lassen. Die ganze Tour =  42J 

Meilen wird in 39 Stunden zurückgelegt.
3) Die Königl. Preufs. Sclmellpost zwischen Be r l i n  und C u e s -  

t r i n  a. O. wird vom 1, Sept. i 8»3 ab bis L a n d s b e r g  a. W. 
erweitert.

4) Veränderungen der Eitrapost-Pferde-Taren: *)
B a i e r a  . . . . .  statt I Fl. ia  Xr. jetzt 1 Fl. 15 Xr, 

in Augsburg etc. und ira
Eheinkreise . , statt i - a o -  - 1 - 5 0 -

D ä n e m a r k  . . . . statt 16 fei. -  20 fsl.

Fernere Veränderungen dieser Art werden aus den öffent
lichen Blättern zu ersehen seyn.
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S ach s en -C o b a r g - S a a l  f e l d
und M e in in g e n  . . . .

Courier« .
S a c h ie n -H i ld b u r g h a u s e n  

Couriere . 
übrigens wie Nassau.

jetzt 45 Xr.
- i  PI.

'  4J -
• 1 - 3  -
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Abschnitt I. .
Darstellung des Postfuhrwesens In Bezug auf die 

Beförderung der Reisenden.

å
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Das Herzogtl ium Anhal t

ist ganz von Preufsischen Ländern umschlossen und wird in die 
Herzogtümer Anhalt-Dessau, Anhalt-Bernburg und Anhalt-Kö
then getheilt.

Die fahrenden und reitenden Posten werden Preußischer 
Seits verwaltet.

Die Bestimmungen für den Extrapostdicnsr hängen zwar von 
der Landesregierung ah; indefs werden auch in dieser Beziehung 
die Preufsischen Verordnungen vorläufig beobachtet, da zur Zeit 
noch keine eigentümliche Extrapost - Reglements für die Herzog
lichen Lande gegeben sind.

Anin. In Anhalt-Dessau worden gegenwärtig der hohen Fut

terpreise wegen ausnahmsweise statt s gGr., 9 gGr. für 
ein Extriposrpferd per Meile erhoben.

TJebrigens ». Preuiseu, alte Provinzen,
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D as Grossherzogthum Baden
ist von Baiern, Wurtemberg, Heesen, dem Rheine und Bodensee 
begrenzt.

Die Leitung des Postwesens geschieht durch die Grofsher- 
zogliche Ober-Post-Direktion in Carlsruh im Recurs des Mini
sterii der auswärtigen Angelegenheiteij.

Für die Beförderung der Reisenden ist gesorgt: durch die 
Eilwagen, Postwagen und durch Extrapostanstalten.

A. Die Eil  wagen
findet njan :
auf dem Frankfurlher-Basler Course (топ Weinheim bis Basel), 
auf dem Frankfurter - Strasburger Course (топ Weinheim bis 

Strasburg ),
auf dem Frankfurter-Stuttgarter Course (топ Wembeim bisFürfeld), 

auf dem Carisruher-Manheimer Course (топ Carlsruh über Wag
häusel bis Manheim),

Jeder Reisende, welcher sich zu seinem Fortkommen des Eil- 
wagens bedient, erhält, wenn er sich einschreiben laist, einen ge
druckten Schein, auf ^reichem auf der einen Seite die sämtlichen 
Kosten für die Reise Terzeichnet sind und die Stunde bemerkt 
steht, um welche der Wagen abfährt ; auf der andern Seite aber 
sind die Bestimmungen enthalten, denen der Passagier unterwor

fen ist :



1) Der Passagier hat deu Postillons, welche den Eitwagen 
oder dessen Beictıaİae fahren, durchaus kein Trinkgeld zu ent
richten, indem dasselbe bereits unter dem bezahlten P os t  g e l de  
(welches 40 X r. p ro  M e i l e  beträgt) mit begriffen ist,

2) Der Passagier hat vierzig Pfunde Gepäck portofrei. Das 
Uebergewicht wird nach dem Tarife besonders bezahlt.

3) Das Reisegepäck mufs mit der Adresse des Passagiers 
bezeichnet seyn und Inhalt und Werth angegeben werden. Hier
für haftet die Post - Administration, Dagegen wird für solche 
Gegenstände, welche der Reisende unter eigener Aufsicht behält, 
z. B. Alantéi, Stöcke, Regenschirm u. s. w. nicht gehaftet.

4) Gröfsere Geldsummen können nicht zum Reisegepäcke 
gerechnet werden.

5) Das Reisegepäck mnfs zu gehöriger Zeit auf die Expedi
tion gebracht werden ; der Passagier hat sich ebenfalls um die 
bestimmte Stunde einzufinden, um die Abfahrt nicht zu verabsäu
men. Wer sich nicht gehörig eingefunden hat, oder unterwegs 
auf einer Station zuriickbleibt, hat es sich selbst beizumessen, 
wenn er zurückgelassen wird. Das Postgeld wird nicht zurück 
vergütet.

6) Rinder unter drei Jahren werden zur Fahrt mit den Eil- 
wag€n nicht zugelassen:

7) Ohne Zustimmung s ä m t l i c h e r  Passagiers darf in dem 
Eilwagen nicht Taback geraucht werden.



8) Hunde dürfen weder im Fond noch in den Kabriolet* de* 
Eilwagens mitgenommen werden.

Sollte eich ein Postillon gegen einen Passagier eine An- 
fordeiung топ Trinkgeld erlauben oder sonst Ursache zu Be
schwerden geben; so ist dem Conducteur davon Anzeige zu ma
chen. Klagen gegen sonstige Postbediente sind bei der nächsten 
Postexpedition oder geeigneten Palls bei der Grofsherzoglichen 
Ober-Post - Direction anzubringen.

Für die Ertheilung des Passagier-Billets werden 8 Xr. gezahlt.

B. Die ordinairen Postwagen
sind eingeführt auf den Routen :

топ Freiburg nach Schaafhausen
- Basel -  Cos tanz
- Strasburg - Müskirch
- Schaafhausen- Tuttlingen (Schaafhausen - Stuttgar

ter Cours)
топ Mersburg nach Ravensberg ( Memminger - Costanzer

Cours)
топ Hornberg bis Schramberg (Tübinger Courier de malle) 
von Carlsruh bis Illingen (Carljruher-Stuttgarter Cours)

- Heidelberg nach Würzburg, und

- Manheim - Speyer.
Diese Postwagen sind bequeme Kutschen, bedeckt und in 

Riemen hangeud.
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Für die Reisenden gelten folgende Bestimmungen:
i)  Jeder Passagier erhälr, wie bei den Eilposien, wenn er 

sich einschreiben läfst, über den gezahlten Betrag eine Empfangs

bescheinigung.
а) Die Bagage des Reisenden mufs entweder mit seiner 

Adresse versehen, oder von einem Frachtbriefe begleitet seyn, auf 
welchem der Name des Eigentliümers, der Ort seiner Bestimmung 
und der Werth des Inhalts angegeben ist.

3) Für die auf diese Art der Post-Expedition übergebene 
und von derselben eingeschriebene Bagage haftet die Post-Admi
nistration wie für jedes andere Wagenstück; auch wird dem Ei- 
genthiimer auf Verlangen ein besonderer Schein darüber aus
gestellt.

4) Bei der Ankunft im Orte der Bestimmung kann der Rei
sende diese seine Bagage nur gegen Bescheinigung im Bestel
lungsbuche des Postpackers zurücknehmen, wozu derselbe sich 

gleich nach erfolgter Ankunft zu melden hat.
5) Für Sachen, welche der Passagier zu seiner Bequemlich

keit zu  s i c h  in den Wagen nimmt und unter eigne Aufsicht 
hält, haftet die Post nicht.

б) Jeder Passagier hat an Bagage vierzig Pfund frei; das
Uehergewicht wird nach dem bestehenden Tarife bezahlt. •

7) Baare Gelder und Pretiosen sind unter Bagage nicht be
griffen.

Die E i n s e h r e  i b e g e  b ühr  für die Person ist 8 Xr >
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jene, für die Bagage nach Verbal tnifs de* Fortobetrag* a bi* 

4 Xr, ohne Sebein, 6 Xr. mit Schein.
9) An P e r s o n e n g e l d  zahlt der Passagier für die Meile 

(halbe Post) 23 Xr. und an T r i n k g e l d  f ü r  de n  P o s t i l l o n
für die einfache Post =  2 Meilen —-  8 Xr.

- i j  dito =  - 10 -

- dito =  S - 12 - u. s. sv.
10) Das Tabackraucben, da* Mitnehmen g r o f s  er  Hunde 

und das Einkehren oder Anhalten unterwege* ist durchaus un
tersagt,

11) Wer «ich zur Unzeit т о т  Postwagen entfernr, wird zu

rückgelassen.
Uebrigens sind die Conducteurs und Postillons zur schuldigen 

Höflichkeit gegen die Beisenden angewiesen.

C. Extrapost - Anstalten.
Der auf einer Station mit Extrapost angekommene Reisende 

darf auf der Poststrafse nicht anders als mit Postpferden Weiter
reisen, ausgenommen, er liefse sich mit eignen Pferden abholen, 
oder hatte sich wenigstens 48 Stunden im Orte aufgehalten, wo 

es ihm sodann frei steht, sich einer andern Gelegenheit zu be
dienen,

Lohnfuhrleute, welche diesem entgegen handeln, verfallen in 
den Ersatz des den Foslhaltern der ganzen Tour entzogenen Ver
dienstes.



Z u m  U m s p a n n e n  auf den Stationen werden bei Tage 
fünfzehn, bei Nacht aber zwanzig Minuten bewilligt.

Si nd die P f e r d e  ira v o r a u s  b e s t e l l t ;  so müssen sie 
angeschirrt im Stalle stehen und längstens binnen einer halben 
Viertelstunde nach Ankunft des Reisenden eingespannt seyn.

Sollte der Reisende, welcher die Pferde vorausLestellt hat, 
seinen Entschlufs ändern und es unterlassen, dieselben sechs 
Stunden vor der festgesetzten Zeit abzubestellen; so ist er ge
halten, das Postgeld zu bezahlen, und das Postamt, von Vrelchem 
die Bestellung durch Laufzettel ausging, hat in diesem Falle für 
das Eincassiren des Postgeldcs za sorgen. Geht der Reisende 
aber später ab, so zahlt er für jeden T ag, welchen die Pferde 
über die bestimmte Zeit bereit gestanden hatten, die Hälfte des 
Postgeldes als Wartegeld; wird die Abbestellung durch einen Post
halter verspätet, so hat dieser die übrigen Posthalter zu entschä
digen. Ein Postillon, welcher auf Bestellung angespannt hat und 
den der Reisende eine volle Stunde warten fäfst, ist befugt, die 

Hälfte des Post- und Trinkgeldes einer einfachen Station einzu
fordern, im Verweigerungsfalle ausziispannen, in den Postatali zu
rückzukehren und nicht eher wieder anzuspannen, bis ihm obige 
Gebühr für die Versaumnifs entrichtet ist. —  Dagegen ist auch 
der Reisende befugt, von dem Posthalter die nämliche Entschädi
gung durch Abzug vom Postgelde zu fordern, wenn er erweisen 
kann, dafs der Fosthalter ihn unnöthigerweise stundenlang aufge

halteu habe und ibn auf die bestellten Pferde warten liefs.
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Z a h l u n g s s ä t z e :
Für i  Extrapost-Pferd pro Post =  a Meilen —  75 Xr.

- i  Courier- dito - dito =  2 dito —  90 -
- i  Estafetten- dito - dito =  2 dito —  90 -

bei Estafetten außerdem 8 Xr. Trinkgeld pro Post.
Für eine offene Kalesche

für I  und I  Post —  30 Xr.
-  i  dito —  36 -

auf mehr als eine ganze dito —  42 -
Für eine halb oder ganz bedeckte Chaise

auf § und J  Post —  4o Xr.
- i  dito —  5o -

auf mehr als eine dito —  1 Fl.

Für einen statt des Wagens hergegebenen Schlitten wird die 
Taxe wie für eine offene Kalesche erhoben.

Das S c h m i e r g e l d  für Wagen, welche dem Reisenden ge
hören, ist, wenn mit gutom Fett geschmiert wird, auf 20 X r., 

wird aber nur gewöhnliche Wagenschmier gebraucht, auf 12 Xr. 
festgesetzt.

Liefert aber der Reisende das Schmiermaterial selbst, so er

hält der Postillon für die Bemühung 8 Xr.

Pür Chaisen, welche die Post giebt, darf dem Reisenden kein 

Schmiergeld abgefordert werden.

Das P o s t i l i  o n tr in k g el  d beträgt
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b e i zwei  P f e r d e n
für § Post — 24 Xr.

- 1 dito — 30 -

- I dito — 56 -

- ‘ 1 dito •—• 4a -

- dito — 48 -
b e i dr e i P f e r d e n

für l Post — 30 Xr.
%

- ? dito — 36 -
-  I dito — 45 >

- l í dito — 54  -
dito — i  Fl.
b e i v i e r  P f e r d e n

I Post — 48 Xr.

4 dito — I Fl.
I dito — 1 - ra r

» i dito — I - a4  -

*§ dito — I - 36 -
(fün f Pferde sind nicht üblich)

b e i s e c h s  P f e r d e n  
für J  Post —  i  FI. xa Xr.

- J  dito —  x - 24 *
- x dito —  x » 56 -

- dito —  x - 48 -
- i l  dito —  a -
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für jedes Courier-Pfórd aber werden io  Xr. über die T aie  einer 

einfachen Staiion bezahlt.
Die "Unzufriedenheit de* Postillons fnit dem ihm verabreich

ten Trinkgelde wird nach Beiinden der Utnstände auf da* Streng

ste gerügt.
In Ansehung der B e s p a n n u n g  dér Wagen wird im Allge

meinen der Grundsatz angenommen:
dafs hierbei nur gewöhnliche Reisewagen, dann nur chaus- 
sirte oder sonst gute, fahrbare Wege zu verstehen sind.

Weniger als zwei Pferde werden nie gegeben.
ES kommt nun zunächst 

I. auf die Personenzahl* 
n, auf das Gepäck und 
5. auf die Beschaffenheit der Chaisen an. 

i )  P e r S o n e n z a h f .  Ein Kind unter i о Jahren wird nicht ge
rechnet, So auch zwei Kinder unter 7 Jahren gleichfalls 
nicht, dagegen aber werden zwei Kinder von 7 Jahren an 
für Etne Person gerechnet.

Die auf dem Bocke befindlichen Personen werden übri
gens eben so, Wie jene im Wagen gezahlt, der Postillon 
nicht mitgerechnet. Dieser mufs, wenn der Reisende es 
Verlangt, selbst bei einer Bespannung von nur zwei Pferden 
reiten und zwar jederzeit in Stiefeln.

4) Gepi ick.  Ein Koffer von 100 bis i j o  Pfund gilt für Eine 
Person; zwei grofse Mantelsäcke voti beiläufig zoo bi» 150
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Pfund zusammen werden für Einen Koffer, und eine roll
gepackte Vache auf einem Wagen mit steifem Dache wird 
ebenfalls für Einen Koffer oder für Eine Person gerechnet.

3) Cha ise  n - D i f f  er en z. Nur Poslkalëschen, oder halbge
deckte Reisewagen werden mit zwei Pferden gefahren, wenn 
sich auch drei Personen darauf belinden.

Mit d r e i  Pferden hingegen werden gefahren:
a. eine offene oder halbgedeckte Postkalesche mit sechs Personen.

b. ein geschlossener zweisitziger Wagen ( batard coupéJ mir 
vier Personen.

Mit v i e r  Pferden
e. obige Post- oder halbgedeckte Calesche mit acht Personen.
b. ein ganz gedeckter geschlossener Reisewagen mit sechs Per

sonen. —  Was über diese Bestimmungen hinausgeht, macht 
s e c h s  Pferde erforderlich.

Es versteht sich, dafs unter dieser Personenzshl überall auch 
das ad a, bemerkte, für Eine Person zu zählende Gepäck begrif
fen ist.

Bei Wagen, bei denen ein Pferd in der Gabel laufen muli . 
(à timonière), soll für dieses Pferd bei der Bespannung mit drei 
oder auch nur zwei Pferden eit» Viertheil der Taze Eines Pferdes 
mehr bezahlt werden.

Gebrigens darf daa Postgeld jederzeit nur für so viel Pferde 
entrichtet werden, als der Posthalter anspannen läfst.

Auf Stationen aber, wo Berge eine j e d e s m a l i g e  stärkere



Bespannung nöthig maciién, mufs der Posthairer sich durch die 

топ der Ober-Fost-Direction schriftlich ertheilte Ermächtigung 
gegen die Reisenden Ausweisen.

Wo aber zufällige Hindernisse, z. B. tiefer Schnee, grund
lose Wege u. s. w. dann u n d  wa nn die Vorlegung von mehr 
Pferden, als das Reglement besagt, erfordern sollten, rechnet man 

auf gegenseitige Billigkeit. .

Der Reisende bat das Recht zn fordern, dafs er von einer 
Station zur andern im  T r a b e  und auf der Wegífsstrecke einer 
einfachen Post in der Regel längstens in zwei Stunden gefahren 
werde. Da aber, wo die Wege schlecht sind, die Entfernung ei
ner Station von der andern mehr als eine einfache Post beträgt, 
oder, wo der W eg merklich bergan gehr, darf der Postillon nach 
Verbältnifs nicht nur abwechselnd im Schritte fahren, aondern 
auch den Pferden einige Minuten Erholung gestatten.

Nur, wenn die W ege so steil sind, dafs bei dem Herabfahren 

ein Rad- oder Hemmschuh nothig wird, oder bei heftiger Kälte 
der Bewegung wegen, darf der Postillon ahsteigen und neben

her gehen, mufs jedoch die Zügel stets fest halten.
Die Reisenden dürfen in keinem Falle die Pferde zttm schnel

len Laufen antreiben, noch dies durch ihre Bediente geschehen 

lassen.
Die Extraposten weichen, der Regel nach, einander unter 

»ich selbst zur Hälfte aus, und zwar jeder Theil zur rechten Hand; 
.  aie weichen ferner den rostwagen, den Mijitairfuhrcn zu Kriegs
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weiten, schweren Last- oder Güterwagen (welche aber bei schma
len Wegen anhahen müssen), den Leichenzügen u. s. w. aus; 
jede Extrapost endlich weicht der mit mehr Pferden bespannten 

aus. Alles andere Fuhrwerk mufs der Extrapost auf das mit dem 
Posthorn oder der Peitsche gegebene Zeichen ausweichen.

Die Postillons dürfen unterweges weder fremde Personen 
aufnehmen, noch den Wagen ohne Genehmigung des Reisenden 
mit einem Futtersacke oder Sattel beschweren. Sollte der Wagen

den, so soll dieser nicht nur den Schaden ersetzen, sondern auch

gen darf auch der Reisende unterweges keinen Fremden einstei
gen lassen.

Ohne Genehmigung des Reisenden darf der Postillon, svenn 
er vom Bocke fahrt, nicht Taback rauchen und eben so wenig 
unterweges anhaltcn.

Das Wechseln der Tferde, svenn zwei Extraposten einander 
begegnen, darf nur unter Bewilligung beiderseitiger Reisenden 
geschehen. —  Geschieht es, so erhält der Postillon das Trinkgeld 

von demjenigen Reisenden, welchen er auf die Station bringt
Der zuert auf einer Station angekommene Reisende muls 

auch zuerst weiter befördert werden, wenn er nicht absichtlich 
länger verweilen will. —  Nur die Cabinets- und Schild-Couriera 
gehen allen übrigen Reisenden vor.

In der Regel darf eine später abfahrende Extrapost der frü-

des Fieisendcn Schuld eines Postillons beschädigt wer

aufserdeni nach Umständen besonders bestraft werden. —  Dage-
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hern nicht rorbeifahren, es se y denn, dafs jene der Eile wegen 
mit mehr Pferden bespannt worden, als vorgeschriehen sind, oder 
aber, wenn die andere durch irgend Etwas an ihrem Weiterkom

men behindert wäre.
Der Reisende kann mit .denselben Pferden, welche ihn auf 

eine Station brachten, zurückkehren, wenn sein Aufenthalt daselbst 
nicht über eine Futterzeit währt. Er mufs dies jedoch тог der 
Abfahrt dem Posthalter anzeigen, und hat demnächst für die Re
tourfahrt die Hälfte des Postgeldes zu entrichten.

Die Bezahlung des Chaussee-, Brücken- und P/lastergeldes 

liegt dem Reisenden ob. —  Der Postillon mufs ihn da, wo es 
gut zu entrichten ist, darauf aufmerksam machen und darf nie 
dafür Etwas nachfordern.

Sollte es in dunkelen Nächten oder auf Stationen im Gebirge 
nothig werden, die Postchaisen zu erleuchten oder Fackeln zu ge
brauchen; so haben die Reisenden dafür eine billige Vergütung 

zu entrichten.
Wenn Extrapost - Reisenden unterweges ein Unfall an den 

Pferden oder am Wagen zustöfst, so sind die nächsten Orte ge

gen Vergütung zur Hülfe verpflichtet.
Zur Controlle der Beschwerden ist auf jeder Station ein Ex

trapost-Buch befindlich, in welches die Extrapost-Reisenden ihre 
etwaigen Klagen einschreiben können. Die Posthalter müssen 
jeden Reisenden befragen, ob er Etwas in das Buch eintragen 
wolle und es ihm zu dem Ende rorzeigen. —  Dieses Extrapost

Buch
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Buch wird, sobald eine Bemeikung darin gemacht worden, so
gleich, sonst aber nur alle Vierteljahre einmal au die Ober-Post- 
Utrekliou eingesandr.

Materialien: Extrapost-Orda. r. 25. July igxs,  Passagier-Billets 
und sonstige officielle Nachrichten.

В



Das K ö n i g r e i c h  Baier  n.

grenzt im Osten an Oesterreich, im Norden an Sachsen und Hes
sen, in Westen an Hessen, Baden und Wurtemberg und im Sü
den an Oesterreich ; —  der getrennt liegende Rheinkreis im Osten 
an den Rhein, im Norden an Hessen-Darmstadt, im Westen an 
die Preufsische Provinz Niederrhein, im Süden an Frankreich.

Die Verwaltung des Postwesens leitet die Küuigl. General
Administration der Posten in München.

Zur Beförderung der Reisenden dienen

A. Die Diligencen oder Postwagen.
Die Postwagen sind sehr bequem eingerichtet, ganz gedeckt 

und in Federn hängend, meistens zu sechs, einige auch zu acht 
Personen eingerichtet und legen die Meile bei gutem Wege in 
i-J Stunde zurück.

Wer mit dem Postwagen reisen will, mufs eich zeitig genug 
auf der Postexpedition melden und sein Gepäck angeben. Hier
nächst erfolgt die Einschreibung gegen Bezahlung des Betrages 
und gegen Einhändigung eines Billets, wodurch der Reisende 
sich ausweisen und İm erforderlichen Falle seine Ansprüche auf 
den genommenen Platz geltend machen kann.

An E i n s c h r e i b e g e b ü h r e n  zahlt man, wenn man weiter 

als sechs Meilen reiset 8 Xr. sonst nur 4 Xr.

—  i 8  —



F ö r  e i n e n  P l a t z  im W a g e n  (vom April i8a3 an) auf 
allen Routen per Meile 24 Xr, Dem Conducteur und den Postil
lon« ist Niemand ein Trinkgeld zu geben schuldig.

Reisende, welche sich ihre Bagage in ihr Wohnhaus bringen 
lassen, zahlen dem Packer für seine Bemühung 12 Xr.

Kinder von v i e r  bis zehn Jahren zahlen nur die Hälfte. 
Kinder unter vier Jahren werden im Inlande nicht angenommen; 
dagegen sollen Kinder, welche von dem Auslande mit dem Post

wagen kommen, von welchem Alter sie auch seyn mögen, nicht 
abgewiesen werden.

Die Ordnung der Plätze bestimmt sich nach dem frühem 
Anmelden, wobei jedoch diejenigen Reisenden, welche mit dem 
Postwagen schon weiter hergekommen sind, vor den im Orte erst 
fansteigenden den Vorzug haben.

Jeder Reisende mufs vor dem Fosthause einsteigen. Findet 
er sich nicht zu der auf dem Billet bemerkten Stunde ein, so 
fährt die Post, ohne auf ihn zu warten, ab, und der Reisende 
kann auf Rückvergütung des Postgeldes keinen Anspruch machen.

Die Reisenden dürfen nicht grofse Hunde mitnehmen und 
nur mit Einwilligung der Mitreisenden aus wohl verschlossenen 
Pfeifen Taback rauchen.

Jeder Reisende hat 40 Pfund (circa 48 Berliner Pfund) sei
ne» Gepäckes frei, Kinder jedoch nur ao Pfund. Die Ueberfracht 
wird nach der Gewichtstaxe bezahlt.

Die Posttnstalt haftet für das Gepäck der Reisenden, welches
В а



20

zwei Stundeh тог der Abfahrt wohl verpackt und gesiegelt zur 
Post-Expedition gebracht werden mufs. Für das aufgegebene 
Gepäck, welches in der Regel nicht mehr als 150 Pfund schwer 
seyn darf, wird unentgeltlich ein Aufgabeschein ertheilt.

Dagegen wird für solche Sachen, welche der Reisende nur 
zu seiner Bequemlichkeit zu sich in den Wagen nimmt, nicht ge
haftet. Die Mitnahme leicht entzündbarer Sachen wird gar nicht 

gestattet

ß. Die Extrapost - Anstalten.
Alle Poststallmeister und Posthaller, welche a l l e i n  zu Ffer- 

deablüsungen und Etahlirung von Relais berechtigt sind, müssen 
eine auf den gewöhnlichen Bedarf berechnete Anzahl diensttaug
licher Pferde unterhalten ; das Geschirr mufs sich in gutem Zu
stande belinden, auch darf nie anders, als mit einem doppelten 
Leitseil gefahren werden. Ehen so müssen sie eine angemessene 
Zahl leichter, guter Wagen für den öffentlichen Dienet bereit 

stellen.
Wenn die Postpferde zur Beförderung der Extraposten nicht 

binreiclien, so haben die Posihalter die erforderlichen Hülfspferde 

ton den Orts-Polizei-Behörden zu requit iren.
Kein Reisender, der blos Pferde wechseln will, darf, beson

ders auf Haupipostxtrafsen länger, als eine Viertelstunde auf der 
Post aufgehalten werden. Sind aber die Pferde durch einen vor«
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ausgeschickten laufzette] bestelle worden, so müssen dieselben 
noch früher eingespannt werden.

Zur Controlle der Beschwerden Seitens der Reisenden liegt 
nicht nur auf jeder Station ein Einschriebebuch vor, in welches 
dieselben ihre Bemerkungen eintragen können; die Postanstalleu 
müssen auf Verlangen des Reisenden gegen Bezahlung von 12 Xr. 
auch einen Stundenzettel ausfertigen, worin die Posthalter, wenn 
es verlangt wird, die Zeit der Ankunft und des Abgangs eilig 
einzutragen verbunden sind.

Die Reisenden behalten die Stundenzettel in ihren Händen 
und sind eingeladen, dieselben nach zurückgelegter Reise an den 
General - Direktor der Posten des Reichs einzuaenden, bei wel
chem auch alle vorfallende Unrcgelmäfsigkeiten von Seiten der 
Posfhalter und Postillons anzuzeigen sind.

Der Pferdewechsel mit einer entgegnenden Post ist nur dann 
den Postillons erlaubt, wenn die Begegnung ungefähr auf der 
Hälfte des Weges zutrifft, und wenn bei den sich begegnenden 

Posten eine gleiche Zahl Tferde vorgespannt ist.

Der Reisende ist nur demjenigen Postillon des Trinkgeld zu 
zahlen schuldig, welcher ihn auf die Station überbringt.

Der Posfhalter ist verbunden, fremde Reisende, welche mit 
gehörigen Pässen versehen sind, auch auf Seiten - Orte wohin 
keine PoStstrafse fährt, wenn solche nicht über seihs Stunden 
weit entlegen sind, zu befördern und in diesem Falle berech-



tigt, den vierten Theil de* Fostgeldes nach Maafsgabe der Ent
fernung mehr zu erheben.

Den Staats - Courieren und denen, welche im Gefolge hoher 
Standeaperaonen reisen, ist es erlaubt, die Ileise zu Pferde fort
zusetzen, und zu fordern, dafs ihnen von den Posthaltern Pferde 
zum Heilen gegeben werden. Sie können sich zum Reiten ihrer 
eignen Sättel bedienen; es ist ihnen jedoch nicht gestattet, an
dere Zäume, als jene, dio der Fosthalter hergegeben hat, anzu
wenden.

Einem jeden solchen Reitenden wird ein roeiknecht mitge
geben, welcher den Mantelsack, den ersterer mit sich führt, und 
der das Gewicht von 25 Ffd. nicht übersteigen darf, hinter sich 
auf das Pferd zu schnallen bat.

Die Bezahlung des Trinkgeldes geschieht in diesem Falle 
vor der Abreise und ist nach der bestehenden Taxe für 2 Pferde 
zu leisten. Der Heisende darf jedoch das ihm überlassene Pferd 
nicht mifshandeln, und übertreiben; auch darf derselbe dem Post

knechte nie vorreiten.
Auf Verlangen soll ein Vorreilpferd gegen Bezahlung der 

Extrapoat-Taxe geatelh werden dürfen. Der Vorreiter mufs je
doch mit dem Wagen zugleich abreiten, und diesen auch auf der 
folgenden Station, wenn er in der Nähe derselben wegen schnel
lerer Bestellung der Pferde vorausreiten wollte, wieder erwarten.

Alle aich entgegnenden Foaten haben sich wechselseitig zur 

rechten Hand auszuwelcben. Alles übrige Fuhrwerk, so wie die



Lohtikutsclier müssen den Post-Chaisen und Wagen auf das erste 
mit dem Poslhorne gegebene Zeichen nach der entgegengesetzten 
Richtung, w e l c h e  der Postillon befahrt, ausweichen; grofse Last

wagen sind verbunden, nach Beschaffenheit des Weges auszuwei

chen und anzuhalten, um das Postfuhrwerk ohne Aufenthalt vor
über Jassiren zu lassen,

E x t r a p o s t - T a x e .

Für ein P f e r d  zahlt man per Post =  a Meilen

(vom Januar 182З ab) ............................... I FI. 12 Xr.
In den Städten Augsburg, München, Nürnberg,

Regensburg und Würzburg, so wie im gan

zen Baierschen R h ein kre ise.......................... .....  Fl. 20 Xr.
Couriere zahlen denselben Satz.

Das P o s t i l l o n t r i n k g e l d  ist festgesetzt auf ao Xr. per 
Pferd und Post, wenn die Beförderung mit zwei Pferden statt hat. 
Besteht die Bespannung in mehr Pferden, so ist für jedes weitere 
Pferd 10 Xr, für die Tost mehr zu entrichten.

Kein Postillon darf eich eine Mehrforderung erlauben, mufs 
sich vielmehr mit dem taxmäfsigen Trinkgelde begnügen.

Für die von den Posllialtern gestellten C h a i s e n  entrichten 
die Reisenden:

a) für eine ungedeckte oiFene Postkalesche pro Post 34 Xr.
b) für eine halbgedeckte Postchaise pro Post . . .  40 Xr. 

Für das S c h mi e r e n  des Wagens werden per Station laX r.



gezahlt, jedoch nur, wenn der Reisende wirklich den Wagen 
schmieren lafst.

Die Wege-Fllasrer-Brücken-Gelder, Uehersetz-Kosten und 
ähnliche Abgaben entrichtet der Reisende da, wo sie die dazu 
angestellten Behörden abfordern.

In Ansehung der P f e r d e  z a h l  bestimmt nachstehende Ta
belle im Allgemeinen die Fälle, in welchen mehr als zwei Pferde 
vorzuspannen sind. Daher z. B. vier Personen ohne Koffer in 
Postkaleschen und nicht geschlossenen Reisewagen noch mit zwei 
Pferden befördert werden müssen.

— 24 —

A . Postkaleschen, nnd halbgedeckte Reisewagen

d e r  R e i s e n d e n
auf Wegen 

die

JZ«N
u

£Zahl. G e p ä c k .

drei

viet

mit einem K o ffe r .............
1 mit zwei K o ffe rn ............
! mit einem od. zwei Koffern 
1 mit zwei K o ffe rn .............

nicht chausslrt . . 

chaussirt................

chaussirt . . . . .  i

5
3
3
4
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B. In ganz _ gedeckten, geschlossenen Reisewagen, Berlines, 
Bâtards, Coupées, Voûtées,

d e r  R e i s e n d e n
auf Wagen <|s

Zahl. G e p ä c k .
die

1

a bis 3 mit und ohne Koffer . . . chaussirt............... 3
-  -  - mit zwei K offern ............... nicht chanssirt . . 4

vier ohne K o ffer........................ chaussirt, od. nicht 3
sechs mit Koffern ......................... —  — 6

Gepäcke, am Vordergestelle der Wagen angebrachte Maga
zine, desgleichen die sogenannten Vaches, kommen rücksichtlich 
auf die Bespannung wie die Koffer in Anschlag. Zwei grofse 
Mantelsäcke sind für einen Koffer zu rechnen. Ein Kind von 
beiläufig sechs bis sieben Jahren ist nicht in Anschlag zu brin

gen. Zwei Kinder, топ welchem Alter sie aeyn mügén, gelten 
für Eine Person.

Bei tiefem Schnee regullrt sich die Bespannung für alle nicht 
auf Schlitten gesetzte, oder auf Kufen gestellte Kaleschen, Chai
sen und Reisewagen auf die Weiae, wie auf unchaussirten Wegen.

Die mehrere Bespannung bei unchaussirten Wegen tritt nur
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darm ein, wenn die ganze Strecke, von einer Poststation zur an
dern oder doch der grifate Theil dieser Strecke, nicht chaussirt ist.

Der Vorspann wegen hoher Gebirge ist b e s o n d e r s  zu be
zahlen; jedoch müssen die Foststallmeister sich hierüber mit ei

ner schriftlichen Autorisation Seitens der Königl. General-Post
Direktion ausweisan.

Hieraus folgt von selbst, dafs kein Posthalter verpflichtet ist, 
den Reisenden mit eben so viel Pferden weiter zu befördern, als 
er angekommen ist, wenn die vorgedachten Bestimmungen eine 
gTÖfsere Anzahl Pferde erforderlich machen, und .eben so wenig 
kann der Reisende gezwungen werden, mehr Pferde vorlegen zu 
lassen, als in der Tabelle bestimmt sind, sobald die Ursachen hin

'  wegfallen, welche eine Ausnahme veranlafsten.
So wie endlich die Postbeamten, Posthalter und Postknechte 

gegen Beleidigungen und Mifshandlungen Seitens der Reisenden 
Schutz finden, dürfen auch die Reisenden, welche Beschwerden 
vorzubringen haben, Genugthuung erwarten, wenn sie dieselben 
schleuniger Abhülfe wegen entweder bei den Orts-Tolizei-Be
hörden anbringen, oder aber zu dem Ende die Mittel benutzen, 
welche weiter oben angedeutet sind.

(Verordn, y. a4. Novbr. i 8 n .)



Das Herzogtlium Braunschweig

bestellt aus den Fürstenthüraern Wolfenbüttel und Blankenburg, 
dem Stiftsamte Walkenried, dem Amte Thedinghausen und einem 
Antheile am Communionunlerharz, liegt in drei gröfsern und 
mehrern kleinen Farzelen топ Hanörericlien und FreuEtiachen 
Gebieten umgeben.

Das rostwesen ist der Fürstlichen F o st-Direction in Braun
schweig untergeordnet.—  Zur Beförderung der Reisenden dienen:

A. Die fahrenden ordinairen Posten
auf den Coursen

von Blankenburg über Hasselfelde nach Nordhausen
- Braunschweig - Roclum - Halberstadt
- - r Vorsfelde - Calvörde

- - -  i  Schöppenstedt - Schöningen

- Helmstedt - Erxleben - Magdeburg

- r nach Schöningen
- Hasselfelde über Zorge T Walkenried
- Holzminden - Lauen förde - Cassel
- - - Höxter Faderborn
- . • Bodenwerder - Hameln

- Lutter a. Bge. - Langelsheim Harzbarg

- Wolfenbüttel - Salzgitter - Goslar.



Da* P e r s o n e n g e l d  beirügt, wenn der Reisende bia 50 Pfund
Sachen mit aich f ü h r t .......................... 6 g Gr.

ohne S a c h e n .................................... » .  5 gGr.
An P o s t i l l o n t r i n k g e l d  zahlt msn per Station i  gGr.
Dem W a g e n m e i s t e r :

am Abfahrts- und Ankunftsorte . . 2 gGr.
auf den Zwischenstationen . . . . .  1 gGr.

B. Die Postkutschen (Diligences)

per Meile.

auf den Coursen

x. von Braunschweig über Peine nach Hannover
2. - - - Lafferde u. Hildesheim nach dito

3. - - - Hessen nach Blankenburg
4. - 1 - - Celle - Bremen

5. - - - Gifhorn u. Lüneburg n. Hamburg
6. - . - Seesen u. Göttingen n. Cassel

7. - - - Seesen u. Gandersheim nach Hol/.-
minden

8. - - - Königslutter nach Helmstedt

9- - * nach Wolfenbüttel.
Man zahlt:

Au P e r s o n e n g e l d mit Bagage
bie So Pfund . • 
ohne Sachen . . .

..................... ' « J H  per Meile.

P o a ť il 10n t r i n k g e l  d per Meile 3 gGr.



mit Ausnahme der Course т. 2. 4- und S. auf welchen kein Trink
geld топ den Reisenden entrichtet wird.

YVa ge n me i s t e rg e  b iih r am Abfahrt?- und Ankunftsorte 
t. gGr., auf den Zwischenalationen r gGr. mit Ausnahme der 
Course i. 2. 4- und 5., auf welchen keine WagenmeistergebühJ 
entrichtet wird.

Für die mit den ordinairen Postwagen und den Postkutschen 
reuenden Personen gelten folgende Bestimmungen :

i)  Das einmal erlegte Postgeld wird unter keinen Umstan
den restituiri,

q) Jeder Reisende mufs sich eine Viertelstunde тог der zur 
Abfahrt bestimmten Zeit bei dem Postwagen einfinden. Unter
wegs darf niemand ein- oder aussteigen und der Postwagen über
haupt nur тог dem Post-Bureau und vor den, unterwegs sonst 
vorgeschriebenen Häusern still halten,

3) Die Anmeldung zur Mitfahrt mufs spätestens zwei Stun
den vor der festgesetzten Abfahrtzeit geschehen, und die Taxe 
für den Platz, so wie für die Bagage sofort haar berichtigt werden.

4) In Ansehung der Taxe ist zu bemerken :
Tür Kinder über vier Jahre ist das volle Postgeld zu erlegen.

Hat ein Reisender Gepäck bei sich, welches schwerer als 5o 
Pfund wiegt: so mufs derselbe für da« Uebergewicbt das Torto 
nach der bestehenden Taxe erlegen.

Der Conducteur hat gesetzlich Nichte vom Reisenden zu fordern.
5) Kranken und gebrechlichen, ingleichen schmutzigen und



Зо
achleelitgelleideíen Penonen, so wie Kindern unter vier Jahren 
wird aus billiger Rücksicht für die Reisenden, kein Platz in der 
P o s t k u t s c h e  eingeräumt.

6) Die Reihefolge der Plätze wird durch die frühere oder 
spätere Anmeldung bestimmt. Derjenige, welcher sich am An
fangspunkte des Courses bis zu dessen Endpunkte hat einschrei
ben lassen, hat vor allen Reisenden den Vorzug, welche sich in 
Zwischenorten zur Mitfahrt melden. Dahingegen gehen die letz
tem, in Ansehung der Nummern der Platze, demjenigen jederzeit 
vor, welcher, obgleich er die Fahrt schon von einem hinterliegen
den Bureau ab mitgemachr, den Platz nur bis zu dem Zwischen
punkte des Courses, woselbst die neu hinzukommenden Reisen
den sich einschreiben lassen, oder bis zu einem sonstigen Zwi
schenorte bezahlt hat, und sich nun zur weitern Fortsetzung der 
Reise von neuem meldet. Es gilt in Ansehnng dieser Reisenden 
die Regel, dafs sie, weil sie einen neuen Personenschein erst lo
sen müssen, allen denjenigen hinsichtlich der Nummer der Plätze 
nachstehen, welche die Fahrt schon weiterher mitgemacht, oder 
bereits früher einen Personenschein bei demjenigen Bureau ein
gelost haben, bei welchem die Anmeldung zur weitern Mitfahrt 
erat nach der Ankunft der Postkutsche erfolgt.

7) Die Effekten, welche ein Reisender mitzunnhmen wünscht, 
müssen, wenn die Carantie geleistet werden soll, in der, zur An
nahme der übrigen Postgüter, festgesetzten Zeit, sonst aber mi n 
d e s t e n *  z w e i  S t u n d e n  v o r  d e r  f e s t g e s e t z t e n  Ab-
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g a n g i z e i t  b e i  de m P o s t - B ü r e s u  a b g e l i e f e r t  w e r d e n ;  
g e g e n t h e i l i  b l e i b e n  s i e  o h n e  w e i t e r e  B e m e r k u n g  
bis z u m n ä c h s t e n  P os t  ta g e  l i e g e n .

Wenn die Ablieferung zu rechter Zeit erfolgt, die Bagage 
mit einer dauerhaft angebrachten und befestigten, die Signatur 
und den Bestimmungsort deutlich enthaltenden Adresse veiseheu, 
und endlich bei der Anmeldung zur Mitfahrt angegeben ist, worin 
die Effekten besteben, wie sie emballirt, wie schwer selbige, und 
mit welcher Adresse sie versehen sind; so wird dem Eigenlhii- 
mer, wenn die Bagage durch Zufall oder Unachtsamkeit gänzlich 
abhanden kommen sollte, eine Entschädigung топ го ШЫг. ver
abreicht, insofern von ihm nachgewiesen ist, dafs die verlornen 
Sachen mindestens diesen Werth gehabt haben.

Hat jedoch der Reisende, bei der Ablieferung seiner Bagage, 
die eben erwähnten Erfordernisse nicht beobachtet; so wird es 

so angesehen, als habe derselbe auf die, im Palle des Verlustes 
zugesicherte Entschädigung verzichtet, und erfolgt der Transport 
dann nur auf Gefahr des Eigenthiimers.

8) Wünscht ein Reisender für die bei sich führenden Effek
ten nach dem v o l l e n  W e r t h e  die Garantie zu haben, so steht 
es ihm frei, diesen in Conv. Münze zu declariren, und wird ihm 
der in dem Postscbeine ausgedrückte Werthbetrag sodann im 
Palle des Verlustes, erstattet.

Diese Werth-Declaration kann, bis zu dem Betrage von i 5o 
Rthlr. inch hei der Anmeldung zur Mitfahrt m ü n d l i c h  gesche-
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hen, und sind nur die, unter §. 7. vorstehend angegebene Erfor
dernisse zu beobachten. Bei erfolgter Wertliangabe hat der ilei- 
sende wegen der zugesagten Gewähr attiser dem oben erwähn
ten Betrage für den Platz, für jedes Pfand U e b e r g e w i elit, die 
Taxe von guten Sachen, ( |  der Br i ef - Taxe)  zu entrichten. 
Wird hingegen der Werthbetrag zu höher als r io  Thlr. decla

m i: ao müssen die Effekten, gleich wie jedes sonstige Täckerei- 
atück, mit einem Adrefsbriefe begleitet, ausgeliefert werden, und 
ist für selbige (ohne dafs dem Aufgeber die sogenannten Frei
pfunde zu gut gerechnet werden) die volle Taxe zu erlegen.

9) Nur Koffer, MaDtelsäcke, sogenannte Ranzen, wohlver
wahrte und haltbare Säcke, so wie kleine hölzerne Kasten, kön
nen als Pickereigut der Reisenden angenommen werden; nicht 

aber grofse Kisten, Verschlage, pappene Schachteln und sonstige 
Futterale.

10) Diejenigen Orte, an welchen unterwegs siillziihalien und 
den Reisenden, um zu frühstücken, und zu Mittag, wie zu Abend 
zu essen, sich aufzuhalten gestattet ist, sind unabänderlich be
stimmt, und ist kein Passagier befugt, zu verlangen, dafs von der, 
hierunter getroffenen Einrichtung abgewichen, und an andern Or

ten, unter irgend einem Vorwände angehalten werde. Eben so 
wenig dürfen die Reisenden diejenige Zeitfrist überschreiten, wel
che zu dem Aufenthalte nachgelassen ist.

r t)  Ohne ausdrückliche Erlaubnifs der Reisegesellschaft ist 
«s Niemanden erlaubt, ш den Postwagen Taback zu rauchen,

Hunde



Hunde mit in den Wagen zu nehmen, út, selbst wenn die Iteise- 
gesellscltaft hierzu ihre Einwilligung ertheilen sollte, durchaus nicht 
gestattet. Die Schirrmeister sind angewiesen, auf die genaue Be
folgung dieses Verbots mit aller Strenge zu halten, und befugt, 
dem Eigenthümer des Hundes, falls er der bestehenden Vorschrift 
nicht nachkommen will, die fernere Benutzung des Postwagen! 
zu verweigern und ihm auf dem Nebenwagen (falls dieser vor
handen) einen Platz anzuweisen.

i») Die Reisenden haben den, von den Schirrmeistern in 
Beziehung auf die Milfahrt an sie ergehenden Aufforderungen, 
willig Genüge zu leisten; glaubt irgend jemand, Veranlassung zu 
haben, über das Benehmen des Schirrmeisters Klage führen zu 
können, so ist die Beschwerde bei demjenigen Post-Büreau an
zubringen, bei welchem der Reclamant den Wagen verlafst.

Der Personen - Schein (welcher jedem Passagier unentgeltlich 
eingereicht wird) ist sorgfältig auf zu bewahren, weil er, auf Ver
langen der Postbeamten und sonstigen öffentlichen Behörden, auf 
der Route vorgezeigt werden mufs.

C. Die Extrapost-Anstalten.
Reisende, welche auf einem Stationsorte mit der fahren

den oder mit Extrapost ankommen, können s o g l e i c h  nicht an
»

ders als mit Fostpferden weiter befördert werden. Erst nach ei
nem Aufenthalte von a4 Stunden dürfen sie sich einer Lohnfuhre

C

—  5 3  —



bedienen. —  Nur während der beiden Messen findet diese Ein
schränkung in B r a u n s c h w e i g  selbst keine Anwendung.

In der Ilegel sind die Extraposten mit derselben Anzahl 
Tierde weiter zu befördern, als womit sie angekommen sind, es 

aey denn, dafs auf ausdrückliches Verlangen der Reisenden, um 
vielleicht schneller fortznkommen, oder, weil der Posthalter sei
nen Pferden Erleichterung gewähren will, eine gröfsere Zahl vor
gelegt worden wäre.

Eine viersitzige Kutsche oder dergleichen Chaise etc. mit 
vier Personen, einem bis zwei Bedienten auf dem Bocke, und 
höchstens 300 Pfund Bagage sollen mit v i e r  Pferden,

eine dergleichen mit drei Personen, einem Bedienten, und 
höchstens 200 Pfund Bagage mit dr e i  Pferden, und

eine Kutsche mit zwei Personen inch des Bedienten und 1S0 

Pfund Bagage mit z w e i  Pferden;
eine halbe Chaise aber mit drei Personen, inch des Bedienten 

und t5o Pfund Bagage, gleichfalls mit z w e i  Pferden fortgeschaftl 

werden.
Sollte jedoch der Wagen über die angegebene Anzahl von 

Pfunden zur Ungebühr bepackt, oder mit ganz niedrigen Vorder
rädern versehen seyn, so sind über die festgesetzte Anzahl Pferde 
noch ein, auch nach Umständen zwei Pferde mehr vorzuspannen, 

*0, dafs auf 2 Centner Bagage, oder auf eine Person nebst 100 

Pfund Sachen ein Pferd mehr gerechnet wird.
Auf den gewöhnlichen offenen und unentgeltlich zu verab

—  3 4  —
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folgenden Extrapostwagen hingegen, können fünf bis sechs Per
sonen nebst ihren Koffern, jeder auf 50 Pfund schwer, mit v i e r  
Pferden, und vier Personen nebst KoiFern zu 50 Pfund mit dr e i  
Pferden, zwei Personen aber nebst ihren Koffern von gleicher 

Schwere mit z we i  Pferden befördeit werden.
Die Extraposten müssen auf den Stationsorten so schnell 

als möglich, spätestens aber innerhalb einer Stunde abgefertigt 
werden. Sind die Pferde aber zu einer bestimmten Stunde vor
ausbestellt, so müssen sie bei Strafe von 2 Thlr. aufgeschirrt in 
Bereitschaft stehen. Bleibt der Reisende dagegen über die ange
meldete Zeit aus, so ist er verbunden, nach Verlauf einer Stunde 
den Postfahrern für jede Stunde und jedes Pferd 1 gGr. als War
tegeld, aufser dem Extrapostgelde zu vergüten.

Wenn auf geschehene Bestellung die Postpferde sich zur 
bestimmten Zeit eingefunden haben, so sind die Postillons nicht 
verbunden, länger als eine halbe Stande mit Einschlufs der zur 
Bepackung des Wagens erforderlichen Zeit bis zur Abfahrt zu 
warten, sondern es sind die Eigenthümer der Pferde berechtigt, 
nach Ablauf einer halben Stunde für jede nachherige Viertel
stunde 2 Mgr. auf jedes vorgespannte Pferd, als Entschädigung 
zu fordern.

Bei guten Wegen und auf der Chaussee ist jede Meile in 
einer Stunde, und auf bergigen und schlechten Wegen höchstens 
binneu i j  Stunden zurückzulegen. —  Ungewöhnliche Hindernisse, 
welche dies unmöglich machen, sind im Stundenzeael, welcher

C 3
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Jem Reisenden übergeben wird, damit die Postmeister und Posr- 
halter die Zeit der Ankunft und des Abgangs darin vermerken, 
anzugeben.

Keinem Reisenden, noeb dessen Bedienten ist es gestattet, 
die Pferde durch Peitschen oder Schlagen anzutreiben. Das Ent
gegenhandeln wird aufser dem Ersätze des den Pferden etwa zu
gefügten Schadens mit 10 Thlr. bestraft, 1

Die Postämter und Stationen dürfen Extrapoitreisende nicht 
nur von Relais zu Relais, sondern auch nach Seiten- und 
solche Orte befördern, die eine uubedeulende Entfernung über 
die nächste Station hinaus liegen, auch ist es denselben nicht un
tersagt, Reisende mit denselben Pferden gegen die Hälfte der 
Extrapost-Kosten wieder mit zurück zu nehmen, nachdem die 
Pferde gehörig atisgeruht haben oder aber über den langem Auf
enthalt die erforderliche Verabredung getroffen ist.

8) Ex t rapo s t - T a  xe :
a. Für r Ext ra pos lp f  e г d per Meile 8 gGr.

- i G o u r i e r p f e r d  - - za -
- t E s t a f e t t e n p f e r d  - - i a  -

b. P o s t i l l o n  t r i a k g e l d  :
bei a und 3 Pferden per Station 6 -

- А - - - 8 -
-  6  -  -  -  1 2  -

Für das Pferd eines Postillons, welcher zur Bestellung einer

Extrapost vorausreitet, zahlt man per Meile . . .  8 gGr.



demselben Trinkgeld per Station . i .....................4 gGr.
der Postillon aber, welcher einen reitenden Courier

begleitet, erhält ......................................................... 8 -
Trinkgeld per Station,

c; Für den Gebrauch einer h al b v e r d  ec  к ten Pos t 
c h a i s e  oder K a t s c h e  zahlt man per Meile . . 4 - 

d. Dem W ' a g e n m e i s t e r :
für das B e s t e l l e n  von a, 5 bis 4 Pferden . . a -
weiden hingegen 6 oder mehr Pferde gefordert,
für jedeå P f e r d ............................... ..... . . . .  z
und außerdem S c h m i e r g e l d ................................з

Die Postillons dürfen nur mit Genehmigung der Reisendeu 
unterwegs still halten. Sind die Stationen aber bis 4 Meilen 
stark, so ist ihnen gestattet, die Pferde unterwegs zu tränken und 
zu filtterit, jedoch darf der Aufenthalt nicht über eine halbe 
Stunde währen.

Jeder reitende Courier bezahlt sein Pferd und das für 
den Postillon, der ihm vorreitet, welches letztere er mit einem 
Mantelsacke, der nicht über 40 Pfund wiegt, beschweren darf, 
nach dem Couriersatze. Er mufs übrigens auf jeder Station binnen 
einer Viertelstunde weiter befördert werden und die Meile, wenn 
nicht Witterung und Wege es unausführbar machen, in drei Vier
telstunden zurücklegen. Unter teinen Umständen aber darf er 
dem Postillon vorjagen.

f Allel Pfivstfuhrwefk mufs auf das mit dem Horne gege-
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Lene Zeichen den Extraposten ausweichen, die grofsen, mit sechs 
und mehr Pferden bespannten Frachtwagen aber müssen sofort 
still halten, und die Posten vorbei lassen.

Damit die Reisenden gegen alle unstatthafte Behandlung 
Seitens der Postbeamten schleunige-Hülfe finden, hiernächst aber 

auch diese gegen unerlaubte Forderungen der Reisenden ge
schützt seyn mögen, so sind für jede Station bestimmte Commis
sarien ernannt, deren Wohnort, Namen und Dienstcharakter aus 

den auf den Stationen öffentlich angeschlagenen Avertissements 
zu ersehen sind. Diesen liegt die Untersuchung und Entscheidung 
der zwischen den Reisenden und Postbeamten vorfallenden Zwi
stigkeiten ob. —  Sollte es aber dem Fremden zu beschwerlich 
seyn, diesen W eg einzuschlagen, ao sind die resp. Postmeister 
und Posthalter der nächsten Station auf Eid und Pflicht gehalten, 

die Beschwerden anzunehmen und solche sofort dem Fürstlichen 
Post-Directoria zur weitern Veranlassung anzuzeigen.

(Verordn, vom 22. Januar 17go.
—  —  i .  Mai rg22.

Bestimmungen in  d .  P e r s o n e n s c h e i n e n ) .
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Das B r i n i s e l i e R e i c h

besteht aus den beiden Inseln Grofsbritanien und Irland im at
lantischen Meere, топ den Küsten Frankreichs, der Niederlande, 
Teulschlands, Dänemarks und Norwegens durch den Kanal und 
die Nordsee getrennt.

Zur Verbindung des festen landes mit dem Königreiche 
England, welches den südlichen Theil Grofsbrittaniens einnimmt, 
dienen vorzüglich die P a k e t b o o t e .

Die Reisenden, welche durch Holland gehen, lassen sich von 
Helvoetsluys nach Harwich übersetzen. In Harwich sind ia  Pa

ketboote eingerichtet, drei nach Calais, drei nach Helvoetsluys 
und sechs nach Cnxhaven, — • Die Königlichen Pakelboote sind 
ihrer Sicherheit wegen am mehrsten zu empfehlen.

Zur Einschiffung bedarf es eines Passes des englischen Agen
ten, welcher 7 Fl. ia  Stüber, ungefähr =  ia  Schillings und die 
Hiilfte für einen Bedienten kostet. Aufser den Kosten für den 
Pafs hat man keine andere, es se y  denn, dafs man ein Gemach 
und ein Bett in der Cajüte des Capitains haben wolle, wofür man 

eine Guinee bezahlt.

Die zweite Route ist die von Calais nach Dover. Man macht 
die Fahrt in 6 bis 8 Stunden, wenn der Wind nicht aufhälr. Der 
gewöhnliche Preis ist a Duc. oder 1 Guinee für die Person inch



aller Ausgaben an Trinkgeld, für den ГаГа u. s. w. Für S bis 
6 Guineea kann man ein besonderes Paketboot haben.

Ein dritrer W eg führt von Dieppe nach Brighthelmstone, ein 
vierter von Ostende nach Hamich; ganz besonder* besucht ist 

der zwischen Harwich und Cuxhaven.
Die Englischen Paketboote nach Cuxhaven kommen und ge

hen ab wöchentlich zweimal und sind 6 bis 8 Tage unterweges. 
—  Folgende Taxe enthält die zu zahlenden Uebersetakosten für 
das Paketboot in Harwich :

i )  von H a r w i c h  nach G o t h e n b u r g

der ganze Passagier . . . . 14 Liv. St. 5  Sch. 6 P.
der halbe —  . . . .  7 - *3 - 6 -

Die weiblichen Domestiken und Kinder über 6 Jahre zahlen 
ebenfalls als ganze Passagiere. —  Jeder ganze Passagier hat 
200 Pfund Bagage frei.

s)  Von H a r w i c h  bis C u x h a v e n
der ganze Passagier . . . .  7 Liv. St. 9 Sdì.

der halbe •—  . . . .  4 - 10 * 9 P.
5) Von H a r w i c h  nach Ho l l a n d

der ganze Passagier . . . .  2 Liy. St. 14 Sch. 6 P.
der halbe *—> , . . . 1 - 7 - 6 -

In England angekommen, kann man die Reise nun fortsetzen 
entweder, mit den Postchaises oder mit den ö f f e n t l i c h e n  

P o s t e n ,  deren es dreierlei Arten giebt: Diligences, Stage
coaches und M n ít-coaches.
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Die Póstcháises find leichte in Federn hangend* und mil 
Glasihüren versehene Wagen zu zwei Plätzen. Sie sind äufserat 
elegant und schützen gegen Stäub und Kegen. Für zwei Perso
nen zählt шап J8 Pences auf die Englische Meile und auf 16 
dergi. Meilen 4 Schelling* Trinkgeld. Ob man nun übrigen« 
einen eignen Wagen hat oder eine Poatchaise benutzt, macht im 
Preise keinen Unterschied.

Posthalter tm eigentlichen Sinne des Wortes für die Beför
derung der Extraposten giebt es in England nicht, mau lieset viel
mehr fast an jedem Gastliofe die Worte: „Heat postchaises to 
lee“ womit der Gastwirth oder Fuhrmann sein Fuhrwerk empfiehlt. 
Da dem Reisenden die Wahl frei steht, aus welchem Gasthofe 
er die Pferde nehmen will; so wird hierdurch die vortrefflichste 
Beförderung herbei geführt. —  Kaum ist der Reisende vorgefah- 
reit, so sind sogleich mehrere Leute beschäftigt, um frische Pfer
de vorzulegen, die Coffer umzupacken, zu schmieren u. s, w. 
und Tür alle diese thätigsten Bemühungen zahlt man weiter nichts, 
als allenfalls dem Stallknechte einige Pences. Man reiset daher 
auf diese Art ungemein schnell und kann, wenn kein besonderes 
Hindernifs in den W eg tritt, in jeder Stunde 5 bis 6 Englische 
Meilen zurücklegen.

Die Diligences unterscheiden sich nur in to fern von den 
rorgedachten Postchaisen, als sie vorn noch éincn dritten Platz 

haben. Sie werden mit n Pferden bespannt. Slan zahlt auf d e



Englische Meile 5 Pence* für den Platz and kann 14 Tfund Ba
gage fret' mit sich führen.

Die Stage-coaches sind sehr grofs und breir, so, dafs man auf 

andern als Englischen Strafsen mehr als acht Pferde würde vor
legen müssen, um sie in Bewegung zu setzen, wenn man die 
grofse Anzahl Personen in Betracht zieht, mit welchen sie be
schwert werden. Hier aber werden sie mit 4 Pferden befördert. 
Innerhalb der Stage - coaches sind zwei sehr breite Gesäfse 

und Platz für sechs Personen; nun aber sind aufserhalb auf dem 
Verdecke, auf dem Bocke und hinten auf dem Päckeieibehäl misse 

noch Plätze; dergestalt, dafs bis 28 Personen Raum linden. Ein 
Platz auf diesen Wagen kostet a Pences auf die Meile. Diejeni
gen Passagiere, welche sich zuerst einschreiben lassen, erhalten 
die innern Plätze.

Die Zahl dieser Stage-coaches, welche täglich in Eondon e r 
fahren, soll gegen tausend betragen.

Die M ail-coaches *) endlich sind leichtere Wagen zu vier 
Plätzen, welche ungemein schnell gehen. Der Platz wird mit a 
Pences auf die Englische Meile bezahlt.

*) Briefposten.
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D e r  D ä n i s c h e  S t a a t

Zum Dänischen Staate gehören das Königreich Dänemark, 

die Färöer und die Insel Island.
Das K ö n i g r e i c h  D ä n e m a r k ,  besteht aus festem Lande 

und ans Inseln. Es grenzt im Osten an die Ostsee und Deutsch
land, im Süden an die Elbe nnd Deutschland, ira Westen an die 
Nordsee (bei den Dänen Westsee genannt) und im Norden an 
das Kathegatt.

Das Königreich wird in die Herzogtümer' Holstein, Lauen
burg und Schleswig und in die sieben Stiftsamter des eigentli
chen Dänemarks getheilt, welche letztem jedoch nicht auf dem 
festen Lande belegen sind.

Das rostwesen wird топ der General-Post-Direktion in Co
penhagen geleitet, welchem die sämtlichen fostanstslten des Lan
des untergeordnet sind.

Für das reisende Publikum sind folgende sehr rortheilhafte 
Einrichtungen getroffen:

A. Fahrende Posten;
Wer mit der fahrenden Post reisen will, mufs sich zu der 

auf jedem Posiamte zu erfahrenden bestimmten Zeit einschreiben 
lassen, und kann das einmal erlegte Postgeld späterhin nicht zu-

4 3  —*
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nick erhaben, trenn er sein Vorhaben ändern sollte; es sey 
denn, dais' dr erweise, dafs er durch wirklich unüberwindliche 
Hindernisse von der Heise abgehalten wurde, in welchem Falle 
ihm jedoch bei der Rückzahlung der Betrag des Fährlohns für 
einen Wagen bis zur nächsten Station abgezogen wird.

Kacb dem Placar (Verordnung) vom a3. April ISIS finden 
folgende Zahlungssätze statt;

Der Reiiende bezahlt t*
i )  das volle P o s t g e l d  bis an den Orr, svoltiti 

er sich einschreiben läfst, bei der Einschrei
bung voraus, und zwar für jede Meile . . 3S Rbschilling.

a) das T r i n k g e l d  an den P o s t i l l o n  für 
jede Station, wo Pferde gewechselt werden, 
ebenfalls v o ra u s............................................... 13 dito.

3) E i n s c h r e i b e g e l d  an das Tost-Comtoir, 
wo er zuerst auf die Post kommt oder sich 
von neuem wieder zur Fortsetzung seiner

Reise einschreiben läfst . . . . . . .  G dito.
desgleichen für den ihm ertheihen S c h e i n  
zum Beweise der geschehenen Einschreibung 
und Bezahlung des Postgeldes und der Trink
gelder für den P o stillo n ................................6 dito.

4) Li tz en b rn d e r g e l d  nach der Frachlpost» 
taxe v. a3i Febr. 1788 auf den beiden Sta

tionen, wo ciih die Reise an fängt und en-



digt, für die Abholung und Wegbringung
des Ueisegnts nach und von der T oil, wäll-
rend dessen Transporis und Beförderung un-
lersveges jedoch das Fostwesea nicht dafür
einslelu, zu Aitona, Hamburg und Lübeck a6 IlLschilling.
zu Flensburg, Kiel, Rendsburg, Schleswig . 19 dito.
auf deu übrigen S ta t io n e n ..........................  15 dito.

Betragt das Reisegut jedoch über 50 Pfund,

SO vriiî verhkltnifsmäfsig mehr bezahlt, je
doch nur die Hälfte, wenn die Reisenden 
solches durch eigene Boten besorgen lassen.

Auf den Zwischenstationen, wo kein Rei
segut nach und von der Fost zu bringen ist, 
bleibt es den Reisenden überlassen, was sie 
dem Litrenbruder für die Dienste, die er 
ihnen leisten kann, zukommen lassen wollen,

5) L i s g ç l d ,  wenn der Transport über Wasser 
mit Eisbooten geschieht :
über den grofsen B e l t ............................... 2 Hilr.
über den kleinen Belt zwischen Assens und 
Ааго'-’sunđ, ingleichen zwischen Seeland und
F a l s t e r ......................................................... r -

zwischen Middelfart und Snoghoy . . .  - 48 Schl.

Was der Weg unter einer halben Meile ist, wird für eine



halbe Meile und was er über eine halbe Meile ist, für eine volle 
Meile bezahlt.

Für ein Kind bis ungefähr von io  Jahren, welches aber nicht 
anders zur Post angenommen wird, als wenn es von einer er
wachsenen Person begleitet ist, wird nur die Hälfte der obge
dachten Kosten bezahlt; wogegen es aber auch nur 35 Pfund 
frei hat.

Bei dem Einschreiben hat der Reisende anzuzeigen, worin 
sein Reisegut bestehe und wie schwer es ungefähr sey; wodurch 
er die Bequemlichkeit gewinnt, dafs es mit der Ablieferung des
selben bis wenigo Stunden vor Abgang der Post beruhen kann.

Die Reisenden nehmen ihren Platz auf dem Postwagen so, 
wie er ihnen vom Postmeister angewiesen wird ; doch können sie 
allerdings verlangen, dafs man dafür sorge, dafs sie keinen unbe
quemen Sitz haben.

So wie die Reisenden sich nirgend anders, als auf dem Post- 
Comtoir, wo sie sich spätestens eine Viertelstunde vor Abgang 
der Post einzuGnden haben, und ein Zimmer zum Abtreten er
warten können, auf die Post setzen sollen, so dürfen sie auch 
nirgend anders, als bei einem Post- Comtoir von der Post abge
hen ; es sey denn, dafs die Reise nach einem zwischen zwei Post- 

Comtoirs liegenden Ort bestimmt sey, in welchem Palle sie sich 
auf der letzten Station mit einem unentgeltlich zu ertheilenden 

Beweis zu versehen haben, dafs sie ungehindert von Seilen des 

Postwesens sowohl als des Zollwesens von der Post abgehen können.

-  46 “
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Die Reisenden haben »ich übrigen» nicht allein mit den an

geordneten Fassen zu versehen, sondern auch dasjenige, was sie 
an zollbaren Waaren mit »ich führen, gehörigen Orts anzugeben.

B. Extrap ost - Anstalten.

Die Extraposten dürfen nicht länger als drei Viertelstunden 
auf den Stationen aufgehalten werden und müssen jede Meile in 

einer Stunde zurücklegen.
Wiewohl überall ein Zimmer zur Aufnahme der Reisenden 

eingerichtet seyn soll, ist aufserdem noch ganz besonders ange
ordnet, dafs auf Extrapost - Stationen auf Begehren auch beson
dere Zimmer, Erfrischungen, Speisen und Nachtlager für billige 
Bezahlung zu haben seyn sollen.

Die Reisenden können die Pferde voransbestellen. In diesem 
Falle mufs die 'Weiterbeförderung auf den Stationen ohne allen 
Aufenthalt bewirkt werden. Wenn aber die vorausbestellten 
Pferde zwei Stunden lang über die bestimmte Zeit bereit gestan
den haben und die Reisenden nicht eingetroffen sind, so verfallt 
jene Begünstigung.

Wenn der Reisende das bestellte Gespann oder den Wagen 
über eine Stunde warten läfst; so ist er verbunden, für jede halbe 
Stunde, welche er länger verweilt, vor der Abfahrt ein Wartegeld 

von i  Mark], an die Postmeister zu entrichten.
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Z a h l u n g s s ä t z e :

für i  E x t r a p o s t p f e r d  pro Meile iß  Lfsl,
- i  C o u r i e r p f e r d  -  - 24 -
- i  E s t a f e t t e n p f e r d  - * og -

P o s t i l l o n t r i n k g e l d  - .  4 .

W a g e n m e i s  t e r g e b ü h r  p, Station a - 
für einen P o s t w a g e n  . . 6 bis ta -

B e s p a n n u n g :
Auf einem Extrapostwagen mit a P f e r d e n  bespannt, tollen 

600 Pfund, jede Person zu 150 Pfund, Unerwaclisene halb so viel 

gerechnet, aufgenomraen werden und die Vorspannung mehrerer 
Pferde nach diesem Grundsätze festgestellt werden.

Eine Chaise mit einem halben Verdecke und ein Phaeton, 
worin etwa a Personen nebst einem Mantelsack, ist mit a Pfer

den, mir 3 Pferden aber, wenn mehrere Personen darin befind
lich sind, oder wenn a Personen Bagage und einen Bedienten 
haben, zu befördern; — • wenn nicht besondere, von den Postbe
dienten in den Stundenzetteln anzuzeigende Umstände die Vor
spannung mehrerer Pferde erheischen.

Vor einer Aeiaekutsche sollen in der Regel 4 Pferde ge
nommen, und keine Reisende ohne besondere, in den Stunden
zetteln anzuführende Umstände C Pferde zu nehmen genöthigt, 
oben so such von Rüst- und Beiwagen nicht mehr Pferde, als 
nach dem bei den Extraposten festgesetzten Gewichte nüthig sind, 
genommen werden.

Die
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Die Reisechaisen, Kuischen u. s. w. müssen mit eben so viel 
Tierden weiter befördert w erden als sie tngekommen und in dem 
von den Postbeamten der ersten Station ertheilten Scheine be
merkt sind. Diejenigen Reisenden aber, welche die erhaltenen 
Scheine nicht vorzeigen können, müssen sich gefallen lassen, dafs 
die Anzahl der votzuspannenden Pferde von den Postbedienten 
des Orts bestimmt werde, wo sie angekommen sind.

Unterwegs darf kein Postillon bei 24 Lfsl. Strafe vor einem 
Wirthshause ohne ausdrückliches Begehren der Reisenden anbal- 
ren, eben so wenig bei 1 Tlilr. Strafe ohne Erlaubnifs Taback 
rauchen und eben so wird er ohne Rücksicht auf einige Ent
schuldigung in i Tlilr. Strafe genommen, wenn er durch die ge
ringste Unvorsichtigkeit umwerfen sollte. Ist das Letztere aber 
durch Schlafen oder Trunkenheit veraulafst, oder hat er sich 
sonst gegen den Reisenden vergangen, so soll dies nach SeCudeu 
mit G eld-, Gefangnifs- oder Zuchthausstrafe belegt werden.

Der Postillon wird daher jedesmal mit einem Slundenzotle! 
versehen, in welchem von einem Postmeister die Zeit des Ab
gangs und ron dem andern die Zeit der Ankunft, und was die 
Reisenden oder der Postillon anzuführen haben, genau bemerkt, 
auch ron den Reisenden selbst, wie sie zufrieden gewesen, ange
zeigt wird.

Diese Slundenzettel werden dem General - Pott - Direktorio 
monatlich zur Einsicht eingereicht.

Alles, den Extraposten entgegenkommende andere Fuhrweik,
D



Z a h l u n g s s ä t z e :

für i E x t r a p o s t p f e r d  pro Meile iß  Lfsl.
- i  Ç o u r İ e r p f e r d  - - a4  -

- i  E s t a f e t t e n p f e r d  - - 28 -
P o s  t i l i  о ntri  n k g e l d  - - 4 -

W a g e n m e i s t e r g e b ü b г p. Station 2 - 
für einen P o s t w a g e n  . , 6 bis 12 -

B e s p a n n u n g :
Auf einem Extrapostwagen mit 2 P f e r d e n  bespamit, tollen 

600 Pfund, jede Person zu 150 Pfund, Unenvaclisene halb so Tiel 
gerechnet, eufgenororoen werden und die Vorspannung mehrerer 
Pferde nach diesem Grundsätze festgestellt werden.

Eine Chaise mit einem halben Verdecke und ein Phaeton, 
worin etwa 2 Personen nebst einem Mantelsack, ist mit 2 Pfer
den, mir 3 Pferden aber, wenn mehrere Personen darin befind
lich aind, oder wenn 2 Personen Bagage und einen Bedienten 
haben, zu befördern; —  wenn nicht besondere, von den Postbe

dienten in den Stundenzetteln anzuzeigende Umstände die Vor- 
spaunung mehrerer Pferde erheischen.

Vor einer Reisekutsche sollen in der Kegel 4 Pferde ge
nommen, und keine Reisende ohne besondere, in den Stunden
zetteln anznführende Umstände 6 Pferde zu nehmen genöthigt, 
eben so auch топ Rüst- und Beiwagen nicht mehr Pferde, als 
nach dem bei den Extraposten festgesetzten Gewichte nüthig sind, 
genommen werden.

-  4 8  -

D e
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Die Reisecliaisen, Kutschen u. ». w. müssen mit eben so viel 

Pferden weiter befördert werden als sie angekommen und in dem 
von den Postbeamten der ersten Station erlheilten Scheine be
merkt sind. Diejenigen Reisenden aber, welche die erhaltenen 
Scheine nicht vorzeigen können, müssen sich gefallen lassen, dafs 
die Anzahl der vorzuspannenden Pferde von den Postbedienten 
des Orts bestimmt werde, wo sie angekommen sind.

Unterwegs darf kein Postillon bei a4 Lfsl. Strafe vor einem 
Wirthshause ohne ausdrückliches Begehren der Reisenden anhal
ten. eben so wenig bei i  Tlilr. Strafe ohne Erlaubnifs Taback 
rauchen und eben so wird er ohne Rücksicht auf eiuige Ent
schuldigung İn r Tlilr. Strafe genommen, wenn er durch die ge
ringste Unvorsichtigkeit umwerfen sollte. Ist das Letztere aber 
durch Schlafen oder Trunkenheit veranlafst, oder hat er sich 
sonst gegen den Reisenden vergangen, so soll dies nach. Refhideu 
mit Geld-, Gefängnifs- oder Zuchthausstrafe belegt werden.

Der Postillon wird daher jedesmal mit einem Stundenzettel 
versehen, in welchem von einem Postmeister die Zeit des Ab
gangs und von dem andern die Zeit der Ankunft, und was die 
Reisenden oder der Postillon anzuführen haben, genau bemerkt, 
sudi von den Reisenden selbst, wie sie zufrieden gewesen, ange
zeigt wird.

Diese Stundenzettel werden dem General - Post - Direktorio 
monatlich zur Einsicht eingereichr.

Altes, den Extraposten entgegenkommende andere Fuhrwerk,
D



50
mit Aufnahme schwer beladener Frachtwagen, mufa denselben, 
sobald der Postillon das Zeichen mit dem Horne gegeben bat, 
bei Strafe von io  Thlr. ausweichen. Bei ledigen Rückfahrten 
aber hört dies Vorrecht auf.

Uebrigens dürfen die Postillons bei Beförderung der Extra
posten sich der Königs-, Neben- und Feldwege bedienen und 
erhalten zu dem Ende die Schlüssel zu den dazu vorhandenen 
Schlagbäumen.

Die Postillons dürfen eben so wenig bei den ordinairen, als 
bei Extraposten, Futter- und Heusäcke mitnehmen, und sind ver
pflichtet, die Reisenden jederzeit dahin zu bringen, wo dieselben 
abtreten wollen.

In Ansehung der L o h n f u h r e n  ist bestimmt, dafs Reisende 
von solchen Orten, wo Extrapost-Anstalten eingerichtet sind, nach 
gar keinem Orte, und von andern Orten, denen es an einer sol
chen Anstalt fehlt, wenigstens nicht nach denjenigen Orten, wo
hin eine ordinaire fahrende Post expedirt wird, durch Fuhrleute, 
Bauern und zu rück kehren de Postillons befördert werden; es sey 
denn, da Ts sich diejenigen, welche die Fuhre leisten (svenn nicht 
etwa in dem Orte eine ordnungsmäßige Reisefahrt eingeführt ist) 
dazu von dem Post-Comtoir mit einem Passirschein, worin je
der Reisende namentlich angeführt ist, versehen haben, unter 
welchem Verbot das Durchfahren und Vorboifahren eben sowohl 
begriffen ist, und zwar bei Strafe von 5 Thlr. an die Poslcasse 
für die unangemeldete Beförderung solcher Personen, für welch«
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«tin Fassirschein hätte erhallen werden kunnen, und bei Strafe 
von io  ТЫг. an eben dieselbe Casse, nebst der Erstattung des 
entzogenen Fuhrgeldes für die Beförderung solcher Personen, die 
zur Erhaltung eines Fassirscheins nicht befugt gewesen wären ; 
sondern sich der Fost hätten bedienen sollen. Diese Strafe wird, 
wenn mehrere Stationen durch- oder vorbeigefahren weiden, 
nach Befinden vergrößert.

Die F a s s i r s c h e i n e  dürfen enheilt werden: 
i )  den Einwohnern eines Stationsortes bis zur nächsten Station ; 
a) den bei Fracht- und Marktgiitern, auch bei Gütern der 

Umziehenden befindlichen Personen, in sofern sie sich der 
Wagen, die mit ihren Sachen beladen sind, bedienen, und 
zwar bis an den Ort ihrer Bestimmung; weshalb der «uf 
aolche Personen lautende Psssirscliein auf den Zwischensla- 
tionen nur Torgewiesen und allestire werden darf.

3) Geringen und armen Leuten, welche gegen Vorzeigung dea 
auf aie lautenden Fassirscheins gleichfalls bis an den Ort 
ihrer Bestimmung mitgenommen werden können.

Diejenigen aber, welche nicht weiter als bis zum näch- 
aten Stationsorte reisen und dis dahin gedungene Fuhrwerk 
bei sieb behalten, können mit dentaelbeii wieder zurück- 
roisen.

Für die Fassirscheine wird an Orten, wo sie noch ein
geführt eeyn sollten, а Lfsl. à Person bezahlt. Unvermö
genden aber müssen sie unentgeltlich verabreicht werden.

П 9



Der Gebrauch der sogenannten Ca r i o l e n  mit zwei Pferden 
ist nur den Einwohnern eines Stalionsortes bis zur nächsten Stal

lion gestattet; andere Reisende aber müssen ihren weitern V or

spann von der Post nehmen. Dagegen können die Cariolen mit- 
einem Pferde durch solche Stationsorte, wo der Postmeister ein 
solches Fuhrwerk nicht stellen kann, von einem jeden frei beför
dert werden, wenn man eich deshalb auf der Post gemeldet und 
einen in diesem Falle mit 4 Lisi, zu bezahlenden Passirschein ge- 

lüser bar.

\



Das K ö n i g r e i c h  Fra nk re ic h

grenzt gegen Norden an den Kanal mil dera Pas de Calais, die 
Nordsee und das Königreich der Niederlande, im Osten an 
Teuiscldand, die Schwei?, und Italien, im Süden an dal mittellän
dische Meer und Spanien, irà Westen an das atlantische Meer.

Das Postwesen wird von der König]. General-Post-Admini
stration in Paris geleitet.

Fahrende, schwere Posten, wie in Preufsen, giebt es in Frank
reich nicht, wohl aber den sogenannten Eilwageu oder Sclmell- 
posten ähnliche, Malles genannt, welche zur Beförderung топ 

Briefen und Personen dienen.
Diese M allei gehen ganz regelmäfsig auf den Houten:

Yon Paris nich Caen über Rouen.

-  5î -

» - - Calais.
- ' - - Lille über Amiens und Arras.
i - - Valenciennes.
- - ■t Mézüres.

- - - Strasburg über Chálons und Metz.

- - - - - - - Nancy.

- - - Besançon - Troyes - . Dijon.

- - - Beffort - - - Langreí,
- - - Bordeaux.
- - - Toulouse.
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Von Parii nach Lyon über Auxerre und Chjloni sur Saône.

- - - - Mouline.
- - -  Nantes - le Mans.
- - - - -  Vendôme und Tours.
-  - - Brest - Alençon - Bennes,
- Lyon - Marseille und
-  Marseille nach Bordeaux.

Mit jeder Malle können vier Tersonen reisen. Für den Plat? 
bezahlt man i  Fr. 5o Cent ,  per Post.*)

P o s t i l l o n t r i n k g e l d  darf man nicht geben.
Die Beförderung der Posten geschieht nur durch die beson

ders dazu angestellten Posthalter (maitret de potte).
Diesen allein steht auch das liecht zu, Beisende stationsweise 

( e x t r a p o s t r a ä f s i g , )  zu befördern.
Jeder Beisende, welcher Poslpferde haben will, mufs dem 

resthalter des ersten Ortes, von welchem er abreiset, einen nach 
den Polizeigesetzen aulgefertigten Pafs vorzeigen können.

Die anderweitigen Bestimmungen sind in dem folgenden un

term 13. Novbr. 1 8 «  erschienenen T a r i f  euthalten. 
—

*) Die französische Post ungefähr —  a Lieuei.
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Er s t e  Abthei l ung.

C h a i s e n  und C a b r i o l e i s .

Einsitzige kleine Kaleschen mit 
einer Stangendeichsel.

NB. Sobald sich eine dritte Per
son darauf befindet, zahlt man 
I Fr. 5o Ct. mehr, ohne daTs 
der Posthalter verpflichtet ist, 
mehr als 2 Tferde vorzulegen.

Wenn sich aber mehr als 
drei Personen darauf befinden, 
so wird die Kalesche als Ber 
line betrachtet.

Z w e i t e  Abl hei l ung.
L i m o n ières.

Geschlossene Kutschen, Ilalbwa- 
gen und Kaleschen mit einer

Gabeldeichsel

Peisonen- 
zahl.

r oder 2

Í  i , 3, 3,

Preis für 
ein Pferd 
per Post.

oo -

So -
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NB. Man zahlt r Fr. 5o Ct. mehr 
für jede Person, welche die Zahl 
von vieren übersteigt, ohne, dafs 

der Posthalter mehr als 3 Pferde 
vorlegen darf.

Ein Halbwagen, wenn er 

nur eine Stangendeichsel hat, 
wird als Berline betrachtet und 
treten für solchen die Bestim

mungen für die dritte Abthei
lung ein.

Personen

zahl.
Zahl der Preis für 

Pferde, ein Pferd 

per Post.

D r i t t e  A b t h e i l u n g .
B e r l i n e s .

Ganz verdeckte Wagen oder an
dere mit zwei gleichen Sitzen, 
ao wie auch Kaleschen mit 
zwei Sitzen und mit einer 
Stangendeichsel . . .

NB. Für jede Person über sechs 
■ wird i  Fr. Jo Cr. mehr bezahlt, 
ohne, dafs jemals ein Pferd 
mehr vorgespannt werden darf.

I, 2. 3, 
4, 5. 6

4
6

г Fr. 5oCr. 

i - 50 -



Eia Kind топ síében Jahren und darunter wird nicht gerech

net, dagegen zwei Kinder ton diesem Alter für Eine Person.

Die Zahl der in der zweiten Colonne angegebenen Pferde 
mufs wirklich vorgelegt werden.

Jeder Wagen kann mit einer Vache und einem Koffer bela
den seyn, mit Ausnahme der kleinen Kaleschen der ersten Ab
te ilu n g, welche nur entweder mit dem einen oder dem andern 
beschwert werden dürfen.

Für einen von den Fosthahern gestellten W a g e n  2ahlt man 

o b s e r v a n z m ä f s i g  r Fr. 50 Cent, per Post.

H ü l f s p f e r d e .

Einigen Stationen ist wegen der schlechten Wege oder der 
grofsen Entfernung bis zum nächsten Kelais ein Hülfspferd be
willigt. Dies findet entweder das ganze Jahr hindurch oder aber 

während der sechs Wintermonate vom 1. Novbr. bis 5°. April 
statt. Hiervon können jedoch nuf diejenigen Posthalter Gebrauch 
machen, welche durch den Исае général aber durch eine beson

dere Ordre der General-Post-Administration dazu berechtigt Sind,
Das Hülfspferd ist anzuwenden: 

a) bei den Chaisen, Cabriolets und Kaleschen der ersten Ab
theilung * wenn dieselben rriit mehreren Personen besetzt 
sind, die zweirädrigen offenen Cabriolets ausgenommen, 
wenn sich weder ein Koffer noch eine Vache darauf be
findet.



Ь. Bei den Limontòres, sobald sie mit mehr als einer Person 

beschwert sind.
Der Treis des Hiilfspferdes ( i  Fr. 5°  Cent, per Post) wird 

Stifter den tarifmüftigen Sätzen jedoch nur dann bezahlt, wenn es 
wirklich Torgelegt wird.

Wenn et inzwischen oft nielu zu Termeiden ist, daft das 
Hülfspferd bei den Kaleschen der ersten ALtheilung und bei den 

Limonières in der sogenannten Wildbahn gehen mufs, wodurch 
leicht Schaden am Wagen oder anderer Nachtlied entstehen kann, 
so kann der Posthalter den Reisenden zu deren eignen Besten 
ein Gespann besserer Pferde anbieten, während das bezahlte Hülfs
pferd zurückbleibt; —  allerdings kann dies nur mit Genehmigung 
der Reisenden geschehen. —  Auf die zweirädrigen Cabriolets fin
det dies jedoch keine Anwendung.

So oft ein Cabriolet in Folge der darauf befindlichen Ferso- 
nenzahl mit drei Pferden bespannt ist, findet die Bewilligung des 
Hülfgpferdes nicht statt.

Eine Berline, mit v i e r  oder s e c h s  Pferden bespannt, wird 
jederzeit von z w e i  P o s t i l l o n s  geführt.

An P o s t i l l o n t r i n k g e l d  zahit man reglementsmäftig 75 

Cent, per Post.
Kein postillon darf si.ch eine Mehrforderung erlauben, die 

Reisenden beleidigen oder zu irgend einer Beschwerde Anlafs ge
ben. Urq dies zp Termeiden, moft der Fostbalter den Reisen

den das auf jeder Station vorhandene топ dem Maire des Orts

'-“ 5 0  —



5 9

pagim'rte Register verlegen, in welches man seine Beschwerden 

eintragen капп, welche demnächst durch die rost'nspektoren zur 
Kenntnifs der General-Post - Administration gelangen.

Ein Postillon der sich erlauben sollte, weibliche Reisende zu 
beleidigen, oder sich in ihrer Gegenwart grober Späfse zu bedie
nen, wird, sobald hierüber Anzeige geschieht, ohne Certificai aus 
dem Dienste entfernt.

Die Postillons dürfen die Führung der Pferde keinem andern 
überlassen, und eben so ist es ibnen untersagt, ohne Genehmi
gung der Reispaden gegen die Mitte des Weges die Pferde zu 

wechseln. .
Die Strecke von einer Post mufs bei gewöhnlichem Wege 

in einer Stunde zurückgelegt werden; die Postillons dürfen un
terweges ohne Erlaubnifs nur anhalten, damit die Pferde sigh er
holen können,

Kein Tostillon darf einem vor ihm abgefertigten unterweges 
vorbeifahren, es sey denn, dals letzterem ein Hindernifs begegnet 

*ey, welches ihn aufhätt. Diese Bestimmung hat jedoch auf die 
Malles und Estafetten keinen Bezug.

Wenn die Pferde eines wohl besetzten Relais sämtlich im 
Dienste abwesend sind, so müssen die Reisenden deren Rückkehr 
sbwarten und können nur dann erst Weiterreisen, nachdem die 
Pferde gefüttert worden. Die zur Beförderung der zu gewiesen 

Stunden eintreffenden Malles bestimmten Pferde können nie zum 

extraordinaircn Dienste in Anspruch genommen werden. —* Wenn
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dagegen ein Relais nicht mit der hinreichenden Anzahl Pferde 
versehen ist, so dürfen die Postillons mit ihren sämtlichen Pfer
den, oder einem Thelle derselben, nachdem sie gefüttert worden, 
bis zur nächsten Station, jedoch nicht weiter fahren.

Wenn die Reisenden sich mit den Posthaltern über die Be
zahlung einigen, und der Dienst sonst nicht darunter leidet, so 
dürfen die letztem auch Pferde nach Seitenorten geben, sie sind 
jedoch nicht dazu verbunden.

Die Landhäuser, welche an grofsen Strafsen oder in deren 
Nähe gelegen iind, werden bei der Abfahrt stets vom nächsten 
Relais bedient, bei der Ankunft aber können die Reisenden sich 
durch ein anderes Relais befördern laisen, ohne verpflichtet zu 
seyn, bei dem nächsten die Pferde zu wechseln, vorausgesetzt, 
dala die Entfernung, welche es vom Landhause trennt, nicht eine 
Lieue übersteige, welche in d i e s e m  F a l l e  stets für eine halbe 
Post gerechnet werden soll.

Die Postbalter sind nicht verpflichtet, Fostpferde mit andern 
vor dinem Wagen zusammen zu spannen.

W er sich Postpferde kommen läfst, und sie wieder zurück- 
schickr, ohne sich deren zü bedienen, bezahlt den Preis für Eine 
Rost und nach demselben Verhältnisse das Postillontrinkgêld als 
Entschädigung. Müssen die bestellten Pferde warten, so bezahlt 
matl für jede verspätete Stunde an Post- itnd Trinkgeld eine 
halbe Post mehr.

Zerbricht dei Wagen des Reisenden unterwegs ohne Ver-
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schulden des Postillons, so zatili jener fúr die dadurch entstan
dene Versaumnifs eine Yieptelpost für jade Stunde, so oft, als 
der Aufenthalt zwei Stunden länger eis die zur Beförderung bis 
zum nächsten Relais bestimmte Zeit gewährt hat.

Die Fahr-, Strafsenunterhaltungs-, Brücken-, und Sßlilag- 
baum-Gelder müssen топ deu Reisenden aufşer dem Po$tgelde 

entrichtet werden.
So qft die Postillons und Pferde durch den Vers chiù fs der 

Thore eines Ortes otjer durch ein llindernifs ähnlicher Art ge- 

nöthigt seyn sollten, zu übernachten, müssen die Reisenden 75 
Cent, für jeden Mann und jedes Pferd bezahlen.

ln den Städten, wo die Reisenden das Recht haben, gegen 
eine b e s t i m m t e  A b g a b e  die Thore öffnen zu lassen, um ent
weder hinein oder heraus zu kommen, können die Postmeister 
nnr die Erstattung d i e a e r  Kosten топ den Reisenden verlangen, 
welche doppelt vergütet werden müssen, wenn die Rückkehr der 
Pferde vor der gewöhnlichen Oeffnungszeit der Thore geschieht.

Nach dem Reglement yom zß. Aug. r8o8 müssen die Fr ac hr -  
f u h r l e u t e ,  F u h r l e u t e  pnd K a r n e r  den Briefposten fMaUetJ, 
Poetreisenden und öffentlichen Wagen zur Hälfte des Weges aui -  
b i e g e n ,  bei Strafe von Jo Francs, welche im Wiederbetretungs
falle verdoppelt wird.

Bei dem Eintreffen oder bet der Abreise aus solchen Orten, 
wo der König sich zu Zeilen aufhält, mufs die erate Post unter 
der Benennung potte royale doppelt bezahlt werden, jedoch nur



топ d ft Mitternachtstuiide nach dem Tage der Ankunft Sr. Ma
jestät abgerechnet bis zur Mitternacht des Tages nachher, an wel
ch em sie abgereist ist.

Diese Poste royale ist wohl zu unterscheiden von der di
stance de faveur, welche den Relais der bedeutenderen Städte 
Frankreichs bewilligt ist, worüber das Nähere aus der am Schlüsse 
dieser Abhandlung enthaltenen Nachweisung zu ersehen seyn wird.

W er mit eignen Pferden aus Paris abreisen will, um sich 
demnächst auf einem in einem Umkreise топ Lieues belegenen 
Stationsorte der Post zu bedienen, mufs sich auf dem Bureau des 
permis (im Locale der Pferdepost) einen Fostschein ( permis de 
PosteJ erbitten, welcher bei Vorzeigung des Polizeipasses unent
geltlich verabreicht wird.

Für diejenigen Reisenden, w e l c h e  das  R e i s e n  zu P f e r d e ,  
dem zu Wagen vorziehen, gelten folgende Bestimmungen:

Jeder Reisende zu Pferde (courier à fr a  ne-ét r ierj, wenn 

wenn er nicht etwa einen Wagen begleitet, muls einen Postillon 
als Führer milnehmen.

Ein Postillon kann höchstens drei solche Reisende führen, 

sind es deren viere, so sind zwei Postillons erforderlich.

Kein Reisender zu Pferde darf mehr Sachen auf sein Pferd 
nehmen, als in den Satteltaschen Raum haben, Hat er einen 
Manielsack, der nicht mehr als 5o Pfund wiegen darf, so mufs 

der Postillon diesen auf sein Pferd nehmen. Auch der Sattel des



Reisenden mit seinem Zubehör und den in den Taschen befind
lichen Sachen darf überhaupt nur höchstens 40 Pfund wiegen.

Die reitenden Couriere dürfen sich nicht eignen Zaumzeuges 
bedienen und dem Postillon nie vorreiten, der sie führt. Der 
Poslhalter, bei welchem ein Courier ohne Postillon einrreffen 
sollte, darf ihm nicht eher Pferde geben, bevor der letztere nicht 
angekommen ist, sich von dem Zustande der Tferde überzeugt, 
auch erklärt hat, dafs das Post- und Trinkgeld bezahlt sey.

Vorreuter dürfen dem Wagen, welcher ihnen folgt, nicht 
über eine Post vora'nseilen. Es ist ihnen untersagt, weiter zu 
reiten und den rostmeistern, ihnen Pferde zu geben, bevor nicht 

der Wagen auf dem Relais eingetroffen ist. Gehen sie eine 
Stunde später ab, so wird ihnen ein Führer mitgegeben.

Der reitende Courier bezahlt übrigens sowohl das Pferd des 
Postillons als das, welches er selbst reitet, so wie auch das Trink
geld nach dem Tarif.

Die Reisenden dürfen endlich die Pferde weder antreiben 
nodi mißhandeln. Sollten sie dessen beschuldigt werden und 
wohl gar eins oder mehrere Pferde dadurch zum Dienste untaug
lich werden oder fallen, so sind sie verpflichtet den Wertb der 
Pferde nach der Schätzung von Sachkundigen zu bezahlen.

Rücksichts der Beschwerlichkeit, mit welcher das G e b i r g e  
T a r a r e  zu passiren ist, hat man die Einrichtung getroffen, dafs



Jort Hiilfsocbsen vorgespannt werden, welche paarweise nach 
demselben Satze bezahlt werden, wie dio Fostpferde; namlicli:

Für eine Fostcbaise oder ein Cabriolet auf Schlitten mit zwei 
Pferden bespannt, ein Paar Iliilfsoclisen oder ein Pferd mehr;

mit drei Pferden bespannt, ebenfalls ein Paar Ochsen oder 
ein Pferd mehr;

für einen vierrädrigen Wagen und eine Limoiiière, mit drei 
oder vier Pferden bespannt, im Sommer zwei, im Wiumr vier 
Ochsen; '

für einen mit vier Pferden bespannten Wagen mit einfacher 
Deichsel, zu jeder Zeit vier Ochsen;

für einen solchen mit sechs Pferden bespannlon Wagen im 
Sommer vier, im Winter sechs Ochsen.

Den offenen Cabriolets welche nicht auf Schlitten gehen, 

wenn sie nur mit Einer Person besetzt sind, werden keine Och
sen rorgolegt, der Posthalter von Tarare ist jedoch alsdann er
mächtigt, auf dem Transporte bis Pain-Bouchait» ein drittes Pferd 

▼ or dieser Wagengattung anapannen zu lassen.

derjenigen Relais, welchen tbeils bei der Abfahrt, theils bei der 
Ankunft eine distance de faveur  bewilligt ist.

Ai* fB. du R.) abgehend Dach allen Richtungen . . . \

V e r z e i c h n i f s

ankommend und
I Post.

Alea-



65
Alençon, abgehend nach allen Richtungen i . . . .
Amiens, des gl.............................. , . ................................... ?.
Angers, abgehend nach St, Manihurin.............................. |
Angoulême, abgehend, man mag in der Stadt oder in der

Vorstadt anspatmen l a s s e n ...................................J
Arras, abgehend nach l'Arbret i

abgehend und7  nach und von L e n s f  • • • • i
ankommend (  V

Auxerre, abgeliend nach allen Richtungen ......................... {
Besançon, abgehend nach St. Vit J
Bordeaux, abgehend nach allen Richtungen und ankom- 

tnend von Catbon-Blanc ^
Brest, abgehend und a n k o m m en d ...................................£•
Caen, abgehend nach allen Richtungen J
Calais, desgl. ........................................................................   |
Cambray, abgehend nach a’ len Richtungen . . . . .  ^
Canals, abgehend nach Montauban .........................................J
Chálons sur Maine, abgehend nach allen Richtungen , j
Dieppe, Dijon und Douay, desgl. . . . . . . . .  J
Dunkerque, desgl.....................................................................£
Fontainebleau, desgl................................................................ J
haon, abgehend und a n k o m m en d ................................... J
I.e Havre, abgehend nach allen Richtungen.................... *
Lille und Limoges, desgl,
Lyon, ankommend . . . . . . . . . . . . .  i

T.
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Lyon, obgehenđ . . . . . .  I . . . . . .  .
Marseille, (B. du Rhô.) abgehend nach allen Richtungen
Maubeuge, abgehend nach M o u s .....................................
Metz, abgehend nach allen R ic h t u n g e n ..........................
Mézières, desgl............................
Montauban, (Tarn, et G. )  desgl. und ankommeud von

Canals , ....................................................................

Montierame, abgehend nach Troyes
Nancy, abgehend nach allen R ich tu n ge n ..........................
Nantes, desgl. ...............................................................
Nisraes, abgehend nach St. Gervasy und Ucliau .

ankommend von St. Gervasy . . . . .
Orleans, abgehend nach allen Richtungen und ankoramend

von la Fertő-St. Aubin . . . » .....................
Reims, abgehend nach allen Richtungen . . . . . .
Rennes und Rochefort, desgl. ..........................................
Rouen, desgl........................... ...................................................
St. Germain en Laye zwischen V ersailles..........................

St. Quentin, abgehend nach allen Richtungen . . . .  
Solssons, abgehend nach allen Richtungen und .

ankommend von V a u r a in a .....................
Strasbourg, abgehend nach allen Richtungen . .

ankommend von Itten h eim .....................
Toulon, abgehend nach allen Richtungen . . . .  
Toulouse, abgehend nach M o n t b e r t .....................

X Post.
X
2

İ -
Í  .
4
X .
4

'S
X4
i  -

i - 

i -
1a

a
x
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Toulouse, abgehend nach St. Jorry, Castanet, . .
Leguevin und N o ú ...............................

ankommend nur von Sr. Jorry . . .

Tours, abgehend nach allen Richtungen,
Monnoye ausgenommen . ............................... £

Troyes, abgehend nach allen Richtungen . . . . . .  §
Valenciennes, desgl, . . . . . . . . . . . . .  *
Velaine, abgehend und ankommend nach und von Nancy { 
Versailles, abgehend nach allen Richtungen und

ankommend von Sr. Germain en Laye . . . §

Vienne, abgehend nach St. Symphorien und

ankomraend von daher }

«
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Das Königreich Hannover
grenzt an Preufsische, Oltjenburgiscbe, Hessische, Lippische etc. 
Laudar, die Niederlande, die Nordsee, und ist durch die Elbe 
тип Dänischen und Mecklenburgischen Ländern getrennt.

Die oberste Postbehörde ist das Grofsbrittanisch-Hannövei - 
sehe General-Post-Direktorium in Hannover.

Fiir die Beförderung der Reisenden sind die besten Anstalten 
getroffen. 3)1ац findet zu dem Ende;

A. P o s t k u t s c h e n .
Diese Postkutschen (Diligences) sind vorläufig eingefiihrt r 

zwischen Hannover und Bremen
Braunschweig

a. per Peine

b. - Hildesheim

г f- 

{
- Goslar
- Cassel
- Hameln
- Harburg
-  Hildesbeim

- Lüneburg
- Osnabrück



zwischen Bremen und Harburg
- -  < - Nienburg
- - - Osnabrück
- Celle - Braunschweig
- Harburg - Lüneburg
- - - Nienburg
- Hamburg - Braunschweig
» Nienburg * Osnabrück.

Die Postkutschen legen die Meile bei gutem Wege in einet 
Stunde zurück. Die Ürospannnng auf den Stationen mufs in einer 
Viertelstunde geschehen; Die Orte, wo Erfrischungen eingenom
men werden, sind bestimmt; zum Frühstücken ist eine Viertel
stunde, zum Mittag- und Abendessen jedoch eine halbe Stunde 
Zeit bewilligt. Die' Plätze İn den Postkutschen, deren gewöhn
lich Neun sind, haben folgende Ordnung:

No. r. und 2. Eckplatz im Fond rechts und link»

- 3. - 4- - rückwärts - - -
- 5 . - 6 .  - im Cabriolet - - -
- 7. Mittelplatz ira Fond

- 8. A rückwärts
- g. -  im Cabriolet.

Hierbei finden nachstehende Zahlongstätze statt: 
für einen Platz

a. wenn man bis 50 Pfund Bagage mit aich führt 7 gGr-
b. ohne G e p ä c k ............................... : . . 6 gGr. pr. Meile.
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Außerdem hat der Reisende weder an die Postillons noch 
an die Wagenmeister etwas zu zahlen. Uebernehmen dio letzte
ren jedoch den Transport der Effekten nach oder aus dem Post
hause, so sind dieselben eine von der Ermäfsigung der Reisen
den abhängige Vergütung in Anspruch au nehmen befugt.

Kranken und gebrechlichen, so wie auch schmutzigen und 
•chlechtgekleideten Personen und Kindern unter vier Jahren, wird 
aus billigen Rücksichten kein Platz in den Postkutschen eingeräumt.

B. Ordinaire fahrende Posten
durchkreuzen das Land nach allen Richtungen. Man zahlt für 
einen Platz auf die Meile

a. mit 50 Pfund G e p ä c k .................... 6 gGr.
b. ohne Sachen ............... ....................5 gGr,

auf den unbedeckten Postwagen
a. mit obigem G e p ä c k ...........................5 gGr,

b. ohue G e p ä c k ..................... ..... , . 4 gGr,
Mit Ausnahme der Bestimmung, dafs ein Kind von vier bis 

Sechs Jahren auf den o r d i n a i r e n  P o s t e n  frei passirt, und 
dafs für Kinder von sechs bis zwölf Jahren nur die Hälfte der 
Taxe zu entrichten ist, gelten sowohl in Ansehung der mit den 
Postkutschen, aU mit den ordinairen Postwagen Reisenden diesel
ben Regelu, welche weiter oben für die Braunschweigischen Po

sten p. ag seq. unter No, z. a, 3. 4- 6. 7. 8- 9. 10. 11. za. an
gedeutet sind.
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С. Extrapost-Anstalten.
Die Posthaicer sind verpflichtet, eine angemessene Anzahl 

Pferde und Wagen zu unterhalten, um aufsev den ordinairen 
Poston und Diligencen auch die Couriere und Extraposten ord

nungsmäßig zu befördern.
Auf dieser Verpflichtung beruht das Gesetz, dafs Lohnfuhr

leute keinen Reisenden extrapostmäfsig befördern dürfen. Die 
diesfällige Verordnung vom n5. Juny 1822 ist durch das aõíte 
Stiicl* der Gesetzsammlung pro 182» zur öffentlichen Kenntnifs 
gelangt.

Die U m s p a n n u n g  auf den Stationen geschieht auf Haupt
R o u t e n  in einer Viertelstunde und in einer halben Stunde auf 
Neben-Routen, wenn der Reisende einen eigenen Wagen hat. 
Giebt aber der Posthalter den Wagen, so währt der Aufenthalt 

auf der Station eine Viertelstunde länger.
Der zuerst auf einer Station angekommene Reisende hat, wenn 

er sogleich nach der Ankunft weiter reisen will, das Recht, zu 
▼ erlangen, früher als die nach ihm eingelroffenen Reisenden ab
gefertigt zu werden.

Die Haupt - Routen sind durch die in den Post - Comtoirs 
öffentlich aushängenden Meilenzetger bekannt gemacht.

Eben so Bildet sich der Tarif der Zahlungssätze zur Einsicht 

der Reisenden öffentlich angeschlagen.
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M a n  z a h l t  s c i t  dem i.  J u n y  1 8 2 1  : 
fúr i  C o u r i e r p f e r d  für die Meile 1 4  gGr. Conv. Geld

- t  E s t a f ett  e n p f e r d  - -  - i a  - - -
- i  E x t r a p o s tp f e r d -  -  - 10 - - -

- eine b e d e c k t e ,  ganz in Federn han

gende Postkutsche . . . .  8 * -  J
- eine b e d e c k t e ,  nur hinten in Federn

hangende, so wie für eine auf
den Achsen stehende Postkalesche 5 - » s

- einen u n b e d e c k t e n  Korb- oder Lei

terwagen . ................................... 4 - - *
An W a g e n m  e i s ter  g c b ü h  ren : 

wenn der Reisende seinen Wagen ge
schmiert haben will . . . .  4  - - e

An Po s til 1 on t г i n k g el d: 
auf jeder Station unter drei Meilen

bei a Pferden . . . . . .  S - * *

- 3 ........................................ 9 - - *

- 4 - ......................... IO '  '  *
- 6— 8 - jedem Postillon . 8 < -  -  *

und bei Stationen топ drei Meilen und darüber die Hälfte mehr.

Dem Postillon aber, welcher einem Courier yorreiten mufs, 
gebührt für jede Station, die nicht über drei Meilen lang ist, 
1 6  Gr. und bei langem Stationen für jede halbe Meile 4 Gr. mehr.
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Bei der B e sp a n n u n g  wird auf gegenseitige Billigkeit dei 
Keisenden und der Foslhalier gerechnet. Um indela in Streit
fällen auf eine bestimmende Vorschrift bitweisen zu können, ist 
m der Extrapost-Ordnung folgende Tabelle vorgeschrieben, aus 
welcher die nahem Bestimmungen hervorgehen.

I. Bei Postkalcschcu, halbvcrdecktcn odeř offenen Wagen.

Zahl

d e r

G e p ä c k

R e i s e n d e n .
auf Wegen, welche

erf
dori
Zahl

inj
lm

«İÛ-,

or
che
der
inc о 
(— * 
'Já

А
О

£1-

T oder a mit i Koffer chaussirt od, unchaussirt 2 t
a - a Koffern chaussirt 2 Г

a - а - unchaussirt 3 r

3 ohne Koffer chaussirt od. unchaussirt 2 X

3 mit i - dito 3 I

3 - а - chaussirt 3 I

3 - 2 - unchaussirt 4 I

4 - X - chaussirt 3 I

4 - I - unchaussirt 4 t

4 - 2 - chaussirt od. unćhaussirt 4 X

5 odor 6 ^ - I - dito 4 г

1 - 2 - dito б 2
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И. Bei g a n z  befleckten zw ei- oder vicrsitzlgea Wagen, Bu
urden, Kutsclien.

Zullt

d e r

G e p ä c k  

1t e i s e n d e n .
auf W egen, welche

eri
der

Zah

£
CÇ
«sÜ4

oř
ích e 
doi

sо
5wn
š>

P-.
I bis ä l ohne od. mit i  Koffer chaussirt od. unchaussirt 5 1

ind. f mit 2 Koffern dito 4 r

1 ohne od. mit t Koffer dito 4 z

4  1 mit 2  Koffern Í chaussirt 4 I

i unchaussirt 6 3
( 1 chaussirt J

5 ohne Kofter ]
1 unchaussirt i 4

mehr als S mit od. ohne Koffer chaussirt od. unchaussirt 6 2

Es ist hierbei Folgendes zu bemerken:

«. Ein Kind unter io  Jahren wird nicht gerechnet, 
bj Zwei bis drei Kinder ohne Rücksicht des Alters für Eine 

Person.

c, Ein Kind über io  Jahren für Eine Person.



d. Dia auf «lem Wagen befindliche Vache wird als Koffer be

trachtet.
e. Ein Mantelsack oder die am Wagen befestigten Kisten und 

Schachteln werden gar nicht in Anschlag gebracht.

f. Zwei ordentlich gefüllte Mantelsäcke werden einem Koffer 
gleich geachtet.

F ü n f  P f e r d e  w e r d e n  ni e  g e g e b e n ;
Für ein nicht angespanntes Pferd darf weder das ganze Post

geld noch ein Tlteil desselben als Entschädigung gegeben «ver
den. Wo hingegen Eocalitäts-Verhältnisse eine stärkere als die 
gewöhnliche Bespannung noting machen, mufs der Posthalter den 
Reisenden durch Vorlegung der diesfalligen hohem Bestimmung 
davon überzeugen. Sollte ein Posthalter aufserdem einem Rei
senden eine größere als die vorschriftsmäßige Anzahl Pferde auf
dringen, so verfallt er in eine Strafe von 20 Thalern.

Die bei unchaussirten Wegen Statt findende Bespannung ist 
nur dann erforderlich, wenn wenigstens die Hälfte des Weges 
unchaussirt ist. —  Den chaussirten Wegen werden in Rücksicht 
der Bespannung alle mit einer Steindecke überzogenen, ebenen 
Wege, auch feste, ebene ungepflasterte Strafsen gleich geachtet.

Die Extraposten müssen in jeder Stunde eine Meile zurück
legen. Sind die Wege aber schlecht, so werden i j  Stunden be
willigt. Fährt ein Postillon auf einer Station, die nicht 3  Meilen 
har, langer, und hat er die Verspätung verschuldet; so darf der 
Reisende für jede verspätete Viertelstunde nicht nur das Trink-
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geld um den vierten Theil kurzen, sondern der Postillon verfällt 
noch aufserdem, wenn bei dem General-Post-Directorio Anzeige 
geschieht, in eine angemessene Disciplinatstrafe.

Ist hingegen die Station über 3 volle Meilen, so darf der 
Postillon den Pferden zwar unterweges Brot und Trank geben, 
sich dabei 'jedoch nicht länger als 10  Minuten aufhalten, die 
durch rascheres Fahren wieder gut zu machen sind.

Auf a u s d r ü c k l i c h e s  V e r l a n g e n  des Reisenden darf er 
nur höchstens Eine Stunde unterweges anhalten; es sey denn, 
dafs über eine längere Zeit das Nöthige zuvor mit dem Post
halter verabredet svorden.

Eben ao mufs der Reisende sich mit dem Poslhalter zu eini
gen suchen, wenn er einen Umweg über einen dritten von der 
Poststrafse entlegenen Ort zu machen wünscht.

Zur Bequemlichkeit der Reisenden ist auf allen Poststationen 
für ein anständiges Gastzimmer gesorgt, in welchem aie sich auf
halten und übernachten können.

Es darf darin an gehöriger Bewirthung hiebt mangeln,
Uebrigens würde sich der Posthalter verantwortlich machen, 

welcher aich erlauben sollte, die Reisenden wider ihren Willen 
einen andern Aufenthaltsort anzuweisen oder sie durch die Postil
lons dahin führen zu lassen,

Reisende, denen an sehr eilige Beförderung liegt, können 

die erforderlichen Pferde mittelst einer Estafette oder mit der 
reitenden Post voraus bestellen. Ist dies geschehen, so mufs die
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Umspannnng in 5 Minuten geschehen, und darf die Entschuldi
gung, dafs alle Pferde vergriffen, nicht Statt finden

ist der Reisende drei Stunden nach dem bestimmten Zeit
punkte des Bereitstehens der Pferde nicht eingetroffen, so geht 
er jenes Anspruches verlustig, ist aber für das vergebliche War
ten au keiner Entschädigung verbunden.

J-üfst hingegen der Posthalter die Pferde länger als die yor- 
geschriebencn drei Stunden bereit stçhen, und erfolgt bei der 
spätem ДпкипГс des Reisenden oben gedachte schnelle Beförde
rung; so ist der Posthalter die Hälfte des Postgeldes als Warte
geld zu fordern berechtigt.

Bestellt der Reisende aber ausdrücklich, dais die Pferde län
ger als drei Stunden bereit stehen sollen, *q wird bei der An
kunft innerhalb der dritten bis zur sechsten Stunde die Hälfte, 
und svenn sie erst nach sechs Stunden, jedoch innerhalb zwölf 
Stunden Statt findet, der ganze Betrag des Postgeldes als Warte
geld entrichtet, und İst der Reisende zu dieser Zahlung selbst 
dann verpflichtet, wenn von den bestellten Pferden gar kein Ge
brauch gemacht werden sollte.

Länger als zwölf Stunden ist der Poslhalter die Pferde, ohne, 
dafs es ausdrücklich verlangt wird, wiederum Stehen zu lassen, 
nicht gehalten.

Sollte jedoch auch diese* ausdrücklich verlangt werden, so 
ist für jede v i e r  Stunden der verspäteten Ankunft die Hälfte des 
Posrgeldes als Wartegeld zu bezahlen.



Bei einer Vorausbearellung ohne bestimmte Angabe darf zwar 
kein Wartegeld gezahlt werden und der Reisende hat auf obige 
Vorrechte keinen Anspruch ; jedoch mufs der Posthalter in die
sem Falle dafür sorgen, dafs nicht ein gänzlicher Mangel an Pfer
den eintrete oder von langer Dauer bleibe.

Lassen die Reisenden am Orte der Abfahrt die bestellten 
Pferde warten, so zahlen sie nach Verlauf einer halben Stunde 
für jede folgende halbe Stunde 1 6  gGr. als Entschädigung. —  
Dasselbe findet auch statt, wenn die nach einem dritten Orte hin
bestellten Pferde daselbst über die Zeit auf die Abfahrt warten 

müssen.

Für die im Orte der Abfahrt beordert gewesenen, später 
aber abbestelltcn Pferde, ist der Reisende nur daun eine Ent
schädigung und zwar mit dem vierten Thcile des taxmäfsigen 
Tostgeldes bis zu der Station, wohin die Fahrt verrichtet werden 
sollte, zu zahlen verbunden, wenn die Abbestellung erst erfolgt, 

nachdem die Pferde bereits aus dem Stalle geführt waren.

Ueber das vorliegende Relais hinaus darf kein Poathalter den 
Transport beschaffen, wohl aber ist er verpflichtet, ihn nach Or

ten zu besorgen, in welchen kein Relais ist, sobald deren Ent

fernung nicht über drei Meilen beträgt.

Eben so ist der Posthalter nicht gehalten, zu blöfsen Spazier

fahrten, wobin Touren von Einer Meile gerechnet werden, Pferde 
zu geben. —  Kommt hingegen ein Reisender mit Extrapost an,



so hat er denselben selbst bi* zu noch naher gelegenen Orten 
befördern zu lassen. •

Vereinigt sich der Pos thai ter indefs mit dem Reisenden über 

die Vergütung für einen solchen Transport, so ist derselbe in 
jedem Falle erlaubt.

Wenn Reisende mit denselben Pferden, welche sie auf eine 
Station gebracht haben, zurück zu kehren wünschen, sie diese 
Absicht gleich bei der Abfahrt an den Tag legen und ihr Auf
enthalt an dem Orte, wohin sie gebracht sind, w e n i g s t e n s  
z w e i ,  höchstens s e c h s  Stunden währt; so steht diesem nichts 
entgegen und ist in diesem Palla für die Retour die Hälfte des 
taxmäfsigen Trinkgeldes zu entrichten.

Halten die Reisenden sich jedoch länger als sechs Stunden 
atıf, so müssen sie, wenn in dem Orte ein Relais ist, die Pferde 
des dortigen Posthalters nehmen; es асу denn, dafs dieser etwa 
aus Geßlligkeit von seinen Rechten keinen Gebrauch machen zu 
wollen, erkläre.

Im Falle in pinem Orte keine Station ist, und die zunächst 
gelegene Posthaltarei aufgefordert wird, Pferde oder Fuhrwerk 
dahin zu gestellen, um einen Reisenden nach einem andern Re
lais oder sonstigen Orte zu befördern; ao darf die Posthalterei 
sich dazu nicht weigern, wenn die Aufforderung so zeitig ge

schieht, dafs die Pferde ohne Anstrengung an Ort und Stelle ge
langen können und vor der Abfahrt Zeit zur Erholung behalten; 
ferner, wenn die Aufforderung schriftlich geschehen und uächst



der Stunde der Abfahrt auch der Ort, wohin der Transport ge
schehen soll, genau angegeben ist, und endlich, wenn der Ort, 
ron welchem aus die Beförderung nach der Station zurückgelei- 
atet, oder das Beiais oder der sonstige Ort, wohin der Transport 
bewerkstelligt werden soll, ein solcher ist, nach welchem von dem 
Stationsorte aus, von welchem die Pferde gestellt werden sollen, 
der Transport den gesetzlichen Bestimmungen gemali geleisttţr 
werden mufs.

Iii» die unter solchen Umständen leer hingeschicklen Wagen 
und Pferde zahlt der Reisende, wenn er mit denselben auf ihre 
Station zurückbefördert wird, nur das einfache Postgeld. —  Will 
der Reisende hingegen mit denselben nach einem andern Orte 
gebracht seyn, so vergütet er, was laxmäfsig zu erlegen gewesen 
seyn würde, wenn die Abfahrt von dem Stationsorte aus, über 
den Abfahrtsort statt gefunden hätte, sowohl an Postgeld ah an 
Trinkgeld für den Postillon,

Ist einem Reisenden an besonders schnellem portkommen 
gelegen, so kann er die Etablirung eines oder mehrerer Um
spänne zwischen zwei Stationen verlangen. Es ist in diesem Palle 
jedoch für jedes der zum Transporte bestimmten Gespanne eine 
besondere taxmafsige Vergütung für den ganzen Betrag des von 
einem jeden derselben zurückgelegten Weges zu fordern.

O b l i e g e n h e i t e n  und B e f u g n i s s e  d e r  P o s t i l l o n s .

Das Wechseln unterweges mit entgegenkommenden Post-
pferch-1,



pferden, İst den Postillon« nicht nur untersag! ; sie dürfen auch 
um die Eriaubnifs dazu nicht nachsuchen, wenn die Beschaffen
heit der Fuhren mit dem noch zurückzu] egend en Wege bis zur 
nächsten Station gar zu ungleich ist.

Im Falle des Wechselns gebührt das Trinkgeld demjenigen 
Postillon, welcher den Reisenden auf das Relais bringt.

Wechselt ein Postillon ohne dazu erhaltene Eriaubnifs, welche 
die Reisenden wegen des meistentheils damit verbundenen eige
nen Vortheils nicht leicht versagen werden: ao kann der Reisende 
ihm die Hälfte der Trinkgelder abziehen, und wird er aufserdem 
ina Falle einer Anzeige disciplinarisch bestraft.

Kein Postillon darf Futter mitnehmen.
Geschieht durch sein Verschulden an dem Fuhrwerke des 

Reisenden ein Schaden, so ist er verpflichtet, ihn zu ersetzen.
Mit anderem Fuhrwerke in die Wette zu jagen, ist durchaus 

verboten, dagegen steht den Postillons frei, einer andern, schwe
rem Extraposifuhre vorbeizufahren.

Ohne besondere Eriaubnifs des Reisenden, dürfen aie nicht 
Taback rauchen.

Die Führung der Pferde dürfen sie unter keinen Umständen 
dem Reisenden überlassen, vielmehr dieselben stets unter eigner 
Aufsicht halten.

Bei zweispännigen Fuhren gebührt den Postillons ein Sitz 
suť dem vordem Thelle des Wagens, bei stärkerer Bpspaununv

F



aber müssen sie vom Pferde fahren und dürfen nie mehr als 
zwei Pferde neben einander spannen.

Der Postillon darf sich der Nebenwege nur dann bedienen, 
wenn die Hauptstrafse schwer zu passiren ist, und kann bei der 
Beförderung einer Extrapost nicht gepfändet werden.

Im Falle- ein Reisender, sey es über unangenehme Begeg
nung Seitens eines Postbeamten, über unbescheidnes Betragen der 
Postillons oder über sonstige Mängel Beschsverde zu führen oder 
Bemerkungen zu machen haben sollte; so ist demselben díe 
nächste Veranlassung durch das in Jedem Post-Bureau vorliegende 
Controllbuch gegeben, worin die Beschwerden niedergeschrieben 
werden können, die bei der strengen Revision jenes Buches nie 

ungerügt bleiben.
Sollte indefs der Fall eintreten, đafs augenblickliche Unter

suchung an Ort und Stelle erforderlich würde; so darf der Rei
sende sich nur an die Ortsobrigkeit wenden und versichert seyn, 
dafs ihm nach Lage der Sache die vollständigste Genugtuung wird.

In wiefern dagegen der Reisende ebenfalls sein Betragen 
gegen Beamte und Unterbediente in Anstand und Würde zu klei
den hat, bedarf hier keiner weitern Erörterung.

Materialien: Die Personenscheine, das Extrapost-Reglement vom 
g. April ig n i. Die Verordnung über die Courier-Estafetten- u. 
Extrapost-Taxe etc. v. ta. Apr. I8zt  n. sonstige officielle Notizen.
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Das K urf i i rs te m liu m  Hessen

ist топ Baierjchen, Preufsischen, Hannoverschen, Grofsherzoglich- 
Hessischen und Nassauischen Lauderà umgeben. Die Grafschaft 
Schmalkalden liegt jedoch ganz getrennt топ den übrigen l'ro- 
Tİnzen unweit der Werra von Sächsischen Landern begrenzt.

Das Postwesen steht unter Verwaltung der Fürstlich Thurn- 
uad Taxisscheu General-Post-Direktion in Frankfurth a. M. 

Reisende, welche die Post benutzen wollen, finden:

A. Die ordinairen Postwagen.
Für e i n e n  P l a t z  im verdeckten Wagen zahlt man a u f

d ie  M e i l e .  . . . ........................................................ 6 gGr.
auf den unbedeckten W a g e n .............................................. 5 -

Kinder топ 4  bis 6 Jahren zahlen die Hälfte, haben jedoch 
nur a5 Pfund Sachen portofrei, während der das vollç Postgeld 
entrichtende Passagier 5° Pfund Gepäck frei mit sich führen 
darf. —  Das Mehrgewicht wird nach der Taxe bezahlt.

.Kinder unter 4 Jahren werden in die Postwagen nicht auf
genommen.

Aufserdem hat man :

dem  P a c k e r  o d e r  W i g e n  mei i  t e r  im Abfahrtsorte a gGr.
dem  P o s t i l l o n  per Meile .............................................. ...... -
zu entrichten.

F a



Auf den Zwischenstationen, wo der Reisende zurückbleibr, 
ist derselbe zur Verabreichung der Wagenmeistergebühr nicht 
verbunden. Auch hat der Packer für das Abliolen des Passagier- 
gepackes, insofern dasselbe das Gewicht von 70 Pfund nicht über
steigt, keine besondere Vergütung zu verlangen.

B. Die Postkutschen (Diligences),
E in P l a t z  in den Diligencen wird mit 8 gGr. per Meile 

bezahlt.

Aufserdem ist weder Einschreibegebühr, Posiillontrinkgeld, 
Wagenmeistergebühr, noch sonst eine ähnliche Abgabe zu ent
richten. Nur für das Fortbringen des Reisegepäcks, aus oder 
nach dem Posthause dürfen die Packer, Wagenmeister oder deren 
Gehülfen eine, ihrer Bemühung angemessene Vergütung in An
spruch nehmen.

Ueber das bezahlte Postgeld, welches nie zurückvergüter 
wird, erhält der Passagier einen Schein, welcher jedoch nur für 
den Tag gültig ist, für welchen er ausgestellt ist, und aufbewahrt 

werden mufs, damit «r auf Verlangen in jedem Rost-Bureau vor

gezeigt werden könne.

Dieser Schein enthält zugleich die

a l l g e m e i n e n ,  B e s t i m m u n g e n  

welche auf das Reisen mit den Postwagen Bezug haben:
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1) Das Gepäck Je» Reisenden mufs spätestens zwei Stunden 
vor der Abfahrt des Wagens, und, wenn letztere Morgens früh 
erfolgt, Abends zuvor in das Post-Bureau gebracht werden.

2) Jeder Reisende hat (auch in den Diligencen) an Gepäck 
bis zu 50 Pfund und bis zum declarirten Werth von n5o Thaler 
frei. Für das Mehrgewicht und den gröfserrt Werth wird die 

vorschriftsmäfsige Taxe bezahlt.

5) Jedes einzelne Stück des Gepäckes tnufs zur Verhütung 
von Verwechselungen mit einem Zeichen oder der Adresse nebst 
dem Bestimmungsorte und dem Beisatze Pa s s a g i e r  - Gu t und 
der Werths-Declaration versehen seyn, indem sonst die Abnahme 

verweigert wird.

4) Für solche Effekten haftet die Post - Administration in 
dem Umfange der unter ihrer Verwaltung stehende» Posten und 
es wird darüber auf Begehren, so wie über andere Poststücke 
ein Schein ausgefertigt. Kleine Reisesäcke und Sachen, die der 

Reisende zu seinem Bedürfnisse neben sich hat, eind in dieser 

Garantie nicht begriffen.

51 Der Reisende tnufs sich zur bestimmten Zeit im Post
Bureau einfinden, Das Ein- und Aussteigen vor Privat- und 
Gasthäusern in der Stadt, vor den Thoren u. s. w. findet durch
aus nicht statt.

6) Das Tabackrauclten kann nur im Einverständnisse mit der 

übrigen Reisegesellschaft statt finden.
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7) Grofse Hunde dürfen nicht in die Postwagen genommen 
werden.

C. Extrapost - Anstalten.
Die Beförderung der Reisenden durch andere gespanuhal- 

tende Einwohner als die Posthalter, ist nur bedingungsweise ge
stattet.

Die топ einem Reisenden auf einer Station gefordert wer

denden rferde müssen, wenn deren Zahl sich nicht über secin 
beläuft

a. auf Hauptstrafsen in einer Viertelstunde 
und

b. auf Neben-Routen in 20 Almuten spätestens gestellt werden.
Sind die Pferde vorausbestellt, welches mittelst Estafette oder

durch die reitende Post geschehen kann, so mufs die Umspan
nung überall in 10 Minuten vollendet seyn.

Hat der Reisende dio Pferde aber nicht vorausbestellt, so 
steht es ihm frei, sich so lange auf der Station aufzuhalten, als 
es ihm gefällt, auch das Haus zu bestimmen, wohin er durch 
den Postillon gebracht seyn will, In diesem Falle müssen die 
Postillons «ich nach der Zeit der Abreise des Reisenden erkun
digen und die Bestellung deshalb unweigerlich übernehmen.

Nach der Verordnung vom 14. October ï 8 i 5 sind nachste
hende Zahlungssätze festgestellt:

F ü r  i  Ex tra pos tp for d pro Meile . . . .  10 gGr.
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12 gGr.

14 -
16 -
5 “
4 -

4 *

In Cassel s e l b s t ......................................................... ...... gGr.
Für i C o u r i e r -  und E s t a f e l t e n p f e r d  pro Meile 14 

In Cassel .........................................................................16

- eine u n b e d e c k t e  Postkalesche pro Meile .
- - b e d e c k t e  - - - . .

A ii T r i n k g e l d  f ü r  di e  P o s t i l l o n s :
bei 2 Pferden pro Meile . ...............................................4

- 5 dito .......................... 5
- 4 dito .......................... ....  . . . .  6

I
der vorreitende pro Meile a 
der andere pro Meile . . 4

D em  W a g e n m e i s t e r ,  svenn der Reisende schmie
ren läfst oder keinen eigenen Wagen hat, pro Station . 4
Fühl t der Reisende den Wagenschmier mit sich, nur . a

2 Postillons

Die B e s p a n n u n g  der Extraposten geschieht nach folgen
den Grundsätzen :

i )  Leichte Kaleschen, welche nur ein HinterverJeck haben, 
wenn sie mit drei und weniger Personen und einem kleinen 
Koffer, desgl. leichte Stuhl- und Korbwagen, wenn sie bis vier 
Personen ohne Gepäck enthalten und der Postillon auf dem Wa
gen sitzen kann, sollen auf gutem Wegen m it z w e i  P f e r d e n  
befördert werden.

a) Kaleschen mit V or- und Hinterverdeck, desgl. leichte, 

sogenanute Batarda mit drei Personen und 1 bis 2 Koffer oder



rier Personen mir i  Koffer sollen m ir dr e i  P f e r d e n  gefahren
werden.

Enthalten sie aber vier Personen und 2 Koffer oder fünf 
Personen und 1 Koffer so sind v i e r  P f e r d e  erforderlich.

3) Geschlossene Kutschen und schwere sogenannte Batards 
mit drei oder weniger Personen und mit oder ohne Koffer, des
gleichen vier Personen ohne Koffer erfordern drei Pferde. Ent
halten sie drei bis vier Personen mit 2 Koffern, so müssen vier 
Pferde genommen werden. Sind sie mit fünf bis Sechs Personen 
und mit Koffern belastet, so sollen sie mit s e c h s  P f e r d e n  be
spannt und von zwei Postillons geführt -w erden. —  Diese Bedin
gungen gellen jedoch nur da, wo die Wege gut sind. Bei an
haltend nasser Witterung und bei tiefem Schnee mufs der Rei
sende vorzüglich auf Neben-Coursen billige Rücksicht nehmen 
und sich gefallen lassen, dafs da, wo sonst nur drei Pferde er
forderlich waren ein viertes vorgespannt und bezahlt werde.

Die im Wagen angebrachten Magazine, so wie die Vaches, 
Werden nach Verhältnifs des Umfanges den Mantelsäcken oder 
Koffern gleich geachtet und gelten zwei mittelmäfsige Mantel
säcke für einen Koffer.

Ein Kind unter 12 Jahren kommt gar nicht in Anschlag, 
zwei Kinder aber, vou welchem Aller sie seyn mögen, gelten für 
eine Person.

In der Regel mufs der Reisende »uf der andern Station so 
weiter befördert werden, wie er angekommen ist; es sey denn,
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elafi der Postmeister sich der starkem Bespannung wegen durch 
eine besondere Verfügung der Ober - Post- Behörde legitimiren 
kúnne. Im Falle, dafs die, über die vorschriftsraäfsige Zahl zu
gebilligten Pferde nicht wirklich angespannt werden, welches sich 
der Reisende jedoch nicht gefallen lassen - darf, ist derselbe nur 
die Hälfte der Taxe für selbige zu entrichten verbunden.

Die Extraposten miissen die Mede auf Chausseen und guten 

Wegen in einer Stunde, auf schlechten, sandigen oder verdorbe
nen Wegen aber längstens in i j  Stunde zurücklegen. Gegen 
Versäumnisse ist der Reisende im Falle einer Anzeige durch 
Strafen gesichert. Ohne ausdrückliches Verlangen der Reisenden 
darf kein Postillon unterweges einkehren oder «nhalien. Nur 
auf Eutfernungeu die über drei Meilen berragen, iät es erlaubt 
die Pferde io  Minuten lang erholen Zn lassen. Vorausbestellte 
Pferde darf der Postmeister nur 6 Stunden lang bereit halten. 
Nach dieser Zeit geht der Reisende des Anspruchs auf schnellere 
Beförderung verlustig. Reisende, welche bestellte Pferde im Otte 
der Abfahrt über eine Stunde und auf den Stationen unterweges 
über vier Stunden warten lassen, müsseu für jede folgende halbe 
Stunde eine halbe Meile mehr als die Entfernung der zurück
zulegenden Station beträgt, an Postgelde sowohl als an Trinkgeld 
für den Postillon bezahlen. Der Reisende iät dagegen seiner 
Seils berechtigt, dem Postmeister welcher ihn länger als eine 
halbe Stunde warten läfst, für jede folgende halbe Stunde den 
Betrag des Postgeldes für eine halbe Mede abzuziehen.



Sollte ein Reisender -von den bestellten Pferden gar niclit 
Gebrauch machen wollen und bestellt er sie binnen den nächsten 
drei Stunden nicht wieder ab, oder lafst er die Pferde im Orte 
der Abfahrt über drei und auf den übrigen Stationen über sechs 
Stunden warten, so ist der Postmeister den dritten Theil des 
Postgeldes aufser dem Wartegelde als Entschädigung zu fordern 
berechügt.

Das Wartegeld darf aber nie den Betrag des Postgeldes 
übersteigen. Sollte dagegen der Reisende die Abreise um einige 
Stunden oder längstens bis zum folgenden Tage verschieben wol
len und er benachrichtigt den Postmeister spätestens in drei 
Stunden nach geschehener Bestellung hiervon, so kann dieser auf 
keine Entschädigung Anspruch machen.

Der Postillon darf nur mit Genehmigung des Reisenden die 
Pferde unterweges wechseln. In diesem Falle eihält d er  Postil
lon das Trinkgeld, welcher den Reisenden auf die nächste Station 
gebrächt hat.

Kein Postillon darf dem Verlangen eines Reisenden, die 
Pferde selbst führen oder durch seinen Bedienten fuhren lassen 
zu wollen, naţhgeben.

Der Postillon, welcher eine Extrapost fährt, mufs allen ent
gegenkommenden ordinairen Posten ausweiclieu. Begegnet er 
einer andern Extrapost, so behält er den W eg, wenn er zuerst 
ins Horn gestofsen hat. Alles andere Fuhrwerk welches voraus- 

fäbrt oder entgegenkommt, mufs auf das Zeichen des Postillons
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«ogieich ausweichen. Nur sehr schwer beladene Wagen, wenn 
deren Ausweichung nicht füglich möglich ist, müssen doch aber 
wenigstens stille halten, damit die Extrapost vorbei könne.

Im Falle dem Reisenden unterweges ein Unfall begegnen 
sollte, darf der Postillon auf keinen Fall den Wagen ohne Hülfe 
stehen lassen und unter dem Vorwände, dafs die Hülfe oder Re
paratur zu lauge dauere, nach Hause reiten.

Unverdächtige Reisende können auch nach solche Orte be
fördert werden, die seitwärts der Poststrafse liegen, vorausgesetzt, 
dafs deren Entfernung nicht über 5 bis 4 Meilen betrage.

Im Falle ein Reisender mit denselben Pferden, welche ihn 
auf einen Ort gebracht haben, zuriiekreiseu will, so darf er dieses 
nur der Station von welcher er abgereiset ist, anzeigen, und ent
richtet er alsdann für die Rückreise die Hälfte des Post- und 
Trinkgeldes.

Hält sich der Reisende in dem Orte aber über drei Stunden 
auf, so İst nicht nur das halbe Fost- und Trinkgeld verfallen, 
sondern er mufs sich auch zur Znrückreise der rferde des Post
hallers des Ortes, in welchem er sich befindet, bedienen, wenn 
anders er sich mit demselben und dem Postillon, welcher ihn da
hin gebracht, nicht gütlich vereinigen kann.

Damit die etwaigen Beschwerden der Reisenden zur Sprache 
kommen, wird den Postillons ein Begleitzetlel mitgegeben, in 
welchem die Entfernung der Stationen und die Zeit, binnen wel
cher sie zurückgelegt werden müssen, bemerkt İst. In diese



müssen die Postbeamten die Zeit der Ankunft und Abfahrt ein
tragen, und sind verpflichtet, dieselben den Reisenden auf jeder 
Station vorzulegdn, damit dieselben ihre Zufriedenheit zu erken
nen geben oder ihré Beschwerden darin aufzeichnen können.

Letztere wird der Postmeister sofort untersuchen und das 
Resultat darunter in Gegenwart des Reisenden bemerken.

Die Begleitzettel werden gesammelt und monatlich zur Re

vision an das zunächst Vorgesetzte Ober - Post - Direktorium in 
Cassel eingesandt.

Materialien: Allgemeine Taxe fiir die Furati. Thurn- und Taxis- 
schen Posten, Reise - Schein. Extrapost - Reglement vom 
14. October 1815.
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Das Grosslicrzogthum Hessen

liegt in zwei durch die Kurhessische Grafschaft Hanau und das 
Frankfurter Gebiet getrennten Stücken, zwischen den Preufsi- 
schen Provinzen Niederrhein und Clevq-Berg, dem Herzogiimme 
Nassau, Kurhessen, Baden und Baiern.

Pie Posten werden durch die Fürstlich Thum - und Taxis
ache General-Post-Direktion in Frankfurth a. M. verwaltet.

ln Ansehung der o r d i n a i r e  u f a h r e n d e n  P o s t e n  und 
D i l i g e n c e s  gellen dieselben Bestimmungen, welche weiter oben 
für das Kurfürstenthum Hessen angegeben sind, mit dem Unter- 
achiede, dafs das Postgeld hier überall in Gulden und Kreuzern 
Entrichtet wird.

I

E x  t r a p o s t - A n s i  al  ten.

Den Posthaltern steht die Befugnifs, Pferde-Ablösungen und 
Helais zu unterhalten, allein zu. Mit Extrapost angekommene 
Reisende, können nur erst nach einem Aufenthalte von 48 Stun
den durch Lohnfuhrleute weiter befördert werden.

Die Posthalter auf besuchten Hauptstrafsen aind verbunden, 
die von ihnen verlangt werdende Anzahl Pferde bereit zu halten, 
damit die Extraposten längstens in einer Viertelstunde, die Cou
riers und Estafetten aber innerhalb Zehn Minuten abgefertigr
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werdenj sind aber Extrapost-Pferde besonders voraus bestellt, so 
findet in Ansehung der Beförderung derselben dieselbe Bestim
mung statt, welche bei Ćourieren und Estafetten festgesetzt ist.

Auf weniger besuchten Nebenstrafsen hingegen, wo die Post
ställe mit geringerer Anzahl von Pferden besetzt sind, wird die 
Zeit zur Beförderung fur Extraposten auf eine halbe Stunde, für 
die Extraposten aber, deren Pferde voraus bestellt sind, so wie 
für Couriere auf eine Viertelstunde bestimmt.

Die Posthalter dürfen nur ordentliche, der Wege kundige, 
nicht dem Trunke ergebene Leute in ihren Dienst nehmen. Sollte 
ein Reisender wahrnehmen, dafs der Postillon, welcher ihn be
fördern soll, betrunken sey, so ist er berechtigt, einen andern zu 
verlangen.

Hinsichtlich der voraus bestellten Pferde ist zu bemerken, 
dafs die Posthalter nicht verbunden sind, dieselben länger als 
sechs Stunden bereit zu halten und der Reisende kann nach Ver
lauf dieser Zeit auf die ihm durch die Bestellung zu gut kom
mende Beschleunigung keinen weitern Anspruch machen. Für 
die vergebens gewarteten sechs Stunden ist der Reisende den 
vierten Theil. des Post- und Trinkgeldes zu zahlen schuldig.

Reisende, welche dìe bestellten und zur bestimmten Zeit an
gespannten Pferde am Orte der Abfahrt über eine Stunde warten 
lassen, haben für jede folgende halbe Stunde vom Pferde fünf
zehn Kreuzer Wartegeld zu bezahlen; dagegen ist der Reisende 

ermächtigt, wenn der Posthalter ihn über eine halbe Stunde war-
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ten lafst, fur jede folgende halbe Stunde fünfzehn Kreuzer vom 
Pferde an dem Postgelde abzuziehen.

Sind Pferde bestellt, welche gar nicht gebraucht werden, 
und wird dieser Nichtgebrauch nicht längstens eine halbe Stunde 
vor der Anspannungszeit dem Posthaher angezeigt, so soll der
selbe den vierten Theil des Post- und Trinkgeldes als Schadlos
haltung zu nehmen berechtigt seyn.

Extraposten und Couriere sollen auf chaussirtem Wege die 
Station von zwei Meilen, in 2 Stunden, die Station von drei Mei
len aber in 3j- Stunde zuruckb>gen. Bei nicht chaussirten, sandi
gen, schlechten und verdorbenen Wegen wird eine halbe Stunde 
auf die Station von zwei Meilen zugegeben.

Unterweges darf von den Postillons ohne Genehmigung der 
Reisenden nie gewechselt werden. Das Trinkgeld erhält jedes
mal derjenige Postillon, welcher den Reisenden auf die Station 
tiberbringt.

Keinen Tieisenden ist es erlaubt, den Postillon» die Führung 
ihrer Pferde zu entziehen.

Zwischen Stationen unter drei Meilen darf der Postillon an 
keinem Wirthshause anhalten; wird aber zwischen Stationen von 
drei Meilen und darüber angehahen ; so darf der Aufenthalt nicht 
länger als eine Viertelstunde dauern, während welcher Zeit der 
Postillon die Pferde, wenn er sie vcrläfst, einem erwachsenen 
Manne übergeben mufs.
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Hat der Postillon «einen Sitz am vordem Theile dej Wagens, 

so darf er nur mit Bewilligung des Reisenden T aback rauchen.

Die Posthalter sind auch verbunden, Reisende auf Seitenorte, 

wohin keine Poststrafse führt, zu befördern, wenn solche Orte 
nicht über sechţ Stunden entfernt sind.

Sollten Reisende mit den nämlichen Pferden, mit welchen sie 
angekommen sind, wiedeť zurückreisen wollen, so haben sie für 
die Zurückreise die Hälfte1 des Post» und Trinkgeldes zu bezah
len ; der Aufenthalt der Reisenden darf jedoch nicht über úre. 
Stunden dauern.

Unter keinen Umständen darf der Posthalter einen Reisenden 

über die nächste Station hinaus fahren lassen.

E x t r a p o s t - T a r i f .

F ü r  e i n  C o u r i e r -  un d  E s t a f e t t e n p f e r d  p. Meile 5a| Xr

f ü r  e in  E x t r a p o s t p f e r d  .......................................... 45 *
Von Mainz abfahrend zahlt man 7^ Xr. über die gewöhn

liche Taxe per Pferd und Meile.

P o s t i l i  on tri n k g e l đ  :
bei zwei Pferden 00 Xr.
- drei - 35 -
- vier - 30 -

- sechs - 50 - .
Bei sechs Pferden sind zwei Postillons erforderlich. Der, welcher

den



den Wagen fuhrt, erhält das Trinkgeld für vier, der, welcher
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vorreitet, für zwei Pferde.
W a g e n g e l d :

a. für einen ganz gedeckten Reisewagen, auf die
einfache Station =  a Meilen i  FI.

b. für eine halbgedeckte Kalesche p. einfache Stat. 48 Xr.
c. für eine ofFene Postchaise per Station . . .  35 - 

S c hmi  e r g e l  d:

per Station ohne Unterschied der Entfernung ia  -
Hat der Reisende einen eignen Wagen, so ist er nicht ver

bunden, auf jeder Station schmieren zu lassen. Lallst er nicht 
schmieren, oder führt er seine eigne Schmiere mit sich, so kann 
kein Anspruch auf Schmiergeld gemacht werden.

B e s p a n n u n g .

Ordinaire halbgedeckte Postkaleschen, oder nicht gedeckte 
Reisewagen ohne Coffer, mit vier Personen, sind noch mit zwei 
Pferden zu fahren; bei jedem vierrädrigen, mit zwei Pferden be
spannten Fuhrwerke setzt sich der Postillon auf den JCutscbersitz.

C
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A. Postkalcschen und halLgedecktc Reisewageu.

Zahl der 
Reisenden.

G e p ä c k . A u f Wegen, welche

2а;
N
4>

'ТЗ
к

«2а.

drei
mit x Coffer nicht chaussirt 3

- a Coffern chaussirt 3

vier
-  i Coffer

( chaussirt 

\ nicht chaussirt
3
4

-  a Coffern chaussirt 4

B. In ganz gedeckten, gcscldosscncn Reisewagen, Berlines, 
Bâtardes, Coupées, У out é cs.

zwei u. drei
mit u. ohne Coffer chaussirt 5

mit a Coffern nicht chaussirt 4
. oline Coffer chaussirt 3

. vier mit Coffern chaussirt oder nicht 4
1ünF u. sechs desgl. desgl. 6

Gepäcke auf dem Wagen, Magazine, die sogenannten Vaches, 
kommen wie die Coffer in Anschlag. Zwei grolše Mautelsäcke 
werden für einen Coffer gerechnet-



Ein Kind unter acht Jahren kommt gar nicht in Anschlag, 
zwei Kinder gelten jedoch für eine Person, ohne Rücksicht auf 

ihr Alter. Ein Kind топ zwölf Jahren wird für eine Person ge

rechnet.
Bei unchaussirten Wegen tritt nur dann die nach vorstehen

der Tabelle zu regulirende grofs ere Bespannung ein, wenn die 
ganze Strecke топ einer Station zur andern, oder doch der grofste 
Theil nicht chaussirt ist. Wenn tiefer Schnee liegt, bei welchem 
die Bahn noch nicht geebnet ist, so gilt die nämliche Bestim
mung, wie bei unchaussirten Wegen. —  Wo wegen hoher Ge
birge eine außerordentliche Bespannung nothig ist, müssen die 

Posthalter sich durch ein besonderes Regulaţii ausweisen.
Die Foslhalter sind auch gehalten, R e i t p f e r d e  gegen Be

zahlung der bestimmten Taxe, welche für ein Reitpferd die ge
wöhnliche Extraposttaxe um 7* Xr. vom Pferde auf die Meile 
übersteigt, für Reisende herzugeben. —  Wer mit Post-Reitpfer
den reiset und nicht etwa einen Wagen begleitet, mula einen 
Postillon als Führer mitnehmen, dem er nie Torreiten darf und 
deasen Pferd er nach demselben Satze bezahlen mufs. Der Rei
sende darf zwar seinen eignen Sattel, nie aber den eignen Zaum 
gebrauchen und seinem Reitpferde nie mehr Traglast auferlegen, 
als in den Satteltaschen Raum har. Der Mantelsack des Reisen
den welcher nicht über So Pfund wiegen darf, wird auf das 
Pferd dej Postillons gepackt. —  Der Reisende mufs übrigens mit 

dem Postillon zugleich auf der Station ein treffen, und wenn er
G a
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einem Wagen voran* geht, welche* nicht weiter als in Entfer
nung einer Station geschehen darf, mufs er den Wagen abwarten 

und kann, wenn er eine Viertelstunde später, als dieser abgehen 
wollte, nicht anders als in Begleitung eines Postillons weiter 

reisen.
Das W ege-, Brücken- und Thorsperrgald ist von den Rei

senden an Ort und Stelle zu entrichten.
Alle sich begegnenden Posten weichen sich zur rechten Hand 

aus, alles Privatfuhrwerk mufs den Posten zur rechten Hand aus
weichen. Frachtwagen haben nach Beschaffenheit des Weges 
ebenfalls entweder auszuweichen oder still zu balten, sobald der 
Postillon das Zeichen mit dem Horne giebt.

Im Falle, dafs Reisende Beschwerden gegen die Posthalter 
anzubnngen haben, dürfen sie sich an die General-Post-Direk

tion tn Frankfurth a. M. wenden.

Extrapostordnung vom Ц. September I8 u ,



10 1

I t a l i e n .

Die Halbinsel Italien grenzt in Norden an die Schweiz und 
TeutschJand; in Osten an Teutschland und das adriatische Meer; 
İn Süden und Südwesten an das mittelländische Meer, in Westen 
an Frankreich.

Die gewöhnliche Eintbeilung Italiens ist in Ober- Mittel - 
und Unteritalien und die Inseln,

O b e r i t a l i e n  enthält: die Staaten des Königs von Sardi
nien, das Lombardisch-Venetianische Königreich, die Länder der 

Herzogin von Parma und die Herzogi. Modenesischen Lande; 
M i t t e l i t a l i e n  das Herzogthum Lucca, das Grofsherzogthum 
Toscana, den Kirchenstaat und die Kepublik San Merino; Unt e r 
i t a l i e n  die Staaten des Königs beider Sicilien. Die I n s e l n

D  f

(welche hier nur der Ordnung wegen angeführt werden) sind: 
Corsica, Sardinien, Sicilien, Malta, Gozzo und Comino und der 

vereinigte Staat der ionischen Inseln.

Sardinien.
Die Sardinischen Posten stehen unter Verwaltung der König). 

Genera]-Post a Direktion in Turin.
Das Postfuhrwesen im Allgemeinen ist dem französischen sehr 

ähnlich. Der Reisende findet:



A . Couriers de Malle
auf den Routen:

топ T u r i n  nach
Preis des

Platzes.

von T u r i n nach

Preis des 
Platzes.

Alexandria . . 24 Francs. Chambéry • 60 Francs.
Genua . , . 45 - Genf , • * 80 -
Florenz . . 

Novara . .
. l6 j  r

. i8 >

Coni . • * ia  -

В. D iligenccs (Personen - Posten)
auf den Routen:
von T u r i n ' n a c h von T u r i n nach

Alexandria , , 16 Francs. Grenoble . 65 Fr.
Genua . . , . 56 - Genf , . 71 -
Novara . . . 15 - Lyon . . 75 -
Mailand , . . ar - Taris . ■ 145 -

Plaisance , . . З2 - Marseille . 225 -

Parma , . . . 42 - Coni . . IO -

Mantua . . . 5 i * Albe . • 7 -

Verona . . . 5 t - Salues . . 6 V
Venedig . . . 71 * Casal . 12 - So Cent.

Chambéry . . SS • Piguerol 3 - a5 -
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топ C h a m b e г y  nach

Preis des
Platzes.

Moutiers , ia  Fr.

Grenoble , 7 - S o  Cent.

Genf , . i 4  -
Annecy . 6  -

tod  N i z z a  nach
Preis des 

Platzes.
Venteuille . 6 Fr.

Grasse 5 - 5o Cent.

Extraposten.
Mit Ausnahme der Cabinets-Couriere, sowohl der Sardini- 

scheu als der, fremder Staaten und der obere Postbeamten bis 

zum Grade des Inspektors einschliefslich, dürfen die Posthalter 
keinem Reisenden Pferde gehen, der nicht ein sogenanntes Bul 
l e t o n ,  oder eine топ einem Post-Officier ausgehiindigte Ordre 
der General »Post - Direktion Torzuzeigen vermag.

Wenn aber ein Reisender von einem solchen Orte kommt, 
wo sich kein Post-Bureau befindet, so wie auch, wenn Fremde 
auf solchen Routen in die König!. Staaten kommen, auf denen es 
daran mangelt; so dürfen die Fosthaller zwar bei Vorzeigung 
топ Papieren, auf deren Grund das Bulleton in der Regel ertheilt 
wird, und wohin insbesondere die Bescheinigung der Obrigkeit 
des Wohnortes des Reisenden gehört, dafs der Verabreichung 
des Bulleton nichts entgegen sey, Pferde gestellen ; auf dem ersten 

berührt werdenden Post-Bureau mufs man eich jedoch unter allen 
* Umständen damit versehen.

r



Das líullcton, in welches der Reisende seine Bemerkungen 

uber gute oder schlechte Bedienung eintragen kann, bleibt bis 
zu dem Orte, wo die Reise endigt, in den Händen der Postillons; 
der letzte überliefert es entweder dem Post-Bureau des Ortes, 
oder ober dem Posthalter, топ welchen es demnächst an den Ge
neral-Direktor der Posten eingesandt wird.

Sonst aber kann man seine Beschwerden auch bei den Fost- 

Officieren und Ortsrichtern anbringen.
Wer in einem Stationsorte mit eignem oder gewöhnlichem 

Fuhrwerke ankommt, kann sogleich mit Postpferden weiter reisen. 
Befindet sich aber in dem Orte, топ welchem der Reisende ab- 
gereiset ist, ein Relais, so mufs er sich sechs Stunden aufhallen, 
bevor Postpferde gegeben werden.

Und so kann jedermann mit eignen oder Lohnpferden auf 
Poststrafsen reisen, mufs sich aber in jedem Stationsorte sechs 
Stunden aufbalten.

D ie  B e s p a n  n uit g

wird zum Theile durch die Wagengattungen, welche in drei Classen 

zerfallen, bestimmt:
Die C a b r i o l e t s  mit zwei Rädern, welche bis vier Personen 

fassen, gehören zur ersten Classe. Die Tierrädrigen Li m on 1è
re  s, ohne zwei gleichen Sitzen gehören zur zweiten Classe. Die 
R e r l i n e s  mit Tier Rädern und zwei gleichen Sitzen gehören zur 

diiiten Classe. Die d e u t s c h e n  W a g e n  mit vier Ridernţ mit
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leichtem Verdecke, ohne Coffer, und wenn sie nur zwei Perionén 
fassen, gehören zur ersten Classe; werden diese Eigenschaften 
aber in einer oder der andern Hinsicht Termifst, so werden diese 
Wagen nach Befinden zu den beiden andern Classen gerechnet. 
Die Ca le s  e b e n  mit zwei Personen gehören zur ersteh, haben 
sie eine Stangendeichsel und befinden sich drei bis vier Personen 
darauf, zur zweiten, haben sie aber eine Gabeldeichsel und sind 
sie mit vier und mehr Personen besetzt, zur dritten Classe. Die 
sogenannten B a s t a r d e l l e s  mit einer Stangendeicbsel, ohne zwei 
gleichen Sitzen, gehören zur zweiten, haben sie eine Gabeldeich
sel, zur dritten Classe,

T a r i f .

Classe der 

Wagen.
Zahl der 
Personen.

Pferdezahl.
Preis für 
ein Pferd 
per Posr.

z und 3 а t Fr. Jo Cent.
ifte 3 3 t - Jo -

4 3 a -

i ,  a, 3 3 i - 5 o -
ote

4 5 2 *

z. a, 3 4 i - 5o -
3 te 4  und 5 6 i  - 5 o -

6 6 i  - 75 -



Für jede Person mehr als vier, in den Limonerei, und für 
jede Person mehr als sechs in den Berlines, zahlt шап x Fr. 
5 o Cent. p. Post.

Mehr als sechs rferde werden nie vorgelegt. •—• Die dritte 
Classo der Wagen wird stets durch zwei Postillons geführt.

Ein Kind unter 6  Jahren wird nicht gerechnet.

Die Wagen der zweiten und dritten Classe können mit einer 
Vache und einem R eise-Coffer belastet seyn; für andere Packe

reien aufser jenen zahlt man jedoch $o Cent, für jeden R u b b o  

—  a5  Pfund per Post.
Die vierrädrigen Wagen mit Einem Sitze und einer Stangen

deichsel, dürfen hinten nur mit 5  Rub b .  und vorn mit a Rubb.  
beladen seyn; wird dies Gewicht überstiegen, So zahlt man für 
jeden Rubbo mehr, 2 5  Cent, per Post.

Für einen von dem  Po s t ha l t e r  g e s t e l l t e n
Wagen entrichtet man per Post . . . .  1 Fr. 5o Cent.

An P o s t i l l o n t r i n k g e l d  . . . . .  7 5 -
Für das jedesmalige S ch m i e r e n  des Wa g o n s  x - So - 

D e m  S t a l l k n e c h t e  auf jedem Relais . . 37§ *
F ü r  d ie  A u s f e r t i g u n g  des B u l l e t o n s  7 5 -

Reisende, welche nach Orte befördert seyn wollen, wo kein 
Relais ist nnd deren Entfernung nicht eine volle Post beträgt, 
müssen dennoch das Postgeld füy eine ganze Post entrichten.

f) In der Regel erhalt der Pcstillon 1  Fr, 50  Cent. p. Post.



Salite die Entfernung bis zur nächsten Station mehr els 
aj- Posten betragen, so zahlt man wegen des alsdann nothigen 

Fu items der Pferde
bei o| bis Posten, eine halbe,

-  • 5  -  eine ganze
Post mehr aufser dem gewöhnlichen Preise.

Passage des Mont - Cenis.
Vom i, November bis i. April ist der Preis der Pferde von 

M o l a r e r  nach L a n s l e b o u r g  und von L a n s l e b o u r g  nach 

S u s e ,  a Livres p. Post für jedes vorschriftsmäfsig angespannte 

Pferd.
Vom r5 . Septbr. bis 1 5 . Mai werden Hülfspferde nnd Maul- 

thiere für denselben Preis bewilligt, und zwar: von S u s e  nach 
M o la r c i ,  von M o l a r e t  nach M o n t - C e n i s ,  von L a n s l e -  
b o u r g  nach M o n t - C e n i s ;  nämlich: vor den C a b r i o l e t s  
mit i oder a Personen 1 Pferd ; mit 3 Personen я Pferde und 
I Postillon; mit 4 Personen 3  Pferde und 1 Postillon. Vor den 
Li moni  è r e s  mit я Personen я Pferde und 1  Postillon; mit 5 
und 4 Personen, 3 Pferde und 1 Postillon. Vor den S e r ]  in es 
mit 3 und 4  Personen, a Pferde und 1 Postillon.

Passage des Montagne des Echelles.
Auf diesem Gebirge giebt der Posthalter Hiilfsochsen, das 

Paar für t Fr. 50  Cent.; und zwar: vor den C a b r i o l e t s  auf
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Schlitten, welche mit 2 Pferden bespannt sind, a Ochsen ; vor 
den L i m o n i è r e s  mit 3  und 4 Pférd en, im Sommer a, inx Win* 
ter 4 Ochsen; vor den B e r l i n e s  welche mit 4 Pferden bespannt 
sind, 4  Ochsen; mit 6 Pferden im Sommer 4 , im Winter 6 Ochsen.

Die gewöhnlichen Cabriolets werden nur bei der Beförde
rung nach St, Thibault - de - Coux mit einem Hülfspferde mehr 
bespannt.

Passage des Simplom.
Die Posthalter von Domodossola und Iselle dürfen bei der 

Beförderung gegen den Simplon den zwei- und dreispännigen 
Wagen i  Pferd, den vierspännignn aber 2 Pferde mehr voi legen 

lassen.

Passage der Bocchetta.
In Rücksicht des bösen Weges von Novi nach Voltaggio und 

wegen der Passage der Bocchetta zwischen Voltaggio nach Cam- 

pomarone dürfen die Poslhalter dieser Orte 2 5  Cent, mehr per

Pferd und Tost erheben.
Ï

Posle royale und distances de faveur.
Turin, abgehehd u. ankommend nach allen Richtungen Post.

St. Antonin, nach St, Joire und zurück . . , . . $ -
Alexandria nach Novi und nach allen umliegenden Re

lais abgehend...............................................................f  -



lo gi

Genua nach Voltri und zurück : §  Poal.
- ' - Pontedecimo und zurück . , . . j . § -

Materialien; £ (at des Postes, Reglement da t, Septbr, 1&19 
Appendix à l'Etat des postes du a i .  Août i8>* und 
andere officielle Nachrichten.

Das Lombardisch -  Veneiianische Königreich.

Die Posten stehen unter der Verwaltung der König). Gehe-

ral-Direktion der Posten in Mailand.

Dili g e n e e s .

Von M a i l a n d nach Von Ma i l a n d nach

Preis der Preis der
Plätze. PJitze.

Pire Cent. Lire Cent

Cremona . . 1 7 V erona . . 1 . 3o

Mantua . i I . 50 Vicenza . . . 50

Ch ieri . i . . ia Venedig . . 50
Brescia . : . . iS Novara , , • . . 6

Đ«temano . . . a 4 Verceil . . ■ • ” i
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Von M a i l a n d  nach Von Ma i l a n d  nach
Preis der Treis der

Plätze. Plätze.
Lire Cent. Lire Cent.

Turin . . . .  aí Come О  • er» о

Pavia 2) • . . 3  5o
I ) Platz im Fond , 5 3) . . . а 3o
aj Rücksitz . . .  4 Lecco 0  * - • 7
3) auf der Imperiale 2^ ») . . . 6

3) . . . 4 3o

E x i r a p o i t - R e g l e m e a r ,

( Die zwei- und vierrädrigen "Wagen mit i  Reisenden und i  
Koffer oder 3 Personen mit wenig Gepäck aber ohne Koffer, wer
den mit a Pferden bespannt.

Mit Genehmigung der Direktion dürfen die Posthalter bei 
schlechtem "Wege ein drittes Pferd vorlegen, aie müssen sich je
doch hierüber ausweisen können.

Wenn der Personen mehr als 3 sind, oder wenn a Personen 
a Koffer mittler Gröfse bei sich haben, oder Gepäck von glei
chem Gewicht, so müssen 3 Pferde genommen werden.

Dt der Wagen des Reisetiden ganz besonders schwer, se y es 
an sich oder durch sein Gepäck, so dürfen die Posthalter 4 Pferde 
verlegen, welche Anzahl jedoch nie überschritten werden darf.

Jede eigenmächtige oder drückende Handlung der Posthalter
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zum Nachtheile <ler Reisetiden wird bei erfolgender Anzeige nach* 
drücklich bestraft.

T a r i f .  ,
Lire Cent.

Preis fur a P f e r d e  per Post . . . . . . .  5  50

P o s t i l l o n t r i n k g e l d  per P o s t .......................... .....  jo
Für einen топ dem Posthalter hergegeben zwei

oder vierrädrigen
I, o f f e n e n  W a g e n  , . , . . . , . , . , 40

b. g e d e c k t e n  W a g e n ........................................  80

In Mailand und von Bergamo abgehend wird J Poste di 

favore  bezahlt.

Materialien: Regolamento 1. Gennajo Jgrg. Tariffa, portata 

dal Decreto g. Settembre 18 0 3 . Reichard Guide det 
Voyageurs en Europe,

Toscana.

Die Toscanischen Posten werden von der General-Post-Di
rektion in Florenz verwaltet, der die Post-Direktoren in Siena, 

Pisa und Livorno zunächt untergeordnet sind.



1 1 2
t

Die C o r r i e i ' i  Ordinar)
welche zur Begleitung der Correspondenz bestimmt sind, können 
Reisende mit siçh nehmen. In so fern es jedoch Sache der Соы- 

riere ist, die deshalb erforderlich werdende außerordentliche Be
spannung ihrer Wagen für eigene Kosten zu besorgen, woltei das 
allgemeine Reglement für die Pferdeposten zum Grundř gelegt 
wird, können sie aaclt die Preise bestimmen, für welche sie Rei
sende nfftnchmen wollen.

Extrapost-Anstalten.
Kein P osthalter darf jemanden Pferde geben, dessen Pafs 

nicht топ der Polizei-Behörde der Hauptstadt visirt ist.
Die stationsweise Beförderung der Reisenden ist nur den 

Posthaltern gestattet. Wer seine Reise mit Postpferden angefan
gen hat, darf diese niđht mit Lohnpferden vertauschen, wenn er 
nicht a4 Stunden im Orte der Wechselung bleibt. Die Ueber- 
tretung dieser Bestimmung wird sehr empfindlich bestraft.

Sollte aber der Fall eintreten, dafs keine Postpferde vorhan
den wären, so hat der Posthalter des Relais hierüber eine Be
scheinigung auszustellen, wodurch der Reisende die Befugnifs er
langt, von irgend einem andern Einwohner Pferde bis zur näch
sten Station zu miethen. Sind auch hier keine Postpferde anwe
send, so darf der Reisende nach Vorzeigung jenes Scheines rmi

den-

ШЁ . \ '



denselben Pferden, nadidem aio eine Stunde geruht haben, bis 
zur dritten Station fahren. —  Die Kosten der Fütterung fallen 
dem Eigentümer der Pferde und den Posthaltern zur Last.

Alles Privatfubrwerk mufs den Tosten ausweichen.
Wer sich Postpferde kommen läfst, ohne sich ihrer später

hin zu bedienen, zahlt die Hälfte einer einfachen Post als Ent

schädigung.

B e sp a n n u n g .

Zweirädrige Wagen mit 3 Personen und roo Pfund Gepäck 
werden mit a Pferden befördert; wird diese Zahl und dies Ge
wicht übersteigen, so werden drei, und vier Pferde erforderlich, 
wenn das Gepäck bis 600 Pfund wiegen sollte.

Ein gewöhnlicher vierrädriger Wagen mit 2 Personen ohne 
Gepäck wird mit a Pferden bespannt.

Ist die Ladung gröber und zwar bis 3 Personen mit a5o 
Pfund Gepäck, so werden 3 Pferde erforderlich; wird aber jene 
Last übers dirilten und befinden sich bis 6 Personen und 350 

Pfund Gepäck auf dem W agen, so werden 4 Pferde vorgelegt. 
Wird auch diese Belastung überstiegen, so tritt die Vorlegung 
von 6 Pferden ein.

Auf folgenden Stationen findet ausnahmsweise eine gröbere 
Bespannung atatt, und zwar werden den zweispännigen Fuhren 
hier 3. den dreispännigen 4, den vierspännigen C, und den sechs
spännigen 8 Pferde vorgelegt, nämlich :

H



a u f  d er S t r a f s e  n a c h  R o m
топ Castiglioncellö bis Siena,

- Torrenieri -  Poderina und zurück,
- - - Radi cofani;

a u f  d er S t r a f s e  na c h B o l o g n a
von Carelli bis Covigliajo.

Im Falle Reisende viel Packereien mit sich führen und eme 

Ausgleichung Hinsichts der vorzulegenden Pferde eintreten sollte, 
wird die Person zu aoo Pfund gerechnet.

T a r i f .

Ein P f e r d  per T o s t ............................................... 5 Paoli
nur von Florenz ausfahrend zahlt man . . '• . . .  6 -

für die erste Post.

P o s t i l l o n t r i n k g e l d :
Jedes Paar Tferde hat seinen Postillon, welcher • • . 3 -

per Post erhält.
Wegen des dritten Pferdes wird kein besonderer 

Postillon erforderlich.

D em  S t a l l k n e c h t e :
beim jedesmaligen Anspannen für jedes Paar Pferde , i §  - r

Sollte ein Postillon sich eine Mehrforderung erlauben, so 
wird er das erste Mat mit achttägigem Gefängnisse und im Wie
derholungsfälle durch Entfernung aus dem Dienste bestraft

—  114 —
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Hat der Reisende sonst Beschwerden anzubringen, so darf er 
sich an die betreffende Ortsobrigkeit wenden;

Materialien: Regolamento e Tariffa generale delle Potte di 
Toscana cl, dato l i  ia . bigotto iS t4-

Der Kirchenstaat.
Die oberste PoStbehörde kt die General - Superintendantur 

der Posten in Rom. Das Postwesen, ist im Ganzen von dem 
Toscanischen wenig unterschieden. Auch hier findet man keine 
fahrende gewöhnliche Posten, wohl aber so wie dort, die Cou- 
rierwagen (L eg ni corrieriJ mit denen man für den von dem 
Couriere festzustellenden Preis, ungefähr 9 Paoli p. Post reisen 
kann, Für die Beförderung der

Extraposten
enthält die neaeste Verordnung folgende wissenswerthe Bestim
mungen:

Ohne eine schriftliche Genehmigung oder einen Reisepafs 
des Staats-Secretaire in Rom oder aber der betreffenden Oris- 
obrigkdft in der ProTİnz kann kein Privat-Reisender Postpferde 
erhalten, and eben so wenig darf man die Post über drei Tage

H a
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»erlassen, nodi einen andern als den früher angegebenen Weg 
nehmen, wenn nicht jene Behörden ihre Erlaubnifs dazu erllieilt 

haben.
Das stalionsweise Wechseln der Pferde «lebt lediglich den 

Fosthaltern zu, welche insbesondere vorausbestellte Pferde ohne 
den mindesten Aufenthalt vorlegen müssen.

Die Posthalter müssen daher die contractmafsige Anzahl 
Pferde stets completi erhalten und ein jeder mit zwei verdeckten 
Calesclien und einem Schlitten versehen seyn.

Sollte auf einer Station ein gänzlicher Mangel an Pferden 
eintreten, so gelten dieselben Bestimmungen, welche in dieser 
Hinsicht bei den Toscanischen Posten angedeutet sind,

B e s p a n n u n g .

Zweirädrige Vragen mit 3 Personen nnd einem mäfsigen 
Coffer, werden mit 2 Pferden bespannt. Befinden sich aber melu 
Personen oder ein zweiter Coffer oder eine Vache darauf, oder, 
isr der Wagen mit einem Yerdecke versehen, go werden 3 Pferde 
erforderlich. Wenn aber aufser den beiden Koffern sich noch 

andere Behältnisse, Mantelsäcke u. s. w. darauf belinden sollten, 
so zahlt man für jedes Stück 20 B aj oc ehi mehr p. Fost.

Die unter der Benennung: C a r a r t e l l e  l e g g i e r e  statt der 
Kaleschen eingeführten W agen, wenngleich sie vier Räder haben, 
miien, wenn sie mit 3 Personen und mäfsigem Gepäcke oder 
•iner Vache, einem Felleisen oder kleinem Coffer beladen sind,
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mit a Pferden befördert werden. Wird die Zahl der Personen 
überschritten oder der Wagen mit mehr Gepäck beschwert, so 
werden 4 Pferde vorgelegt.

Die Legni und Kutschen mit vier Rädern, éié mögen Stan

gen- oder Gabeldeichsel haben, werden mit 4 Pferden bespannt, 
vorausgesetzt, dafs sich nicht mehr als sechs Personen und ein 
Coffer darauf befinden. Bei acht Personen, oder sieben Personen 
und einem zweiten Coffer, Vache oder Mantelsack werden 6 
Pferde erforderlich. Wird die letztgedachte Zahl der Coffer etc, 
überschritten, so zahlt man für jede» Stück mehr io  Baj. p. Post.

T a r i f .

E in  P f e r d  per P o s t ..........................................5o Bajocehi
P o s t i l l o n t r i n k g e l d :

für jedes Paar Pferde, da je £ und a durch einen
besondern Postillon geführt werden, p, Post . . 35  -

D em  S t a l l k n e c h t e :
für jedes Paar Pferde , i . . . . . . . .  . 5  -

F ü r  B e n u t z u n g  de r  P o s  t к al  es c h en:  
a> für eine zweirädrige, p. Post 3o *
b. für eine vierrädrige . . . . . . . . . .  60 -

Für ein S a t t e l p f e r d  zur Begleitung eines
Wagens zahlt m a n .........................................................40 -

Für ein Es t a f e t t e n p f e r d ..................... ; . 60 -
p. Post.
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Nur bei der Abfahrt aus Rom wird unter der Benennung 
Posto, reale das Postgeld für J Post mehr, als die Entfernung 
bis zur folgenden Station beträgt, bezahlt.

Für die Tour von Rom nach Civitavecchia et vice versa sind 
folgende Zahlungssätze für ein Pa a r  P f e r d e  vorgeschrieben : 

Von Rom bis M o n te ro s i................................5  Scudi 50 Baj.
- Monterosi bis Civitavecchia......................3 - 50 -

Der P o s t i l l o n  erhält von einer Station bis
zur andern............................................................... r

Der S t a l l k n e c h t  jeder Station . . . .  10 -
Für ein E s t a f e t t e n p f e r d  zwischen Rom und 

Civitavecchia zahlt man ..................... * . . 6

Weder die Posthalter noch die Postillons dürfen eine höhere 
Forderung an die Reisenden richten, als der Tarif vorschreibt.

Damit die oberste Postbehürde zur Kenntnils der Beschwer
den der Reisenden gelange, liegt auf jeder Station ein Buch vor, 

worin dieselben ihre Bemerkungen eiwragen können.

Für bestellte und späterhin nicht benutzte Pferde zabjt man 

die Hälfte des Postgeldes für eine halbe Post.

Die Posthalter sind verpflichtet, zur Aufnahme der Reisenden 
zwei besondere Zimmer mit guten Betten versehen, bereit zu hal

ten, und für die Bewirthung derselben zu sorgen.
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Folgenden Sullonen sind
I l ü l f s p f e r d e  (cavalli d i a/utoj

bewilligt, und zwar: e i ne s ,  wo der Tarif a mid 5 Pferde, und 
z w e i ,  wo derselbe 4 und 6 Pferde vorschreibt:

i)  a u f der R o u t e  von R o m  n a c h  B o l o g n a  per la Via 

delle Marche

a) a u f  der  S t r a f s e  v o n  B o l o g n a  bi s  z a r  T o s c a n i -  

s e h e n  G r e n z e
von Pianora bis Lojano ;

3) a u f  d e r  R o u t e  v o n  R o m  na c h B o l o g n a  per la Via
del furio,

von Cantİano nach Cagli;
4) a u f  d e r  R o u t e  vo n R o m  bi s  z u r  T o s c a n i s c h e n  

G r e n z e  per Perugia,
von Angeli nach Ferugia,

von Borghetto nach Otricoli,
- dito -

- Otricoli -
- Strettura -
- Cave nuova -
- Sambucheto -
- Loreto -
» Ancona -
- Pesaro -

Civita Castellana, 
Narni und zurück, 
Spoleto und zurück, 
Seravalle,
Recanati,
Osimo, •
Case Bruciate, 

Cattolica ;

Ferogia - Meggione und zurück,
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von Casa del Piano bis Cannisela,

- Piano bis Mangione ;
5) a u f  d e r  R o u t e  von Rora n a c h  R a d i c o f a n i  per la 

Via d i  Viterbo,
von Ronciglione nach Imposta,

NB. Der Posihaller in Ponte Centeno hat die Bcfugnifs, auf 
der Strecke von Novella bis Radicofani ein Paar Ochsen 
vorlegen zu lassen, fúr welche man 60 Baj, zahlt. Auf 
das zweispiinnige Fuhrwerk findet dies jedoch keine An
wendung;

von Ponte Centeno bis Acquapendente,
6) a u f  d e r  R o u t e  v o n  R o m  bi s  Fo n d i ,  

von Albano bis Genzanö,
- Velletri -  Cisterna.

Materialien: E ditto e Tariffa Generale per Íe Corse de’ Ca
valli delle Poste dello Stato Ecclesiastico d. dato di 

a4. j i gosto I8i6 und andere officielle Nachrichten.

Viterbo
dito

Bolzeito
dito

Ponte Centeno

Monteiiascone,
Imposta,

> St. Lorenzo, 

Montefiascone, 
Radicofani.
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Neapel.
* . .3 .. . é t •» J • • -

Die Posten werden von der König!. General-Post-Direktion 
in Neapel verwaltet.

Das Königreich wird von vier grofsen Routen durcbschnit- 
ren, auf denen wöchentlich zweimal D i l i g e n c e n  coursiren, 
welche Briefe befördern und Personen mimehmen. Aufšerdem 
sind auf allen Routen Postwagen für den Transport der Gelder 
und Packereien eingeführt. Zwischen N e a p e l  und den Haupt
städten des P r i n c i p a t o  c i t r a  und des P r i n c i p a t o  o l t r a ,  
S a l e r n o  und A v e l l i n o  gehen tägliche Diligencen mit Briefen 
und Personen.

Für jeden innern Platz der Salerner Diligence zahlt man für 
die Reise von Neapel bis Salerno 15 Carlins, für die Reise von 

Neapel nach Avellino 18 Carlins. Ein Platz aufserhalb wird mit 
der Hälfte bezahlt.

1C x trap os t - Anstalten.

Ohne Schriftliche Erlaubnis, in Neapel von dem Königl. Ge
neral-Direktor der Posten und in den Provinzen von den Post- 
Diréktoren und Postbeamten dürfen die Poathalter keinem Reisen
den Pferde geben, —  Zu Reisen nach Seitenorten werden Privat
leuten nur daun Pferde bewilligt, wc un Sie mit Postpferden an-
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kommen und die Entfernung bis daln'n nicht über zwei Posten 
beträgt.

Wer Pferde kommen läfst, ohne sich ihrer zu bedienen, 
zahlt dafür das Postgeld für eine Post. W er die Pferde warten 
läfst, vergütet dem Posthalter für jede Stünde J  Post.

Wegen eintretenden Pferdemangels s. Toscana.

B e s p a n n u n g .

Zweirädrigen Wagen mit 5 Personen oder mit 2 Personen 
mit i Coffer bis zur Schwere yon go Rotoli *) werden 2 Pferde 
vorgelegt und eben so viel den kleinen vierrädrigen Wagen (Ca- 
nestřelíc, saliafosse, Hundekarren, LochspringerJ, wenn sie mit 
2 Personen und einem Gepäcke bis io  Rotoli schwer besetzt sind. 
Befinden sich auf denselben jedoch 2 bis 3  Personen mit 1 Coffer, 
der 80 Rot. wiegt, so müssen 3 Pferde genommen werden.

Die grofs en vierrädrigen Wagen, welche bis 5 Personen und 
x Coffer von 80 Rot. fassen, werden mit 4 Pferden, befinden 
sich 6 Personen mit 1 oder 2 grofsen Coffern darauf, mit 6 
rferden bespannt.

E in  Postillon kann nur 5 Pferde führen, bei 4 Pferden wer

den z we i ,  bei 6 Pferden d r e i  Postillons erforderlich.

T a r i f .
Für i  E x t r a p o s t p f e r d  pro P o s t ..................... 6J Grani

*) 100 Rotoli =  190,175 Pfund in Berlin.
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go Grani 

so - 

iS  - 
ao - 

5  -
io  -

auf Nebenatrafsen....................................
für i E s ta f  e tt e n p fe r  d per Post .
P o s t i l l o n t r i n k g e l d  per Pferd und Post
auf N ebenstrafsen.....................................

dem S t a l l k n e c h t e  auf jeder Station .
in N ea p el....................................................

Die P o s t a  R e a l e  wird gezahlt: 
von Neapel nach Marigliano . . . .

- dito - Torre del!’ Annunziata
- dito - Aversa und zurück . .

Folgenden Stationen ist die Vorlegung eines H ü l f s p f e r d e s
bewilligt :

§  Post
I$

Von Cardinale nach Avellino und zurück,
- Avellino - Dentecane und zurück,
- Dentecaue - Grottaminarda,
- , Grottaminarda - Ariana,
- Nocera - Salerno,
- Eboli - Duchessa und zurück,
- A riletta - Duchessa,

- Casalnuovo * Lago negro,
- Venafro r Isernia,

- Vandria - lsem ia,

- Vandria - Castel di Sangro,

- Valloscura * I'ioccaraso,

- Sparanisi - St. Agata,
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Von Garigliano
- Moia di Gaeta

- Tondi

nach Sf, Agata,
» Itri, 
- Itri.

Sämtliche Posthaiter *) sind unmittelbar den Post-Direktoren 
untergeordnet, an weiche die Reisenden sich zu wenden haben, 

wenn ihnen Seitens jener oder der Postillons Ursach zur Unzu

friedenheit gegeben wird.

Materialien: Tariffa delle Poste de' Cavalli d. d. ı .  L u g li9 
ı8ao und andere officielle Nachrichten.

P a r ma  uuđ M o d e n a  s. lombard. Venet. Königreich.

*) Maestri di Poste,
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D a s  F u r s t c n t li u m L i p p e

liegt zwischen Pyrmont, Hannover und Preiifsen.
Die Posten werden von der Fürstlich Thurn* und Taxiaschen 

General-Post-Direktion in Frankfurth a. M. verwaltet, S. das 
Kurfürstenthum Hessen.

ln L i p p s t a d t  befindet sich ein Preufsisches Postamt.
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Das G rossh erzogth um  M eklen b u rg

grenzt im Norden an die Ostsee, im Osten und Süden an Preufsi- 
ache Provinzen und im Westen an Dänemark.

Das Land ist unter zwei Linien des Grofaherzoglichen Hauses 

getheilt, S c h w e r i n  und St r e l i t z .

Im

Grossherzogthum Meklenburg - S ch wer in

sind die Postämter zunächst den Districts-Post-Direktoren zu 
Schwerin, Ludwigslust, Güstrow und Rostock untergeordnet. Die
sen aber ist das General-Post-Diroktorium in Schwerin vorgesetzt, 
weiches unter dem Einflüsse des Grofs herzoglichen Cammer-Col- 
légii steht.

F a h r e n d e  P o s t e n .

Für einen Platz im bedeckten Wagen zahlt
man mit oder ohne Sach en ..................... io Schill. Mekl.

auf den unbedeckten Wagen mit 60 Pfund

freiem G epäcke......................................... 8 - -
ohne Sachen nur  ..................... 6 - -

per Meile.



Auf Stationen, wo V V a g e n m e i s t er  angeatellt sind, erhalten 
diese 4 Schillinge, und jeder P o s t i l l o n  nach zurückgelegter 
Station a Schillinge Trinkgeld.

Das Tabackrauchen uud Mitnehmen ron Hunden ist nicht 

erlaubt.
. . .  r t

Extrapos t- Anstalt en.

Die Abfertigung der Extraposten auf den Stationen mufs in 
möglichst kurzer Zeit geschehen, wofür die Postämter verant
wortlich gemacht sind.

Der Postillon erhält vor der Abfahrt aus den Händen des 
Litzenbruders (Pferdebestellers) einen im Posthanse ausgefertigten 
Schein, worauf die Zahl der Pferde, die Zeit der Abfahrt und 
der Betrag des erlegten Stationsgeldes bemerkt seyn mufs.

Der Postmeister des nächsten Ortes notirt darin die Zeit der 
Ankunft, auch, ob der Reisende zu Beschwerden Anlafs gehabt 
habe oder nicht. Die. Scheine werden demnächst vierteljährlich 
an das General-Post-Direktorium eingesandt.

Die Mitnahme von Stroh- oder Futtersäcken auf dem eige
nen Wagen des Reisenden ist untersagt.

Wird der Reisende nicht zur rechten Zeit abgefertigt; so 
kann er für jede halbe Stunde seines langem Aufenthalts 16 Schil
linge von dem Stationsgelde kürzen und gleichwohl bleibt die 

sonstige Bestrafung des Reihefahrers Vorbehalten.



Ohne Erlaubnis Jeř Reisenden darf unterweges nicht mit 

den Pferdon gewechselt werden und die Postillons dürfen die 
Erlaubnifs nicht nachsuchen, wenn die Beschaffenheit der Wagen 
und Gespanne und des noch zurückzulegenden Weges gar zu 
ungleich ist. Das Trinkgeld gebührt stets dem Postillon, welcher 
den Reisenden auf das Relais bringt.

Auf Stationen, welche nicht länger, als 5 volle Meilen sind, 
darf dør Postillon unterweges nicht anhalten, es sey denn, dafs 
der Reisende es begehre und im nächsten Postaimé den dadurch 
entstandenen Aufenthalt anerkenne. 1st die Station aber länger, 
so kann der Postillon auf der Hälfte des Weges zur Erfrischung 
der Pferde, jedoch nur eine Viertelstunde, die durch rascheres 
Fahren wieder einzuholen ist, anhalten. Auf Stationen von 5 bis 

8 Meilen ist zweimaliges Anhalten gestattet, welches jedoch im 
Ganzen nur eine Stunde dauern darf.

Der Postillon ist für allen Schaden verantwortlich, der durch 
seine Verschuldung dem Wagen oder den Effekten des Reisenden 
zugefügt wird.

Alles Wettefahren ist streng verboten, dagegen darf die 
leichtere Extrapostfuhre der schwerem vorbei fahre 11. Bergab, auf 

unebnen Knüppel - und Sleindämmen mufs der Postillon im Schritte 
fahren, sich überhaupt nach den Wünschen kranker Reisenden 

bequemen, da die dadurch entstehende Verspätung ihm nicht zur 
Last gelegt werden kanm

Die Postillons sollen sich gefällig und bescheiden und m den
Fällen



K ilen  keine üble Laune zeigen, wenn der Reisende ihnen da* 
Wechseln, Tabackraucben, Anhalten u. dgl. m. versagt; am we
nigsten aber dürfen sie sich durch unbescheidene Reden oder 
Langsamkeit im Pahren rächen.

Findet »ich ein Reisender nntenveg» durch Unzufriedenheit 
mit dem Postillon und dessen Pferden veranlagt, ihn zurückzu
schicken, oder vermöge veränderter Entschliefsung seine Richtung 
zn verändern; so mufs der Postillon auf die erste Forderung an

halten, abspannen und nach Empfang des vollen Trinkgeldes, 
auch eines schriftlichen Scheines über Ursache und Absicht den 
Wagen verlassen, jedoch bei der Rückkehr den Schein im Post

hause abgeben.
Dahingegen kann kein Reisende» verlangen, daC> der Postillon 

ihn auf eine andere als die im Abfertigungsorte angegebene Sta

tion führe.

T a r i f .

F ü r  i  E x t r a p o s t p f e r d  p. M e i l e ..................... r6 Schill,

— 129 —

- i  E s t a f e t t e n p f e r d .........................................34. -

W a g e n g e l d  ................................................................8 -
Wagenmeistergebühr .  Station i . . . . . .  16 -

P o s t i l l o n t r i n k g e l d :
s. auf jeder Station unter 3 Meilen mit 2 Pferden 16 -

- 3 - ao -

- 4 - >4 -
I
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b. auf jeder Station über 3 Meilen die Hälfte mehr. Wenn 
dies bezahlt ist, wird jede Nachforderung straffällig.

Materialien: Extrapostordnung y, 17. Octbr, i8 a i und amtliche 
Nachrichten.

Das Grossherzogthum Meklenburg-Sirelitz.

Hier ist die Grofsherzogliche Kammer in Neu-Strelitz die 
oberste Behörde in allen das Postwesen betreffenden Angele* 
genheiten.

Die Verwaltung des Postwesens ist mit der Schwerinschen 
keinesweges verbunden, vielmehr von jener in mancherlei Hin
sicht sehr verschieden. Im Wesentlichen gelten hier die Bestim
mungen für das PreuCsische Postfuhrwesen. Bei den f a h r e n 
den P o s t e n  hudec in Ansehung der Zahlungssätze gar kein Un

terschied statt. •
Nur bei dem Ex tra po s 11 ari fe  kommen einige Abwei

chungen vor. Man zahlt nämlich:
Für r E x t r a p o s t p f e r d  per M e ile .......................... 8 gGr.

- i  Es ta fe 11 en p f e r d  -  - . . . . . .  ia -
- i C o u r i e r p f e r d  - • ........................... 12 -



P o s ti l  1 on t r i n k g e l d :

bis zu 4 Pferden . .......................... .....  3 gGr.
bei 6 Pferden a Postillons, jedem . . . . . . .  g _

E x p e d i t i o n s -  und B e s t e l l g e l d  pro Station bíj
zu 4 Pferden................................, . . . .  3 .

für jedes Pferd mehr . . . . . . . . . .  a .
S c h m i e r g e l d  p. S ta t io n ..........................................4 .

fü r  e i n e  Pos  tk al es eli e p. Meile , , . . 4 -  
E x p e d i t i  o n» - G e b  ii h r e n  f ü r  E s t a f e t t e n  auf

jeder Station . . . . . . . . . . . .  4 -

, — i3i —

Materialien: Amtliche Mirrheilungen,

I z
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D as Herzogthufn' Nassau
liegt zwischen dem Preufsischen Grofsherzogthum Niederrhein, 
Леш Grofsherzogthum und Kurfürstenthum Hessen und dem Ge

biete von Frankfurtit.
Die Postrerwallung ist dem Fürsten топ Thurn und Taxis 

rertragsweise überlassen.

Fahrende Posten
s. KurfürstentUum Hessen.

E xtrapost-Anstalten.'
Den Poststallmeistern und Po^thaltern allein steht die Befug- 

nifs zu, Reisende stationsweise zu befördern; dagegen müssen sie 
die veriragraäfsig festgesetzte Anzahl brauchbarer Pferde und wohl 

conditionirter Chaisen unterhalten.

T a r i f .
F ü r  i  C o u r i e r - W a g e n p f e r d  I . . Xr. p. Meile

- i  - R e i t p f e r d  15 Xr. mehr.
- i  E s t a f e t t e n p f e r d  .....................- - -
- z E x t r a p o s t p f e r d  *) . . .  45 - - -

*■ ) Die Poststationen zu Langenschwalbach, Singhofen und Ems 
erheben bis zur Beendigung des Chaussee-Baues auf der Bader
Route 7* Xr. nvehr per Pferd und Meile.
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P o s t i l l o n î r i n k g è l d :

bei 2 Pferden 20 Xr. p. Meile

- 3 dito 25 - - -

'  4 dito 30 - - -
- 6 dito So - - - und 2 Postillons,

roa denen der vorreitende 20 Xr., der andere aber 3o Xr. erhält. 
W a g e n g e l d :

a. für eine halbgedeckte Postchaiae . . . .  20 Xr. p, Meile
b. - einen ganz gedeckten Wagen . . .  30 - » - 

S c h m i e r g e l d :
p. Station  .......................... 12 - - -

In  A n s e h u n g  der  A b f e r t i g u n g  a u f  den S t a t i o n e n ,  
V o  rau ab es te l l  un g der  P f e r d e ,  des W e c h s e l n « ,  A u s 
w e i c h e n * ,  der  R ü c k k e h r  mi t  d e n s e l b e n  P f e r d e n ,  B e 
s p a n n u n g ,  r e i t e n d e n  C o u r i e r e ,  des T a b a  cks  r a u c h e  ns 
d e r  P o s t i l l o n s ,  der  E n t r i c h t u n g  der  W e g e -  u n d  

B r ü c k e n g e l d e r  s. Herzogthum Hessen.
Der zuerst auf einer Station angekommene Reisende wird vor 

dem später eintreffenden abgefertigt, wenn dieser nicht etwa die 
Pferde voraus bestellt hat.

Unterweges darf nur dann eine Extrapost der früher abge
gangenen Vorfahren, wenn die letztere durch einen besondern Um

stand an dem Weiterfahren behindert wird.
Läfst man die bestellten Pferde am Orte der Abfahrt über 

eine Stunde warten, so zahlt man für jede folgende halbe Stunde



eine halbe Meile mehr, sowohl an Postgeld für die Pferde, als an Trink
geld für den Postillion. Eben so ist aber auch der Petsende berechtigt, 
dem Posthalter, welcher ihn über eine halbe Stunde warten lafst, 
für jede folgende halbe Stunde den Postgeldbetrag für eine halbe 
Meile abzuziehen. Sind Pferde bestellt, welche gar nicht gebraucht 
werden, und wird dieser Nichtgebrauch noch zur Anspanmmgs- 
zeit dem Posthalter angezeigt, so ist der vierte Theil des Fost- 

und Trinkgeldes als Entschädigung für denselben zu bezahlen,
Conriere und Extraposten müssen die Meile auf W egen, die 

chaussirt oder sonst gut sind, in einer Stunde zurücklegen, bei 
schleahteu, sandigen Wegen wird eine halbe Stunde zugegeben.

Beschwerden gegen die Fosthalter und Postillons sind bei der 
General-Direktion der Herzogi. Nassauischen Posten in Frank

furt a. M. auzubringen.

Materialien: Extrapost-Ordnung v. 37. Febr. 181a u. dgl. m.
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Das К ön i gre ich der N iederlande

gren« gegen Norden und Westen an die Nordsee, gegen Süden 
an Frankreich und gegen Osten an Teutschland.

Das Poslfuhrtvesen in den Niederlanden ist bis jetzt noch 
nicht organisirr. Es giebt inđefs zur Verbindung Teurschlands 
mit Amsterdam fahrende Posten, so wie auch Privat - D ligen- 
cen im Innern des Landes, mit denen man reisen kann. Auf 
den Haupt.strafsen bestehen den französischen ähnliche Malles, 
welche zur Beförderung der Reisenden mitbenutzt werden. Bei 
dem Mangel eines feststehenden Regulatifs lafet sich indefs 
in Beziehung auf die Zahlungssätze nichts Bestimmtes engeben, 

indem hier die Willkühr der Fuhr - Entreprenneurs einschrei
tet. —  Auf den Malles von Aachen nach Antwerpen und nach 
Dînant zahlt man gewöhnlich t Franc p. franz. Post zm i  Meile; 
auf andern Routen mufs man sich dagegen einen ungleich hohem 
Preis gefallen lassen. —— Auf der Privat-Diligence zwischen Trier 
und Luxemburg wird die Person ohne Sachen für y Fr. 5o Cent., 
mit ao Pfund Sachen für 8 Fr. So Cent., mit 50 Pfund Sachen 
für g Fr. 50 Cent., mit 100 Pfund Sachen für i t  Fr. 5o Cent, 
befördert.

Das Extrapost-Fuhrwesen lafst grofse Mängel wahrnehmen. 
Wenngleich die in dem französischen Postbuche vom Jahre i g i "  
enthaltenen Bestimmungen Im Allgemeinen zur Richtschnur die-



nen Jollen, so ist der Reisende doch nicht sicher, überall darnach 
behandelt za werden, mufs vielmehr auf vielen Stationen eine 
arbitraire Taxe bezahlen.

In den s ü d l i c h e n  P r o v i n z e n  entrichtet man im Durch
schnitte:

für i E x t r a p o s t p f e r d  p. Post 1 Fr. 50 Cenr. 
dem T os t i l l  on p. Post i§  bis a Fr.

In den n ö r d l i c h e n  P r o v i n z e n :  
für i  E x t r a p o s t p f e r d  p. Fojt. 1 Fl. 
dem P o s t i l l o n  p. Post i 5 Stüber.

Für eine von den Poslhaltern gestellte C a l es c h e  wird so 

viel, wie für ein Fferd gezahlt.

Im G r o f s h e r z o g t h u m  L u x e m b u r g  gelten folgende 

Zahlungssätze:
Ein E x t r a p o s t p f e r d  p. P o s t ..................... i  Fr. 75 Cent.
Diejenigen Stationen, welche bei zwei Pferden 

ein drittes vorzulegen befugt sind, erheben, 
wenn der Reisende sich mit dem Posthal

ter einigt, für zwei P f e r d e ..................... a - p, Post.
P o s t i l l o n t r i n k g e l d :

bei zwei bis drei Pferden . 7 5  Cent, bis 1 -
bei vier d i t o ................................ ..... 1 - 5« Cent.

p. Post.
Für eine F o s t k a l e s c h e  so viel, wie für ein Pferd.

— 136 —
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5 ch m ie rg  el d : 

observanzmäfsig i  Franc.

Von Luxemburg auafabrend nach den umliegenden Stationen 
und zurück wird * Poste de faveur  erhoben.

Hİnsichts der Wasser-Verbindungen mit England durch Fa- 

ketboote s. Brittisches Reich.
Von Rotterdam nach London geht seit kurzem wöchentlich 

am Mittwoche Morgens um 8 Uhr ein Dampfboot. Die Person 

zahlt :
in der ersten Caj iite 4 bir. 4 Sch.
in der zweiten dito a - t5  - 6 P. Sterling.

Für Geld und Effekten j- proCent.
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Das  O e s t e r r e i c h i s c h e  Ka i s e r t hu m

grenzt im Osten an Ru island und die Türkei, das adriatische Meer 
und Italien, ira Westen an das adriatische Meer und Teulscbland, 

im Korden an Tetitschland, den Preufsischen Staat, die freie Stadt 
Krakau und Rufsland,

Die Posten stehen unter Leitung mehrerer Oberbehörden, 

und zwar: die fahrenden Posten ohne Unterschied der Provinzen 
unter Direktion der K. K. Allgemeinen Hofkammer; die Leitung 
der Brief-Post-Anstalt für die deutschen und galizischen Provinzen 
geschieht durch eben dieselbe: die, der ungarisch vereinigten Pro
vinzen durcit die Königl. ungarische uud die der siebenbürgischen 
Provinzen durch die siebenbürgische Hofkanzlei.

A. Fahrende ordinaire Posten.
Zur Reise mit dem Postwagen muls man sich einige Tage vor 

der Abfahrt melden und eich, in so fern es nöthig ist, mit einem 

Reisepässe versehen.
Die Kosten für die Beförderung sind unterm a8. Febr. i$ 2 i 

wie folgt, festgestellt:
a. In den deutschen Provinzen zahlt die Person 4°  Xr. P- Fost 

—  a Meilen.
b. In Galizien, Ungarn und Siebenbürgen für einen Flatz im 

Innern des Wagens r= 24 Xr. p. Post.
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Für den vordem und äufsern Sitz ad a, 30 Xr,, ad b, »8 Xr.
Für ein Kind, welches auf den Schoofs genommen wird, Ş, 

für ein Kind, welches zwischen zwei Personen sitz!, J dieser Sätze.
Die in den Sommermonaten von Linz nach Wien reisenden 

Personen entrichten nur die Hälfte des Passagiergeldes.
Der P o s t i l l o n  erhält für jede einfache Station =  a Meilen 

5 Xr. C. M. Trinkgeld.
Bei Bestellung des Platzes mufs der Passagier die Hälfte der 

Gebühren uud vor der Abfahrt die andere Hälfte entrichten.
Sollte der Reisende sich nicht zu der zur Abfahrt bestimm

ten Zeit einßnden und dieselbe versäumen, so verliert er den be
stellten Platz und kann das erlegte Postgeld nicht reclamiren.

Der Passagier im Innern des Wagens hat Jo Pfund, der 

aufserhalb, 35 Pfund, ein Kind zwischen zwei Personen i5  Pfund, 
ein Kind auf dem Schoofse io  Pfund an Gepäck frei; das Ue- 
bergewicbt wird nach der Taxe für gemeine Frachtstücke bezahlt.

Unter den Passagiersacheu, für welche die Postanstalt nicht 
haftet, darf sich kein Schiefspulver, Vitriol noch ein anderer leicht 
entzündbarer Gegenstand befinden.

Grofse Hunde in den Postwagen zu nehmen und Taback zu 
rauchen, ist nicht erlaubt.

Uebrigens ist den im Postwagen befindlichen Personen an
empfohlen, von einer Station zur andern die Plätze zu wechseln 
und den Ausuchen zu entsprechen, welche der Conducteur an 

dieselben zu richten, sich genölliigt sehen möchte.



Б. Eil- tind Passagierwagen.
Ein solcher Wagen geht gegenwärtig von Wien nach Brunn. 
Im Innern des Wagens haben g Personen Raum, und aufser- 

dem sind 2 Plätze ohne Bedachung vorhanden.
Die Person zahlt bei Bestellung des Platzes:

a. 10 Xr.- С. M. Eirischreibegebiihr und erhält einen Schein.

b. Für jede Meile ine), яо Pfund Gepäck in Mantelsücken ao Xr.
c. Für einen der äufsern Plätze p. Meile 12 Xr. 

P o a t i l l o n t r i n k g e l d  darf nicht gezahlt werden.
Von Wien geht diese Post Dienstag und Sonnabend und von 

Brünn Montag und Donnerstag früh 6 Uhr ab, in Poysdorf hält 
sie sich des Mittagsmahls wegen eine Stunde auf und trifft Abends 
um g Uhr im Bestimmungsorte ein.

Wenn an Tagen, wo kein Eilwagen abgeht, sich wenigstens 
4 Personen melden, die nach Brünn reisen wollen, so bekommen 
sie einen viersitzigen leichten Wagen und zahlen wie ad a. und 
b. wozu jedoch noch 48 Xr. Torto kommen.

Wollen Peraonen, die über Brünn nach Ollmütz, Troppau, 
Jägerndorff und Neustadt reisen, an dieser Fahrt Theil nehmen, 
ao ist es zu ihrer Weiterbeförderung eingeleitet, dafs sie bei ihrer 
Sonnabend Abends in Brünn erfolgenden Ankunft gleich Sonntag 

früh mit dem Postwagen weiter reisen können.



C. Extrapost-Anstalten.

Um die ordnungsmäßige Beförderung der Extraposten auf
recht zu erhalten, ist der stationsvreise Pferdewechsel allen Lohn

kutschern untersagt.
Dagegen müasen die Fosthalter die ihnen vorgeschriebene 

Anzahl Pferde genan halten und dürfen sie zu keiner schweren 

Arbeit benutzen.
Jeder Reisende mufs schleunig, ohne allen Aufenthalt beför

dert werden. Sollte Mangel an Pferdeu eintreten, so löstet die 
Ortsobrigkeir den nörbigen Beistand,

■ Werden die Pferde vorausbestellt, und triiTt der Reisende 
nicht zur bestimmten Zeit ein, so mufs er ein Wartegeld von 
30 Xr. p. Pferd entrichten.

—  i 4 i  —
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T a r i f .

In den deutsch- 
Osterreichisch. 

Provinzen.

InGalizien, Un
garn und 

Siebenbürgen.

In

C. M. 
Fl. 1 Xr.

In

w .  w .
F). 1 Xr.

I

c.
Fl.

n
M.

Xr.

In

w . w .
Fl. J Xr.

a, P o s t r i t t g e l d  für ein 

Pferd und eme einfache 
Station =  a Meilen X 2 3o 45 I

b. P o s t i l l o n t r i n k g e l d  
für ein Pferd und eine 
einfache Station . . 12 30 9 111

c. S eh mie r g e l  d, wenn der 
Wagenschmier vom Po
stillon gegeben wird . 8 20 8 20

J. K a l e s c h e n g e l d
für eine bedeckte Kalesche . 24 I _ 18 45
für eine offene dito - 12 - 3o - 9 - aa;

Wenn der Reisende Ursacli zu Beschwerden findet, so darf 
er sich an das nächste Postamt wenden, welches gellallen ist, 
unverzüglich für Abhülfe zu sorgen. Sollte dasselbe hierzu aber
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nicht befugt seyn, so stattet es der K. K. Postwagens-Direktion 
in Wien Bericht ab.

Wenn sich die Parthei indefs mit der Entscheidung der Di
rektion nicht befriedigt vermeint; so steht ihr frei, binnen viel 
Wochen, von dem Tage an gerechnet, an -welchem ihr die Ent
scheidung zugekommen ist, im Wege des Rtcurses sich an die 
K. K. allgemeine Hofkammer zu wenden, oder, in so fern sich 
der Gegenstand zum gerichtlichen Verfahren eignet und die Par
thei den Rechtsweg einzuschlagen vorzieht, gegen die Postwagens
Direktion die Klage bei Jem K. K. Nieder - Oesterreichischen 
Landrechte in Wien anzubringen.

In Ansehung des dem Kaiser von Oesterreich gehörenden 
Lombardisch - Venetiauischen Königreichs s, Italien.

Materialien: Posthandbuch für den Oesterreichischen Kaiserataat 

von H i e r s e h e  und neuere officielle Nachrichten.
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Das Herzogthum Holstein-Oldenburg

bestellt eus dem Herzogthum Oldenburg, dem Fiirstenthum Lü

beck und dem Fürsteiithum Birkenfeld,
Das Herzogthum O l d e n b u r g  grenzt im Norden an die 

Nordsee, im Osten an die Weser und Hannorer, im Süden und 
Westen an Hannorer. Das Fürstenthum L ü b e c k  liegt im Um
fange der Holsteinschen Landschaft Wagrien in zerstreuten Stü
cken; das Fürstenthum B i r k e n f e l d ,  dessen Postvenraltung dem 
Fürsten топ Thurn und Taxii Vertragspreise überlassen ist, are 
linken Rheinufer.

Im

Herzogthume Oldenburg
steht da» Postwesen unter der obern Leitung der Post-Direktion 
■ n Oldenburg im Recurs der Herzoglichen Cammer.

Der Reisende findet zunächst:

Л. Fah
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A , F a h r e n d e  P o s t e n

a u f  den  A o u le u :

Postgeld für i  Per
son m it 5 0  Pfund 

Sachen.
Für 

1 Pfund

VonOstern
bis

Michaelis.

Grote 
Rthl. Gold.

Von Mi
chael bis 
Ostern.

Gr.
Rthl. Gold.

Ueber-

fracht.

Gr.
Gold.

t. Von Oldenburg bi« Bremen 
a. -  dito - Delmen-

I 3o I 4a X

hont
5. - dito - Wester-

- 68 I 4 i

stede
4. Zwischen dito und Ostfries

land
a. von dito bis Gro Cs an-

I 30 I 43 X

der
b. - Moorburg - Olden-

r 56 X 48 r

bürg
5, Von Oldenburg - Z«i-

X 24 X 36 I

»clienaht: - 42 - 45
К

£а



auf den Routen:

Postgeld fúr 1 Per

son mit 50 Pfund 
Sachen.

Für

1 Pfund.

VonOsterr.
bis

Michaelis.

Grote 
Rlhl. Gold.

Von Mi
chael bis 
Ostern.

Gr.
Rthl. Gold.

TJeber-

fracbt.

Gr.
Gold.

6. Von Delmenhorst bis Bremen - 52 - 36 X

7. - dito - Wester
stede я. zuruck I 64 2 8

S .  Zwischen Delmenhorst und 
Ostfriesland 

*. топ Delmenhorst bis Gros
sander 2 52 2 52 *4

b. - Moorburg bis Delmen

horst 2 20 2 40 I ţ

9. Von Delmenhorst bis Zwi- 
scbenalm I 58 I 40 Ji

10. - Bremen bis Westerstede 
und zurück 2 9-6 2 46

l í .  - dito bis Zwiscbenahn 2 - 2 15

12. y.Zwischenahn b.Weet erstelle - 2 7 - 2У i



147
auf den Routen:

Postgeld fúr 1 Per
son m it 50 Pfund 

' Sachen.
Für

1 Pfund

VonOstern
bis

Michaelis.

Grote 
Rthl. Gold.

VonMi- 
chuel bis 
Ostern.

Gr.
Rthl. Gold.

Ueber-

fracht.

Gr.
Gold.

io.  Von Zwischenahn bis Moor
burg _ 4» _ 45 §

14. - dito bis Grofsander - 54 - 57 Ì
15. Zwischen Westerstede und 

Ostfriesland
a. Von Westerstede bis Gros

sander 58 42 İ
b. - Moorburg bis Wester

stede _ зб 50 İ
16. - Moorburg » GroFaan- 

der а4 5o i
1 7 . Zwischen Bremen u. Gros

sander
a. von dito bis dito 2 66 5 i8 ■ 2

b. - Moorburg - Bremen 2 54 5 6 2
к 2



auf den Rouien:

Postgeld für 1 Per

son mil 50 Pfund 

Sachen.
Für

1 Pfund

VonOstern
bis

Michaelis,

Grote; 
Rihl. Gold.

Von Mi
chael bis 
Ostern.

Gr.
Rthl. Gold.

Uebcr-

fraclit.

Gr.
Gold.

r8. Von Oldenburg bis Varel 
und zurück X I .

İ
19. -  dito bis Jever u , zurück a - a - * ì

»0, - dito -  Bockhorn und 
Neuen burg und zurück X 5 0 X 30 i

a i . - Oldenburg bis Friede
burg und Sande u. zurück X 4a X 4a J

aa. Von Jever b is  Varel u. zurück X - t - -»
%

a j. -  Varel -  Bockhorn und 
Neuenburg u, zurück 30 _ SO t

4
a4. - -  d i t o  bis Friedburg und 

zurück T 4» 4a #

Der W a f f e n m e i s t e r  erhalt von jedem Passagier auf der 

Station, wo er sich einschreiben liilat, 6 Gr. Cour., und von j«-
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dem durchreisenden Passagier 3 Gr. Cour,; der P o s t i l i o n  Ье. 
der Ankunft auf der Station, wo Pferde gewechselt werden, 6 Gr. 
Courant.

B. Extrapost - Anstalten.
Der Tosthalter einer jeden Station mufs dem Reisenden nicht 

nur in seinem Hause das nülhige Unterkommen gewähren und 
für dessen Bewirthung sorgen, sondern auch selbst einige Pferde 
zur Beförderung der Extraposten, desgleichen eine Kalesche und 
eine Postchaise mit gepolsterten Stühlen versehen, unterhalten. 
Reichen die Pferde dea Posthairers zur Beförderung der Reisen

den nicht ln'n, so find die Rollfuhrleute ( gespannhaltende Ein
wohner, welche die Posten der Reihe nach fortzuscbaflfen, ver
pflichtet sind) dazu verbunden.

Zum Umapannen auf den Stationen ist eine halbe Stunde 
festgesetzt. Sind die Pferde vorausbestellt, so müssen sie ohne 
Verzug rorgelegt werden, Verspätungen Seitens der Rollfuhr
leute werden durch Geldstrafen zum Besten der Post*Armencasse 
gerügt.

Reisende, welche sich Postpferde kommen lassen und sie 
zurückschicken, ohne sich derselben bedient zu haben, bezahlen 
die Taxe einer Meile sowohl für die Pferde als an Trinkgeld. 
Wer die Pferde über eine halbe Stunde aufhält, zahlt für die 
Verspätung einer jeden Stunde eine halbe Meile mehr als Ent
schädigung,



Die deutsche Meile muls in einer Stunde zurückgelegt wer
den. Bei der Abfahrt wird dem Reisenden ein Stundenzettel ein
gehändigt, worauf die Zeit der Abfahrt, der Bestimmungsort, die 
Meilenzalil und die Zeit, in der sie zurückzulegen, verzeichnet 
ist; von dem Reisenden wird hierin die Zeit der Ankunft be
merkt. Diesen Stundenzettel liefert der Postillon nach der Rück
kehr an den ihm Vorgesetzten Postmeister ab ; findet dieser, dafs 
die Reise nicht in der vorachriftsmäfsigen Zeit zurückgelegt ist, 
so wird der Postillon für jede verspätete halbe Stunde in eine 
Geldstrafe von ia  Gr. notirr. Sind die Wege aber schlecht und 
schwer zu passiren, ao sind die Reisenden ersucht, die Ursach 
der Versäumnifs im Stundenzette] zu bemerken. Aufserdem ist 

auf jeder Station ein Stationsbuch vorhanden, worin der Reisende 

seine Beschwerden eiutragen kann.
Die Reisenden dürfen zwar nach Seilenorten befördert wer

den; jedoch sind die Postillons nicht verbunden, auf Nebenwegen 

die Meile in einer Stunde zurückzulcgen.
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T a r i f
(nach der Verordnung т о т  aj. Juni 1821_).

Gold. Conv.
Oldb. kl. 
od. Preti fs.

Gr.

Münze.

Gr.

Cour.

Gr.

a. Po s t g e l d ,  f ü r  j e d e  Me i l e :  
für i  Extrapostpferd . . 27 30 31

- i  Courierpferd . j . 33 4a 431
- i  Esiafettenpferd . . 33 36 38

für dasselbe auf dem Bureau 
wo die Aufgabe geschieht 44 48 5 »

b. F ü r e i n e n  b e d e c k t e n  
W a g e n

auf einer Station von 2 Mei

len und darunter . , , 36 40 4 t
über 2 Meilen . . . . 48 54 55
für einen unbedeckten Wagen 

wird nichts berechnet, 
c. Dem W a g o n m e i s t e r  aul 

jedem Bebis p. Pferd . . 4 5 5
d. Dem P o s t i l l o n  auf Sta

tionen nnter 5 Meilen



1 5 2

Gold. Conv.
Münze,

Oldh. kl. 
od.Preufs. 

Cour.

Gr. Gr. Gr.

bei s Pferden . . , 22 24 24
- 5 dito . . . . 24 27 28
- 4 dito . . . .
- 6-8 dito . . . .

28 30 52

jedem Postillon . *. ■ 22 24 24
Auf Stationen von 5 Meilen

und darüber ist die Hälfte 
mehr zu entrichten.

. . . . t  ,Will ein Reisender mit denselben Pferden am nämlichen
Tage zurückkehren, so bezahlt er für die Rückfahrt die Hälfte
des Fuhrgeldes. Der Reisende, welcher erst am folgenden Tage
zurückkehren will, bezahlt für die Rückfahrt ebenfalls nur die
Hälfte, mufs aber den Postillon mit seinen Pferden frei halten,
oder sich deshalb mit ihm verständigen; doch gilt dies nur für
Nebenwege vom Hauptcourse.

Fährt jemand Nachmittags nach nahe belegenen nicht über 
l í  Meilen entfernten Orten, und kehrt am selbigen Tage zurück, 
so wird für die Rückfahrt nichts bezahlt, jedoch wird immer die
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Taie einer vollen Meile erlegt, wenngleich der Ort, wohin je
mand fahrt, nicht so weit entfernt liegen sollte.

Hat jemand seinen eigenen Wagen und schickt ihn ohne 
Aufenthalt ledig zurück, so ist der Postillon schuldig, denselben 
unentgeltlich zurückzufahren.

- t T . . . .

B e s p a n n u n g .

Hat der Reisende keinen eigenen Wagen, so roufs der Post
meister, Posthalter etc. i  und a Personen mit a Pferden, 3 Per

sonen mit 3 Pferden und 4 Personen mit 4 Pferden fortschaffen, 
und kann ein einzelner Reiaender einen Coffer von nicht mehr 
ata 200 Pfund, mehrere aber jeder einen Coffer von nicht über 
100 Pfund mit «ich führen. Ist das Gepäck schwerer, so müssen 
mehr Pferde genommen werden. Haben die Reisenden keine 
Coffer, sondern nur Mantelsäcke, Felleisen oder sonstiges leichtes 
Gepäck, so müssen 3 Personen mit a Pferden, 4 Personen mit 
3 Pferden, 5 oder 6 Personen mit 4 Pferden gefahren werden. —  
Wenn der Reisende seinen eigenen Wagen hat, so findet, wenn 
dieser

x) ein Kürwagen mit oder ohne Kasten, oder eine leichte zwei
sitzige, aber nur hinten in Federn hängende Chaise ist, 
obige Bestimmung ihre Anwendung.

9) Eine viersilbige oder auch hinten und vorn in Riemen hän
gende Chaise kann nicht unter 3 Pferden gefahren wer
den; 3, 4 oder 5 Personen müssen aber 4 Pferde nehmen,
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wogegen die Reisenden so viel Gepäck reit sich führen 
können, als Raum hat.

3) Kutschen, sie mögen zwei- oder viersitzig seyn, werden nie 
reit weniger als 4 Pferden gefahren; wem» sie aber reit 
einem Coffer und einer Vache unten und oben bepackt 

und mit 4 oder mehreren Personen besetzt sind, so müssen 
6 Pferde genommen werden.

Ein Kind unter 10 Jahren wird nicht gerechnet, zwei Kinder 
unter то Jahren für einen Reisenden.

Sollte ein Wagen für die vorschriftsmäfsige Anzahl Pferde 
zu schwer seyn, so darf der Posthalter so Tİel Pferde vorlegen, 
als ihm angemessen scheint. Die hierüber zwischen dem Post- 
hslrer nnd den Reisenden etwa statt£ndenden Differenzien wer
den resp. von der Post-Direktion in Oldenburg und von dere 
Postmeister in Wildeshausen entschieden.

Nur, wenn auf einer Poststation keine Postpferde mehr vor
handen sind, können die Postillons angehalten werden, weiter zu 
fahren, nachdem sie ihre Pferde gefüttert haben; jedoch nur bis 
zur folgenden Station.

Streitigkeiten zwischen den Reisenden und den Posthaltern 
u. s. w. werden in den Städten und auf dem Lande resp. vom 
Stadtamte oder Amte nach dem Extrapost-Reglement ohne Weit

läufigkeit und Verzögerung untersucht und entschieden. Wer
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sieb durch das Erkenntnis nicht befriedigt fühlt, kann sich an 
die Tost-Direktion wenden, welche sodann die weitere Unter

suchung veranlagst.
Das Extrapost-Reglement sowohl, als der Meilenzeiger, mufs 

in den Fosthäusem beständig angeschlagen seyn.

Materialien: Oldenburgischer Staatskalender pro i 8»3>
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Das K ö n i g r e i c h  Po len
einen Bestandteil des Rassischen Reichs bildend, grenzt in Nor
den an Preufsen und Rufsland, in Osten an Rufsland, in Süden 
an Galizien, die freie Stadt Krakau und Preufsen, in Westen an
Preufsen.
*

Das Postwesen steht unter der Leitung der König!. General- 
Post-Diroktion in Warschau.

A .  F a h r e n d e  P o s t e n .

Des Postgeld für eine Person mit 50 Pfund

freiem Gepäck, beträgt p. Meile . . 1 FL t j  Gr. poln.
ohne Gepäck . . . . . . . . .  1 -

Aufserdem ist weder an den Schirrmeister, Wagenmeister, 
noch Postillon etwas zu entrichten.

Kinder an der Brüst, brennbare Materialien und lebendige 
Ttiiere werden in den Postwagen nicht geduldet,

ß . E x t r a p o s t - A n s t a l t e n .

Um den Reisenden die gehörige Bedienung zu sichern, sind 
auf deu Poststationen sogenannte Schnurbücher eingôfúhrt, worin 
jeder Reisende, wenn er von Seiten eines Postbeamten oder Post
halters irgend eine Unannehmlichkeit erfährt, seine Klage auf der 
nächsten Station, die er erreicht, eintragen kann.
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Diese Klagen können namentlich geführt werden: über Ver

abfolgung schlechter Pferde, Wagen etc., vorschriftswidrig langen 

Aufenthalt, wegen langsamer Beförderung unterweges, Unhöflich
keit der Postbeamten, Posthalter und Postillons, Ueberschreitung 
der Taue, und endlich, wenn kein zum Ausruhen oder Nachtla
ger für die Reisenden bestimmtes Zimmer vorhanden ist, oder 
solches schlecht unterhalten oder abgeschlagen wird.

Die Reisenden werden daher bei Eintragung ihrer Klagen 
den Namen der Station anzumerken, eine genaue Beschreibung 
des Vorfalls zu macben, und den Ort anzugeben belieben, wo 
sie nötigenfalls wegen erfolgter Genugtuung Nachricht zu er
halten wünschen.

Sollte aber das Vergehen des Postmeisters beträchtlich seye, 
so steht es dem Reisenden frei, von dem Postmeister der näch
sten Station zn verlangen, dafs derselbe, auüer der in dem Schnur
buche eingetragenen Klage, noch ein besonderes Protpcoll da^ 
über anfnebme und dem General-Post-Direktorio eiosende, wel
ches die Untersuchung und Bestrafung des schuldigen Beamten 
veranlassen wird.

Zur Extrapostfahrt ist bei gutem Wege eine Stande auf die 
Meile festgesetzt; Couriere müssen die Meile bei gutem Wega 

in drei Viertelstunden zurücklegen. .
Zur schnellem Fahrt dürfen die Postillons nicht «ngehalten 

werden. Sollte der Reisende den Postillon mit Schlägen dazu 
zwingen wollen, so ist der letztere berechtigt, den Reisenden auf
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dem Wege zu verlassen oder «ich durch Beichwerdefiilirung aui 
der nächsten Station Genugthuung zu verschaffen.

Sollte durch das gewaltthätige Zwingen eines Postillons zur 
schnellem Fahrt ein Pferd fallen, so mufa der Reisende dasselbe 
mit io  Ducatea vergüten.

In der Regel darf auf Ilauptstrafsen keine Extrapost über 
eine halbe Stunde auf der Station aufgehalten werden; sind aber 

die Pferde Torausbestellt, so mufs die Umspannung in 15, und 
in ao Minuten erfolgen, wenn der Reisende den Wagen schmie
ren läfst. Die Station, welche eine Extrapost eine Viertelstunde 
länger aufhält; wird in eine Geldstrafe von sechs poln. Gulden 
genommen. Der Reisende kann verlangen, dafs der Stundenzettel 
in seiner Gegenwart abgeschrieben werde.

Verspätet sich der Reisende dagegen acht Stunden über die 
bestimmte Zeit, so mufs derselbe auf die Meile für jedes Pferd 

i S Gr. über die festgesetzte Taxe bezahlen, verspätet er sich 
ia  Stunden, so zahlt er die Couriertaxe und dieselbe doppelt, 

wenn er erst in 24 Stunden eintrifft.
In der Nacht ist zur Umspannung eine Stunde bewilligt.
A uf Nebenstrafsen sind die Posthalter nur bis zu solchen 

Orten Pferde zu geben verbunden, die höchstens vier Meilen weit 

entfernt sind.
Zu keiner Stunde dürfen dem Reisenden Pferde versagt wer

den. Sollten alle vorschriftsmäfsigen Pferde im Dienste abwe
send *eyn, so mufs der Reisende zwar die Abfertigung geduldig
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abwarten, die indessen auf keinen Fall über eine Stunde bei Tage 
und über i?  Stunden zur Nachtzeit verzögert werden darf.

B e s p a n n u n g .

Einem kleinen, nicht beladenen, eine oder zwei Personen 
führenden Post-Korbwagen werden a Pferde, führt er drei Per

sonen, 5 Pferde vorgelegr.
Ein halbgedeckter W agen, Halbchaise ('K oczykj genannt, 

oder ein breiter bedeckter Korbwagen, wenn sich auch nur eine 
Person darauf befindet, wird mît 3 Pferden, nnd mit 4 Pferden 
bespannt, wenn er drei Personen führt.

An eine zweisitzige Kutsche mit einer, zwei oder drei Perso
nen, werden 4 Pferde, wenn sié vier Personen führt, 5 Pferde 
u. s. w. angespannt,

An eine viersitzige Kutsche, wenn sie auch nur eine Person 
führt, werden 3 Pferde, wenn sie aber zwei, drei bis vier Perso
nen fülirr, 6 Pferde angespannt und bezahlt. Führt sie aber fünf 

oder mehr Personen, so müssen 7 Pferde u. s. w. und zwei Po
stillons genommen weiden.

Ein Kind bis 10 Jahren wird nicht gerechnet, zwei dersel
ben gelten für eine Person.

Sollte der Reisende gogen Bezahlung eine gTofsere Anzahl 
Pferde verlangen, so ist die Post verbunden, sie ihm zu geben; 
jedoch steht es demselben frei, auf jeder folgenden Poststation 

nur die vorschriftsmäfsige Anzahl Pferde wieder zu nehmen.
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Der reitende Courier muf* die Meile auf gutem ebenen 
Wege ín einer halben Stunde, bei schlechtem W ege in drei Vier
telstunden zurücklegen.

Auf den Lauf eines mit dem kleinen Post-Korbwagen fah

renden Couriers sollen drei Viertelstunden auf die Meile gerech
net werden.

Eine Extrapost mit einer in öffentlichen Geschäften reisenden 
Person soll die Meile in drei Viertelstunden, jede andere die 
Meile in einer Stunde zuriicklegen. Der Postillon, welcher län
ger fährt, verfällt für jede verspätete Viertelstunde m eine Geld
buße von a poln. Gulden. Rührt die Verspätung vou dem 

schlechten Zustande der Pferde her, so zahlt der Posthalter eine 
Geldstrafe von 6 poln. Gulden für jede verspätete Viertelstunde ; 
ausgenommen, wenn der W eg schlecht und saudig wäre.

T a r i f .  _

Ein E x t r a p o s t p f e r d  p. M e i l e ..................... a Fl.
- C o u r i e r p f e r d  - - ...........................5 -

Ein von dem Postmeister gestellter W a g e n  dito - - 15 Gr.
Dem W a g  en m e i st er  von jedem Wagen p. Stat. - - iS  -
S c b m i e r g e l d , ' w e n n  der Reisende seinen eige

nen Wagen hat, dito ......................................... - - i 5 -
A b f e r t i g u n g s g e b ü h r ,  auf jedem Postamte x -

auf einer Station ....................................................- - r 5 -

P o s t i l l o n t r i n k g e l d  per M e i l e ......................... - - a4 -
Das
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Das Trinkgeld wird übrigen! nicht den Postillons selbst, son
dern bei Erlegung der übrigen Gebühren dem Postmeister oder 

Posthalter entrichtet.

Materialien: Exfrapost-Verordnnng d. d. Warschau den 51. Decbr. 
1817 und andere zuverlässige Machrichten.

L
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Das K ö n i g r e i c h  Por tuga l

grunzt gegen Süden und Westen an das atlantische Meer und 
gegen Norden und Osten an Spanien.

In Portugal gicbt es sveder fahrende noch eine andere Art 
regelmäfsiger Posten zur Beförderung der Reisenden,

Nur auf der Route von Badajoz bis Lissabon 
kann man darauf rechnen, Maulthiere und Pferde zum Reiten 
oder aber zweirädrige Karren, welche mit Maulihieien bespannt 
werden, zu erhalten, für welche man ungefähr eben so viel be
zahlt wie in Spanien.

Auf den übrigen Routen mielhet man Maulthiere auf Tage
reisen und zahlt für zwei derselben, nach französischem Geld
werth angenommen, ungefähr 15 Francs für 9 Léguas =  7 
deutsche Meilen.

4

Materialien : P i c q u e t Carte d'Espagne et de Portugal rgaa 
und R ei c h a r d  guide des Voyageurs.

»H



Der P r eus s is eh e S taa t
liegt in zwei grafsen durch Hannover, Braunschweig und Hessen 
getrennten Hälften yon Teutschland, Rufsland, dem Oesterreich!- 
sehen Staate, Frankreich und den Niederlanden umgeben.

Das ganz abgesonderte Fürstenthum Neuenburg (Neufchätel) 
liegt in der Schweiz, hat eine von der der übrigen Königl. Staaten 
ganz verschiedene Verfassung und bildet einen Tbeil der schwei
zerischen Eidgenossenschaft.

Dem Preufsischen Postwesen steht als höchste Behörde das 
König!. General-Postamt in Berlin unter dem Voraitze eines Ge
neral-Postmeisters, welchem sämtliche Postbeamte untergeordnet 
sind, vor. Der General-Postmeister gehört als Chef des gesamm- 
ten Fosrwesens zu denen hohen Staatsbeamten, welche durch ihr 
Amt zu Mitgliedern des Stäaisratbs berufen sind.

Für die Beförderung der Reisenden ist seit kurzem durch 
neue Anlagen und zweckdienliche Anordnungen sehr viel gethan 

und die gröfstmogliche Vervollkommnung des Postfuhrwesens in 
seinem ganzen Umfange wird je weiter gedeihen, je mehr der 

Bau der Kunststrafsen befördert werden wird.

Л. Ordinaire fahrende Posten
sind auf allen Routen von einiger Bedeutung eingeführt. —  Die 
neueren Postwagen sind für die Reisenden einladender eingerichtet,

L i



ali die der frühem Zeit and der Lauf derselben wird durch 
«renge Aufsicht und Rüge der Versäumnisse sehr und in dem 
Maafse beschleunigt, dais man, wenn die Wege gut sind nnd die 
Ladung der Post nicht ungewöhnlich grofs ist, die Meile im 

Durchschnitte in Stunde zurückiegen kann.

T a x e  un d  Reg. e l p.

i )  Das P e r s o n e n g e l d  für einen Reisenden mit 5» Pfund 
Gepäck beträgt p. Meile 7 J Sgr. Reisende ohne Gepäck wer
den, wenn durch ihr Mitreiseu keine Beipferdekosten entstehen, 
für % Fracht =  S Sgr. p. Meile befördert.

Ein Kind unter 6 Jahren wird gar nicht, zwei derselben zwi
schen 6 und xo Jahren werden für Eia» Persoa uad ein Kind 
топ 7 Jahren für |  Fracht gerechnet.

3) Wiegt das Gepäck, worunter keine Gelder, Schiefspnlrer 
und sonstige brennbare Materialien seyn dürfen, mehr als 50 
Pfund, so wird für das Mehrgewicht das Porto nach Beschaffen
heit der Sachen, entweder nach der Taxe für Kaufmapnswaaren 
oder nach der Victualientaxe bezahlt,

3) Die Einhebung des Personengeidee geschieht топ Postamt 
zu Postamt. Die Ueberfracht wird in der Regel für die ganze 
Tour am Absendungsorte erhoben; liegt der Bestimmungsort des 
Reisenden jedoch hinter dem letzten Stationsorte des Courses, so 
findet am Abgangsorte die Erhebung bis zu dem Punkte, wo der 

Postcours endet, statt



4) Die Passagier-Bagage mufs, wenn sie in Coffers besteht, 
u n f e h l b a r  •—■ a Stunden, sonst aber r Stunde Tor dem Ab
gänge der Post in die Expedition geliefert werden; wer dies un
terläßt, hat es sich beizumessen, wenn alsdann die Bagage nicht 

mehr anfgeladen und fortgebracht werden kann,

5) Jedes Stück der Bagage mufs mit dem Namen des Rei
senden, dem Bestimmungsorte und dem Beisätze; „ P a s s a g i e r 
g u t “ deutlich and haltbar bezeichnet se yn.

6) Das einmal bezahlte Personengeld wird in der Regel nicht 
znrückgegeben. Nur daun wird eine Ausnahme gestattet:

a. wenn der Reisende wegen plötzlichen Erkrankens an der 
Abreise behindert wird,

b. wenn der Reisende für f  Fracht eingeschrieben ist und 
wegen der durch seine Reise entstehenden Kosten für voll 
( 7§ Sgr, p. Meile) bezahlen soll, letzteres aber verweigert 
und verzieht, ganz zurück zu bleiben.

c. wenn ein auf einer Zwischenstation hinzukomraender Rei
sender, weil er die Anzahl der weiter herkommenden Pas
sagiere nicht im voraus wissen kann, sich nicht gefallen 
lassen will, auf einem unbedeckten Beiwagen řlatz zu nehmen,

7) Für das Passagiergut haftet die Postanstalt nicht; die Rei
senden müssen es daher unter ihrer Aufsicht behalten.

81 Kinder an der Brust, gemüthskranke Personen und kranke 

Kinde'r werden nicht zugelassen.

—  16 5  —
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g) Taback zu ranchen und Hande ta dem Postwagen mitzu
nehmen, ist den Schirrmeistern und jedem Reisenden untersagt.

io) Den Schirrmeistern und Postillons ist bei schwerer Strafe 
untersagt, Personen unterweges heimlich mitzunehmen und zwi
schen den Stationen unterweges anzuhalten, wodurch schon oft 
Eeraubuugen der Post herbeigefiihrl worden sind. Die Passagiere 

sind daher ersticht, diese Unterschleife nicht zu dulden, die An
zeige davon bei dem nächsten Postamte za machen und darauf 
anzutragen, dafs ihre wirklich gemachte Anzeige in ihrer Gegen
wart in dem Stundenzettel amtlich angemerkt werde.

x i)  Die P o s t i l l o n s  dürfen unter keinem Vorwände von 
den Reisenden ein T r i n k g e l d  fordern, noch sich dasselbe durch 
Mienen erbetteln oder mit Höflichkeit ausbitten. —  Hat ein Po
stillon einem Reisenden eine nicht zum Dienste gehörige Gefäl
ligkeit erwiesen, so bleibt es dem letzteren anheimgestellt, ihn 

dafür zu belohnen.
ia ) Der W a g e n  me i s t e r  kann nur in dem Falle auf eine 

billige Vergütung Ansprnch machen, wenn er den Transport des 
Reisegepäcks zur Post oder in die Wohnung des Reisenden über
nimmt; dieselbe darf jedoch nach Maafsgabe der Entfernung 
oder aber der Schwere der Sachen die Sätze von a j  bis 5 Sgi. 

nicht übersteigen.
x5) An den S c h i r r m e i s t e r  ist in der Regel keine Gebühr 

zu entrichten. Uebernimmt er jedoch die Aufsicht über die Effek
ten des Reisenden gegen eine Belohnung, wodurch er sich füi



deren richtige Ueberlieferung verantwortlich macht; so ist er für 

eine Tour von
i  bis 4 Meilen 5 Sgr.
4 - г а  - r o 

ia  - ao -  x5 - . ■
über 20 - ao -

an Douceur zu fordern berechtigt,
14) Die zuerst in dem Peraonenzettel eines Hauptcourses ein

getragenen Personen behalten in Ansehung der Plätze den Vor
zug vor allen übrigen, welche auf Zwischenstationen oder von 
Seitenposten hinzukommen,

15) Die Reisenden müssen sich zur bestimmten Zeit zur Ab
reise fertig halten, auch unterweges auf den Stationen unter kei
nerlei Vorwand auf sich warten lassen. Sobald der Postillon zum 
dritten Mal das Zeichen mit dem Horne gegeben hat, fährt die 
Post ab.

16) Sollte sich wider Erwarten ein Reisender Unanständig
keiten oder gar Beleidigungen gegen einen andern Passagier er
lauben; so wird der Vorstand des nächsten Postamts bei erfol
gender Anzeige für Abhülfe sorgen.

17) Die Reisenden, welche auf den Nebenwagen ihre Plätze 
haben, können darauf dringen, dafs sie möglichst bequeme Sitze 
erhalten, die durch nichts beengt werden dürfen.

18) In der Regel müssen die Reisenden vor dem Posthause 
den Wagen besteigen. Die Schirrmeister dürfen unterweges nie-



manden aufnehmen, der nicht eine achriftliche Genehmigung der 
Postexpedition vorzuzeigen vermag.

B. Diligencen, Personen- und Schnell
posten.

Diese Posten gewähren den Reisenden Hinsichts der Einrich
tung der Wagen, welche auf Federn ruhen, mehr Annehmlichkeit 
als die ordinairen Posten. Sie legen die Meile mit Einsehlufs 
der Expeditionszeit ira Durchschnitte in einer Stunde zurück.

Die neueren Wagen für die Schnellposten sind äufserst be
quem gebaut und so elegant, dafs sie mit den schönsten Reise- 
kutachen wetteifern und durch ihre und die Freundlichkeit, welche 
das Postfuhrwesen im Allgemeinen angenommen hat, das höhere 
Publikum für sich gewonnen haben.

Auf welchen Renten dergleichen Posten vorläufig eingeführt, 
welche Preise für die Plätze festgestellt sind, und wie viel Ba
gage die Reisenden mit sich führen dürfen, ist aus folgender 
Tabelle ersichtlich :



Z wi s c h e n .  A a c h e n  
und

Cölln. Schnellpost 
Gülln, Diligence 

p* Duren. 
Crefeld. dito

Düsseldorf, dito 

Eupen, dito

A. в. C. D.

B e t r a g В e t r a g ‘5
pro Meile für die ganze Tour Mи

g.
aufserhalb aufser- о

im des
im halb des S

Wagen Wagens
Wagen. Wagens.

-о
Meii. S gr. pr. Sgr. Pf. Rtl.Sgr.Pf. ■ PJ.Sgr.Pf. S3

Sİ IO _ 3 2 6 - - - ÎO

9 7 6 — - 2 7 e - - - Зо

0. 7 6 « - 2 28 l k - ” io

b. J « j 6 - - - 2 IO 6 - - - Зо

5 _ - I 28 9 - - “ IO

a i IO _ - - 3 IO - - - “ So

ь 1 ,o 7 6 - - 2 »5 - - “

3 - - - “ • 5 ** “ - 5o

I

I



1

л 1

Meli. 1 Sgr.

Lüttich J _ . s i _
, .  г * ř Рл va l- 
Maslnctií J л .в. 4 -
Л er viers / 4 -

Zw  is e b e n  B e r l i n
und

Breslau. Schnellpost 45§ 7
Cüstrin. dito a. ( 7

b.  ̂ * 1 2 IO
Frankf. a. d. 0 . dito n | _
Hamburg, dito 3DÌ xo
Magdeburg, dito *9-! 7
Potsdam. dito 4 , 3
Spandau, dito 2 5
Wrielzen. dito a. ) 7I 5

b. ) 7a 7
Z w i s c h e n  B r e s l a u

und
Ratiboř. Schncllposi 2t-J 7



I c Io
Pf. ! si?r- Pf. Fr. Cts RI.Spr.rf t

9 _ _ _ __ 30
- - - 5 60 - - - 50
- - - 4 50 - - - 30

Ril.Sg r.Pf.
6 7 6 IO 26 3 I O 26 5 20
6 7 6 5 - - 5 - - .>.0
- 10 - 4 - - 4 - - 50
- - - 2 7 6 - - - 60
- 7 6 t4 21

H
in
0 C X I 5 20

6 5 - 4 28 3 5 s 9 50
9 2 6 - 15 - - IO - IO

9 - - - 7 6 - - - IO
- - - I 7 6 - - - -
6 “ - 1 26 3 -

*
50

6 7 t> 5 20 9 5
vi

20 э ao



I A 1

1 Meii. 1 S g r .

Z w i s c h e n  C o b l e n z  u.
Mainz. Personenpost ” 1 I O

Trier. dito i 5 I O

CüIIn* dito I 0 § I O

Giesen. Diligence i 4 IO

Neuwied, dito a 1 0

Z w i s c h e n  C ö l l n  u.
Cleve. Diligence a. i

1 '4
xo

b 7

Elberfeld, dito a. f ,3 1 0

b. ) 55 7

Schwelm, dito a. i f  о
b. Í 7 7

Düsseldorf. Schnellp. 41 I O

Sonn. dito 35 -

Z w i s c h e n  T r i e r  u.
Luxemburg

s. d, Niederlande. 1



в c  1
D.

rf. S ü r . Pf. ( i l i .  S ß • P fj K l .  S g r . r r . 1 i

3 2 5 5 o

- - - 5 - - - - - 3 o

- - - 3 1 5 - - - - 5  o

- - - 4 ao - - - - 5 o

- - - - 2 0 “ - - - 5 o

— — — 4 ao - — — - 5 o

6 - - 3 i 5 - - - -

- - - I 27 6 - - - 5 o

6 - - I i 5 2 - - - -

- - - a IO - - - - 5o
6 - - I 2 2 6 - - - -

- - - r i 5 - - - - 5 0

'

22 6 50
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Als Régein für die Reisenden gelten zunächst die ad 4, 5, 

7, 8, io, xi,  12, i3, bei den fahrenden ordinairen Posten ange
deuteten Punkte,

Aufserdem ist zu bemerken:
Sobald der Reisende sich zur SEtfahřt auf den Schnellposten 

einschreiben iiifst, erhält er einen Schein, welcher aufzubewahren 

ist, da er auf Verlangen bei jedem Postbureau vorgezeigt wer
den mufs.

Das einmal bezahlte Tassagiergeld, welches in der Regel für 
den ganzen Cours entrichtet wird, erhält der Reisende in keinem 
Falle zurück, und der Schein ist nur für das Dalum gültig, auf 
das er ausgestellt ist.

Auf denjenigen Schnellposten, welche zur Mitnahme eines 
nur geringen Gepäckes von 20 —  So Pfund geeignet sind, darf 
dasselbe nur in Felleisen oder Mantelsäcken bestehen.

Taback zu rauchen, Und gfofse Hffnde iti dem Postwagen 
mitzunehmen, ist dem Conducreur und jedem Reisenden untersagt.

Benutzt ein Reisender seinen Platz nicht soweit, als er den
selben bezahlt hat, so kann er weder auf Rückzahlung des mehr 
entrichteten Personengeldes Anspruch machen, noch über den 
Platz für den übrigen Theil der Reise zu Gunsten eìnés Andern 

disponiren. Nur Seitens der Post kann dieser Platz wieder ver
geben werden.

Der Conducteur darf tìnter keinen Umständen seined Platz im 

Wagen' n'ehraen, sondern mufs vorne im Cabriolet sitzen'.



m

Es ist dem .Conducteur znr Pflicht gemacht, jedem Reisen
den, ohne Unterschied des Standes, mit Anstand, Bescheidenheit 
und Höflichkeit zu begegnen; dagegen hegt aber Auch die Post
behörde das Vertrauen, daCs dem Conducteur, welchem jede Auf
merksamkeit auf die Reisenden eben so, wie auf die ihm anver
trauten Effekten obliegt, mit einer, seinem Dienste angemessenen 
Rücksicht begegnet werde.

Sollten aufser diesen allgemeinen Bestimmungen in einzelnen 
seltenen Fällen anderweitige besondere zu beachten seyn; so 
werden die Reisenden durch die Torgedachten Fassagierscheine 

darauf hingewiesen werden*

f ■ •, * . I

C. Wasser - Posten.

Zur bessern Verbindung zwischen Preufsen und Schweden 
sind zu S t r a l s u n d  und Y s t a d t  Post-Jachten eingerichtet, für 
welche folgende Fracht-Taxe festgestellt ist :

Eoramersch. Cour.
Rtl. fsl.

z. Für jede Person, mit Einschlufs eines Felleisens von
no Pfund., ausgenommen Personen der niedern 
Bürger und der dienenden Classe, so wie der 
Soldaten bis zum UnterofEcier ind, . . . . ' 5

Die Ueberfracht wird mit a Pfennig od.  ̂ fsl.
p. Pfund bezahlr.
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Pommersch. Cour. 
Rt), fil.

2. Kinder unter 6 J a h r e n .......................................... - -

3. Kinder von 6 bis i 4 Jahren mit Jo Pfund Fracht 2 24
4. Fin Bedienter oder ein Mädchen mit Jo Pfd. Fracht 3 -

5. Dergleichen, wenn sie aufser Dienst sind . , . 2 -

б. Ein Unteroflicier, Handwerker oder Geselle mit Jo

Pfund Fracht . . . . . . . ..................... 3 -

7- Ein Kind der No. J. und 6. bezeichneten Leute mit

I 24
8. Ein entlassener oder beurlaubter Soldat, Matrose

und die in diese Kathegorie gehörigen Personen 
mit 2 j  Pfund Fracht . ..................................... I _

Die Ueberfracht wird mit ^ fsl, entrichtet.

9. Ein ganz verdeckter W a g e n ..................................... s -

IO. - halb - - ..................................... 6 -

II . - Wagen ohne Verdeck . . .  t . . .  . 4 -

12. - zweirädriger Wagen oder Karren . . . . 2 -
Eben so ein Schlitten.

i 3. Ein Reisender, welcher fůr sich und seine Umge-
bang ansschliefslich eine Jacht verlangt, bezahlt ÍOO -

Personen, welche mit Erlaubnifs des Reisenden, 

ohne zu seinem Gefolge zu gehören, bei die
ser Gelegenheit mit befördert werden, müssen 

die tarifmäfsigen Frachtsätze erlegen.
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D . E x t r a p o s t - A n s t a l t e n .

Die Postbalter sind verpflichtet, eine der Frequenz ihrer Post- 
ronte angemessene Anzahl diensttauglicher Pferde, desgleichen 
verdeckte Fostchaisen und offene Kaleschen für die Beförderung 
der Extraposten and Couriere zu unterhalten, Trogegen ihnen der 
stationsweise Fferdewechsel allein zusteht.

Nur in'den Fällen darf ein mit Postpferden angekommener 
Reisender s o g l e i c h  bis zur nächsten Station Lohnpferde neh
men : a. wenn er über eine Stunde anf die Umspannung warten 
mufs, b. wenn er in Ermangelung eines eignen Wagens auf sein 

Verlangen keine bedeckte Postchaise erhalten kann.
Jede Extrapost mufs auf Stationen eineT grofaen Fosttouie 

spätestens binnen einer halben Stunde, und wenn die Pferde тог- 
flusbestellt sind, in einer Viertelstunde weiter befördert werden. 
Zur Abfertigung der Couriere ist in beiden Fällen resp. eine Vier
telstunde und io  Minuten bestimmt. —  Auf wenig besuchten 
Nebenstrafsen müssen die Reisenden, wenn keine frühere Bestel
lung vorausgegangen ist, billige Rücksicht nehmen, wenn die Um
spannung nicht ao rasch erfolgt, die jedoch in keinem Falle über 

a Stunden verzögert werden darf.
Eäfst der Reisende die vorausbestellten Pferde über a Stun

den vergeblich warten, so zahlt er von der folgenden Viertelstunde 

abgerechnet pro Stunde Sgr. Wartegeld Für jedes Pferd.
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Sind die Pferde angespannt und der Reisende fahrt nicht so

gleich ab, so wird das Torgedachte Wartegeld топ der fünften 
Viertelstunde ab, nach demselben Verhältnisse gezahlt.

Dagegen verfällt der rosthalter, welcher die Reisenden län
ger, als vorgeschrieben ist, warten läfst, İn eine Geldstrafe von 
5 Thalern.

B e s p a n n u n g .

Eine halbgedeckte Chaise oder ein anderer Wagen ähnlicher 
leichter Bauart mit einer Person und einem Coffer soll mit 1 
Pferden, wenn sich a Personen darauf befinden, mit 3 Pferden, 

wenn aber 3 Personen vorhanden sind, mit 4 Pferden bespannt 

werden.
Für eine zweisitzige, zugemachte Katsche mit 1 bis а Per

sonen *)

*) Die ExtTapost-Ordnung vom aa, Octbr. 1800 entwickelt 
zwar das Verhältnifs der Fuhren zu der vorzulegenden Anzahl 
Pferde so, wie es hier angedeutet ist. Inzwischen wurde damai» 
auf die fast allgemein schlechten Wege Rücksicht genommen, —  
ein TJebelstand, der jetzt grofsentheils beseitigt ist. Bei der 
bedeutenden Concnrrenz von Fuhrwerk aller Art würden die 
Posthalter gegen ihr eignes Interesse handeln, wenn aie, alle Bil
ligkeit aus den Augen setzend, auf strenge Erfüllung jener ohne 
Zweifel einer nahen Aenderung unterliegenden Bestimmungen hal
ten wollten.



sonen werden 3 Pferde, befinden sich 3 bis 4 Personen darauf, 
4 Pferde orforderlich.

Einem viersilzigen halb oder ganz offenen oder ganz ver
deckten Wagen mit t bis 3 Personen, werden 4 Pferde, mit 4 
Personen 5 Pferde, mit 5 bis 7 Personen 6 Pferde, und mit mehr 
als 7 Personen, wenn der Wagen aufserdem mit schwerem Ge- 
päcke beladen ist, 8 Pferde vorgelegt.

Kinder unter 6 Jaliren werden gar nicht, und 1 bis 2 Kin
der von 6 bis 12 Jahren für Eine Person, ein Kind über 12 Jah
ren für einen Reisenden gerechnet.

H ü l f s p f e r d e .  Auf den Strandstationen zwischen M e m e l  
und M ü l  s e n  dürfen die Posthalter wegen des tiefen Seesandes 
ein Pferd mehr, als das Reglement vorschreibt, vorlegen und be
zahlen lassen:

a) wenn der Reisende mit seinem eignen Wagen fahrt,
b) wenn er eine halbgedeckte Postchaise nimmt, und das Re

glement 2 und 3 Pferde vorschreibt.
Sind in dem letztem Falle reglementsmafsig 4 Pferde vorzu

legen, oder benutzt der Reisende eine offene Kalesche des Post
halters, so findet die Bewilligung des Hülfspferdea keine An
wendung.

Auf Kunststrafsen uud Wegen, welche denselben Hinsicht* 
ihrer Festigkeit und Ebene gleich kommen, mufs die Extrapost 

die geographische Meile in einer Stunde zurücklegen. Ist der
M

—  1 7 7  —
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W eg aber schlecht, grundlos, oder wegen tiefen Sandes schwer 

zu passiren, so wird allerhöchsten* eine halbe Stunde mehr be

willigt.
Die Conriere sind vorzugsweise schnell zu befördern.

Um die Ueberzeugung zu erlangen, ob der Postillon den 
W eg in dem vorgeschiiebenen Zeitmaafse zurückgelegt habe, kann 
der Reisende fordern, dafs die Stunde der Ankunft und des Ab
ganges in seiner Gegenwart in dem Stundenzeltel angemerkt 

werde, svelchen der Reisende auch zu eigenhändigen schriftlichen 
Bemerkungen benutzen darf, wenn man ihm Seitens der Post auf 
irgend eine Art zur Unzufriedenheit Anlafs gegeben hat.

In den Rheinprovinzen, wo dergleichen Stundenzettel nicht 
eingeflibri sind, liegen auf jeder Station Controllbücher für die 
Bemerkungen der Reisenden vor. Beides wird mit gleicher Strenge 
revidirt, jede Beschsverde gelangt unverzüglich zur Remilmiş des 
General - Postamts und wird nachsichtslos gerügt.

Uebrigens ist jeder Reisender aufgeforderl, sich wegen un
angenehmer Vorfälle mit den Postbeamten, Posthaltern and Po
stillons, oder wegen Entgegenhandelns der öffentlich bekannt ge
wordenen Bestimmungen in unfrankirten Briefen unmittelbar an 
die oberste Verwaltungsbehörde zu wenden, von welcher er die 
vollständigste Genugthuung zu erwarten hat. Man setzt hierbei 
voraus, dafs auch der Reisende die schuldige Achtung gegen die 
Postbeamten nicht verletzen, vielmehr billige Vorstellungen dersel
ben berücksichtigen wolle.
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Reia Postilion darf ohne Genehmigung des Reisenden unter
weges anhatten. Sollte die Station aber 4 Meilen und darüber 
lang Seyn, so darf er den Pferden Futter und Trank reichen, 

mufs den dadurch entstehenden Aufenthalt jedoch durch rascheres 
Fahren wieder einzuholen suchen.

Eben so ist das Wechseln mit den Pferden einer entgegen 
kommenden Extrapost ohne Einwilligung beiderseitiger Reisenden 
streng untersagt.

Alles den Posten entgegen kommende Priratfuhrwerk mufs 
jenen den W eg räumen. Schwere Frachtfuhren müssen still hal
ten und die Extraposten vorbei lassen.

Auf jeder Station roufs ein anständiges Zimmer zur Aufnahme 
der Reisenden bereit und dafür gesorgt seyn, dafs dieselben gegen 
billige Bezahlung mit Erfrischungen bewirlhet werden können.

Wünscht der Reisende aber, lieber nach einem Gast- oder 
Privathause gebracht zu werden, so steht dem nichts entgegen 
und wird der Postillon ihm alsdenn den Rückschein zur Bemer
kung der Ankunftszeit vorlegen, —  Die Bestellung der Pferde 
bleibt in diesem Falle Sache des Reisenden.

T a r i f ,

Die Zahlungssätze in den einzelnen Provinzen sind verschie
den; tlieils, wegen der Getreide-Production, tbeils, um die altem 
Rechte der Posthalter in den nenoccupirten Provinzen nicht zu 
sehr zu beschränken.

M 2
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IS Sgr.

A. In  den  P r o v i n z e n  P r e u f s e n ,  B r a n d e n b u r g ,  
P o m m e r n ,  S c h l e s i e n ,  P o s e n ,  M a g d e b u r g  b i s  z ur  
E l b e ,  so w i e  in s ä m m t l i c h e n  E n c l a v e n ,  w e l c h e  von 
d e m w e s t l i c h e n  T h e i l e  d e r  Pr e uf s ,  S t a a t e n  d u r c h  
das  H e s s i s c h e  und H a n n o v e r s c h e  G e b i e t  a b g e s c h ni t 

t e n  s i n d ,  ferner, in F r a n k e n h a u s e n  und S o n d e r s h a u s e n ,  
woselbst dio Ausübung des Postregals dem König!. Postwesen 
vertragsweise überlassen ist:

r C o u r i e r -  und E s t a f e t t e n p f e r d  p. Meile .
I  E x t r a p o s t p f e r d ............................. -  -  .  .

P o s r i l l o n t r i n k g e l d  . . . -  -  . .
W a g e n g e l d :

a) für eine offene Kalesche p. Station . . . .  
b ! für eine halbgedeckte Chaise dito . . . .  

S c h m i e r g e l d ,  wenn der Reisende seinen eignen

Wagen hat  .......................................... 2§ '
B e s t e l l g e l d .......................................................... ..... a|  -

B. In d e m  f r ü h e r  zu S a c h s e n  g e h ö r i g e n  L a n d e s -  
t h e i l  e.

-S

7§ 
15

P f e r d e  wie ad A.

P o s t i l l  o n t r i n k g  el d p. M e i l e ..........................5 Sgr.
W a g e n g e l d :

a) für eine offene Kalesche p. Station . . . . . .  r o 

bi für eine halbgedeckte C h a is e .....................................15  -
S c h m i e r -  und B e s t e l l g e l d ,  wie oben.



С. In d e r  P r o v i n z  W e s t p h a l e n  mi t  de r  Gr a f s c h a f t  
M a r k ,  in den R h e i n p r o v i n z e n  so w i e  a u c h  i n  Li pp-  

s t a d r  und B ü c k e b u r g ,  w o s e l b s t  P r e u f s i s c h e  St at i o
n e n  e t a b l i ť t  s i nd:

X C o u r i e r -  und E s t a f e t t e n p f e r d  p. Meile . . 17J Sgr.
r E x t r a p o s t p f e r d ........................................... . 12$ -

P o s t i l l o n r r i n k g e l d :
a. in den R h e i n p r o v i n z e n

j )  bei 2 und 3 Pferden p, Meile 5 Sgr.

a) - 4 dito dito 7§ *
3) - 5 dito dito 7rJ - u, 10 Sgr.

4) - 6 dito dito IO -

b. in der P r o v i n z  W e s t p h a l e n ,  wie ad A, 
W a g e n g e l d :

a. in den R h e i n p r o v i n z e n
für eine offene Kalesche p. Meile 5  Sgr.

- -  halbgedeckte Chaise dito 7  ̂ -
b. in W e s t p h a l e n

für eine offene Kalesche p. Stat. 7J -
- - halbgedeckte Chaise dito 15 bis 20 Sgr, 

S c h m i e r -  a n d  B e s t e l l g e l d ,  wie oben.

B e m e r k u n g e n  z u m T a r i f :

i )  In N e u f c h á t e l  wird der französische Tarif befolgt. —  
Die Station in E l b e f f e l d  erhebt für ein Conrierpferd
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ao Sgr,, für ein Extrapostpferd i j  Sgr. p. Meile, r— In 
E r f u r t  werden bei Beförderung der Couriere und Extra
posten in das fremdherrliche Sächsische Gebiet die daselbst 
üblichen Sätze gezahlt.

2) ln den IUieinprovinzen werden, wenn man sich nicht mit 
dem Posthalter über das Nichtbedürfnil's verständigt, schon 
bei 5 Tferden 2 Postillons mitgegeben und bezahlt.

S e c h s  P f e r d e  w e r d e n  j e d e r z e i t  .von 2 P o s t i l 
l o n *  g.e f  ú h rx.

3) In Neupommern mit Inbegriff von Anclam und Demmin 
zahlt man für eine offene Kalesche bei Stationen über vier 
Meilen 15 Sgr., für eine Chaise nach Yerhälinifa.

4) Das S c h m i e r -  und B e s t e l l g e l d  wird in den Städten: 
B e r l i n ,  P o t s d a m .  B r a n d e n b u r g ,  M a g d e b u r g ,  

B r e s l a u ,  S t e t t i n ,  K ö n i g s b e r g  in  Pr., D a n z i g ,  
Cöl l n,  Aa.cben, C l e v e ,  D ü s s e l d o r f ,  E r f u r t ,  W e s e l  
und S t r a l s u n d  mit resp. 5 und 5 Sgr. entrichtet.

5) Die Extrapostkosten sowohl-als alle Nebenabguben an Zoll
Chaussee- Damm- Brück- und Fährgeld u. s. w. werdeu 
in den Tost-Comtoirs erhoben und mufs darüber unaufge
fordert eine Quittung ertheilt werden.

Bei zwei- und dreispännigen Extraposten gebührt dein Pa
sidon ein Platz auf dem vordem Theile des Wagens, Alles vier
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spännige Fuhrwerk mufs lang gespannt und rom Sattel, auch darf 
nie anders als mit Kreuzleinen gefahren werden.

Kein Postillon darf mehr Futter mit sich nehmen, als zwi
schen seinen Ftifsen Raum hat, und nie ohne Erlauhnifs des Rei
senden Taback rauchen, wenn er vom Bocke fährt.

Der Postillon mufs sich bei dem reglementsmäfsigen Trink- 
gelde begnügen, selbiges dankbar annehmen und darf sich nie 
darüber, weder in Worten noch durch Mienen, unzufrieden be

zeigen.
Wenn die Reise mit Extrapost sich an einem Orte endiget, 

welcher nicht uber eine Meile hinter- oder seitwärts einer Post
station liegt; so hat der Reisende nicht nöthig, auf der letzten 
Station für die kurze Tour die Pferde zu wechseln, vielmehr 
sollen ihn dieselben Pferde gegen Entrichtung der reglements- 
mäfsigen Kosten bis zum Bestimmungsorte bringen.

Reisende, welche sich an dem Bestimmungsorte nicht über 
sechs Stunden aufhalten, können, ohne Wartegeld bezahlen zu 
dürfen, mit denselben Pferden gegen Erlegung der Hälfte des 
gewöhnlichen Extrapostgeldes zurückkehren.

Nach Orten unter a Meilen, wenn daselbst nicht etwa ein 
auf dem Course belegenea Relais befindlich ist, dürfen die Extra

postkosten für a Meilen voll erhoben werden.
Der Extraposttarif mufs in jedem Post-Comtoir öffentlich 

aushangen.
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Die Fürst l ich Reussischen Lande

bestehen aus den Herrschaften Greiz, Burg, Gera, Schleitz, Loben

stein, dem Amte Saalburg und der Pflege Eeichenfels. Sie liegen 
im Voigtlande zwischen dem Fürstenthum Altenburg und dem 
voigtländischen Kreise des Königreichs Sachsen.

Die Posten sind dem Fürsten von Thurn und Taxis durch 
einen Vertrag von ig o 5 als Erbmannthronlelm überlassen worden.

Sowohl in Ansehung der ordinair fahrenden als der Extrapo
sten Anden im Allgemeinen die Bestimmungen und Taxen iür das 
Grofsherzogthum Weimar Anwendung,
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Das Russische Reich.

Das europäische Rufsland nimmt den östlichen Tlieil Europas 
ein und grenzt im Norden an das Eismeer und dessen Busen, 
das weifse Meer; im Westen wird es durch den Flufs Paes nnd 
das Gebirge Kölen von Norwegen und durch den Flufs Tornea 
mit dem Nebenflüsse Muonio von Schweden getrennt; dann läuft 
die Grenze über die Ostsee nach Preufsen und Galizien; indem 
das Königreich Polen *) jetzt auch einen Bestandlheil des Russi
schen Reiches bildet —  Die Südgrenze bildet die Donau mit 
ihrem Nebenflüsse, dem Pruth (wodurch Rufsland von der Türkei 
getrennt ist), das schwarze und das azowsche Meer. Die Ost
grenze ist selbst in Rufsland nicht bestimmt, da man das Reich 
als ein Ganzes artsieht, so, dafs daher mehrere Gouvernements 
zur Hälfte in dem einen, zut Hälfte in dem andern Erdtheile 
(Asien) liegen.

Die General-Verwaltung der Posten ist mit dem Ministeriö 

des Cultus und öffentlichen Unterrichts verbunden.
Zur Beförderung der Reisenden sind einzelne, sehr zweck- 

mafsige Einrichtungen getroffen.

*) In so fern des Fosrwesen im Königreiche Polen nach 
eigenen Grundsätzen verwaltet wird, findet sich ancb hier darüber 
eine besondere Abhandlung, s, Polen.



M« Genehmigung der Regierung sind

D i l i g e n c e n

eingeführt, mir welchen man auf den Routen: i j  zwischen St. 
P e t e r s b u r g  und Z a r s k o y e - S e l o ,  2) zwischen St. P e t e r s 
b u r g  und M o s k a u  und zwischen St. P e t e r s b u r g  und 
R i g a ,  Mi  t au und Po l a n g e n  auf eine eben so bequeme als 
billige Weise reisen kann.

Eine Hinsicht« der letzteren erschienene Bekanntmachung ent
halt folgende dem Reisenden wissenswerte Punkte:

Die Diligence geht wöchentlich zweimal, Sonntag und Mitt
woch Morgens um g Uhr, sowohl топ St. Petersburg als топ Riga 
ab, und legt den W eg ín -jf Tagen zurück.

Die Diligence-Journalière, welche die täglichen und regel- 
mäfsigen Communicatlonen zwischen Riga und Mitau bildet, geht 
täglich um 7 Uhr Morgens топ Mitau und um 5 Uhr Nachmit
tags топ Riga ab, diese trifft Abends um ro Uhr m Mitau, jene 
12 Uhr Mittags in Riga eia.

In den für die Reisenden mit aller Bequemlichkeit eingerich
teten Kutschen haben innerhalb 6, und aufserbalb 2 Personen 
Platz.

Die Abfertigung dieser Postkutschen findet folgendermaßen 
statt;

а. топ St. Petersburg nach Riga und retour,
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b. van Riga nach Mitau und retour täglich,

c. von Mitau nach Polangen und Immersati und retour, »■ )

Bei schönem Wetter und schwerem sandigen Wege geht statt 
der Kutsche ein eleganter bedeckter Stuhlwagen.

Man zahlt:
v o n  St. P e t e r s b u r g  b i s  R i g a  und r e t o u r  innerhalb der 
Kutsche 85i und aufserhalb derselben 45 Rubel Bank - Assigna- 
tionen.

V o n  R i g a  b i s  M i t a u  u n d  r e t o u r  in der Kutsche 5 und 
aufserhalb derselben 4 Rubel fiauk-Assignationen.

V o n  M i t a u  bi s  P o l a n g e n  und I m m e r s a t i  u n d  r e
t o u r  in der Kutsche 75 und aufserhalb derselben 40 Rubel 
Bank - Assignationen.

Sollte jemand von M i t a n  oder P o l a n g e n  und I m m e r 
sat t  aus, nur bis zu einer gewissen Station, oder bis Liban, oder 
auch von einer Station bis zur andern, mit der Diligence reisen 
wollen, so zahlt derjenige 2 Rubel B. A. p. Meile für den ersten, 
und r Rubel 5o Kopeken B. A. für den zweiten Platz. —  Diese *)

*) Für Reisende, welche aus Preufsen kommen und diese Di
ligence benutzen svollen, ist in Memel eine Vesbindungspost ein
gerichtet, welche jederzeit abgeht, sobald »ich mindestens 3 Pas
sagiere zur MUfahrt zusammen treffen.
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Zahlungen werden in den Comtoirs, oder auch, wenn der Passa
gier sich unterweges einfindet, dem Conducteur gegen Entneh- 
mung des Reise-Billets entrichtet. Für jede 5 Rubel В, A. wer
den auch i  Rubel 55 Kop. Silbermünze angenommen.

Die Diligence von M i tau nach P o l a n g e n  und I m m e r 
s a t i  wird vor der Hand jeden Montag um 9 Uhr früh, von Po- 
l a n g e n  und I m m e r s a t t  nach M i t a u  aber jeden Sonntag, 
gleichfalls um 9 Uhr Vormittags abgefertigt.

Jeder Passagier kann unentgeltlich ao Pfund an Gepäck frei, 
und 30 Pfund für Zahlung mitnehmen, —  Für das Pfund wer
den zwischen Sr. Petersburg und Riga ao Kop., zwischen Riga 
und Mitau 10 Kop. und zwischen Mitau und Polangen und Im

mersatt 3o Kop. Kupfermünze bezahlt.

Auf der Reise von St. Petersburg bis Riga halt sich die Post
kutsche zwei Stunden in Narva und Dorpat auf.

W er aus St. Petersburg oder aus Riga nach Narva, Dorpat 
oder Wolmarr zu reisen wünscht, kann nur in dem Falle in den 
Diligencen einen Platz bekommen, wenn nicht alle Plätze für die 

* ganze Strecke von St. Petersburg nach Riga oder retour besetzt 
sind; denn es versteht sich von selbst, dats diejenigen, welche 

sich für die ganze Strecke eingeschrieben haben, den Vorzug 
haben.

Wer nur nach Karva, Dorpat oder Wolmar reisen will, mufs 

sich a Stunden vor Abgang der Diligence in dem Comtoir in
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Sr. Petersburg ( grofse Morskoy No. 162.) oder in Riga Cam 
Scblofsplatz im Hôtel St. Perersbourg No. 1 .)  melden, und er
halt, falls ein freier Platz vorhanden ist, sogleich ein Billet, wor
auf dann ein später, wenn auch гиг ganzen Heise sich Meidendei 

nicht mehr angenommen wird.



B e r e c h n u n g

nádi welcher die Passagiere ihre resp. Plätze in der Diligence, welche von 

St. Petersburg bis Riga und von dort zurück fährt, zu bezahlen haben.

Jamburg. J Narwa. | Dorpat. J Wolmar. J R i g a .

*. V o n  St, P e t e r s -
Platz 1 Platz 1 Platz 1 Platz Platz

b u r g

bis

R i g a
I.

4 - 4 - 4 1 - 4
2.

Ruh. Rub. Rub. Rub. Rub. Rub. Rub. Rub. Rub. Rub.

B. A. В. Л. B. A. B. A. B. A. B. A. B. A. ß. A. B. A. B. A.

Von St. Petersburg bis *9 i 4 22 17 5 t 55 70 4o 85 45

-  Jamburg bis - - 3 2 32 24 5 t 55 69 40

-  Narwa bis - - - - 29 22 49 32 66 55

-  Dorpat bis - - - - - - 20 i 5 37 25

-  Wolmar bis W - - w* - — 17 12



B e r e c h n u n g

nach weicher die Passagiere ihre resp. Plätze Ja  der Diligence, welche ron 

St. Petersburg bis Riga und von dort zurück fährr, zu bezahlen haben.

a. V o n  R i g a  

bis

Wolmar. | Dorpat. J Narţva. J Jamburg. Jst.Petersb,

Platz Platz Plata Platz J Platz

St. P e t e r s b u r g . I.
“ ' i I- * 1 - a- I- 2. i - 2,

Hub. Rub. Rub. Rub. Rub. Rub. Rub, Rub, Rub. Rub.

В. A. В. A. В. A. ft. A. В. A. В. A. в. A. В. A. В. A. В. A.

Von Riga bis 17 12 37 25 66 55 69 40 85 45
— Wolmar bis - - 20 *5 49 52 5 i 35 70 40

-  Dorpat bis - - - - 29 22 5* 24 5 t 55
» Karua bis - - - - - - 5 2 22 *7
-  Jamburg bis - - - - - - - - 19 14
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W er mit der Diligence reisen will, bedarf einer polizeilichen 
Bescheinigung, dafs seiner Heise nichts entgegen stehe.

Findet der Reisende sich zur bestimmten Zeit der Abfahrt 
nicht ein, so wird nicht gewartet. Man verliert in diesem Falle 
nicht nur das gezahlte Postgeld, sondern auch das gelösete Billet 
verliert seine Gültigkeit. Sollte jemand, der sich verspätet hat, 
mit seinem Gepäcke die Postkutsche bis zur nächsten Station ein
holen können, so erhält er laut seiues Billets den Platz. Trifft 
er aber die Postkatsche nicht mehr auf der ersten Station an, so 
hört das Billet auf,  gültig zu seyn. Wer im Conrnlr anzeigt, 
dafs er die Postkutsche erst irgendwo unterweges besteigen wolle, 
dem wird sein Platz aufbewahrt.

An den Orten, wo die Postkutsche zum Frühstück, Mittag- 
oder Abendessen anhält, bleibt sie nicht länger als die dazu be
stimmte Zeit; geht ab, sobald diese verflossen ist, und läfst den, 
der zaudert, zurück. Zum Frühstück ist eine halbe, zum Mittag - 
und Abendessen eine ganze Stunde bestimmt.

Das Gepäck der Reisenden mufs so eingerichtet seyn. dafs 
es bequem in die Kutsche gelegt werden kann und keine Flüssig

keiten oder Schiefspulver enthalten.
Grofse Kisten, Geld, Briefe und Pakete zur Beförderung wer

den von einem Nichtmitreisenden nicht angenommen, und Waaren 
der Zollbesichtigung auf der Grenztamoschna unterworfen.

Da es sich treffen könnte, dafs Personen, die von R i g a  
rach M i t a u  oder von M i t a u  nach R i g a  reisen, mit der ersten

zuruck-
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ziiriickkehrendert Diligence zu retourniren wünschen, Jedoch be
fürchten dürften, bei ihrer Ankunft auf der Hinreise die Platze 
in der abzusendenden Diligence besetzt zu finden ; so können 
dergleichen Passagiere Tags zuvor, und zwar in Mitau um 7 Uhr 
Morgens, in Riga aber vot 5 Uhr Nachmittags, das Geld auch für 
die Zurückreise im Diligence-Comtoir einliefern, welches alsdann 
die Veranstaltung treffen wird, dafs der für die Ketourreise be
reits bezahlte Platz zut Disposition des Prä numerán ten verbleibe.

Das Comtoir in Riga ist täglich von 1 Uhr Mittags bis zur 
Abfertigung der Diligence geöffnet.

In Mi t a u  ist das Comtoir in der Schreibergasse im Man-  
reufel schen Hause, in P o l a n g e n  im Hause des Grenz-Post- 

meisters.

Ueber das

Extrap 0 st wes en
geben folgende Notizen den nothigen Aufschluss:

Der Kaiserliche Ukas vom 06. Juny t$i8 letzt neue Ex
traposttaxen im ganzen Umfange des Reiches fest:

Nach demselben sollen:
a, auf den Routen, wo sonst 3 Kopeken pro Pferd und Werft

erhoben wurden . . . . . .  5 Корекф \ В. A,
b. wo diese Taxe mit 5 Kopeken b&- J oder

standen hat .................................... 8 dito '  Kupfer
eingefordert werden.

N



wo

Zu den Ronten ad a. gehört:

1) die von K o w n a  nach K a t w e  (31 Werst vor Mitau) 
die Warschauer-Petersburger sich mit der Memler-Peters
burger vereinigt.

2) die von M o s k a u  nach den s ü d l i c h e n  S t a t t h a l t e r 
s c h a f t e n  und S i b é r i e n ,  e i n e r s e i t s  v o n d e r G r e n z e  
des  T u l a s c h e n ,  a n d e r s e i t s  v o n  d e r  G r e n z e  des  
О r e l s e  h en G o u v e r n e m e n t s  ab.

Zu den Routen ad b. werden gerechnet:

1) die von St. O h l e i  nach St, P e t e r s b u r g ,
2) die von St.  P e t e r s b u r g  nach M o s k a u ,
3) die von O h l e i  nach M o s k a u ,

4) die von M o s k a u  durch die ersten benachbarten G o u v e r 
n e m e n t s ,  folglich auch die per S m o l e n s k  nach Ur z e s c ,  
L i t e w s к i.

5) die von St. P e t e r s b u r g  nach B r z e s c ,  L i t e w s k i  per 
W i tebs  k.

Aufserdem haben die Residenzstädte St. Petersburg und 
Moskau das Recht, bis auf die nächste Station 2 Kopeken per 
Pferd und Werst mehr zu erheben.

Für K u r l a n d ,  nämlich von Polangen ab bis inci. Mitan ist 
der alte Satz von 8 Gr. schweres Geld (oder 1 Gulden preuR.

—  194 —
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mit einem kleinen Agio) p ro  M e i l e  *) und P f e r d  beibehalten, 
jedoch auf russische Währung reducirr, wonach dieser Satz dem 
von So Kopeken Silber gleichkoramt.

D ie übrigen Zahlungssätze sind folgender 
P o s t i l l o n t r i n k g e l d :

auf der Route von Polangen bis Mkau 15 Kop, Silber p. Stationy 
auf allen übrigen, nach Beliebeu.

S c h m i e r g e l d :
auf der Route von Polangen nach Mitan to  Kop, Silber p. Station« 
auf der Route von Ohlei nach Sr. Peters

burg und Moskau tr. weiter im Mande 50 Kop.' Kupfer. 
Wa g e n g e l d - r

auf der Route von Polangen nach Miran So Kop. Silber p. Station« 
auf den übrigen, n i c h t s  (der Wagen mufs gratis gestellt werden).

Ganz unabhängig von der Zablungstaxe für die Pferde, je
doch bedingt mit der Extraposireise selbst ist die Losung einer 
sogenannten Pa d o r o  s c h n a ,  oder eiaes Erlaubnisscheins, Post
pferde auf den Stationen erhalten zu können. Sie wird im Grenz
orte von dem Polizeimeisler und in Gouvernementsstädten von 
dem Bureau des Gouverneurs entnommen. Führt die Reise über 
mehrere Gourernemenusudte, so mufs sie eben so oft gewechselt

*) In Kurland werden die Entfernungen nicht in Wersten, 

sondern in Meilen angegeben.
N a



werden, indem die Fadoroschna - Gebühren ein Emolument für 
den Gouverneur und dessen Beamte sind.

Für die Ausfertigung dieser Paderoschna zahlt jeder Privat
reisende ohne Unterschied und jeder Courier 2 Kopeken Kupfei 
per Pferd und Werst. —  Nur Kaiserliche Couriere und Kron- 
Beamte erhalten sie gratis. Diese Autorisation stellt jedoch nur 
die Couriere wegen ihrer a u g e n b l i c k l i c h e n  Weiterbeförde
rung sicher, Privatreisende müssen, wenn der Posthalter sich legi
timiran kann, dafs der gesetzliche Bestand an Pferden verbraucht 
sey, auf die Piückkunft frischer Pferde warten oder das Zwei- 
und Dreifache an den Poslbalter zahlen, welcher die etwa noch 

vorhandenen 2 bis 4 Pferde als s e i n  E i g e n t h u m  bezeichnet, 
wodurch er siđi zum Vergleiche über eine höhere Taxe berech

tigt glaubt.
Alle Couriere müssen zufolge eines Ministerial-Rescripts vom 

Mai 1819 durchweg 5 Pferde nehmen und bezahlen. Hiernach 
steht selbst die Entrichtung der Paderoschna-Gebühren fest.

Mit ifiurierpferden kann übrigens nur ein aolcher Reisender 

in Rufsland weiter befördert werden, dessen Padoroschna auch 
hierauf ansgestellt äst; weshalb er sich auf der Grenze oder in 
der nächsten Gouvernementsstadt durch seinen Staate - Courier-Pafs 

msweisen mufs.
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Das K ö n i g r e i c h  Sachsen

ist von Baiern, Böhmen, Preußischen, herzoglich Sächsischen und 

Reufsischen Ländern umgeben.
Die oberste Postbehörde ist das Ober-Postamt in Leipzig im 

Recurs des Geheimen - Finanz - Collegii.

Ordinaire fahrende Posten und Dili
gencen.

Das P e r s o n e n g e l d  bei den ordinairen Posten ist 6 gGr 

per Meile und bat der Reisende 5о Pfund Gepäck frei ; auf den 
Diligencen zahlt man 7 gGr. und kann 30 Pfund Sachen frei mit 
sich führen.

An P o s t i l l o n t r i n k g e l d  wird a gGr. per Station entrich
tet. —• Die Schaffner (Schirrmeister) haben nichts zn fordern.

Für das Passagiergepäck haftet die Post-Anstalt nur in so 

fern, als sich ergeben sollte, dafs der Verlust, eine Beschädigung 
oder Verwechselung durch die Schuld eines Postbeamten heibei- 
geführt sey.

Wenn die Ueherfracht nicht etwa in Geld oder Waaren be
besteht, so wird sie nach der Vietnalientaxe bezahlt.

Findet sich ein Reisender zur bestimmten Abgangszeit nicht 

ein, So geht er des Passagiergeldes verlustig.



Hunde im Wagen mit sich zu führen und Taback zu rau
chen, ist nicht gestattet.

Die Reisenden dürfen sich nicht anders als тог dem Post- 
1 lause aufsetzen und тог demselben absteigeu,

E  x t  г  a p ó s t  -  A n s t a l t e n .
Wer von seinem W ohn- oder Aufenthaltsorte mit Postpfer

den Abreisen will, hat solche so zeitig als möglich, und .spätestens 
eine Stunde vorher zu bestellen, auch seinen Stand und Namen, 
ingleichen das Haus, wohin die Postpferde kommen sollen, genau 
anzugeben.

Wer 6 t>is 8 Pferde bedarf, hat solche spätestens zwei Stan
den, und wer mehr als S Pferde bedarf, sechs Stunden vor der 
Ähre se bestellen zu lassen.

Für jede halbe Stunde, die der Reisende durch die Schuld 
des Postmeisters oder seiner le u te , über die zur Abreise be
stimmte Zeit warten mufs, ist derselbe berechtigt, dem Postmei
ster iS  gGr. am Betrage des Postgeldes abzuziehen.

Last dagegen der Reisende die eingespannteu Postpferde län
ger, als eine halbe Stunde warten, so zahlt er, vom Anfänge der 
dritten Viertelstunde an, für jede Viertelstunde auf-jedes Tferd, 
X gGr. Wartegeld. Der Postillon hat vor Ablauf der halben 
Stunde das Zeichen der Bereitschaft zur Abfahrt zu gehen, und 
ist vor Empfang des Wartegeldes nicht schuldig abzufahren, nach



Verlauf von drei Stunden aber berechtigt, die Pferde wiederum 
ausztupanuen.

Solite der Reisende die Pferde nicht brauchen wollen, und 
hierron den Postmeister noch vor Ablauf der zur Abreise be
stimmten Zeit benachrichtigen, so kann dieser den vierten Theil 
des Postgeldes, wenn aber nach Ablauf derselben die Pferde schon, 
angespannt sind, die Hälfte als Entschädigung fordern, Eiir den 
blöfsen Aufschub der Abreise um einige Stunden, und bis zum 

Ablauf des Tages, darf der Postmeister, wenn ihm davon eine 
Stunde vor der erstbestiramten Abfahrtszeit Nachricht gegeben 
worden, auf eine Schadloshahung nicht Anspruch machen.

Wenn der Reisende, bei dem Bedarf von 6 und mehr Tfer- 
deu, auf den Zwischenstatiouea, die vorgeschriebene Abfertigung 
verlangt, so hat er den betreffenden Stationen durch einen Lauf
zettel, in welchem die Stunde der Abreise und die Zahl der 
Pferde anzugeben ist, also Nachricht zu ertheilen, dafs solcher 
spätesteus sechs Stunden vor der zu erwartenden Ankunft des 
Reisenden, auf Jeder Station eingegangen seyn kann.

Wenn Pferde zu einer Extrapost durch Laufzettel voraus be
stellt sind, so ist der Postmeister schuldig, solche bis drei Stun
den nach der im Laufzettel bestimmten Ankunftszeit in Bereit

schaft zu halten, ohne einen Anspruch auf Wartegeld machen zu 
können.

Trifft aber der Reisende durch seine Schuld erst nach Ver
lauf von drei Stunden ein, so hat er von und mit der vierten
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Stunde, a gGr. Werfegeld für jede Stunde auf jede» Pferd zu « 
bezahlen. Mit Ablauf der sechsten Stunde hört die Verbindlich

keit des Postmeisters auf, die Pferde langer in Bereitschaft zu 
halten, der Reisende aber bleibt verbunden, das Wartegeld auf 
drei Stunden zu bezahlen, wenn nicht seine später erfolgende 
Ankunft den Postmeistern, noch vor Eintritt der vierten Stunde, 
nach der im ersten Laufzettel bestimmten Zeit, durch Erlassung 
eines zweiten Laufzettels bekannt gemacht worden ist. Dagegen 
ist der Reisende seiner Seils berechtiget, dem Postmeister, wel
cher ihn über die Beslellzeit warten läfst, für jede Stunde, den 

Betrag des Postgeldes für eine halbe Meile abzuziehen.
Wenn ein Reisender mit untergelegten Pferden befördert 

seyn will, und deren zwölf und mehrere bedarf ; so hat er die 
Postmeister wenigstens vier und zwanzig Stunden, bei einem ge
ringem Bedarf von Pferden aber, wenigstens zwölf Standen vor 
dem Eintreffen davon zu benachrichtigen, und das Post- und 

Trinkgeld auf die volle Station anderthalbfach zu bezahlen.

T a r i f .

Man zahlt: f ü r  i  P f e r d
*, bei Extraposten auf die Meile 10 gGr.
b. bei Couriers und Estafetten, dito . . . . . .  i 4 -

Ueberdiefs ;
a. dem W a g e n m e i a t e r  auf jeder Station, wo ge

schmiert wird, von jedem Wetten . . . . . . 4 -
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b. wenn nicht geschmiert wird....................................  . a gGr.

ferner, wenn der Reisende keinen eignen Wagen hat:

c. für eine u n b e d e c k t e  C ă l e s c  h e ,  auf die Meile 5 -
c. für eine h a l b b e d e c k t e  P o s t c a l e s c h e ,  dito 4 -

T r i n k g e l d  f ü r  d i e  P o s t i l l o n s  bei Bespannung mir

3 bis 4
a Pferden Pferden 6 Pferden

Gr. Gr. Rthl. Gr.

für If Postmeile und darunter 8 IO - 18

- 2 dito IO 12 - 22
- 2! dito 1 2 14 I 2

3 dito 14 l 6 I 6

- s§ dito 16 18 X 10
- 4 dito 18 20 I 14

Ein Mehreres, als die hier bestimmten Sätze, an Trinkgeld 
oder Freihaltung in der Zehrung zu verlangen, ist den Postillons 
bei strenger Ahndung, und, im Wiederholungsfälle, bei Verlust 

ihres Dienstes verboten.

B e s p a n n u n g .

a, leichte Korb- oder Stulilwagen, leichte halbbedeckte Cale- 
sehen und andere leichte, nicht geschlossene Reisewagen



soa
imit 3 bis 4 Personen ohne Coffer, oder mit 3 Personen 
und einem kleinen Coffer bis 65 Pfund an Gewicht, oder 

mit 2 Personen und einem gröfsern ’Coffer bis 125 Pfund 
an Gewicht, sollen, (wenn der Postillon seinen Sitz auf dem 

Wagen nehmen kann,) mit z w e i  Pferden befördert werden;
b. Reisetagen mit Vorder- und Hinterverdeck, und vorn und 

hinten in Pedern hängend, mit 2 bis 5 Personen und einem 
Coffer oder Vache, oder mit a Personen und 2 Coffern be

setzt, sollen mit d r e i  Pferden, hingegen mit 3 bis 4 Perso
nen und 2 Coffern und Vache, ingleichen mit 5 Personen 

und einem Coffer oder Vache besetzt, mit vi e r  Pferden be

fördert werden.
c. Geschlossene Reisewagen (Berlines, schwere Bâtardes, Cou

pées, Voûtées) mit 3 Personen ohne Coffer oder Vache, 
und nur mit einem oder zwei kleinen Mantelsäcken bepackt, 

deten Gesammtgewicht jedoch nicht 5o Pfund übersteigen 
darf, solle« mit d r e i  Pferden; mit der nämlichen Personep- 
zahl aber und mit einem Coffer und Vache, so wie mit 
4 Personen und einem Coffer, mit v i e r  Pferden befördert 

werden.
d. Aehnliche Réisewagen mit 5 bis 6 Personen und einem 

Coffer о der Vache, sollen mit sechsPferden bespannt werden.

e. Kinder unter 8 Jabren werden gar nicht, 2 bis 3 Kinder 
von 8 bis 14 Jabren für eine Person gerechnet, und wenn 
sie über 14 Jahr alt sind, den Erwachsenen gleich geachtet.



Đi« am Wagen angebrachten Magazine, ingleichen die soge

nannten Vaches, kommen, wenn sie mit Sachen angefüllt sind, 
gleich den Coffern in Anschlag. Mantelsäcke unter 40 Pfund 
kommen nicht in Anschlag. Wiegen sie schwerer, so werden 
deren zwei für einen Coffer, ein Coffer von 100 bis 125 Pfund 

aber für eine Person gerechnet.
Die Reisenden sind mit eben so viel Pferden wieder fortzu

schaffen, als sie angekommen sind, dafern nicht eine Verände

rung der Ladung Statt gefunden hat.
GieLt der Postmeister zur Erleichterung seiner Pferde, wie 

ihm, ohne Anspruch auf ein mehreres Postgeld zu thun, frei 
stehet, eine stärkere Bespannung, so ist solches auf dem Iàctra- 

postzettel genau anzumerken.

Die Postbediemen sind schuldig, die Wagen der Reisenden, 
vor der Abfahrt auf der Station, genau zu untersuchen, und die 
etwa bemerkten Schadhaftigkeiten daran dem Reisenden sofort 

anzuzeigen.
Zerbricht unterwegs etwas am Wagen, *0 hat der Postillon 

hülfreiche Pland zu leisten, und dafür za sorgen, dafs der Rei
sende nicht ohne Noth aufgehalten, und, wenn der Unfall auf der 
Strafse begegnet ist, der Wagen des Reisenden wenigstens bis 
zum nächsten Orte geschafft, oder Hülfe von dort lierbeigeholet 

werde.



Entsteht durch einen solchen Zufall ein Aufenthalt über drei 

Stunden, und hat der Postillon den Unfall nicht selbst veranlafsr, 
so hat der Reisende, in so fern er nicht die Pferde zurück zu 
schicken vorzieht, топ und mit der vierten Stunde, dem Post
meister für das lange Entbehren seiner Pferde, das halbe Posu 
geld zu bezahlen, mid der vorliegende Postmeister solches noch 

vor der Weiterbeförderung zu erheben. Länger als sechs Stun

den aber sollen die Pferde niemals aufgehalten werden.
Auf den Hauptcoursen, namentlich von Dresden nach Leipzig, 

Hof, Peterswalde, Breslau und Berlin, ingleichen von Leipzig nach 
Hof, Breslau und Dresden, auf welchen stets ein Zug von vier 
Pferden angeschirrt in Bereitschaft Stehen soll, sind die ankom
menden Extraposten, dafern sie nicht über vier Pferde brauchen, 
binnen einer Viertelstunde, und die Couriere binnen zehn Minu
ten, auf Seitencoursen aber, erster« spätestens binnen einer hal

ben Stunde, und letztere binnen einer Viertelstunde weiter zu be
fördern. Sind die Pferde vorausbestellt, so soll keine Extrapost, 
ohne Unterschied der Routen, länger, als die zum Vorspannen 
erforderliche Zeit, und höchstens zehn Minuten aufgehalten wer
den. Zum Einspanneh sollen stets zwei Personen Hand anlegen.

Auf Kcmststrafsen oder sonst ebenen und festeil Wegen, soll 
die Meile mit Courieren in drei Viertelstunden, und mit Extra

posten längstens in einer Stunde zurückgelegt werden. Reitende 
Couriere müssen, ohne Unterschied des W egs, auf jede Meile 

längstens innerhalb drei Viertelstunden befördert werden.
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Für langsamere Beförderung sollen die Posthalter oder Po

stillons, svenn deshalb keine triftige Entschuldigung von ihnen 
angeführt werden kann, angemessen bestraft werden.

Ohne Erlaubnifs des Reisenden darf kein Postillon, wenn er 
den Sitz auf dem Wagen hat, Taback rauchen.

Den Posthaltem sowohl, als den Postillons, ist streng unter
sagt, ohne Einwilligung der Reisenden, fremde Personen aufsitzen 

zu lassen, oder den Wagen mir fremden Gepäck oder Brieffell
eisen etc. zu beschweren.

Der Sattel darf, ohne Erlaubnifs des Reisenden, dem Wagen 
nicht aufgepackt werden.

Bei Stationsentfernungen unter drei Meilen darf der Postillon, 
ohne ausdrückliches Verlangen des Reisenden, unterwegs nicht 
3nhalten und einkehren, Nur bei Stationen von drei Meilen und 
darüber, ist gestattet, einmal, jedoch nicht länger, als eine Viertel
stunde anzuhalten. Während des Aufenthalts darf der Postillon 
die Pferde nicht ohne Aufsicht lassen, und ist ihm streng verbo
ten, zur Zehrung für sich, oder zur Fütterung der Pferde, etwas 

zu verlangen. Der Reisende selbst kann sich unterwegs an einem 
Orte bis zu einer Srande, ohne Vergütnng eines höhern Poss
geldes, verweilen. Dauert sein Aufenthalt 1щЛЬг, so ist der Po
stillon zWar auch in diesem Falle, jedoch längstens nur dţei Stun
den, bí warten verbunden* der Reisende hingegen verpBiffitet, 
mit Ablauf der ersten Stunde und bis drei Stunden, die Hälfte
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des gesetzlichen Stations- und Trinkgeldes, als Wartegeld, auf der 
nächsten Station für Rechnung der hinterliegenden zu bezahlen.

Der Reisende darf den Postillon nicht nüdiigen, von der 
Posts trafse abzuweichen, und ihn auf einem andern Wege auf die 
nächste Station zu bringen. Wer von der Poststrafse abweichen 

will, hat sich darüber, vor der Abfahrt, mit dem Postmeister ein
zuverstehen, und die Gebühr zu bezahlen.

Wenn Jemand ans einem Stationsorte nach einem andern, wo 

keine Station ist, reisen will, so ist der Postmeister schuldig, ihn 
dahin zu bringen, wenn die Entfernung nicht über vier Meilen 
beträgt, und keine benachbarte Poststation, innerhalb einer halben 
Meile, seitwärts gelassen wird.

Kein Postmeister darf eine Extrapost über die andere Station 
hinausfabren lassen. Wenn indessen ein Reisender nach einem, 
höchstens eine halbe Meile über die nächste Station binausliegen- 

den Ort* befördert seyn will; so ist solches zwar gestattet, jedoch 
bei der Durchfahrt dem betreffenden Postmeister zu melden.

Reisende, die mit den nämlichen Pferden, welche sie nach 
einem Orte gebracht haben, innerhalb drei Stunden nach der An
kunft zurückreisen wollen, haben solches auf der Station wo sie 
abreisen, anzuzeigen, und für die Zurückreise die Hälfte des Post
umi Trinkgeldes zu bezahlen. Halten sie sich läager, als drei Stunden 
auf, so mufs, wenn sich keine Poststation am Orte befindet, für die Rück
reise das volle Post- und Trinkgeld entrichtet werden; ist aber eine 

Station daselbst verbanden, so gebührt dieser die Zurückbeförderung.



Diejenige Extrapost; die zuerst ror dem rosthause ankommt, 
ist auch vor der später ankommenden abzufertigeu, es mufste 
denn die letztere die Pferde im voraus bestellt haben, oder der 
Reisende als Courier befördert werden, wo er ohne Unterschied 
allen Extraposten vorgehr.

Wenn eine Extrapost die andere unterwegs eltiltóit, so kann 
der Postillon nicht verhindert werden, der eingeholten, auf gege

benes Zeichen mit dem Posthorne, vorbei zu fahren.
Das Wechseln der Pferde bei sich begegnenden Extraposten, 

darf nur mit Einwilligung der beiderseitigen Reisenden geschehen, 
und es erhält in diesem Falle der Postillon, welcher den Reisen
den auf die Station bringt, das gesetzraäfsigo Trinkgeld.

Reitende Couriere sollen einen Postillon zum Führer neh
men und diesem nicht vorreiten. Der Courier darf sich seines 
eignen Sattels, aber nicht seines eignen Zaumes bedienen. Wenn 
er vorschriftwidrig dem Postillon vorreitet, nnd vor demselben 
suf der Station ankommt, wird er nicht eher weiter befördert, 
bis jener eingetroffen ist, und den Zustand des Courierpferdes 

untersucht har. Ist dieses durch Uebcrtreibung oder sonst be

schädigt, so kann die Weiterbeförderung nur erst nach vollstän
diger, in so fern es nüthig, durch gerichtliche Würdigung be
stimmten, Ersatzleistung erfolgen.

Das Felleisen, das auf das Pferd des Couriers oder des Po
stillons, nach des Erstem GutbeGuden, aufgebunden wird, dar! 

nicht über 50 Pfund schwer seyn.
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Couriere, welche reilend Extraposten begleiten, und İn der 
Nähe der Station vorausgehen, um die Pferde zu bestellen, müssen 
die Ankunft der Extrapost ab« at len, ehe sie weiter reisen. Wer 
Ыо* durch einen vorreitenden Postillon etwas bestellen lassen 
will, bezahlt für dieses Pferd die Estafettentaxe.

Der Postillon mufs den Keisenden unweigerlich in das Haus 
oder den Gasthof zu fahren, wohin es derselbe verlangt.

Auf allen Stationen ist ein eignes, vom Ober-Postamte auto- 
risirtes Buch, zur Eintragung der etwa anzubringenden Beschwer
den, worhanden. Die Reisenden werden eingeladen, in dieses 
Postbuch, welches ihnen unweigerlich vorzulegen isr, mit Beifü
gung ihres Namens, Standes und Wohnorts, ihre Beschwerden 
über die Beförderungsart und das Betragen der Posthalter und 
Postillons, jedoch, der strengen Wahrheit gemäfs einzutragen.

Aufserdem bleibt den Reisenden unbenommen, ihre Beschwer
den sowohl bei dem Ober-Postamte Leipzig, als dem Königl, 
Geheimen Finanz-Collegio unmittelbar, als auch bei den Kreis- 
und Bezirks-.Amtshauptleuten, so wie an Orten, wo das Postfuhr

wesen durch einen besondere Fosthalter besorgt wird, bei dem 

Postarate des Orts anzubringew.

Materialien: Officielle Nachrichten und Extrapost-Verordnung r.

6. Marz 1832.

Das
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Das Grossl ierzogtl ium S a c h s e n -  
W eimar -  Eisenach

ist von König], und Herzog], Sächsischen, König], Preufsischen 
und Kurfürst], Hessischen Ländern umgeben und wird in die 
Fürstenthiimer Weimar und Eisenach getheilt.

Die fahrenden und reitenden Posten sind nach einem Ver
trage von. 1806 an den Fürsten von Tburn und Taxis als Erb

mann-Thronlehen übergegangen; sie stehen daher unter Verwal
tung der Fürst!. General-Tost-Direktion in Frankfurth a. M.

A. Fahrende ordinaire Posten und 
Postkutschen (Diligences).

Eine Person zahlt für jede Meile und für einen Platz mit 
Einschlttfs der etwaigen Schreibgebühren .

a. in den Postkutschen mit höchstens 40 Pfd. Gepäck 8 gGr.
b. in den Postwagen mit 50 Pfund Gepäck . . . .  6 -
c. auf den unbedeckten Nebenwagen mit demselben

G e p ä c k ..................... ..........................................................  -
einschliefslich des Wegegeldes.

Passagiere, welche in einem Zwischenorte einsteigen wollen, 
und bei dem rückwärts liegenden Postamte ihren Platz bestellen, 

haben des spätem Einsetzens ungeachtet das Postgeld auf die 
volle Entfernung zu bezahlen.

О



I

Kinder топ 4  bii ia  Jahren zahlen die Hälfte de« tax
ina fs igen Fassagîergeldes, haben aber auch nur resp. 40 und Jo 
Pfund frei.

An P o s t i l l o n t r i n k g e l d  zahlt man für die Station bis zu 
a Meilen 2 gG r,, bei stärkern Stationen für jede Meile 1 gGr.

Der W a g e n m e i s t e r  erhält auf Stationen, wo das Gepäck 
des Reisenden топ ihm ab- und auf einen andern Wagen gela
den wird, 2 gGr. Packgeld,

Für die Abholung des Gepäckes ist derselbe ebenfalls ein 
mit der diesfälligen Bemühung in Yerhältnifs stehendes Trinkgeld 
zu Terlangen berechtigt.

Die Coffer dürfen das Gewicht топ 150 Pfund nielu über
steigen.

Kinder unter 4 Jahren und gebrechliche Personen werden 

auf den Postwagen nicht aufgenommen.
Die Reisenden erhalten bei der Einschreibung einen Schein 

mit Bemerkung des gezahlten Postgeldes, der Ueherfrachtkosten, 
des Platzes und der Abgangszeit der Post. Sie müssen sich pünkt
lich einfinden, und unterwegs der Einladung des Schirrmeisters 
zum Wiedereinsetzen Folge leisten, da der Postwagen sonst, ohne 

länger zu warten, abfährt. —  Auf Sachen, welche die Reisenden 

zur Bequemlichkeit mit sich führen und die der Post nicht zur 
Verwahrung als Fracht übergeben werden, müssen sie selbst Acht 
haben, da die Post nicht dafür haftet. —  Kein Reisender kann 

sich anderswo einsetzen oder aussteigen, als тог dem Posthause;

----  2 1 0  —



dagegen eind die Passagiere sowohl bei dem Eintreffen auf der 
Station, ab bei den Zwischenstationen, wo der Schirrmeister et
was abzugeben oder zu empfangen hat, auszusteigen verbunden.

Das Mitnehmen grober Hunde ist verboten und das Taback- 
rauchen wird nur unter der Bedingung der Genehmigung der 
übrigen Reisegesellschaft bei verschlossenen Pfeifen gestattet.

Die mit dem Postwagen weiterher eintreffenden Reisenden 

geniefsen den Vorzug vor denen, die sich vor Ankunft der ein
treffenden Wagen gemeldet haben, so fern erstere sich sogleich 
hei ihrer Ankunft weiter eİnscbreiben lassen und das Postgeld 
bezahlen. Wenn aber von mehreren Coursen Reisende zugleich 
eintreffen und auf der nämlichen Route weiter wollen, so soll 
immer derjenige, welcher am weitesten hergekommen isr, den 
Vorzug behalten.

Es kann niemand genothigt werden, auf einem unbequemen 
»der unbedeckten Beiwagen mit zu fahren. Tn diesem Falle kann 
der schon eingeschriebene Reisende das bezahlte Postgeld zurück
verlangen.

Auf jeder Station ist ein anständiges, im Winter geheizte» 
Zimmer bereit, worin die Reisenden während der Abfertigung 

der Post verweilen können.

B. Extrapost - Anstalten.
Die Befugnifs za Pferdeablösungen steht allein den zum 

Dienste verpflichteten Posthaltern zu. Dieselben müssen dagegen

О 2 ,



die vertragmüfsig festgestellte Anzahl brauchbarer Pferde unter
halten nud den Reisenden auf Verlangen anständige Chaisen zum 

Gebrauche stellen.
In einem Stationsorte nicht wohnhafte Reisende, welche

a. mit der o r d i n a i  reti  Post ankommen, dürfen nur dann 
mit einer L o h n f u h r e  weiter reisen, wenn nach ihrem 
nächsten Bestimmungsort entweder gar keine ordinaire Post, 

oder wenigstens nicht sogleich nach der gewöhnlichen Um
spannzeit abgelit, oder sie sich 48 Stunden im Orte aufge- 
bahen haben. Kommen dergleichen Reisende

b. mit Extrapost an, so müssen sie auch wieder mit Extrapost 
weiter reisen, so fern ,sie nicht die ordinaire Post wählen, 

oder sie sich wenigstens 48 Stunden im Orte aufgehalten 

haben.
Dasselbe findet bei denjenigen Reisenden statt, welche i hr en  

e i g e n e n  Wagen bei sieb führen, auf welche Art sie auch ange
kommen seyn mögen. —  Wer aber mit Lohnpferden und einem 
Lohnwagen ankommt, und nicht blofs P f e r d e ,  sondern auch 
W a g e n  wechseln will, dem ist dies auf jeder Station unbe
schränkt gestattet. —  Ein auf eine ganze Reise gemietheter Wa
gen wird einem eigenen gleich geachtet. —  Mit eigenen Pferden 
weiter zu reisen, steht jedermann an jedem Orte ftei.

Die Abfertigung der Extraposten mufs auf den Hauptstraßen 
und, wenn nicht mehr als sechs Pferde gebraucht werden, binnen 
einer 'Viertelstunde, die der Couriere innerhalb io Minuten er



folgen; auf Nebenstrafsen ist resp. eine halbe und eine Viertel
stande bewilligt.

Werden mehr als 6 Pferde verlangt, so darf die Umspan- 

nang auf den Hauptfragen doch nur allerhöchsten^ eine Stunde 
währen.

Sind aber die Pferde vorausbestellt, so müssen die Extra
posten unter alleu Umständen binnen ao Minuten weiter beför

dert werden.
Für die Ausfertigung eines Laufzettels znr Bestellung der 

rferde, welcher das Bedürfnifs an Pferden, Wagen etc. sehr be
stimmt aussprechen mufs, erhält das absendende Postamt eine 

Vergütung von 8 gCr.
Der zuerst auf der Station angekommene Reisende wird vor 

dem später eintreffenden abgefertigt, wenn dieser nicht etwa die 

Pferde vorausbestellt hat oder jener sich nicht vielleicht absicht
lich länger auflialten will.

Dieselbe Ordnung wird auch bei dem Fahren unierweges 
beobachtet, wenn die voransfahrende Extrapost nicht etwa durch 
einen Zufall aufgehalten wird. Auf die Couriere, welche vor
zugsweise schnell zu befördern sind, findet dier jedoch keine 
Anwendung.

T a r i f .
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Ein E x t r a p  os tp f  er d p. Meile xo gGr.
- C o u r i e r p f e r d  - - . . . . . . .  14 -



4 gGr.
W a g e n g e l d :

für eine unbedeckte Kalesche, p, M e i l e .....................
für eine bedeckte, in Federn hängende Kalesche oder

Kutsche p. Meile . 6 »
Dem W a g e n m e i s t e r ;

wenn der Reisende schmieren läfst . . . . . . .  4 -

führt der Reisende den Wagenschmier aber mit sich a -
P o s t i l l o  n t r i n k g e l d :

bei a und 3 Pferden p. M e i l e .......................... ..... . 4  »
-  4 dito -  — ..........................................6 
-  6 ditö » -

dem, den Wagen führenden Postillon . . . .  6
dem Torreitenden ................................................... .....

Fünf Pferde sind nicht üblich.

Mit dem Eitraposfgelde zugleich werden die W ege-Brücken- 

und Pflastergelder тог der Abfahrt erhoben. Das Poslillontrink- 
geld hingegen wird erst bei der Ankunft auf der nächsten Sta
tion entrichtet. Ein Postillon, welcher mehr, als der Tarif vor- 
sclireibr, fordern sollte, wird mit dem Vierfachen des zu viel 
Verlangten bestraft und im Wiederholungsfälle des Dienstes ent

lassen.

Die sämtlichen Gebühren werden übrigens nach dem ao Gul- 

denfufse entrichtet.
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B e s p a n n u n g ,

leichte Kaleschen mit einem Hinlerverdeck, wenn sie 5 oder 

weniger Personen mit einem kleinem Coffer; desgleichen leichte 
Reisewagen mit einer oder 2 Personen und kleinem Coffer; auch 

leichte Korb- oder Stuhlwagen, wenn diese 3 bis 4 Personen 
ohne Gepäck enthalten, sollen, (vorausgesetzt, dafe der Postillon 
seinen Sitz auf dem Wagen nehmen kann) auf guten Wegen mit 

a Pferden befördert werden.
In allen übrigen Fällen, wo mehr als a Pferde genommen 

werden müssen, dient folgende Tabelle zur Richtschnur;

A. Reisewagen mit Vorder- und Hinterverdeck und leichte
Batards.

D e г R e i s e n d e n P f e r d e z a L l

auf cltaus- auf un»
Z a h l G e p ä c k sirtem chaussir-

Wege lem Wege

drei j mit einem Coffer oder Vache drei drei

-  zwei Coffern dito drei vier

. i -  einem Coffer dito drei vier
vier 1

- zwei Coffern dito vier vier

fünf -  einem Coffer dito vier vier
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В, Geschlossene Rcisewagen, Berlines, schwere Bâtards, 
Coupées, Voûtées.

D e r H e i s e n  d e n P f e r d c z a h 1

auf chaus- auf uu-
Z a h l G e p ä c k sirtetn chaussir-

Wege tem Wege

drei und ( ohne Coffer oder Vache drei drei
weniger J mit dito - dito drei vier

■ t ohne dito - dito drei vier
vier •

! mit dito -  dito vier vier
fünf bis sechs mit dito -  dito sechs sechs

Wenn der grofste Theil des Weges nicht chaussirt ist, gilt 
er als nicht chaussirt. —  Bei geebneter Schneebahu und im Som

mer bei trockner Witterung werden alle Wege den chaussirten 
gleich geachtet.

Gefüllte Magazine und Vaches kommen gleich den CofFern 
in Anschlag; zwei gefüllte Mantelsacke gelten fiir einen Coffer. 
Ein Kind unter 8 Jahren wird gar nicht, zwei Kinder, топ denen 
keins über í s  Jahre alt ist, werden für Eine Person gerechnet.

Kein I’osthalter darf dem Heisenden Pferde über die regle
nt entsmäfsige Bestimmung aufdringen; eben so wenig darf ein 
Heisender sich• gefallen lassen, dafs weniger als die ihm zuge-



billigte Anzahl Pferde vorgelegt werden. Geschieht diel dennoch, 
so darf er nur die Hälfte der Taxe für selbige entrichten.

—  2X7 —
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Die Extraposten müssen auf guten und ebenen Wegen die 
Meile längstens in einer Stunde, auf bergigen, schlechten, sandi
gen und verdorbenen Wegen in i§  Stunden zurücklegen.

Kein Postillon darf unterweges ohne ausdrückliches Verlan
gen des Reisenden anhalten; nur auf Stalionsentfernungen über 
3 Meilen ist es ihm erlaubt, die Pferde einmal, jedoch nicht über 
eine Viertelstunde verschnaufen zu lassen.

Der durch den Reisenden selbst unterweges Teranlafste Auf
enthalt darf nicht über eine halbe Stunde währen; für die län
gere Dauer, die jedoch nie über drei Stunden ausgedehnt wer
den darf, zahlt der Reisende die Hälfte des tarifmäfsigen Post
ând Trinkgeldes als Wartegeld.

Dai Wechseln mit Pferden entgegenkommender Posten ist 
nur mit Genehmigung der Reisenden gestattet.

Reisende, welche mit denselben Pferden wieder zurückreisen 
wollen, zahlen für die Rückreise die Hälfte des Post- und Trink
geldes. —  Hallen sie sich jedoch länger als drei Stunden an dem 
Bestimmungsorte auf, so mufs, wenn sich keine Postinoteli da
selbst befindet, für die Rückreise das volle Posn und Trinkgeld er
legt werden; entgegengesetzten Falls aber die Rückreise mit den 
Pferden der Statiou, wo sich die Reisenden belinden, geschehen.



Es sfeiit den Reisenden, welche Ideine Pferde voraushestellr 
haben, gänzlich frei, sich auf der Station so lange aufzuhalten, 
als sie wollen, auch das Haus zu bestimmen, von welchem sie 
abfahren, und wohin sie gebracht seyn wollen. Die Postillons 
müssen die Reisenden daher bei der Ankunft auf der Station um 
das Absteigequartier befragen und sich in dieser Beziehung un
weigerlich in deren "Willen fügen.

Der Postillon ist nicht schuldig, mit den angeschirrten Pfer
den länger als h ö c h s t e n ^  eine Stunde auf die Abfahrt des 
Reisenden zu warten, vielmehr bei einem langem Zögern wieder 
auszuspannen befugt. —  Der Reisende mufs für das Warten, er 
mag sich der Pferde späterhin bedienen oder nicht, die Hälfte 
das Post- und Trinkgeldes als Entschädigung zahlen.

Das Hinausfahren über die zunächst belegene Station ist 
durchaus untersagt. Dagegen sind die Poslstallmeister und Post* 
halter verbunden, unverdächtige Reisende auch nach seitwärts von 
der Posrstrafse liegenden Orten, wenn die Entfernung dahin nicht 
über 4 Meilen beträgt, so wie auch nach solchen Orten, die zwar 
an der Poststrafse, aber noch v o r  der nächsten Station liegen, 
gegen Entrichtung des nach der Entfernung zu bestimmenden 

tarifmäfsigen Postgeldes, zu befördern.
Vorausbestellte Pferde werden nur 6 Stunden bereit gehalten; 

nach Verlauf dieser Zeit kann man auf die mit der Bestellung 
verbundene Beschleunigung к ei neu weitem Anspruch machen.

Reisende, welche die vorausbestellten Pferde im Orte der



Abfahrt ü b e r  eine Stunde warten lassen, müssen für jede fol
gende Stunde bis zum Ablauf der festgesetzten Wartezeit eine 
halbe Meile mehr, ala die Entfernung der zurückzulegenden Sta
tion beträgt, an Postgeld sowohl als an Trinkgeld bezahlen. Der 
.Reisende ist dagegen seiner Seita berechtiget, dem Postmeister, 
welcher ihn im Orte der Abfahrt über die Bestellzeit warten läfst, 
für jede verllossene Stunde den Betrag des Postgeldes für eine 

halbe Aleile abzuziehen.
Wenn der Reisende die bestellten Pferde gar nicht gebrau

chen will und hiervon die Posthalter noch vor der Anspannungs
zeit benachrichtigt, so 1st nur der vierte Theil des Post - und Trink
geldes, bei schon e i n g e t r e t e n e r  Anspannungszeit jedoch der 
halbe Betrag von beidem als Entschädigung zu erlegen.

Sollte jedoch der Reisende seine Abreise um einige Stunden, 
oder längstens bis zum folgenden Tage blofs v e r s c h i e b e n ,  
und hiervon eine Stunde vor der anfänglich bestimmten Abfahrt
zeit dem Posthalter Nachricht geben; so kann letzterer auf Schad
loshaltung keinen Anspruch machen.

Die Führung der Pferde darf der Postillon keinem Fremden 
anvertrauen, und muTs derselbe bei einer Bespannung von mehr 
als a Pferden vom Sattel fahren.

In Ansehung der reitenden Couriere gelten im Allgemeinen 
die S. 99 für das Grofslierzogthum Hessen angegebenen Bestim

mungen. Nur tritt eine besondere Erhöhung der Courier-Taxe 
nicht ein.



Mit Beschwerden über schlechte Bedienung u. s. w. dürfen 
die Reisenden sich zunächst au das Post-Commissariat in Eise
nach oder an die General-Tost-Direction in- Frankfurth am Main 

wenden.

Materialien j  Grofsherzogl. Weimarscbe Post-Ordnung т о т  26. 

Norbr, i S ig

ln den übrigen Herzog!. Sächsischen Ländern, als: Sac hs e n-  
G o i h a  und A l t e n b u r g ,  S a ch s e n - M e i n  i n g e n,  S a c h s e n 
H i l d b u r g h a u s e n  und S a c h s e n  - C o b u r g  - Saa l  f e l d  steht 
das Fostwesen ebenfalls unter Fürstlich Thorn- und Taxisscher 
Verwaltung. Es gelten daher auch hier im Allgemeinen die für 
die Taxisschen Posten in andern Staaten, als: Hessen, Nassau, 
u. s. w. gegebenen Bestimmungen mît Anwendung des Tarifs für 

Weimar. Nur in dem ganz getrennt liegenden zu Sachsen-Co
burg-Saalfeld gehörigen Fürstenthume L i c h t e n b e r g  dient der 

Herzog!. Hessische Tarif zur Richtschnur.



Das F ürs te nthum ScIiAVarzburg

besteht aus zwei von einander getrennten Theilen, der obern Graf
schaft in Süden zwischen Preufsischen und Herzog!. Sächsischer 
Ländern, und der untern, meistens топ Preufsischen Ländern um 
gebenen Grafschaft.

Die Regierung ist unter die Fürstlichen Linien S c h w a r z 
b u r g  - S o n d e r s h a u  s en und S c h w a r z b  ur g - P, u do 1 s ta d i 

getheilr.
Die Postämter in S o n d e r s h a u s e n  und F r a n k e n k a u s e n  

und das Postwärteramt in G r e u f s e n  stehen unter Preufsiscbet 
Verwaltung. Die Bestimmungen für den Extrapostdienst bänger 
jedoch von der Landesregierung ab. Gegenwärtig gilt daselbst 

der S. J8o angedeutete Tarif.
In dem zu R u d o l s t a d t  gehörigen Theile der obern Graf

schaft Schwarzburg sind die Posten an den Fürsten топ Tlmrr 
und Taxis als Erbmann-Thronlehen übergegangen. In Ansehung 
der Postanstalten in R u d o l s t a d t ,  I l m,  K Ü n i g s e e ,  Leuen-  
b u r g  kommt daher der Tarif für W e i m a r  in Anwendung.
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Das K ö n i g r e i c h  S c h w e d e n

grenzt gegen Süden an die Ostsee und den bottnischen Meerbu
sen, gegen Osten an die Ostsee, den bottnischen Meerbusen und 
Rufslaad, gegen Westen an Norwegen, das Kattegat und den Sund.

Fahrende Posten sind in Schweden noch nicht eingeführt —  

nur Briefposten, welche mit den dort gebräuchlichen Karren trans
portin werden.

Die Schwedische E x t r a p o s t - E i n r i c h t u n g ,  dort Sjuts in 
rättning genannt, ist von der anderer Staaten ganz verschieden 
und steht mit dem eigentlichen Poslwesen in gar keiner Verbin
dung. Die General-Post-Direktion hat daher auch keine Be-

о
fassang damit, eie stebt vielmehr unter den Landshof ding  (Civil

General - Gouverneur) jeder einzelnen Provinz.
Die Pferde werden von gewissen, seit uralten Zeiten dazn

bestimmten, Bauerhufen gestellt, die Zusammenkunft ist auf dem 
o . .

Gästgifvaregard (grofsem Bauerhofe), woselbst der Pferde
wechsel statt Endet und für die Aufnahme der Reisenden vdurch 

ein Wirthshau« und für das Unterbringen der Pferde durch Stalle 

gesorgt ist.
Der Wirth eines solchen Hofes hat die Oberaufsicht über 

die Pferde. Von diesen Pferden mufs stets eine für jeden sol
chen Hof bestimmte Anzahl bereit stehen. Sind diese fort, so 

wird sogleich für andere gesorgt. Dies geschieht durch den



Hallkarl, welcher etwas mehr gilt, wie in Preufsen der Extrapoet
besteller, indem er eine Art von Autorität über die Pferde halten
den Säuern hat und auf Ordnung sehen mufa,

So wie man auf einem solchen Hofe ankommt, mufs man
О

zunächst nach dem Hallkarl fragen und von ihra die erforderli
chen Pferde fordern. Für seine Bemühungen erhält er zwar ge
setzlich nichts; indefs giebt man ihm gewöhnlich a bis 4 Schil
linge Species Banco Trinkgeld.

Das S t a t i o n s g e l d  f ü r  d i e  P f e r d e  wird immer anf dem 
Reichstage bestimmt. Gegenwärtig zahlt man für jedes Pferd, 
wenn man es auf dem Lande erhält, 16 Schillinge Species Banco 
für die Meile, und wenn man es in einer Stadt bekommt, 24 
Schillinge.

In den Städten sind übrigens ebenfalls solche Gästgifvare-
O O Q

gardas und auch ein Hallkarl. Auf jeden Gästgifvaregard ist ein 
Buch, worin jeder Reisende seinen Namen, Charakter, den Ort 
woher er kommt und wohin er will, einschreibett mufs, auch kann 
er darin seine Zufriedenheit oder Beschwerde über die Beförde
rung anzeigen. Diese Bücher, Tagebücher genannt, werden alle 

Monate nachgesehen, und die Contravenienteu bestraft. Eingangs 
dieser Bücher finden »ich die vorzüglichsten Bestimmungen ab
gedruckt.

Wenn man mit schweren Wagen reiset, so kann eine einzelne
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Perion, wenn ele eine Kärra feine Axt Karjol) hat, mit einem 

Pferde reisen, sonst aber müssen
2 Personen a Pferde
3 und 4 Personen 3 Pferde nehmen.

Hat man aber ausländische Wagen, die gewöhnlich schwerer 
gebaut sind, so mufs man wenigstens 3 Pferde nehmen.

Im südlichen Schweden thut ein Reisender am besten, wenn 

er seinen Diener fahren läfst, wozu er die Freiheit hat; nur mufs 
man dem Sauer einen Tlatz auf dem Wagen einräumen. Anders 
ist es ira übrigen Schweden, wo man wohl thut, den Postillon 

selbst fahren zu lassen, der seine Pferde kennt und in der Regel 
sehr schnell füllt,

Kadi dem Beschlüsse der Reicbsstände топ is o )  haben die 
Reisenden das Recht, zu verlangen, dafs die schwedische Meile 
in Stunde zurückgelegt werde. Gewöhnlich aber fahren die 
Bauern schneller und gebrauchen häufig für die Meile wenige! 
als eine Stunde. .

Gesetzlich bekommen die Bauern kein T r i n k g e l d ,  man 
giebt ihnen indefs gewöhnlich a his 4 Schillinge Banco pro Sta
tion, womit sie sehr zufrieden sind.

Mit eignen Pferden zu reisen, ist in Schweden etwas höchst 
Seltenes; sogar die Gutsbesitzer gebrauchen die eignen Pferde 
nicht, wenn sie nicht ganz kleine Reisen machen wollen.

Um sehr schnell zu reisen, ist es nothwendig, dafs man am 
Abende vor der Abreise einen Vorboten voraussende, damit dieser

auf
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auf den Stationen durch einen Bestellzettel die benüthigte Anzahl 
der Pferde voraus bestelle. Für diesen Vorboten bezahlt man 
ein Pferd mehr. Gebraucht man diese Vorsicht nicht, so hat 
man zu befürchten, dafs man auf einzelnen Stationen oft mehrere 
Stunden lang aufgehalten wird.

Um sich die Reise ganz besonders zu erleichtern, kauft man 
sich in der ersten Schwedischen Grenzstadt eine K ärra  die man 
zuweilen für .5 Rthlr. haben kann. Auf diese setzt man den 
schwersten Coffer und sendet ihn mit dem Vorboten fort. Wie
wohl dieser Coffer nun zwar auf jeder Station in die Hände frem
der unvereideter Leute kommt, so hat man doch kein Beispiel, 
dafs aus einem solchen Coffer je Etwas entwendet worden wäre.

Hinsichts der C o u r i  e r e  insbesondere ist folgendes zu be
merken :

Für einen Bauerwagen, welchen der Courier benutzt, wird auf 
die Station n Sebili. Banco bezahlt, a Pferde kosten pro Meile 
32 Schill. Spec. Banco. Uebrigens ünden die Gebräuche wie bei 
fixtraposten statt.

Die Couriere können so schnell fahren wie sie nur wollen, 
haben über alle Pferde unbeschränkte Disposition, sind jedoch 
verantwortlich, wenn eins oder mehrere durch übermäfsige An
strengung fallen sollten. Sie müssen sich übrigens, um überall 
schnell fortzukommen, auf jeder Station, wenn es verlangt wird, 
als Königl. Couriere legitimiren können und fragen zu dem Ende 
ein kleines Schild von blauer Emaille mit dem Schwedischen

P
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Wappen und goldener Einfassung an einem blauen seidenen Bande 

um den Hals (von den Bauern Courier-Bricke genannt). Wenn 
ein Courier über Stralsund durch Schweden nach Enxenhagen 
gehen will, so ist es am besten, wenn er denselben von Ystadt 
nach Malmoe einschlägt, von wo aus er, wenn der Wind gunstig 
ist, in 3 Stunden in Enxenhagen seyn kann. Sollte der Wind in- 
defs ungünstig befunden werden, so kann er dann gleich nach 
Helsingborg reisen.

Für ein Boot von Helsingborg nach Helsingner wird, ohne 
Unterschied der Fersonenzahl 6 Rthlr. Banco bezahlt. Für ein 
Boot von Malmoe nach Enxenhagen zahlt man m  Rthlr. Banco.

Frachtschiffe, die zu bestimmten Zeiten gehen, giebr es an 
beiden Stellen nichr.

Die Wege in S c h w e d e n  sind im Allgemeinen sehr gut. Die 
in S c h o n e n  haben Aehnlichkeit mit den preufsischen, welche 
sandig sind, mit dem Unterschiede, dafs jene sehr eben gehalten 
und keine Vertiefungen darin geduldet werden. Besser als diese sind 
die Wege in dem übrigen Schweden, und zwar von der Art, als wenn 
ganz kleine Kieselsteine fesrgestampft wären. Sie werden sorgfältig 
unterhalten, ohne dafs es das Gouvernement etwas kostet. Jeder am 
Wege oder in der Nähe desselben Wohnende hat sein gewisses Theil 
vom Wege, welches er vollkommen in Ordnung halten raufs, ohne, 

dafs irgendwo Wege- oder Chaussegeld bezahlt werden dürfte.
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D i e  S c h w e i z

grenzt gegen Westen an Frankreich, gegen Norden ond Osten an 
Teurschland und gegen Süden an Italien.

Auf allen Hauptstraßen der Schweiz sind regelmäßige fa h 
r e n d e  P o s t e n  C MessagieriesJ und C o ur i er  - D i 1 i g e n e e s  
eingeführt, mit welchen 4 bis 8 Personen reisen können.

Die Wagen sind bequem eingerichtet, gehen Tag und Nacht 
und schließen sich dergestalt an einander an, daß sie nicht nur 
im Innern des Landes, sondern auch mit den Posten der benach
barten Staaten eine ununterbrochene Verbindung darbieren.

Mittelst dieser Einrichtungen kann man die Schweiz von Ba
s e l ,  S c h a a f h a u s e n  und Z ü r i c h  aus bis G e n f  innerhalb 40 
bis 50 Standen durchreisen. Die Tour топ B a s e l  bis Ma i l a n d  
wird in 4, die ven L a u s a n n e  bis P a r i s  in 3'  Tagen zurück
gelegt.

Der P r e i s  e i n e s  P l a t z e s  in den Diligencen ist 6 Batzen 
oder 24 Xr. =  t2 Sols p. Scliweitzeistunde,

An P o s t i l l o n t r i n k g e l d  entrichtet man 2 Xr. =  1 Sou 
p. Stunde.

Dem Conducteur etwas zn verabreichen, hängt von dem 
Willen des Reisenden ah.

Das Postgeld wird in der Reget für die genre Tour am er
sten Abßhitsoite bezahlt. Wenn man daher von Basel, St. Gallen

P a
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u. s. vf. bis Genf reisen will, so kann man sich seinen Platz durch 
die vollständige Vorausbezahlung bis Genf sieltern. —  Man ent
richtet für die Tour:
Von S a s e l  bis Von B e r n  bis

Sern . . . . ia  Flor. Aarau . . , gLir.
Chaux de Fonds ia  - Arberg . . . 2 -  8 S.
Lu cern . . . 12 - Basel . . . . 12 -
Zurich . . . 12 - Chaux de Fonds 8 -  8 -

.Von L a u s a n n e  bis Freiburg . . . 2 -  10 -
Bern . . . . ião  Batzen Genf . . . . 18 -
Besançon . , . 128 - Lausanne . . . 12 -

Freiburg . .  . 80 - Luzern . . . 12 -
Ceni . . . i 60 - Heufchätel . . 6 -  2 -
Mailand . . . 5 ю  - St. Gallen . . 34 -

Morges . . . 12 - Schaafhausen . 18 -  8 -
líeuťcháte) . до - Solothurn . . 3 -
Pari* . . . . 475 - Thun . . . . 2 -
St. Maurice . . 44 - Zürich . . : 14 -  8 -
Simplon . , . 384 -

B er Reisende hat 30 Pfund Gepäck frei. Für das Mehrge
wicht zahlt man nach einer wechselnden Taxe auf etwa no Stun
den für 30 bis 5o Pfund, 2 Xr. nnd bei einem io  Pfund über
steigenden Gewichte 8 Xr, p. Pfund.

Kinder unter 7 Jahren entrichten nur die Hälfte der Taxe-



2 2 9

Im Falle jemand die bestimmte Stunde dei Abganges ver
fehlen sollte, wird weder gewartet noch das Postgeld zurück 

gezahlt.
Hunde in den Postwagen zu nehmen, ist nicht gestattet und 

das Tabackraucben nur mit Genehmigung der übrigen Reisege

sellschaft erlaubt.

Mit E x t r a p o s t  kann man in der Schweiz nicht reisen. 
Wer daher mit einem eignen Wagen ankommt, oder aber schnell 
befördert seyn will, ohne sich der Diligencen bedienen zu kön
nen oder zu wollen, mufs sich Lobnpferde miethen, die zwar in 
den Hauptorten, als : Easel, Bern u. s. w. jederzeit zu haben sind, 
jedoch zu hoben Preisen bezahlt werden müssen.

Materialien; Officielle Nachrichten und die Postberichte aus Bern 

und Lausanne vom Novbr, i8aa,
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Das K ö n ig re ic h  Spanien

grenzt gegen Osten an Frankreich, von dem es durch die Pyre
näen getrennt ist, gegen Norden an das biscayische Meer, gegen 
Westen an das atlantische Meer mit den Baien von Corunna und 
Cadiz und an Portugal, gegen Süden an das atlantische und mit
telländische Meer.

Das Postwesen wird топ der Königl. Superintendantur der 
Bosten und Couriere in Madrid verwaltet.

Ordinaire fahrende Posten und Diligencen wie in andern 
Staaten giebt es in Spanien nicht. Nur auf den Kouten von Ma
drid bis Cadiz und auf denen von Madrid nach den verschiede
nen Königl. Schlössern sind Poststationen zur Beförderung von 
Fuhrwerken etablirt.

Auf den übrigen Routen kann man nur zu Pferde reisen.
D e r  P o s t s t r a f s e n  g i e b t  es z w e i e r l e i  Art :  

t )  die Postas montadas sind diejenigen, auf welchen man je
der/,eit zur Beförderung der Reisenden bereit stehende Post

pferde erhalten kann,
a) die Postas non montadas sind solche, wo zwar keine Post

pferde zu haben, wo indef* die Magistrate verpflichtet sind, 
die von den Reisenden verlangt werdenden Pferde oder 
Maulthiere gegen Entrichtung der tarifmäfsigen Kosten her-

beizuschaften.
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Für z we i  P f e r d e  oder Ma u l t h i e T e  zahlt man x i j  Rea* 

len =  a Fr, 87Ï Cent. p. Legna. Der Preis ist mit Ausnahme 
der Provinzen Arragonien und Navarra, wo man t  Real vellon 
=  25 Cent, mehr entricliter, überall gleich.

Von Madrid abfahrend zahlt man das Postgeld für die erste 
Station doppelt und eben so bei der Abreise aus den Königl, 
Schlössern, wenn der Hof daselbst residirr.

Der Postillon erhält p. Post mindestens 2 Realen =  5o Cent. 
T r i n k g e l d .

Man kann zwar in Spanien auf den Poststrafsen nach Belie
ben mit eigenen oder Lohnpferden reisen, mufs dazu jedoch, 
svenn man aufser Landes reisen will, die Genehmigung des Mi
nister Staate-Secretaire, Obersten der Post - Administration haben. 
Will man nur das Innere des Landes durchreisen, so hat man 
sich in Madrid an die General-Direktoren und İn den Provinzen 
an die Administratoren des Ortes der Abreise zu wenden.

In Madrid und in den Königl. Schlössern, sobald der Hof 
sich daselbst befindet, zahlt man für jene Erlaubnis nach dem 

Decrete, von 1799 —  40 Realen =  ro Francs und in den Pro
vinzialstädten 37Ï Realen =  9 Fr, 57* Cent, für jede Person.

Um von Madrid nach den Königl. Schlössern zu reisen, kann 
man a und 4 TÌidrige Postchaisen erhalten, welche der Post-Admi
nistration gehören. Man bezahlt dafür nach folgendem Tarif:
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Von 
Madrid 

nach dem 
Pardo

Von 
Madrid 

nach 
Aranjuez 
und dem 
Escurial

Von
Madrid

nach
Saint

11 de fonse

Für ein Gespann ron 6 Mani- Real.d.vell. Real .d. veil. Keaj.d.vell.

thieren vor dem eignen Wa-
gen des Reisenden . . . 45 394 616

Desgl. vor einem Postwagen 45 336 7OO

Vier Maultbiere . . . . . 39 196 4 ».o
Zwei Maulthiere mit einer Zwei-

sitzigen Postchaise . . . 3 a »75 З64
Desgl. mit einer bessern Chaise 36 189 З92
Desgl. wenn der Reisende einen

eignen Wagen hat . . . 26 »47 З08
Desgl. mit einer einsitzigen

Postchaise (Solitaire) , . з 4 ia6 166
Desgl. mit einer solchen besse-

rer Gattung . . . . . 48 140 394
Desgl, vor einem dem Reisen-

den gehörigen Solitaire . 20 98 flXO

Anmerk. Der Conducteur und der Toslillon erhalten da» Trink
geld auf Jedem Relais. Nimmt man nur Vorspann, so er

halt der Conducteur 4 Realen und der Postillon a Realen;



bedient man sich aber der Postchaisen oder Solitaires, m 
; zahlt man 4 Realen p. Post,

Auf dieselbe Weise wird man auf der Route топ Madrid nacl 
Cadiz und nach den Städten ďAndujar, Cordoba, Ecija, Carmona 
Sevilla, Xerez de la Frontera, Puerto de Sauta Maria und andern 
auf dieser StraCse belegenen Orten bedient.

Nach folgenden Erläuterungen wird ei’ leicht aeyn, die Kosten für 
jede beliebige Entfernung zwischen Madrid und Cadiz zu berechnen:

a. für 3 Maulthiere, eine vierrädrige Fostchaise mit a Personen 
innerhalb, einem Bedienten hinten auf und einem Gepäcke, 
welches 4 Arrobas =5 100 Pfund wiegt, zahlt man inch Po- 
atillontrinkgeld 24 Realen p. Légua.

b. für 2 Maulthiere, тог einer zweirädrigen Chaise des Reisen
den, mit 2 innern Plätzen und einem hinten, inch FostiUon- 
trinkgeld i t  Realen p. Légua.

, e. für 3 Maulthiere vor einer vierrädrigen Chaise des Reisen
den mit 2 Personen innerhalb und einer hinten besetze, inch 
rostillontrinfcgeld s s  i6§ Realen p. Légua.

d, für 4 Maulthiere vor einer vierrädrigen dem Reisenden ge
hörigen Berline mit zwei innern Plätzen und einem hinten 
für den Bedienten inch Trinkgeld für 2 Postillons 23Real. p. L.

5 Realen ~  x Fr. 25 Cent.

Materialien: Livre des Postes d'Espagne et de Portugal par 

Ch. PicgueC å Paris.
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Die europäische Türkei

grenzt gegen Norden an Hufsland, Siebenbürgen, Ungarn und 
Galizien, gegen Westen an Dalmatien, das adriatische und mittel
ländische Meer, gegen Süden an das mittelländische Meer, die 
Meerenge топ Constantinopel, das Meer топ Marmora, die Strafse 
der Dardanellen und den Archipelagus.

Von einem Postfulirwesen in der Türkei kann nur in so fern 
die Rede aeyu, als man auf der Hauptstraße durch die Wallachey 
топ Bucharest bis zur Siebenbürgischen Grenze eine Art топ Ex
trapostbeförderung findet. Man bezahlt das Postgeld für die ganze 
Tour nach dem Verhältnisse von 16 Parahs p. Station von 4 bis 

5 Stunden, voraus. Dafür erhält man auf jeder Station ei :n 
kleinen mit 2 bis 4 Pferden bespannten elenden offenen Wage , 
der durchaus keine Bequemlichkeit darbietet. Die Postillons fah
re« ungemein schnell, wo dor W eg es nur irgend erlaubt und 
erhalten ao Parahs Trinkgeld p. Station.

An ein anständiges Unterkommen unterweges ist auf dieser 
Route gar nicht zu denken, und die Reisenden sind daher um So 
übler daran, wenn nasse Witterung einlritt.

Uebrigens findet man in Belgrad Kameele und Pferde, wel
che man tageweise miethen, und so bis Constantinopel reisen
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Kann. Am beeten ist es, sich der Sicherheit wegen an gröfsere 
Caravanen anzuschliefsen. Fremde, welche mit den Gebräuchen 
und Sitten des Landes und mit dem Charakter der verschieden

artigen Einwohner nicht vertraut und sich selbst überlassen sind, 
werden indefs bei der grüfsten Vorsicht immer Gefahr laufen, 
bei jeder Gelegenheit beraubt und auf die niedrigste Weise hinter

gangen ги werden.
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Das Königreich  Wurtemberg

grenzt gegen Norden an Baierò und Baden, gegen Osten an Baiern, 
gegen Suden an Baden und den Bodensee und gegen Westen an 
Baden.

Die Tostverwaltung ist seit dem x. Octbr. 1819 dem Fürsten 
von Thurn und Taxis, jedoch unter mancherlei Einschränkungen 
als ein Eibmann-Thronlehn verliehen worden. Der Geschäfts
und Wirkungskreis der Fürstlich Thurn und Taxisscheu General
Post-Direktion als General-Direktion der König!. Würtemberg- 
seben Posteti, erstreckt sich nur auf die mit dem Nutzungsrechte 
und der Leitung der innem Verwaltung verbundenen Gerechtsame. 
Dahin gehört auch die Befugnifs, in Ansehung der Beschleunigung 
der fahrenden Posten und' Hinsichts des Extrapostdienstes die nö- 
thigen Verfügungen zu erlassen. Eine A'bänderung der Tostcourse 
und der Tage der Ankunft und des Abgangs der Posten, desglei
chen der Taxen darf nur unter landesherrlicher Genehmigung ge
schehen. —  In vielen Fällen sind die Postnngelegenheiten der 
Entscheidung des Ministerii des Innern unterworfen, welches über
haupt die erste Instanz bildet. Der Ober-Postmeister in Stutt
gart ist, der unmittelbaren Wirksamkeit der General-Post-Direk

tion unbeschadet, zunächst Vorgesetzter der König). Würtemberg- 
schen Post-Beamten.



A .  Fahrende Posten.
Ein« Person mit .40 Pfund Sachen zahlt p. Meile 20 Xr. Der 

Conducteur erhält 9 Xr., der Postillon 6 Xr. Trinkgeld für die 
einfache Station 3 Meilen. —  Uebrigens gelten im Wesentli
chen diejenigen Regeln, welche bereits bei undern Staaten, in de
nen das Taxissche Postwesen eingefiihrt ist, angegeben sind.

B . Extrapost-Anstalten.

In so fern auch in Ansehung des Extrapostwesens bei einer 
ausführlichen Darstellung desselben nur dasjenige wiederholt wer
den konnte, was bereits bei Hessen, Kassau u. s. w. angedeutet 
■ st; wird es genügen, hier nur den Tarif und die Bespannungs
grundsäue aufzunebmen :

T a r i f .

Ein E x t r a p o s t p f e r d  per einfache Station ï  El, 15 Xr. 
In Stuttgart selbst, wenn man daselbst nicht 

wohnhaft ist, 15 Xr. mehr.
Eine P o s t c h a i s e  p. S ta t io n ..........................  So -
S c h m i e r g e l d :  (wenn wirklich geschmiert wird) n  -
P o s r i l i o n t r i n k g e l d :

a. bei 3 Pferden p. § S t a t i o n ......................... ao -
fiir jede weitere J Station ro Xr. mehr.
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ь. bei 3 Pferden p. § S t a t i o n ........................... u5 Xr.
-   ̂ S t a t i o n .......................... 58 -
-  i  S t a t i o n .......................... 50 -

w. s. w. nach der Progression von 175 Xr.
mehr für jede weitere J Station.

C, bei 4 Pferden p. J Station . . . . . . 3o -
für jede weitere J  Siittiön i 5 Xr. mehr.

d. bei 6 Pferden p. i  Station . . . . . . ' 40 -
-  Station . . . . . . 1 H.
- I  S t a t i o n .......................... I -  ao -

u. S. w. ao Xr. mehr für jede Jf Station.

Besp an nun g .

i)  P os t ch ais e n und h a l b g e d e c k t e  R e i s e v e g e n ,  Bâ
t ar ds  und sogenannte D i a b l e s ,  wenn sie n i c h t  g r o f s  
und l e i c h t  g e b a u t  sind: ,

bei 1 — 4 Personen ohne Goffer э Pferde

5 - mit z dito 3 -

4 - mit X dito 3 -

4 - mit a dito 4 -
a) Ga n z  g e d e c k t e ,  g e s c h l o s s e n e  R e i s e w a g e n  nnd 

B e r i i  nes.
bei a —  3 Personen mit oder ohne Coffer 5 Pferde 

auf nicht chaussirtem W ege jedoch 4 -
— 4 Personen ohne C o ffe r ..................... 5  -



bei 4 Personen mit C o f f e r .....................4 Pferde
-  6 -  -  dito .....................6 -

Die am Vordergestell der Wagen angebrachten gefüllten 
Magazine, desgleichen die Vacbea kommen wie die Coffer in An
schlag. Zwei grofse Mantelsäcke gelten für einen Coffer, _  Ein 
einzelnes Kmd von 7 Jahren wird gar nicht, л dergleichen wer
den als eine Person gerechnet.

—  2 3 9  —

Materialien: H e i d e m a n n s  Postgeographie und D e n z e l s  No
tizen aus dessen Post-Reiserouten. Stuttgart 1823.

t
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De r  f r e i e n  S t ä d t e :

B r e me n .  Fahrende Posten, s. Hannover.

Extraposten werden im Stadrposthause bestellt.
Man zahlt:
für i  C o u r i e r p f e r d  . . . • .................. 42 Grote

-  i  E i t r a p o s t p f e r d ....................................... 50 -
Dem P o s t i l l o n  bei 2 bis 4 Pferden . . . .  6 -

bei 6 Pferden, p. Meile . . . . . . .  12 -
Dem W a g e n  m e is t e r ...................................* 2 4  -

F r a n k f u r t i t  am Ma i n.  Taxiesche Posten.
a. Von Frankfurth ab, gehen nur Postkutschen. Man zahlt für 

den Platz 35 Xr. p. Meile, auf der Würzburger Route je
doch nur 27 X r., und für die Beförderung 

von Frankfurtit bis Darmstadt 1 Fl. 16 Xr.
Hanau . 40 -
Homburg 34 -
Mainz , I -  42 -
Offenbach 22 -

Jeder Passagier hat 40 Pfuud Bagage frei. Für das Auf
laden derselben erhält der Packer 6 Xr. und bei der An
kunft 4 Xr.

Der Postillon erhält p. Meile 4 Xr. Trinkgeld.
b. Der



b. Der Extraposttarif ist mit Ausnahme Лег Taxe für die Pferde, 
für welche hier Xr. p, Meile mehr bezahlt werden, wie 
in Nassau.

Ha mb u r g .  Hier sind aufser der städtischen Fostanstalt ver
schiedene andere der benachbarten Staaten, als: für Preufsen, 
Dänemark u. s. w. etablirt. Je nachdem man nun mit der 
Preufsischen oder einer andern Post abreiset, kommen auch 
die für die betreffenden Staaten angeführten Sätze und Re
geln in Anwendung.

Extraposlpferde werden bei den städtischen Litzenbrüdern 
bestellt. Man zahlt dafür ungefähr so viel, wie im Dänischen.

Kr a k a u .  In Krakau walten Hinsichts der fahrenden Posten
ähnliche Verhältnisse ob, wie in Hamburg. —■ Die E x t r a 
p o s t e n  werden Seitens des Stsdt-Postamts befördert.

Man zahlt:
pro P f e r d  und M e i l e  . , . i  PI. poln. Gr.
für einen P o s t w a g e n  p. Meile i j  _

S c h m i e r g e l d :
wenn man einen eignen Wagen bat 15 -

P o s t i l l o n t r i n k g e l d :

bei 3 und 3 Pferden . . . . .  *5 -
bei 4, 5 und mehr Pferden jedem

Postillon p. M e i l e ..................... го -

0
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E x p e d i t i o n s g e b ü b r  . . . .  t FJ. poln, 
B e s t e l l g e l d ....................................  15 Gr.

L ü b e c k ,  ln Ansehung der fahrenden Posten wie vorstehend.—  

Extraposten werden bei dem Stadtpostamte bestellt. Sätze 
wie in Diinnemark,
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j) Auszüge aus denjenigen Verordnungen, welche 

auf Reisen Künigl. Preussischer Militair-Per
sonen und Civil-Beamte Bezug haben.
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i) Auszüge aus denjenigen Verordnungen, welche auf 
Reisen König). Preussischer Militair-Personen mul 
Civil-Beamte Bezug haben.

A . 11 g e m e i n e B e s t i m m u n g  w e g e n  d e r  D i e n s t r e i s e n  
d e r  C i v i l - O f f i c i a n t e n  und M i l i t a i r - P e r s o n e n  vom 
2. F e b r u a r  1811.

a. Wenn die Dienstgeschäfte des Reisenden an dem außerhalb 
der Postroute belegenen Orte, wohin er mit Extrapost be
fördert worden ist, nur einen Aufenthalt bis a4 Stunden er
fordern, so sollen die Postpferde dessen Rückkehr oder 
Weiterreise abwartea und die Abfuhre verrichten. Alsdann 
mufs jedoch aufser der Hälfte des Extrapost-, Schmier- und 
Trinkgeldes noch das in dem Extrapost-Reglement bestimmte 
Wattegeld von a gGr. für jede Stunde und für jedes Pferd 
entrichtet werden.

b. Bei dem langem Aufenthalt eines solchen Reisenden gehen 
die Pferde ledig zunick j das dem Aufenthaltsorte zunächst
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gelegene Postamt, oder dasjenige, welches auf der weitem 
Heise zuerst berührt wird, ist aber verpflichtet, den Reisen
den auf Verlangen zu der топ demselben genau zu bestim
menden Zeit abholen zu lassen. In allen Fällen dieser Art 
sind die rollen reglementsmäfsigen Extrapostkosten zu be
richtigen,

c) Wenn der Heisende genöthigt ist, unterwegs anzuhalten, und 
Umwege zu machen: so werden die Meilengelder für die 
wirkliche Distance des Umweges bezahlt und fúr den Auf
enthalt ist das reglementsmäfsige Wartegeld zu entrichten.

d) Bei den Dienstreisen der Staate-Beamten etc. soll die Be
stimmung des Extrapost-Reglements, wonach selbst für Reise- 
louten unter einer Meile das Extraposrgeld auf zwei volle 
Meilen bezahlt werden mufs, nicht in Anwendung kommen, 
sondern den Postämtern für Extrapostfuhren auf einer Ent

fernung unter einer Meile nicht mehr als diese voll vergütet 
werden dürfen.

R e g u l a ţ i i  w e g e n  V e r g ü t i g u r i g  d e r  Di . eten und R e i s e 
k o s t e n  f ü r  co mm is sar i s  c he  G e s c h ä f t e  in K ö n i g l i 
ch en D l ens  tan g e  I e g e n h e  i te n v o m 28. F ehr. 1316.

I. У  o n  d e n  D i.e te n .
i )  Die Dieten sind lediglich als eine Vergütignng der Mehr

kosten zu betrachten, welche J er  Aufenthalt außerhalb des 

Wohnorts verursacht, und gelten daher nur so lange, ab das
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dai aufgetragene Geschäft auswärts dauert, es sey denn, dafs 
die für ein besonderes Geschäft ernannte Person weiter kein 
Gehalt bezieht, oder sonst nach ihrem Verhältnisse zu kei
nen Dienstleistungen verpflichtet ist, als in welchem Falle 
die zeglementsmäfsigen Dieten auch für die fernere Been
digung der comraissarischen Arbeiten am Orte des gewöhn
lichen Aufenthalts statt finden müssen.

a) Angestellte Staatsbeamte, welche Gehalt beziehen, oder auch 
ohne denselben bei einer Verwaltungsbehörde auf Beförde
rung arbeiten, sind verpflichtet, jeden Auftrag an ihrem Auf
enthaltsorte ohne weitere Vergiitigung auszurichten, daher 
auch für dieselben in solchen Fällen, wo ihnen eine auswär
tige Beschäftigung angewiesen ist, die Dieten sofort aufhü- 
ren, als sie an ihren Wobnungsort aurückkehren, und müssen 
sie dann die etwa mitgebrachten Arbeiten ex officio vollenden.

3) Officianten, als z. B. Landrätbe und Baubediente, welche für 
einen gewissen Bezirk angestellt sind, müssen die in ihrem 
Wirkungskreise Torfallenden Geschäfte ohne weitere Vergü
t u n g  verrichten. Sobald indessen dergleichen Officianten 
aufser ihrem Bezirke einen Auftrag erhalten, muis die Dieten- 
Vergütigung stau finden;

4) Von Officianten, welche wegen vermehrter Arbeiten bei Col
légien und Behörden auf eine Zeitlang angestellt werden, 
ist hier eigentlich nicht die Rede. Ihre Dieten werden nach 
Verhältnifs und Brauchbarkeit von der hohem Behörde jedes
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mal besonders bestimmt. Bekommt aber ein solcher Dieta- 
rius einen auswärtigen Auftrag, ohne dafs sein voriges Ver- 

hältnifs ganz aufhört; so kann er wegen des mehreren Auf
wandes auf eine billige Entschädigung Anspruch machen. Es 
wird in solchen Fällen als Regel angenommen, dafs die Hälfte 
des Betrages der ihm am Orte bestimmten Dieten noch li
quidi™ werden kann.

'S) Die Vergütigung der Dieten bleibt sich für alle Geschäfte 
innerhalb Landes gleich, und dürfen also bei Verrichtungen 
aufser dem betreffenden Departement oder dem sonstigen 

Wirkungskreise, nicht erhöhet werden.
6) Dielen für Geschäfte aufserhalb Landes, oder für solche, 

welche, es se y  aufserhalb oder innerhalb desselben, mit be- 
sondern Aufwand oder mit Repräsentation verknüpft sind, 
werden nach Verhältnifs der Person und der sonstigen Um

stände jedesmal bestimmt. Tritt aber der Fall ein, dafs im 
W ege der gewöhnlichen Verwaltung die fremde Grenze be

treten werden mufs, so können so lange, als der Aufenthalt 
aufserhalb dauert, die gewöhnlichen Dieten um die Hälfte 

erhöhet werden.
7) Die Bewilligung der Dieten regulirt sich nach dem Verhält- 

ni£j der Personen, indem aus diesem ein höherer oder nie
derer anständiger Aufwand gefolgert werden mufs.

Mit Rücksicht hierauf dienen seit dem x. Jan. iß t 6, fol

gende Sätze zur Richtschnur:



A. Bei den Ministerien.
Ein Director einer Verwaltung-, auch ein geheimer Staatsrath, 

täglich 6 Thlr.; —  ein Vortragender Rath eines Ministerii, oder 
auch ein anderer Arbeiter, der die Stelle des Raths vertritt, 5 Thlr.; 
—  der Dirigent eines Subaltern-Bureau's, 3 Thlr.; — ■ Expedien
ten, Kalkulatoren, Registratoren und Journalisten, 2 Thlr.; —  die 
Assistenten derselben, i  Thlr. i5  Sgr. ; —- Kanzlisten und Kopi

sten, i  Thlr.; —  die Kanzleidiener und Boten, 20 Sgr.

B. Bei den Regierungen und in gleichem 
Range stehenden Collégien.

Ein Ober-Präsident, 6 Thlr.; —  ein Präsident, 5 Thlr.; —  
ein Director, 4 Thlr.; —  ein Rath und Assessor, auch ein Refe
rendari us, wenn er für sich einen Auftrag erhält, 2 Thlr.; —  der 

Dirigent eines Subaltern-Bureau’s, r Thlr. 15 Sgr.; —  Expedien
ten, Kalkulatoren, Registratoren, Journalisten auch Referendarien, 
wenn sie als Nebenpersonen erscheinen, * Thlr. 10 Sgr.; —  die 
Assistenten derselben, 1 Thlr.; —  die Kanzlisten und Kopisten, 
ao Sgr.; —  Kanzleidiener und Boren, i 5  Sgr.

C. In den Provinzen und Kreisen.
1)  G e i s t l i c h e  u n d  S c h u l b e d i e n t e :  Ein Konsistorial- 

Kirchen- und Schul-Rath und ein Superintendent, desgleichen ein 
Professor bei einer Universität oder Director eines Gymnasii, 
г Thlr. ; —  ein Geistlicher, welcher eine Predigerstelle bekleidet

—  24 9  —
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oder demselben gleich zu achten ist, ferner, ein Lehrer bei einem 
Gymnasio oder einer hohem Schulanstalt, i  Thlr. 15 Sgr.; —  
geringere Schullehrer und Kirchenbediente, ao Sgr,

o) M e d i c i n a l - B e a m t e :  Ein Doctor und Kreİsphysikus, 
2 Thlr.; —  ein Kreischirurgus, 1 Thlr.

3) В au be di en t e: Ein Bau- und Deichinspekter, 1 Thlr. 
15 Sgr. ; —  ein Kondukteur, jtThlr.; ein Bühnenmeister, i 5 Sgi.

4) K r e i s -  un d  l ä n d l i c h e  a u c h  P o l i z e i  - B e d i e n t e :  
Ein Landrath, Kreisdirektor oder Vorsteher eines Kreises, ein 
Kreissteuerrath, ein Kreisdeputirter und ein Polizeidirektor, 2 Thlr. ; 
—  ein Polizeiinspektor, x Thlr.; —  ein Kreiskalkulator, ein Kreis- 
secretair oder anderer Unterbediente der Kreisverwahung, x Thlr.; 
ein Bote, Polizeiausreiter etc. iS  Sgr.; 4— ein Domainenbeamter, 
Gutsbesitzer etc. bei Taxationen, Besichtigungen und soustigen 

Aufträgen, i  Thlr. i£ Sgr.; ein Schulze, x5 Sgr.
Kassenbeamte, wenn sie commissarische Aufträge erhalten, 

werden, der Rendant dem Dirigenten eines Subaltern-Bureau's, 
der Kontrolleur, Buchhalter und Kassirer den Kalkulatoren, der 

Kassenschreiber und .die Gehüifen den Kanzlisten gleich behandelt,

П. У  o n  d e n  R c i i e k o t t e n ,

Die Reisekosten theilea sich:
1) in Fuhrkosten,
a) in Wagenraiethe und
3) in Poststations- und Trinkgelder.
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Zu i )  versteht e» sicii von selbst, daf« diejenigen Beamten, 
welche ein Fixum zu den Fulirkosten erhalten, dafür innerhalb 
ihrer Bestimmung keine Vergütigung weiter fordern können, da
gegen tritt solche mit den vollen Sätzen ein, sobald das Geschäft 
aufser den Grenzen ihres eigentlichen Dienstes liegt.

Zur Reise mit Extrapost sollen berechtigt seyn :

.rí. Bei den Ministerien-
Ein Direktor einer Verwaltung, auch ein Geheimer Staatsrath, 

mit 4 Pferden; — ein Vortragender Rath, mit 4 Pferden; — der 
Dirigent eines Subaltern-Bureau's, so wie auch Expedienten, Kal
kulatoren, Registratoren und Journalisten, mit ß  Pferden.

B. Von den Regierungen und in gleichem 
Range stehenden Collégien.

Ein Ober-Präsident, mit 4  Pferden ; — ein Präsident und Di
rektor mit 4 . ein Rath und Assessor mît 5, der Dirigent eines 
Subaltern-Bureau's, mit 2 Pferden.

C. In den Provinzen und Kreisen.
Ein Consistorial- Kirchen- und Schulrath und ein Superin

tendent, ferner: ein Professor hei einer Universität oder Direktor 
eines Gymnasii, so wie auch ein Geistlicher, welcher eine Bredi- 
perstelle bekleidet, oder demselben gleich zu achten ist, 3 Pferde; 
— ein Doktor und Kreisphysikus, Kreischirurgus, Bau- und Deich
inspektor, a Pferde; —  ein landrath, Kreisdirektor oder Vorsteher
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eine» Kreises, ein Kreissteuerrath, Kreisdeputirter und Polizeidi
rektor, mit 3 Pferden; — ein Polizeiinspektor, desgleichen ein 
Domainenbeamter, Gutsbesitzer etc., a Pferde.

Alle andere Personen müssen mit der ordinairen Post reisen, 
und dürfen nur auf den Seitenwegen sich besonderer Fuhren, 
oder, wenn diese nicht zu haben oder zu kostbar sind, oder die 
Sache den dazu eiforderlichen Verzug nicht leidet, der Extrapost 
bedienen. In beiden Fällen werden regelmäßig nur 2 Pferde gut 
gethan, es sey denn, dafs schlechte Wege oder besondere Um
stände eine Ausnahme gestatten, und dieses gehörig nachgewiesen 
werden kann.

Um alle Weitläufigkeiten in den Berechnungen zu vermei
den, sollen die zur Extrapost berechtigten Personen nur eine glaub
hafte Bescheinigung der Entfernung beibringen, und darnach die 
Vergiitigung auf die ihnen zustehenden Pferde erhalten, sie mö
gen entweder wirklich mit Extrapost oder mit eignen Pferden oder 
sonstiger Gelegenheit gereiset seyn.

Zu a). An Wagenmiethe werden vergiitigt:
Bei 4  Pferden Extrapost täglich ao Sgr.

-  5 -  -  -  »5 -
-  2 -  -  -  10 -

Die Wagenmiethe findet aber nur bei wirklichen Reisen und 
einem abwechselnden Aufenthalt, oder bei solchen Aufträgen un
unterbrochen statt, wo auf einen langem Aufenthalt mit Gewiß
heit nicht gerechnet werden kann. Es darf daher bei einer blei-



bf-ruien commissarischen Bestimmung oder im Fall einer Beschäf
tigung als Hülfsarbeiter bei einer andern Behörde, oder in einem 
andern interimistischen Verhältnisse die Wagenmiethe nur für die 
Hin- und Rückreise liquidirt werden, es sey denn, dafs nach Be
enden eine Ausnahme ausdrücklich festgesetzt wird.

Zu 5) sollen bei Reisen mit Extrapost durchgehend« 2 Meilen 
auf eine Station gerechnet, und für die Station an sogenanntem 
Stationsgelde, und für die kleinen Anforderungen 

bei 4 Pferden . . 10 Sgr.

-  5  -  .  .  7 Í -

-  a  -  . .  5  -

so wie an Trinkgeld für die Meile bei 4, 5 und я Pferden 5 Sgr. 

vergütigt werden.

V o r l ä u f i g e  B e s t i m m u n g e n  und G r u n d s ä t z e  ü b e r  die 
V e r s e t z u n g s -  und D i e n s t r e i s e n  der  O f f i c i e r e  und 
M ili ta İ r - Pers o n en , in A n s e h u n g  der  d a b e i  zu ve r
güt)" g e n d e n  E x t r a p o s t  o d e r  zu b e n u t z e n d e n  f r e i e n  
o r d i n a i r e n  P o s t ,  v o m  31. M ä r z  181a.

1) Nach allgemeiner Aufhebung des Natural-Vorspanns bei 

allen Arren von Reisen des Militairs, findet der Natural-Vorspann 
nur noch bei den Canton - Revisionen, und zwar blofs innerhalb 
der Canton-Grenzen, Statt; alle andere Reisen, auch die der 
Canton - Commissarien bis an die Grenze des Cantons, müssen mit 

Extrapost oder der freien fahrenden Post geschehen.

—  2 53 —
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a) ÀHe Reisen des Militairs sind entweder

V e r s e t z u n g s -  oder D i e n s t r e i s e n ,

Folgende Ofliciere und Personen sind in beiden Fällen zur 
E x t r a p o s t  berechtigt, und erhalten sodann an Pferden und Wa

gen Nachstehendes vergütigt :
Zur Zur

Versetzung. Dienstreise.
a. ein General-Feldmarschall, General 

der Infanterie oder Kavallerie, wirk-
lieber oder interimistischer General- Pf. Wagen Pf. Wagei
G o u v e rn e u r .................................................. íe 2 6 X

b. eiisGeneral-Lieutenant oderein dienst-
thuender Brigade-General . . . . 8 Г 5 X

c. ein General-Major oder ein dienst-
leistender B rig ad ie r ................................... 6 I 4 X

d. ein Oberster oder ein Regiments-
K om m andeur ................................................. 6 I' 4 X

e. ein S ta a b so ff ic ie r .................................... 4 t 3 X

f. ein wirkl. Capitaine odi Rittmeister 4 X 3 I
g. ein General-Kriegs-Commiesair . 5 t 4 X

der Kriegs-Commissair . . . . 4 1 3 X

der Ober-Proviantmeister . . . 4 I 5 X

der Proviantm eister ............................ 3 z а X

b.  ein Generalstaabs -  Chirurgus .  . 5 X 4 I

ein Divisions- General -  Chirurgus 4 X 5 X
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Zur Zur

Versetzung. Dienstreise.
die Regiments- u, Bataillons-Chi- Pf. Wagen Pf. Wagen 

rurgen der Kavallerie u. Infanterie S í  a í
i. ein Ober-Auditeur und Gouverne

ments - A u d ite u r ...............................4 x S í
ein Auditeur der Brigade und Gar

nison-Auditeur .......................... 3  г я i

к. ein B rig ad e-P red ig er.....................S í  a í

5) Alle Offieiere vom Staabskapitaine an abwärts, die Fort- 
epeefahnriche, Feldwebel, die Expedienten der Kriegs-Comntissaire, 
Proviautbedicnte, Actuarien der Gouvernements-Gerichte, die Com
pagnie-Chirurgen, Büchsenmacher, und andere in diese Kathegorie 
gehörige Militair-Personen, erhalten zu Versetzung«- und Dienst
reisen nur die f r e i e  o r d i n a i r e  P o st,

4) Die Adjutanten der Generale und Brigadiers erhalten bei 
den Versetzungsreisen die Extraposrpferde nach ihrer Charge.

5) Um das Fortkommen ganzer Familien bei V e r s e t z u n 
g e n  zu erleichtern, so wird in Ansehung der zur Extrapost be
rechtigten Offieiere und Militair-Personen bestimmt, daf» die Ver- 
gütigung der im §. я. festgesetzten Zahl der Pferde und Wagen, 
auch ohne Bescheinigung der Postämter geschieht, nnd unter allen 
Umständen die v o l l e  Vergütigimg erfolgt, wenn nur die Ver
setzungsreise selbst und die Meilenzahl als richtig dargetbau isr.

6) Bei Bestimmung der für die §. a. sub a., b., c,, und d.



gen aamen höben» Officiere angesetzten Anzahl Pferde zu den 
Dienstreisen, ist darauf gerechnet, dafs sie einen Adjutanten mit 
in ihrem Wagen fortbringen. Müssen aber die Officiere dieses 
Ranges anfser dem Adjutanten noch eine oder zwei andere Mi- 
litair-Fersonen mit sich nehmen, oder ist das Letztre der nämliche 
Fall bei den reisenden Personen sub e., f . , g,, h., i. und k., so 
wird auf deren Fortbringung in demselben Wagen auf jede Per
son mehr, ein Extrapostpferd roelrr gerechnet und liquidirt.

Wenn der sub i. aufgeführte Ober-Auditeur einen Auditeur 
mit sich in demselben Wagen foribringt, so erhalt er stau 3, 4 
Ex trapos tp ferde.

7) Alle Militair-Personen oder Beamte, welche etatsraäfsig 
Rationen beziehen, sind, mit Ausnahme der Generale und Briga
diers, verpflichtet, Reisen von einem Orte zum andern, deren Ent
fernung nicht über 6 Meilen beträgt, und in so fern an jedem 
soldier Orte der Dienst einen Aufenthalt noting macht, mit eige
nen Pferden zu verrichten. Z. Б. wenn der Kommandeur eines 
Kavallerie-Regiments einzeln stehende, von einandp; nicht über 
6 Meilen, entfernte Eskadronen bereiset, wenn auch die letzte vom 
Staabe in gerader Linie weiter als 6 Meilen entfernt seyn sollte. 
Dagegen wurde die Rückreise in gerader Linie bei dieser Entfer
nung liquidirt werden.

Da die Kriegs-Commissaire, Regiments-Chirurgen der Kaval
lerie und die Auditeure der Brigaden ebenfalls Rationen beziehen, 
so findet alles dies auch auf sie Anwendung,

S) Die
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8 ) Die Kanton - Revisions - Commissarien ohne Unterschied 

des OfScIergrades reisen bis zur Grenze des Kantons allemal mit 
Extrapost, eben so wie die sie begleitenden Militair - Personen, 
wenn sie auch sonst nur zur freien ordinairen Post berechtigt wären.

g) Inactive Officier«;, die zu Reisen angewiesen sind, werden 
eben so wie die activen Officierà sowohl bei den Versetzung! - 
als Dienstreisen behandelt und beurtheilL

io )  Die Regiments- und Bataillons-Chirurgen der Infanterie, 
da sie keine Rationen beziehen« verrichten alle Dienstreisen mít 
zwei Pferden Extrapost. •

n )  Für Dientreisen, welche statt der berechtigten Extrapost 
mit eigenen Pferden geschehen, wird nur die halbe Extrapost ver- 
gütigt. Die Wageumiethe, Chaussee-, Damm-, Wege-, Brücken-, 
Zoll- und Fährgelder aber werden voll bonfficirt.

Auf die Yersetzungsreiseu hat die Bestimmung dieses §. kei
nen Bezug, sondern solche werden nach §. 4. immer voll Yergü- 
tigt, wenn sie auch mit eigenen Tferden geschehen.

12) Wenn bei den auf die fahrende Post überhaupt ange
wiesenen Personen der Fall eintritt, dafs von einem Orte zum an
dern keine fahrende Post geht, oder ein unnüthiger Aufenthalt 
von mehr als ia  Stunden erforderlich seyn würde, so erhalten 
sie einen Wagen mit zwei Extrapostpferden.

Die mit der ordinairen Post Reisenden können das regle- 
mentsmäfsige Wagenmeister- und Fostillonstrinkgeld zur Erstat
tung liquidiren. Wenn jemand zwar einen freien Postpafs erhal

lt
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ten, топ demselben aber keinen Gebrauch gemacht, und die Reise 
suť andere Weise verrichtet hat, so kann er das gesetzmäfsige 
Postgeld топ 7§ Sgr. pro Meile und die vorgedachten Spesen zur 
Erstattung ïïquidiren.

S3) Von den zur Extrapost berechtigten Officieren nach §. n ,, 
reichen die sub r. und 2. genannten ihre dies fa !1 igen Liquidatio
nen selbst ein. Für die übrigen топ 3. bis 10. aufgeführten Offi- 
ciere und Älifilair-Personen, werden die Liquidationen durch eine 
der nachb'enannten Behörden eingereicht, als :

\ I-flL «“li - .
durch den Gouverneur —  den Brigade-General —  den Chef 

des Krieges-Departements —  den Chef des Generalstaabs den 
Chef des Kadetten-Instituts,

N ä h e n e d E r l ä u t e r u n g e n  zu d e n  v o r l ä u f i g e n  B e s t i m 

m u n g e n  und G r u n d s ä t z e  ü b e r  di e  V e r s e t z u n g s 
und D i e n s t r e i s e n  der  O f f i c i e r e  u n d  M i l i t a i r - P e r -  
s o n e n ,  v o m  1. A p r i l  igt2.

1) Alle Fälle, wo D i e n s t r e i s e n  von Officieren und Mili
» -i 1 '> t '

taîr* Persönen emtreten, lassen sich nicht in voraus bestimmen,
‘ 'O Co # .

sondern können nur unter folgende allgemeine Rubriken ge
. * t v i *  -'J • '  ■ •«.» * t y
bracht werden, als:

I .  • n  I e e

a, Trnppenbereisungen durch die kommandirenden Generale oder

Brigadiers, durch die Kommandeure der Regimenter und Ba-
1 **• ♦ JÍV < * ■ » *' • ■ '
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taillone und ibre Stellvertreter, es sey zur gewöhnlichen Zeit
oder bei besondern Veranlassungen,

° 'íe И'.-. ■
b. Bereisungen der Festungen, der Mililair-Magazine und De

°  °  .nflPÏÏJÏÏT Jjnul!t.«.v3
pots: Ilevision der Garnison-Lazarete duřeli den Generat

. • r . -T i- b noT i ţ i
staabs - Chirurgus, durch die Divisions - General - Gin ringen
und durch die lieg!ments-Chirurgen: so wie Geschäftsreisen

_ o i  (1|9 i p j í ã e  rv :
andrer einzelnen Militair-Personen топ. einer Garnison ги

j. - nsidilf Tjnu Ol r
der andern, und zu sonstigen bestimmten Zwecken.

’lioni'roriaen io-
c. Reisen der Militair-Kanton-Commissarien, Behufs der.abzu-

1 » n  • l t  n e b  rl'Jloh
haltenden Kanton-Ilevision.t _ • i: ’ .Q - rol

d. Aufserordentliclie Aufträge zu commissarischeu, Untersuchun
gen und Verhandlungen,

e. Temporelle Dienstleistungen einer Militair-Person bei einer 
oder der andern Truppenabtheilung oder Militair-Behörde.

f. Transportirung von verurteilten Officieren und MJitsir-Per
sonen zur Festung.
i )  In Ansehung der Dienstreisen verschiedener subalterner 

Militair-Personen sind folgende Fälle speziell regulirt und auch 
in Absicht der gewöhnlichen Zeit bestimmt, als: 

a. d ie  R e g i m e n t s -  und В a t a i 11 o ns - Ch i r u r g e n  der
. . . r* 71 fi о”  2 * 41Ç

I n f a n t e r i e  müssen die einzelnen Garnisonen so oft berei-
■ •, , .. . ')* • *• »n ■

sen, als es n ö tig  erachtet wird, in der Regel aber alle der
.  i IO  U  I *  1 t. 1

gleichen Reisen alle zwei Aionate vornehmen.
. : ■ .»** ţ.o

Die R e g i m e n t s  - C h i r u r g e n  d e r  K a v a l l e r i e  er
halten Rationen, und machen diejenigen Dienstreisen, welche

R a
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nicht über 6 Meilen Entfernung betragen, mit ihren Pferden. 
Bei Heisen über 6 Meilen erhallen sie die İm §. a. der vor
läufigen Bestimmungen sub No. s. festgesetzte Extrapost, so 
wie solche die Regiments-Chirurgen der Infanterie, da sie 
keine Rationen beziehen, nach §. io. der vorläufigen Bestim
mungen zu allen Dienstreisen bekommen.

b. Die Auditeure zweiter Klasse bei den Brigaden erhalten, Be
hufs ihrer Dienstreisen Rationen und müssen dafür allo 
Dienstreisen bis zu 6 Meilen Entfernung auT eigene Kosten 
verrichten. Bei Dienstreisen über 6 Meilen Entfernung wird 
ihnen nach §. a. Lİt. i. Extrapost vergütigt.

Die Garnison-Auditeure, welche keine Rationen beziehen, 
erhalten zu allen Dienstreisen die in der eben allegirteu 
Stelle bestimmte Extrapost.

c. Die Brigade-Feldprediger haben nach dem Militair-Kirchen- 
Reglement alle 6 Monate die sämmtlichen, aufserhalb ihres 
Wohnorts befindlichen, zu ihrer Gemeine gehörigen Garni
sonen, Behufs der Austheilung des Abendmahls, und Revi
sion der Unterrichts-Anstalten zu bereisen.

d. Die Sattler der Kavallerie, so wie die Büchsenmacher und 
Schäfter der Infanterie, bereisen in der Regel alle 5 Monate 
die übrigen Garnisonen, wenn nicht anfserordentliche Fülle 
solches öfter erheischen, oder sonstige Anordnung getroffen 
ist, dafs die schadhaften Gewehte zur Reparatur in die Gar-
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nison geschickt werden, wo sich der Büchsenmacher und 
Schäfier befindet.

3) Wenn zur Festung verurtheilte, oder sonst arretirte Officierò 
und Militair-Personen zu transponiren sind, so raufs dies ín dei 

Regel auf ihre Kosten geschehen.

Bei erwiesenem Unvermögen aber ist die Art, wie sie fort
zubringen sind, nach der Charge des den Arrestanten begleiten

den Officiers zu bestimmen.

Ist dies ein Subaltern-Officier bis incl. Staatscapitaine, so be
kommen beide, der Arrestant und mitkommanditte Officier, freie 

'Sitze auf der ordinairen Post; bekleidet aber der Officier eine 
höhere Charge, so wird daun iu Gemäfsheit derselben und nach 
Maafsgabe des §. я. der vorläufigen Bestimmungen die Extrapost 
liquidirr.

4) Wer zur Extrapost berechtigt ist, kann sich statt derselben 
auch einer M i e t h s f u h r e  bedienen,

a. wenn der Ort der Abfahrt keine Poststation ist, und daher 
bis zur nächsten Station mit einer Miethsfuhre gereiset wer
den mufs;

b. wenn zwar Extrapost zu erhalten, der Betrag der Miethsfuhre 
aber nebst den etwanlgen Nebenkosten wohlfeiler ist, als die 

Extrapost mit allen gesetzlichen Spesen.

Wo Mietlisfuhren genommen sind, die den Betrag der Exira- 
postkosten nicht erreichen, dürfen die letztem bei Dienstreisen



riicîit lţijhidîrt, sondert kann nur Лег wirkliche Betrag der Mieilis- 
fulíre’ li'qiiidirt weídèhl i n . t; ■

ÿ ) Jeder-«iir Extrapost Berechtigte kann sich nach Will к ü hr 
eines e ig e n e n , eines ge m ie th e ie n  Wagens, oder einer Post-
kátés^fiê bë'diënén,

'T ih 1‘einen1 eigenen oder gemietheten Wagen sind die Officiera, 
To rri "höchsten Ká lige an, bis inel. wirklichen Kapitaine, ingleichen 
dér "Général-Kİneğs-Còmmissair, der Generalstaabs - Chirurgu*, 
dèÿ'Tiiiïiioris-Général-Chirnrgus, der O ber-Proviantmeister nnd 
Ле^бЬДО-кШй&г', 1 5  Silber-Groschen tägliche Wagenmieihe zu 
lifjuídirén bítéclm’gT; wogegen alle übrige Officiare nnd Miliiair- 
PerSonen, veidre beständig oder nur in gewissen Pallen mit Ex
trapost reisen dürfen, nur 10  Silber-Groschen tägliche Wagenmieihe 
vérgutígť‘erhalten.

Oië' respectiven Sätze der Wagenmiethe werden allemal voll 
liquicfirt und ‘Vët'gütïgt, ohne Unterschied, ob mit einem e i g e n e n  
oder mit eiıîeîö g e m i e t h e t e n  Wagen gereiset wird, und ohne 
Rücksicht darauf zu nehmen, ob der Reisende einen steuerfreien 
Wagen lu t , oíeť nicht, als w elch« alles dabei weiter nicht in 
B'etradht kommt ' ' ■ ' -

Ü ii Wágenrtiíèthe Wird nîdht blcifs für die Tage der wirkli
chen Ä ili'e, 'sondent arif dfe ' ga i t ze  Ze i t  d e r  A b w e s e n h e i t  
vergütigt ; dagegen WerdeA'nSerdale'besondere W o g e n - R e p a r a -  
t urUoi ' ten gut g ethan, es mag mit einem eigenen oder gemie- 
theten Wagen gereiiet werden. Wer sich zur Reise einer von



d e r 'Рой genommenen Kalesche bedient,, kann nicht den rgjp. Satz 
der täglichen Wageumiethe, sondern darf nuip.ţlen postin  ä fs i-  

g e n  B e t r a g  für die Kalesche auf die zuiückgelegten Stationen

liquidirena э into  an U al «•■  • ... ., ..........  . »■ ,
8) Es hängt von jedem Reisenden ah, die Reifen, zu welchen 

er »ich < der Extrapost bedienen darf, nach §, .jţj. , der vorläufigen 
В (.«Stimmungen auch mit e i g e n e n  Pferden zu verric^tçn, doch 
darf itt diesem Falle bei D i e n s t r e i s e n  nur die äl  f  te. säomu- 
licher E x t r a p o  st kos  t en samım den gesetzlichen Spesen ,£jqui- 
dirt werden; die Wogenmiethe aber nach dem anwendbare!) Satz 

von reep; i5  oder io  Sgr., imgleichen die Brücken-, W ege-, 
Chaussee-, Z o ll-, Damm- und Fährgelder können v.oll liqui
di« werden. '■ « «M '

Wenn ein mit eigenen Pferden statt mit Extrapost Reisender 
genöthigt iat, unterweges aazuhalten, und Umwege zu máchej, so 
kann er zwar die halben Meileujrelder für die wirkliche Distanz,

. . . . . " Tnicht aber die Hälfte des nur bei wirklichen Eitrapostreisen Statt 

findenden Wartegelde» liquidiren.
p) ln Fällen, wo nach §, ia , der allgemeinen Bestimmungen die 

auf die ordinaire Post angewiesenen Personen sich der Extrapost 
bedienen dürfen, mufs solches nur bis dahin geschehen, dafs die 
fahrende Post wieder benutzt werden kann, Uebrigens findet auf 
dergleichen Personen für die mit Extrapost geschehene Reise alles 
das Statt, was sonst in Ansehung der Extrapostreisen in den vor
läufigen Bestimmungen und den gegenwärtigen Erläuterungen fest



gesetzt t»r, nur mit dem Unterschiede, dal* aie keine tägliche 
VVagenmieihe, sondern den Betrag einer Fostkalescbe liquidiren 
müssen. Sie können aich übrigens in dem erwähnten Falle auch 
einer Miethsfuhre statt der Extrapost, unter dea sub 4 dieser Er
läuterungen gegebenen Bestimmungen bedienen.

Die auf die ordinaire Post angewiesenen Officierò und Mili- 
tair-Personen haben zugleich 5o P f u n d  F r a c h t  frei, ohne die 

elwanigen Dienstpapiere und G erä te  mitzureclmen.
Die Ueberfracht über So Pfund Privatgut aber, müssen sie 

in der Regel aus eigenen Mitteln nach der Posttaxe bezahlen.
10) In jeder entkommenden Reise-Liquidation mufs der Zweck 

der geschehenen Reise deutlich angemerkt, und die Nothwendig- 
keit derselben von einer der Behörden nach §. io. der vorläu
figen Bestimmungen attestirt seyn, so wie von derselben auch 
allemal die Dauer der Abwesenheit nach der wirklichen Zahl der 
Tage mit zu bescheinigen ist.

ir )  Bei den Dienstreisen mit Extrapost mufs jede Liquidation 
mit speziellen Attesten von den Poststalionen belegt werden, wel
che der Liquidant sowohl auf der Hin- als Rückreise passin hat. 
Aufserdem ist darin speziell zu bemerken :

a. jede Poststation;

b. die Zahl der Pferde und deren wirkliche Gestellung;
c. die Meilenzahl;

d. die Verabreichung einer Poatkalesche, oder der Gebrauch 
eines eigenen oder gem ieteten Wagens;



4
—  2б5  —

е. der gezabire Geldbetrag, mit Einschlafs von Wege-, Brüchen-, 

Damm-, Z o ll-, Chaussee- und Fährgeldern, wo solche V o r

kommen.
Mit den Attesten der Postämter, welche diese Data enthalten, 

müssen die angefertigten Liquidationen dbereinstimmen.
Bei V e r s  e t zu n g s - R e i  s en bedarf es nach §. 5. der vor

läufigen Bestimmungen dieser speziellen Nachweisungen nicht.

jtS) Der Aufenthalt, «o wie ein notliwendiger Umweg bei 
(leisen mit Extrapost, so wie auch an deren Stelle bei Reisen mit 
eigenen Pferden der Umweg, müssen in der Liquidation gehörig 

erörtert und bei derselben bescheinigt werden.
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Benennung des Landes.

too __ ™  _l

Meilen

X

j . ,
i i  i

ТП Q cm  * n b " n  В"ГТ” П

tragen in Preußischen, Mtifefr:
Л

Baden . . ;XOI IO X
Balem .  .

c , ! . .
io5 to§ I

Danemnik . • • » .  .  « too xo I

England . « 2 f
Frankreich ( Lieues) . .  . 59i 6 ■ J Ì
Hannover (geographische Meile) 9 8f 9 İ t
Hessen .  . I O I 20 ■ ■ г
Italien .  , a4f a § 4 '-n 11 ’ j

(tìitìMigglien im Kirchenstaate ■ud.'M

sind etwas kleiner) ... iM -Al l i  с

Sardinien (wie Frankreich) J ■ '■j i . i r ' <> • «item-
Mecklenburg . . . . . . 99f t х а  к ; X
Kassan (wie Baden) 1«. .1 ‘fr * i

Niederlande (Uren) .  .  „ . 75 §
9
T

L u x e m b u r g ............................. 53 5 ï 3
T
2

Oesteireich xor I O 'X
(die Meilen in Böhmen, Un- - ' ■ ţ

garn und Galizien sind et- .. r
was stärker) I
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Benennung des Landes. Meilen
in dem angegebenen Lande be
tragen in Preufsischeu, Meilen.:

Oldenburg ..........................
T e i l e n ..................... .

s53* 

» 8 *  .

13
g*

4
I

P r e u fs e n ................................ ZOO I O »
Bufsland (Werste) . . . < u ¥ • J
Sachsen . . . . . . . 140 14 »1-, ...
Schweden 14a M* i f
Schweiz (Stunden) , . * * 8a 8* t f  и
Spanien und Portugal . . . 83 8/ u.,1 »
Anraerk, Mittelst dieser* Tabelle wird es leicht seyn, eine beliebige 

Entfernung im Auslande ohne Schwierigkeit in prcnfsische 
Meilen zu reduciren. Bei den Sätzen ad 10 und j  Meilen 
sind die Brüche absichtlich nicht weiter aufgelöst und mit 
mathematischer Genauigkeit angegeben werden, da dies nicht 
einem Jeden verständlich und daher dem Zwecke des Buches 
nicht entsprechend seyn m dichte. Es sind MilCelzthien ge
wählt, welche weder eineid Nachtheil noch einen Vortheil 
herbeiführen.

Tn Ansehung der sogenannten f o s  te n  ist noch zn bemerken: 
I  deutsche Post (Station) =  2 Meilen. t
i französische Post “  1 Lienes, 
s italienische Post =  8 Migglien x=  a Meilen.
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У eVgleichtrngs- T a b e l l e  
dos Werths fremder Geld-Sorten gegen Prcussisches 

Geld, den Thaler zu 30 Silbergroschen à 12 Pfenn.
gerechnet

. Ilif. Sgr. Pf.

Abkürzungen : Iíililr. Ileiclisthalei. •—  Ríl. Reich,sgul-
den. —  Xr, Xreuzer. —  gGr. gute Groschen. —  
Pf, Pfennig. —  fsl. Schillinge. ■—  Conv. Conven
tion. —  Cour. Courant. — • Lüh. Liibisch. —  Mgr. 
Mariengroschen. —  Baj. Bajocchi. —  n. d. 20-24 
G. F. nach dem 20 — 24 Gulden-Fufs. —  Mk.Mark. 
—  Den. Denari. —  Sp. Species. —  Hb. Cour. 
Hamburger Courant.

A n h a l t  Rthlr. ги 24 gGr. à 12 Pf. Conv. Cour. Z I

Baden.  J -
_ . [ Rii, zu 60 Xr, a 4 PF. n. d. 24 G, F, B a i e r n .  j *

I 7

B r a u n s c h w e i  g. Rthlr. ги 36 Mgr. à 8 Pf- ì 3
auch Rthlr. ги 24 gGr. à 12 Pf, j

B r e me n .  Rthlr. ги 72 Groot à 5 Schwär . z I

D ä n e m a r k .  Rthlr. zu 3 Mk. à 16 fsl. Lüb. ) 5
oder Rthlr. ги 6 Mk. à 16 fsl. Dänisch | 
auch Rthlr. Sp. zu 6 Mk. à 16 fsl. : I 15

E n g l a n d .  Pfund zu ao ftl. à 12 Pences Steri. 6 17
der Schilling - 9

F r a n k  f  urt  h a. M, RJl. zu 60Xr. à 4 Pf.n. d .24 G.F. - 17
F r a n k r e i c h .  Francs zu 10 Decim, à 10 Cent. - 7

W
H
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Rtl. Sgr. Pf.

Ha mb u t g. Rtlıl.à 48 fsl, Sp.od. 6o fsl, Liib.od. Hb. C. I • 5 *-
auch nach Mk. zu i6 Jal. à ia  Pf. Cour. - II IO

H e s s e n  (Kurf.) Rflilr. zu 5a Albus å 9 Pf. )
яauch Rihlr. zu 24 ßGr. á 12 Pf. ţ * I I

in Nie derli ess en : IUI. à 6o Xr. à 4 Pf. n. d* 24 G, F. 
He s s e n  (Grofeherzogth.) wie Frankfurtit.

17 *$

I t a l i e n .
S a r d i n i e n ,  wie Frankreich.
M a i l a n d .  Lire zu ao Soldi å 12 Denari, a) Yal, imp. - 8 9Ì

b )corrente - 6
F l o r e n z ,  Lire zu 20 Soldi à 12 Den. in mon. bnoija - 6 9

in mon. lunga - 6 55
auch; Lire à i§  Paoli à i j |  Soldi

Rom.  Scudo zu 10 Paoli à ro Baj..................... 1 13 9İ
Ne a p e l .  Ducat, di Regno zu io  Carlini à 10 Grani I 4 -
M o d e n a .  Lire à ao Soldi à za Den, . , . - 5 •
R e g g i o .  Lire à 20 Soldi å 12 Den................... - z » Š
Par ma.  Lire à 20 Soldi à 12 Den, . . . . - X XX

K r a k a u ,  wie Polen,
L u b e c k .  Rtblr. à 5 Mk............................................ z 5 6

auch nach Mk. à 16 fsl. à 12 Pf. . . - zz IO
M e c k l  e n b u r g - S c h v e r i n ,  wie Lübeck. 
M e c k l e n b u r g - S t r e l i t z .  Rthlr. zu 48 fsl. od. zu

24 gGr. å 12 Pf. Cour. . . . . I 5 e
N a s s a u ,  wie Frankfurth a. M.
N i e d e r l a n d e .  Thlr. zu 50 S tü te r ...................... r to 7

Gulden à ao Stiiver à 16 Pf. . . -■ 16 5



Kıî. Sgr. Tf.

i, Ffend ku 20 fel. à 040 Pf. f »ftr. '>ri 3 13 3
auch; pacfijranca и. Cis. ivi« ii 1 ira  икра i eb 

O e s t e r r e i c h .  Reichsgţddeu à 60 üfr. . v  , ,
<L

20 7
in Wiener W ährung.......................... - s 9

1 Fl. H l . t j  FI. ûoXr.W.W.— 1 FhW. W.=tt94Xr.C.M. 
01  d e n b u rg. Ulli, zu 7 3  Groot à 5 Schw. in Cassa.Geld I 5 _

in grobem Cour. I I 5 İ
in kleinem Cour • - 28 «■1

P ol e n.  Thlr, zu 5  FI. à 50 Groschen . '  . . . X - -
P o r t u g a l .  Millerees à .1000 K e e s ..................... I 19 5

Neue Crusade à 480 Kees . . . . Am 23 9
Pr e  uf s e n .  Rthlr. zu 50 Sgr. à 12 Pf. . . . . I - -
K u f s l a n d .  Rubel à 100 Kopeken Silber . , . X I 3

in Kupfergeld . . . " 1 0 . IC 4
S a c hs e n.  Klhlr. zu 2,4 gGr. à ia  Pf. . . . . 1 I 5J -
S c h w e d e n ,  Rthlr. zu 48 fsl. Specie» . . . . I 15 -

Daler Silbermünze à 8 fal, Sp. . . . - 7 6
Daler Kupfermünze à fal. Sp. . . - 2 ' 6}

S c h w e i z .  I.ivr. od. Francs zu 10 Batzen à a  Solsà 12 Den. - 11 9 İ
Galden za 60 Xr„ à 8 Heller .. . . . - *7 9

S p a n i e n .  Escudo de Vellon à i o  Ileal tře Vellon - 2 X S
T ü r k e i .  Piaster zu 40 Para à 5 Asper . . . - 15 9ä
W u r t e m b e r g .  Ríl. zu 60 Xr. à Heller . . . - 1 7 *»

Materialien. N e l k e n b r e c h e r s  Taschenbuch, 13. АиЯ. и. Műnz- 
Vergleichungs-Tabelle vom 15. Oct. 1821. Gesetzsammlung 

pro i8Wi Pag> 1Э°.
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З) Auszug j aus einer Sanamlungvon Tarifen, naeh wel- 
!clien das Chaussee-, Fahr- und Brückengeld von 
den Künigl. Freuss, Post-Aiiskjlten erhoben wird.
I !. f - , f  t ... tt i,, \ . -j /1 is 1 1

I. D as Cli au ss ее g el <1в .д
betrügt innerhalb der Preuts, Staaten p. Extrapostpferd und Meile 

t Sgr. 4 Pf.
I 2. F a h r -  und B r ü c k e n z o l l .  ■ д  • 

lieber den Sober.
Bei C h r i s t i a n s t a d t  p. Tferd i  Sgr. 5 Pf. у zwischen Sor an 

und Sagan ага Tage i j  Sgr., Nachts 2 Sgr. p. Pferd.

lieber die Elbe.
Bei T o r g a u  und M ü h l b e r g  t j  Sgr., bei W i t t e n b e r g  
Sgr. p. Pferd.

Bei D e s s a u ,  a. i Wagen mit 2 Pferden n  gGr.
b. i dito -  3 -  i5  -

.  C. « dito -  4  -  2 0  *

wird aber der Wagen zurückgenommen, ada. 13 gGr., b. 17 J  gGr.,
c. 22 gGr.

Bei C o s w i g  i  Wagen zu 2 Pferde, 4 gGr,
v „ . ■ ' ■■■’ 1,I dito -  3 —  4 -  6 -

Bei M a g d e b u r g  p, Pferd 5^ Sgr,, für den Wagen t|  Sgr.
incl, Dammzoll. t

Zwischen A r e n d s e e  und L e n z e n  für a Pferde iflcl. Wa-



gen io S gr., für jedes Pferd mehr,, desgl. für jede« zurückkeb- 

rende Pferd und jeden Wagen o\ Sgr. - - e i n s  - -, f-T

5  Z  'I  V »  F
Lieber den Gileestrom

r id  !<•' L o r ü  ; . ' ■ >  " радгэ-Ч i 
;n für jeden Wagen Sgr., ibei R e a l i s e hke n für jeden Wagen i |  Sgr,, 

Eben so viel für die Rückkehr der Pferde.
Pferd 8 Pf

rnleJ
bei T i l s i  t

■ Ueber den Memelstrom

i Person !  Sgr., t grofser Wageu zu 6 Pferden io Sgr. 
........ kleinerer -  zn 4 dito 6 -ö i Pferd i j  -

i leichter Wagen, i Sgr.
. 1 ■'

Bei dem Ueberselzen mit der Fahre das Doppelte dieser Satze.

C -. Liebe- die Mosel
bei S c h w e i c h

für i Postkalesche mit a Pferden to i Sgr,
. v>  {  t ,  ! - ■ .

-  einen eignen Wagen mit a Pferden 9 Sgr. 
jedes Pferd mehr a i  Sgr.

„  , „  , ■  P . -1- , .1- :
Zwischen H e t z e r a t h  und T r i e r

t Wagen mit a Pferden 3 Gr. 9 Pf.

fl -

• 4 “
Beim Eisgänge das Doppelte.

jedes Pferd mehr 
‘5 u  n  t Persort ? . V

, ! 1 3 ,\ '  * , ■ : >1 II '• *
.Lieber d ie Mulde

bei B i t r e r f e l d  und D ü b e n  p. P fe rd -tj Sgr.

at T

Lieber
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bei M a r i e n b u r g
о. ü b e r  di e  S c h i f f b r ü c k e  

i Person 4 Pf., 1 Pferd 3y Sgr. 
b. F ä h r z o l l

bei gewöhnlichem, 

Wasserslande

2
hohen

а
beim

Eisgänge

i Person . . . f  Sêr' s s r- a  Sgr.
i  Pferd . . . a - 4 - I O  -
i kleiner Wagen а - I O  -

i Halbwagen . 6 - e  - 10 -
i ganze Kutsche ia  - 12 - 20 -

Ueber die Oder
bei N e u z e l l e  i Pferd, i {  Sgr., jede Terson excl. des Postillons

» 5  sßr-
Bei der Ueberfalirť von K a t z d o r f  nach S c b i d l o w  nur 7-*- Pf. 

p. Person.
Zwischen O d e r b e t g  und F r e y e n w a l d e
für einen Wagen mit a, 3 bis 4 Pferden, 15 Sgr., mil 5 Pferden, 

16$ Sgr., mit 6 Pferden, 175 Sgr.
Zwischen F r e y e n w a l d e  und Z e h d e n

a. über die alle Oder, das Fuhrwerk 15 Sgr.,
b. • - neue - -  t- 5 -

S
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Zwischen C r o s s e n  tind Z ü l l i c h a u  p. Pferd 2J Sgr.

Zwischen К ü n i g sb  e r g  N. M, und S c h w e d t ,  1 Pferd, 2 ’ Sgr., 
i Wagen, 2 J Sgr.

lieber eite Peene ,
bei P i n n o w,  i Wagen 7J Sgr,, 1 rferd a7’- Sgr. Für die Tiiick- 

hehr der Pferde eben so viel.

U c b c r  eien  R h e in

bei P o mi  p. rferd und Achse a í  Sgr.
bei C o b l e n z ,  1 zweit ädriger W a g e n .......................... A Sgr.

i vierrädriger dito mit 1 rferd . . 4J -
i dito dito - 2 Pferde , -

jedes Tferd mehr, so wie jedes zurückkehrende Pferd - 
jede Person ezel. Postillon . . . . . . . . .  \  -

bei D ü s s e l d o r f ,  p, A c h s e ..................................... . 6 Stüber
Nachts das Doppelte.

lieber die Saale

bei W e i f s e n f e l s ,  H a l l e  und W e t t  in . . , . i-J Sgr.

bei C o n n e r  it a j  Sgr. p. Pferd.

lieber die Р У eichsel 

bei K u r z e b r a c k ,  p, Pferd 
bei F o r d o n ,  für jedes Pferd

i)  bei gewöhnlichem Wasserstande 

я) bei grofsem Wasser . . . ,

3) Leim F is g a n g e ..................... *

. . .  a Sgr.

*1 gGr.

SS - 
5  »
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Bei D i т « c h a u

v, i. Mjí bia v. 29. Sepr.
, . . 29. Sept. bis 30. Apr.

a. 1 Persoa . - ................................5 sgr, ^gr.
b. i P f e r d ..........................................a -  4 *
c. i offener od. lialbgedeckter Wagen й - 4 -
d. ı ganz verdeckter Wagen zu 4 Pferd. 4 - 8 -
e. 1 dito za 5 und mehr Pferden . 8 - iü  -

beim Eisgänge ad a. 5 Sgr, b. J5 Sgr. c. io. Sgr. d. ao Sgr.
e. i Rthlr. auch mehr.

Zwischen M e w e  und M a r i e  n w erd er
bei gewöluilichem Wasserstaude p. Pferd . . . .  a Sgr.
beim E is g ä n g e ....................................................., . 4 -

Zwischen Cui ni  und S c h w e i z  p. P fe r d .......................... 5 -
beim Eisgänge nach Maafsgabe der Gefahr das a. 5 und 

Mehrfache.

Zwischen N e u e u b u r g  und M a r i e n w e r d e r

p. Pferd p. Person
a. vom Mai bis Michael . . 1 Sgr. 4 Pf-
b. von Michael bis Mai . * Я  - 8 -

c. beim Eisgänge . . . .  8 - 3 Sgr.
Zwischen D a n z i g  und N i c k e l s  w a l d e

a. bei gewöhnlichem Wasserstflnde . . , / . ■ . . a Sgr.

b. beim E is g ä n g e ...............................................................4 -
auch mehr p. Pferd,

S а



Boi G r a n d e n *  т. ».Mai bis v. i, Ocihr.
uh. Sept. bis uh. Apr.

a. i Pei son . . . . . . . . .  7 ГЛ г Sgr. a IT.
b. 1 I T e r d ..........................................t Sgr. а - а - 4 -

beim Eisgänge das Vierfache.

lieber die Unstrut
»wischen Q n e r f u r t  und E c k a r t s b e r g e  p. Pferd i j  Sgr. 

Von IV o lca st nadt der Ituel Usedom, 
i Wagen au a —  4 Pferden 10 Sgr. 
i dito - 4 —  S dito ao -

für eine Extrapost außerdem 2I Sgr. Zuschnfs.
Zwischen Stralsund und der alten Führe
a. für ein grofses Boot 34 fsl. Potum.
b. - - kleines dito ia  - -

Fon JV ollin  nach Stvinemünde 
t Korbwagen 10 Sgr., 1 Chaise r5 Sgr., a Pferde ao Sgr.; 

jedes Pferd mehr 5 Sgr.
/.wischen Pillati und N cutief 

i  Person 10 Sgr., i Pferd ao Sgr., für 1 Wagen nach Maafs- 
gabe der Beschaffenheit x Kibír, xo Sgr. bis a Athlr. 
ao Sgr.; auch mehr.

Ueber das Ita/ bei Memel
Ein Courier, welcher nach Königsberg geht, er habe a, 4 

oder 6 Pferde, a Rthlr,, топ Königsberg kommend, 
x Rthlr.; tonst : für 1 Person 1 Sgr., 1 Pferd a Sgr. 
x Vagen 4 Sgrj .
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г )  Z u r  Anfertigung einer Berechnung über die Kosten einer 
Postreise gehört die Kenntnifs der Zahlungssätze, der Stationen, 
deren Entfernung von einander und der Grenzen der einzelnen 

Staaten.
a) So, wie zu dem Ende richtige Postcarten ein unentbehrli

ches Hülfsmittel sind, leistet eine tabellarische Uebersicht der ver
schiedenartigen Zahlungssätze sehr wesentliche Dienste.

3) Nach MaaEsgabe der Carte fertigt man zunächst mit An
gabe der hintereinander folgenden Stationen und Bemerkung de
ren Entfernungen von einander eine vollständige lleiseroute an 

und bildet alsdann die Liquidation nach folgendem Schema:



.  i ,  * • f  ■ * ’ Г! ’  ' '

L i q u i d a t i o n
über eine Dienstreise des etc. N. N. mit der fahren

den Tost von A. bis B. und zurück s s  21J Meilen 
in 7 Stationen.

щ V
1 j„; i .  Von A . bì.s B,

a. P e r s o n e n g e l d :
7J Meilen à 7§ Sgr. 

14 dito à 10 —
b. P o s t î l l o n ţ ţ r i n k g e l d :

5 Stationen à 2J Sgr.

таЬ -• toti 

B e t r a g

Rtl.Scr. ГГ.

nA fli i n '
a. Für die Retour.

a. P e r s o n e n g e l d  :
15 Meilen à 10 Sgr. 

6 f  dito à ?£ -
b . P o s t i l l o n t r l n k g e l d :

6 Stationen à a j  Sgr.
. - ' ■

Rll. Sgr Pf.
• 4 . К 26 5
• • • 4 20 *

• • • • - 12 G

■’ tl

■ ƒ/ ‘»JÍJ ,ь-
. - „ „ J i

• • • 5 - -
* • * . t 18 9

- - t i -

........... ^ 4 1
Summa 1 - - l - l

a8

4) Wenn man für eine Tour, die mehrmals das Ausland be
rührt. die Kosten berechnet hat, kann man sehr leicht auf die 
irrige Meinung gerathen, die Retour müsse dasselbe Kesu Itat er-



geben. Dies ist indefs keineswegs der Fall, vielmehr findet da, 
bei in der Jlegel eine und oft nicht unbedeutende Differenz statt,

Fs ist daher nothwendjg, Hinsicht« der betonr nach Anlei
tung des § .5 . eine ganz besondere Berechnung anzulegen.

5) Ueber etwa bezahlte Ueberfraclvc rmif« der in öffentlichen 
Dienstangelegenheiten Reisende, w en tr^ f 'tTrff' T.rfT SÏÎTBïTltTïA 
von mehr Sachen berechtigt ist, als er als Fassagier frei hat, die 
Quitting von demjenigen Postamte beibringen, welches jene Kosten 
von ihm erhoben hat: da die Ermittelung der Richtigkeit der An
gaben in dieser Hinsicht sonst sehr umständlich ist,

6) Weit schwieriger als das Berechnen der Kosten- für eine 
Reise mit der ordinaires Post ist die Anlegung einet Liquidation 
über eine Eatrapostreise. Es kommt hierbei zunächst auf die An
zahl der Pferde und auf die Wagengattung deren man sich be
diente, an. 'Nach dem erstem reguli« «ich zum Theile die Be
zahlung des’ Postillontriakgeldes, nach dein andern aber werden 
in einzelnen Fällen die Wagcnraeistergebühren berechnet, nament

lich in Preufcen.
Die bei den Extrapostreisen vorkommenden Kosten zerfallen 

demnach: — 7------
a. in den Betrag für die Pferde,
b. in Postillontrinkgeld,
c. in Wagengeld, *" " nf nT fu" "  4
d. tri Wagenmeister- und Schmiergeld,
e. in Chattseee-, Brücken-, Fährgeld tt. dgl.



y) So genau die vier erstem Gegenstände sich ermitteln las
sen, so schwierig und unsicher bleibt die Berechnung der a, d, e. 
gedachten Nebenausgaben. —  Der höhere oder niedere Betrag 

derselben, insbesondere der Fährgelder, hängt oft von zufälligen 
Natur- oder sonstigen Ereignissen ab. Ferner svaltet in Ansehung 

der Chausseegelder in den einzelnen Staaten eine bedeutende Ver
schiedenheit ob; noch andere Abgaben ähnlicher Art, als: die in 
einigen Städten üblichen Thorsperrgelder bei nächtlicher Berüh
rung sind gar nicht zu beurtheilen; so, dafs man in dieser Hin
sicht ein ungefähres Durchschnittsf]uantum annehmen mufs, wel
ches auf chaussirten Strafsen etwa i-§ S gr., sonst aber Sgr. 

p. Pferd und Meile betragen dürfte. —  Die hohen Fährgeld
sätze sind jedoch hierunter nicht mit begriffen.

8) Führt der Reisende über die letztgedacbten Ausgaben aber

genaue Notiz, so trägt es kein Bedenken, das summarische Quan
tum zu liquiditeit, und wird der Revisor um so weniger an die 

Wahrheit der Angabe zweifeln, wenn der Liquidation die Beschei
nigung auf Amtspflicht hinzugefügt wird, dafs diese Ausgaben 
wirklich statt fanden. Innerhalb der Preufsischen Staaten kann 

hierunter gar kein Zweifel obwalten, da alle Kosten ohne Hntei- 
schied von den Postanstalten erhoben werden, welche jedesmal 
Qnitung darüber ertheilen müssen.

q) Wenn man daher innerhalb der Preufsischen Staaten mit 
Extrapost reiset, und nicht etwa die Bestimmungen des Regulatifs



2 0 3

vom 28. Februar 1616 pag. 248 in Anwendung kommen, ao ist 
nidus leichter, al* auf Grund der speciellen, Postqnitungen die 
Liquidation anzufertigen. —  Berührt man aber das Ausland und 
darf man nur nach Maafsgabe deT Rxtrapostreglementa liquidiren, 
so wird es nach angelegter Reiseroute am zweckmafsigsten «eye, 
sich folgenden Schema's zu bedienen:



—  284

L i q u i d a t i o n
uber eine Dienstreise des Major N. топ В bis E. mit

“ 5  Fferden Extrapost ć= 59 Meilen İn ı6
ş - ' ,

Stationen.

a. P f e r đ e : lTUI.Sgr.rf,
35 § Meilen à ro Sgr. , » , . 55 i 5 -

n*- - à io  gGr. » . . .  i 3 3 9
3  -  à g g G r . ....................e 3 I  I 3

Ъ. P o s t i l l o n t r i n k g e l d :
9 Meilen à з |  Sgr. . . . . I 5 9

a ; !  - à 5 - . . . . 4 ■7 6
ì  Station à g gGr........................ - I O -

c. W a g e n g e l d :
5 Stationen à 7J Sgr. .  . . I 7 6
9 ’   ̂ io  • • • * • 3 - -
э*  Meilen à 3 gGr. . . . - 0 l í
3  dito à 4  -  . . . - i 5 -

d. Wa g e n r n e i  s t e r -  u. S c h m i e r g e l d :
a Stationen á 5 Sgr. . . . - I O -

xa -  à a |  - . . . . I - -

2 - a 2 gGr. . . . - 5 -

e. C h a u s s e e -  B r ü c k e n  -  ete, G e l d e r :
; ,3 überhaupt . . . - - -

B e t r a g

Rtl.Sgr. ГГ.

4o

buumia J -  t -  I -  |ia| i a ţ i o *
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io ) Alle unvermeidliche, außergewöhnliche Ausgaben müssen 
durch Atteste, Quitungen u. s. w. belegt werden. Ist man daher 
genötigt, extraordinaire Vorlegepferde zu nehmen, welche durch 
die Eatrapostreglements nicht gerechtfertigt smd, so genqgţ fi» 
nicht, in -der Liquidation obenhin zu bemerken: „auf Meilen 
i  oder a Vorlegepferde“ ; sondern mau mufs die Funkte genan 
angeben, Zwischen welchen die mehrere Bespannung n ö tig  war 

tmd das Erfordernifs durch eine amtliche Bescheinigung cbrthun.
l í )  Es können Falle eintreteu, in welchen die Liquidationen 

nach ganz andern Grundsätzen anzulegen sind, wie z. fi. die, der 
König). Preufs. Staats-Gouriere. In der Form darf jedoch des
halb nur in so fern eine Verschiedenheit statt Enden, ab noch 
eine dritte Rubrik für die Gold-Beträge erforderlich ist. Diese 
Courier-Liquidationen werden nach folgenden Abteilungen vor
züglich übersichtlich werden:

a. C o u r i e r - S a t z  f ü r  a P f e r d e :  ,
* i t 1 , ' , “ I • ’ ü 4.' -

im Inlande von A bis C =  40 Meilen à Rthlr. Cour.
im Auslande vön jC bia D tr; 60 Meil. à Rthlr. Gold,

h. Hü I f s p f e r d e :  { ' гч1*1ЭИЯ<а ■

i  Pferd von C. Ks D. wegen —•

1. anliegender Bescheinigung z s  60 Meilen oder 30 Poaten
à 60 Xr. —  --------- -

e. A u f s e r o  r d en tl i  eh-e K o e t e n :

Wegen Zerstörung der Gebirgsarrafse bei —  für ein Boot 
über den —  See i. Quitung des Fährmanns —  u. ». w.
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Hiernach« werden die Kosten für die Retour in gleicher Ord
nung berechnet und zuletzt die etwa zu fordernden Dieren auf
geführt.

Endlich

•. ) wird es unter allen Umständen zweckdienlich sevn, jeder 

Liquidation die Reiseroute beizufugen, da es sonst unvermeidlich 
ist, dafs zwischen dem Liquidanten und Revisor Differenzien ent
stehen, welche hierdurch zu beseitigen sind und im Allgemeinen 
als gänzlich entfernt anzunehmeu seyn dürften, wenn man der 

vorliegenden auf Erfahrung gegründeten Anleitung einige Auf
merksamkeit zu schenken geneigt seyn mochte.

E n d e .

B e r l i n ,  g e d r u c k t  b e i  G. Ha y n.



D г u c k f  c li 1 e r.
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rag. 15 
--- 21

—  об

— -и з  

--- IÕ2

—  i "9 
--- Зэб

---  Й27

Zeile 21 lies zuerrf sian zue«

—  4 1. Emsclire/bebuch st. Einschríebebuch

—  5 u. »7 I, Padorosclma sr. P.idcroschna

—  4 1- jpannung st. Spannung

—■ 16 1. 7* Xr, st. 15 Xr.

—  17 1. aisdünn st. alsdenn

—  4 1. den W eg sr. denselben

—  14 1. von st. ven
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